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  I. Die Polizei kommt wieder


  



  


  Die tote Frau aus dem Fleet


  Die Frau wies mit einer stummen Geste auf den Dritten, der wortkarg ein paar Meter hinter ihnen herstapfte, und schob die Hand ihres Begleiters zurück, die allzu keck den Ausschnitt ihres Kleides attackierte. Sie war keineswegs ärgerlich, denn der Mann neben ihr sollte ja nicht glauben, daß sie seine Annäherung nicht mochte. Im Gegenteil! Aber es war schließlich erst März, die Nächte entsprechend kalt und eine einsturzverdächtige Ruine nicht der Ort, an dem sich eine Frau ihres Schlages so ohne weiteres hingab. „Warte doch, bis wir da sind", bat sie, als ihr Begleiter unvermittelt stehenblieb und seine Attacken forcierte.


  „Ich will aber nicht warten!" erwiderte er, indem er sie unsanft in eine breite Mauerlücke stieß, die einst, als das Haus noch nicht zerbombt war, den Eingang zum Flur bildete.


  „Dein Bruder...", protestierte sie und wandte sich ab. Sie hatte ihm kaum den Rücken zugekehrt, als eine Schlinge ihren Hals umschloß und ihr die Luft nahm. Die Frau schlug in panischer Angst um sich und glitt zu Boden. Schreien konnte sie nicht mehr, nur ein heiseres Krächzen gab ihre geschundene Kehle noch her. Doch auch das erstickte der Mann sofort mit einem Lederhandschuh, den er tief in ihren Rachen stopfte. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis die Frau das Bewußtsein verlor. Dem Manne jedoch, der vor Anstrengung keuchte, kamen sie wie


  Stunden vor. Endlich erschlafften ihre Glieder. Er ließ sie zu


  Boden gleiten, preßte ihren Kopf auf die Erde und verknotete hastig den Leinengurt, der ihm als Drossel Werkzeug gedient hatte, in ihrem Nacken. Dann brannte er ein Streichholz an, ergriff ihre alte, abgetragene Basttasche und entnahm daraus ein ansehnliches Bündel Geldscheine.


  Jetzt kam auch in den anderen Mann Leben, der bisher, nur wenige Meter entfernt an einen brüchigen Mauerpfeiler gelehnt, zugesehen hatte. Nun trat er näher, beugte sich über die Frau, die kein Lebenszeichen mehr von sich gab, und drängte zur Eile. Sie verständigten sich mit wenigen Worten, packten gemeinsam das leblose Bündel und schleppten es zur nahen Ufereinfassung des Fleets am Herrengraben. Dann holten sie einen schweren Betonklotz, der früher einmal als Treppenstufe gedient hatte, und banden die Leiche daran fest. Zuvor aber zogen sie ihr Mantel und Schuhe aus.


  Sie hatten Mühe, das schwere Paket über die Ufermauer ins Wasser zu wuchten. Doch schließlich gelanges, und schon wenige Minuten später hatte die Nacht die beiden Männer verschluckt. Niemand hatte sie gesehen, kein Mensch etwas gehört. Wer hätte in dieser öden, völlig unbewohnten Gegend auch etwas hören sollen? Es gab hier ja nur Ruinen und wenige kleine Werkstätten, die um diese Zeit längst verlassen waren. Höchstens ein paar halbverhungerte Ratten huschten auf Nahrungssuche umher. Nicht einmal einem obdachlosen Vagabunden, von denen es im zerbombten Hamburg des März 1946 wahrlich mehr als genug gab, wäre es eingefallen, in dieser Gegend Unterschlupf zu suchen. So gab es denn - sehr zum Leidwesen des energischen Oberinspektors Stave von der Hamburger Mordkommission -niemanden, der den Mord oder die Täter gesehen hatte. Auch sonst mangelte es an brauchbaren Spuren und Anhaltspunkten.


  In diesem ersten Nachkriegsfrühling in einer zur Hälfte zerbombten Großstadt wie Hamburg einen Mörder zu suchen, das war ein Lotteriespiel, kaum aussichtsreicher als die Suche nach der berühmten Stecknadel im Heuschober. Die Kriminalpolizei war schwach, ungenügend organisiert, schlecht ausgerüstet, unausgebildet und überfordert. Das Verbrechertum hingegen, durch die tiefgreifende politische, wirtschaftliche, soziale und moralische Zerrüttung im Lande begünstigt, gedieh wie nie zuvor. Die Zahl der Gewaltverbrechen wuchs, von den Diebstählen und Schiebereien ganz zu schweigen. Menschen verschwanden spurlos, ohne jemals wieder aufzutauchen. Nach manchen von ihnen wurde gefahndet, von anderen hingegen - und das waren nicht wenige - wußte die Polizei nichts. Auch im vorliegenden Fall hätten die Verbrecher wohl den Sieg davongetragen, wenn ihnen nicht ein verhängnisvoller Fehler unterlaufen wäre, als sie die Ermordete ausgerechnet im Herrengrabenfleet versenkten. Zur Mordzeit herrschte Flut; das Fleet war folglich randvoll, und sein Wasser erschien so tief wie die Elbe vor Cuxhaven. Am anderen Morgen jedoch, als der Elektriker Heinze von der alten Schiffsklempnerei zur Arbeit ging, war Ebbe und das Fleet so seicht wie ein Forellenbach im Gebirge. Der rund 75 Kilogramm schwere Betonklotz, der eigentlich ein Wiederauftauchen der Leiche unmöglich machen sollte, hatte das genaue Gegenteil bewirkt, nämlich verhindert, daß die zurückweichende Flut das Opfer abtrieb. So lag der Körper, von Elektriker Heinze zuerst für eine Schneiderpuppe gehalten, noch immer an der Stelle, an der er versenkt worden war. Da sich das schwere Bündel nicht einen Meter von der Stelle gerührt hatte, fiel es den Männern von der Kriminalpolizei nicht schwer, die Kratzspuren auf dem Mauerkopf der Ufereinfassung zu finden, die der Betonklotz beim Darübergleiten verursacht hatte. Und waren die Kratzer selbst auch kriminalistisch unergiebig, so wies das Ufer doch Fußstapfen auf, die geradewegs zur Ruine führten, in der der Mord geschehen war. Am Tatort befanden sich keine auswertbaren Spuren. Wer die Tote war und was sie nachts in dieser gottverlassenen Gegend zu tun hatte, blieb ebenfalls unklar. Eins schien den Kriminalisten jedoch sicher zu sein: Die Frau, wer immer sie auch sein mochte, war beraubt und von mindestens zwei Personen ins Wasser geworfen worden, denn die Tote hatte keinerlei Identitätspapiere bei sich, trug weder Mantel noch Schuhe und wog zusammen mit dem Betonklotz rund 135 Kilogramm, also mehr, als ein Mann allein hätte bewältigen können. Bei der näheren Besichtigung des Opfers fiel dem Oberinspektor ein gewichtiger Umstand auf: Die Knoten in der Schnur, mit der die Leiche an den Betonklotz gefesselt war, wiesen auf Fachkenntnisse besonderer, wenn auch in Hamburg nicht gerade seltener Art hin. Es waren nämlich sogenannte Kreuzknoten und Webeleinsteks, also Knüpfwerke, wie sie zum Berufseinmaleins der „Christlichen Seefahrt" gehörten, aber auch von Zimmerleu-tcn und Gerüstbauern, dann freilich unter anderen Namen, benutzt werden.


  Die kriminaltechnische Untersuchung im Labor brachte weitere Anhaltspunkte. Mit ultrarotem Filmmaterial fotografiert, konnte ein ausgeblichener Farbaufdruck auf dem olivgrünen Leinengürtel, der um den Hals der Toten geschlungen war, sichtbar gemacht werden. Der Aufdruck lautete „US ROM E 1944" und wies auf amerikanisches Armee-Eigentum hin. Allerdings ließ sich damit vorerst nicht allzuviel anfangen, denn Gürtel dieser Art gab es Tausende.


  Die einzige Hoffnung zur Aufklärung des Mordes blieb die Identifizierung der Toten. Stave ließ daher ihre Fingerabdrücke und ein Foto an alle Polizeidienststellen der britischen Besatzungszone schicken, mit der Bitte, das Vermißtenregister durchzusehen. Erfolglos! Vergeblich blieben auch die Nachforschungen bei Zahnärzten, denen der Zahnersatz der Verstorbenen vorgelegt wurde.


  Die Mordkommission nahm daher an, daß die Frau entweder nicht aus Hamburg stammte oder aber keine Angehörigen mehr besaß. In beiden Fällen waren die Chancen einer Identifizierung äußerst gering.


  Die Wochen vergingen, Oberinspektor Stave hatte die Hoffnung, den Fall zu lösen, schon aufgegeben, da erschien bei der Polizeidienststelle in Rendsburg eine Frau Sanders, die ihre Tochter Erna vermißte. Als der diensthabende Beamte hörte, daß Erna Sanders das vierzigste Lebensjahr bereits überschritten hatte und schon öfter wochenlang der mütterlichen Wohnung ferngeblieben war, verlor er sofort das Interesse. Eine überreife Frau, unbemannt und lebenshungrig, hatte zweifellos triftige Gründe für ihr Ausbleiben. Der Beamte wollte die alte Dame schon mit ein paar tröstenden Worten nach Hause schicken, da erinnerte er sich an das Fahndungsfoto, das vor einiger Zeit aus Hamburg gekommen war. Er kramte in den Papieren, fand es und legte es Frau Sanders vor. Die hatte kaum einen Blick darauf geworfen, als sie auch schon schrie: „Aber das ist ja meine Erna!"


  Der Diensthabende verständigte sofort die Hamburger Mordkommission, und schon am nächsten Tag konnte Oberinspektor Stave die Aussagen der Mutter der Ermordeten zu Protokoll nehmen.


  Damit war nach drei Wochen ergebnisloser Arbeit der erste entscheidende Schritt zur Aufklärung dieses Mordfalles getan.


  Erna Sanders, die Tote aus dem Herrengrabenfleet, stammte aus Brandenburg. Kurz vor Kriegsende verschlug es sie mit ihrer


  Mutter nach Schleswig-Holstein in ein kleines Dorf bei Rendsburg. In ihrer Heimatstadt hatte sie ein Konfektionsgeschäft besessen und gehofft, am neuen Wohnort ein ähnliches Unternehmen gründen zu können. Doch ihr fehlten die Mittel dazu. Eine Arbeit, die ihr zugesagt hätte, fand sie in dieser ländlichen Gegend nicht. Zu ihrem Ehemann, der schon seit langem eigene Wege gegangen war und jetzt in München lebte, wollte sie auch nicht.


  So trieb sich Erna Sanders unangemeldet und stellungslos, stets auf der Suche nach ein bißchen Geborgenheit wochenlang in Kiel oder Hamburg umher. Nur am Monatsende, wenn es neue Lebensmittelkarten gab, kehrte sie für einige Tage zur Mutter zurück, nahm ihre Karten in Empfang, hinterließ etwas Geld und verschwand wieder. Was ihre Tochter dann trieb und wovon sie lebte, wußte Frau Sanders nicht. Das zu erraten, fiel jedoch der Kriminalpolizei nicht schwer.


  Erna Sanders hatte, unangemeldet und stellungslos wie sie war, nur zwei Existenzmöglichkeiten: Schwarzmarktgeschäfte oder Prostitution, vielleicht auch beides. Beide Gewerbe hatten in jenen Wochen und Monaten Hochkonjunktur. Die Zahl der gewerbsmäßigen und erst recht die der Gelegenheitsprostituierten ließ sich nicht einmal annähernd bestimmen. Hamburg, seit jeher eine Hochburg der Prostitution, übte eine besondere Anziehungskraft auf dieses Gewerbe aus. ,


  Vom Ausmaß des Schiebertums gaben wenigstens die von der Polizei eingezogenen Schwarzmarktwaren eine ungefähre Vorstellung. So hatte beispielsweise allein das Schwarzmarktdezernat der Hamburger Kriminalpolizei 1946 Waren mit einem Gesamtgewicht von 2156 Tonnen und einem Wert von 8,4 Millionen Reichsmark beschlagnahmt. Damit konnten 144 Güterzüge gefüllt werden. Dazu waren dann aber noch die Schieberwaren hinzuzurechnen, die die Militärpolizei, die Zollorgane, die Schutzpolizei und die Gendarmen in eigener Regie beschlagnahmt hatten. Außerdem deckte die Hamburger Polizei im gleichen Zeitraum 255 Lebensmittelverfälschungen auf und hob 725 Schwarzbrennereien und 100 Druckereien aus, die falsche Lebensmittelkarten und Bezugscheine gedruckt hatten.


  Schwarzhändlerringe, meist besser organisiert, bewaffnet und motorisiert als die Polizei, beherrschten überall in den Westzonen die schwarzen und grauen Märkte, diktierten die Preise und sorgten dafür, daß ganze Produktionsauflagen und Warenlager in dunklen Kanälen verschwanden. Der Schwarzhandel nahm schließlich so verheerende Ausmaße an und gefährdete so sehr die Wirtschaft und Versorgung, daß einige westzonale Landesverwaltungen, wie etwa die von Rheinland-Pfalz in der französischen Zone, mit Billigung der Besatzungsmacht die Todesstrafe für Schwarz- und Schleichhändler einführten bzw. einführen wollten.


  Erna Sanders freilich gehörte nicht zu jenen Spekulanten, die das Schiebergeschäft en gros betrieben. Sie war nur eines der zahllosen kleinen hungrigen Fischchen, die im Kielwasser der Großen gierig nach den Brosamen schnappten, die jenen zu kümmerlich waren. Zwischendurch, wenn ihre kleinkarierten Geschäfte mit Kaffee und Zigaretten zuwenig abwarfen, um davon leben zu können, verkaufte sie in dubiosen Pensionen auf schmuddligen Pritschen wohl gelegentlich auch ihren Körper.


  Auf der Suche nach den Mördern rekonstruierten Oberinspektor Stave und seine Mitarbeiter das Leben dieser Frau. Als wertvolle Informationsquelle erwies sich schon bald eine kleine, verräucherte Eckkneipe am Hauptbahnhof. Hier war Erna Sanders Stammkundin gewesen. Und hier traf sie beinahe täglich mit einem halben Dutzend anderer Entwurzelter zusammen, die, gleich ihr ständig auf der Lauer nach der großen „Chance ihres Lebens" und ständig auf der Flucht vor dem Meldeamt und der Polizei, ihr Leben von dunklen Geschäften fristeten.


  Da war zum Beispiel der ehemalige Küchenfeldwebel Kurt Kröppel aus Essen, der den Ton angab und höchst freigebig mit Arbeitsplatzangeboten in seinem künftigen Fuhrunternehmen um sich warf. Erna Sanders hatte es bei ihm sogar schon zur „fest angestellten" Prokuristin gebracht. Lohn bekam sie freilich noch nicht, denn das „Unternehmen" hatte ja noch keine Einnahmen. Dennoch hatte der Exküchenbulle und zukünftige Fuhrunternehmer dem Bürgermeister des kleinen Ortes bei Rendsburg Erna Sanders' Anstellung in seinem Betrieb bereits angezeigt und damit ihre Lebensmittelkartenbezüge gesichert. Einem weiteren Mitglied der Runde, einem Kriegskrüppel, war der Posten eines Kontoristen, einem Arbeitslosen der des Kraftfahrers zugesichert worden.


  Eine Geistesschwache, die sich entgegen der Wahrheit als Verfolgte des Naziregimes ausgab, fungierte als Gönnerin und stille Teilhaberin. Zwar besaß sie weder Geld noch Beziehungen, um das geplante Unternehmen protegieren zu können, doch das spielte in diesem Kreis keine Rolle. Der Boß des Ganzen besaß bisher weder die Gewerbeerlaubnis noch Fahrzeuge, die für so ein Unternehmen nötig gewesen wären. Dennoch schienen alle vom Gelingen des Vorhabens überzeugt zu sein. Erna Sanders jedenfalls hatte verschiedenen Leuten eine baldige Änderung zum Besseren in ihrem Leben angekündigt. Sie würde wieder eine schöne Arbeit und ein festes Zuhause haben. Am 27. März 1946, genau einen Tag vor ihrem Tode, hatte sie einer Bekannten gegenüber sogar konkrete Angaben über diese Veränderungen gemacht. Ein einflußreicher Gönner hätte ihr nun zur Prokuristenstelle auch noch eine kleine, blitzsaubere Wohnung mit allem Drum und Dran besorgt. Schon am 28. März wollte sie dort einziehen, obwohl die Sache noch nicht ganz legal wäre. Es fehlte noch die Zustimmung des Arbeits- und Wohnungsamtes. Erna Sanders bat ihre Bekannte daher eindringlich, keiner Menschenseele etwas zu erzählen.


  Oberinspektor Stave war ganz zufällig auf diese Zeugin gestoßen. Und er wurde sehr nachdenklich, als er hörte, daß der einflußreiche Gönner, von dem Erna Sanders gesprochen hatte, Kurt Kröppel hieß.


  Kröppel aus der Eckkneipe war der Kripo bekannt und sogar schon vernommen worden. Er hatte aber kein Wort von alldem erwähnt. Im Gegenteil! Jeder engere Kontakt mit Erna Sanders war von ihm ausdrücklich und energisch in Abrede gestellt worden. Nur eins hatte er zugegeben: daß er Erna Sanders für den Fall des Zustandekommens seines Fuhrunternehmens als Prokuristin anstellen wollte.. Im übrigen aber hätte er mit ihr nicht mehr zu schaffen gehabt als jeder beliebige andere Stammkunde des Ecklokals. Sie wäre ihm zwar recht sympathisch gewesen, und deshalb wolle er auch gern nach Kräften dazu beitragen, das Verbrechen aufzuklären. Kröppel wollte Erna Sanders „so um den 20. März herum" das letzte Mal gesehen haben.


  Am 28. März, dem Mordtage, wäre er den ganzen Tag über und auch abends mit seinem Bruder Fritz aus Essen zusammen gewesen. Kurt Kröppel hatte also ein Alibi, doch Oberinspektor


  Stave war mißtrauisch geworden und blieb es auch, obwohl Kröppel in der Gegenüberstellung mit Erna Sanders' Bekannten auf seiner Aussage beharrte, die Zeugin angesichts seines energischen Widerspruchs unsicher wurde und ihre Aussagen teilweise sogar revidierte. Stave verfügte daher eine sorgfältige Überprüfung der Brüder Kröppel.


  Derartige Ermittlungen waren zu jener Zeit sehr kompliziert. Essen, der Wohnsitz der Kröppels, lag außerhalb des Amtsbereichs der Hamburger Kripo. Für die Recherchen in Essen mußte Stave nicht nur die Genehmigung des dortigen Polizeichefs, sondern auch die der Besatzungsmacht einholen. Beides war nicht ganz einfach. Die örtlichen Polizeichefs, die eifersüchtig über ihre Kompetenzen wachten, sahen in derartigen Ersuchen auswärtiger Polizeistellen sehr oft eine Mißachtung ihrer eigenen Fähigkeiten, und die britische Besatzungsmacht als strikte Verfechterin der Kommunalpolizei vermutete dahinter nicht selten zentralistische Tendenzen und stärkte den örtlichen Polizeichefs nur allzugern den Rücken. Erst als Stave auf die besonderen Schwierigkeiten dieses Falles verwies, bei dem überörtliche Ermittlungen die einzige Chance zur Aufklärung wären, wurde ihm die Genehmigung erteilt.


  Staves Mißtrauen gegen Kröppel hatte inzwischen zwei wichtige Stützen bekommen. Das war einmal der Umstand, daß sich Kurt Kröppel bis Anfang 1946 in amerikanischer Kriegsgefangenschaft befand und dort nach eigenen Angaben einen ebensolchen olivgrünen Gürtel besessen hatte, wie er zur Erdrosselung der Erna Sanders verwendet wurde. Mehr noch - der auf dem Gürtel sichtbar gemachte Aufdruck wies auf Rom- und das Jahr 1944 hin. Kurt Kröppel aber war 1944 in Italien in amerikanische Gefangenschaft geraten. Das zweite Verdachtsmoment betraf Kurt Kröppels Bruder. Fritz Kröppel, jetzt, 1946, als Bergmann in Essen tätig, hatte während des Krieges bei der Kriegsmarine gedient und davor der Handelsmarine angehört. Er mußte also auch in der Lage sein, Kreuzknoten und We-beleinsteks zu knüpfen. Fritz Kröppel aber war am Mordtag nachweislich bei seinem Bruder Kurt in Hamburg gewesen.


  Staves Mitarbeiter hatten das Zimmer, das Kurt Kröppel in Hamburg bewohnte, durchsucht und dabei eine am 3. April 1946 in Essen gelochte Fahrkarte nach Hamburg gefunden. Sie war.


  wie die Ermittlungen ergaben, von Kurt Kröppels Frau benutzt worden. Konnte, so überlegte Stave, Kurt Kröppel nicht bei dieser Gelegenheit die Beute aus*dem Raubmord mit nach Essen geschickt haben? Der Mordkommission lag mittlerweile eine Beschreibung des Mantels und der Schuhe der Toten vor. Außerdem hatten mehrere Zeugen bekundet, daß Erna Sanders in einer alten Basttasche stets ihr gesamtes Vermögen, etwa 3000 Mark, mit sich führte. Die beiden Beamten, die Stave ins Ruhrgebiet schickte, sollten bei allen Verwandten und Freunden der Gebrüder Kröppel Wohnungsdurchsuchungen nach dem Raubgut durchführen. Doch die Durchsuchungen erwiesen sich als Fehlschlag. Keiner aus der zahlreichen Kröppelverwandtschaft besaß etwas, das nachweisbar Erna Sanders gehört hatte. Dennoch war die Aktion nicht umsonst.


  Vater Kröppel, die Schwestern und Bekannten der Familie, nebenbei auch nach den Kleidungsgewohnheiten der Brüder gefragt, gaben übereinstimmend an, Kurt Kröppel hätte einen olivgrünen Leinengürtel aus der Gefangenschaft mitgebracht und bis vor kurzem ständig getragen.


  Das stand im Widerspruch zu Kröppels Angabe, er hätte den Gürtel in Italien gelassen, da er ohnehin nur Hosenträger trüge.


  Stave ließ die Brüder festnehmen und unterwarf sie tagelang pausenlosen Verhören und Gegenüberstellungen. Dabei sparte der Oberinspektor weder mit guten Ratschlägen noch mit düsteren Prognosen. Doch die beiden Untersuchungshäftlinge, die wohlweislich in Einzelhaft gelegt worden waren, blieben verstockt. Und während sie in ihren Zellen saßen, waren Staves Leute auf der Suche nach dem Mantel und den Schuhen der Ermordeten. Dabei gerieten sie auch an eine weitere Stammkundin der Eckkneipe am Hauptbahnhof, in der Erna Sanders verkehrt hatte. Diese Frau wollte wenige Tage nach dem Mord ein Paar Damenschuhe in Kröppels Aktentasche gesehen haben, die genauso ausgesehen hätten wie jene, die die Ermordete stets trug.


  Stave ließ die Kröppels kommen und konfrontierte sie mit dieser Aussage. Kurt Kröppel blieb hart. Sein Bruder Fritz aber verlor allmählich die Nerven. Wenig später ließ er sich dem Oberinspektor vorführen und legte ein Geständnis ab. Sein Bruder Kurt hätte Erna Sanders in das Ruinengelände am Herrengraben gelockt, mit dem Gürtel erdrosselt und ausgeraubt. Die Leiche wäre dann von ihnen gemeinsam im Fleet versenkt worden.


  Stave triumphierte. Kurt Kröppel indessen gab sein Leugnen noch nicht auf. Ja, er versuchte sogar noch einmal, seinen Bruder mittels eines Kassibers zum Widerruf seines Geständnisses zu bewegen. Der Kassiber erreichte sein Ziel nicht, sondern landete auf Staves Schreibtisch. Und jetzt hatte der Oberinspektor für Kurt Kröppels Manöver nur noch ein Achselzucken übrig. Er ließ durch entsprechende Ermittlungen die Aussagen Fritz Kröppels weiter untermauern, erfuhr so, daß Mantel und Schuhe der Ermordeten von Fritz Kröppel auf dem Schwarzen Markt in Bremen verkauft wurden, versuchte auch die Spur dieser Sachen weiter-zuverfolgen, ohne dabei zu einem Ergebnis zu kommen, und verwickelte den weiterhin leugnenden Kurt Kröppel in immer neue Widersprüche. Schließlich mußte auch der einsehen, daß seine Partie verloren war, und er bequemte sich zu einem Teilgeständnis.


  Von einer geplanten und kaltblütig ausgeführten Ermordung der Erna Sanders, wie sein Bruder Fritz es dargestellt hatte, wollte Kurt Kröppel allerdings nichts wissen. Seiner Version zufolge war das Ganze nur ein Unfall, schlimmstenfalls eine Affekthandlung. Erna Sanders hätte ihn nämlich bis zur Weißglut gereizt, weil sie sich weigerte, ihm die 5000 Mark, die er ihr vor längerer Zeit geliehen hatte, zurückzuzahlen. Obendrein hätte sie seine Mannesehre durch eine Fülle ordinärer Ausdrücke beleidigt. Wie die Tat abgelaufen sei, wüßte er selbst nicht mehr. Jedenfalls hätte es plötzlich bei ihm ausgehakt, und da müßte er wohl der Frau seinen Gürtel um den Hals gewickelt haben.


  Eigentlich hätte er sich danach sofort der Polizei stellen wollen, doch sein Bruder wäre dagegen gewesen und hätte den Vorschlag gemacht, die Leiche ins Wasser zu werfen. Geschickt flocht Kurt Kröppel noch ein, er wäre während des Krieges einmal verschüttet gewesen und hätte seit dieser Zeit gelegentlich Bewußtseinsstörungen. Das zu beurteilen gehörte schon nicht mehr zu den Aufgaben des Oberinspektors, der nach Kurt Kröppels Geständnis den Fall Sanders abschloß und die Akte der Staatsanwaltschaft zur Anklage übergab.


  Oberinspektor Stave aus Hamburg hatte seine Arbeit getan.


  Sein Mordfall war der erste, der 1947 im 1. Jahrgang der westdeutschen Zeitschrift „Polizei-Rundschau" ausführlich erörtert wurde. Und in Hamburg stand auch die Wiege des heutigen Bundeskriminalamtes, der modernsten Kripo-Behörde der BRD.


  Am 28. Februar 1947 verurteilte das Hamburger Schwurgericht, das in allen wesentlichen Punkten der Tatdarstellung Fritz Kröppels folgte, Kurt Kröppel wegen heimtückischen Mordes aus Habgier zum Tode und zur dauerhaften Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Sein Bruder Fritz, dem sein Geständnis mildernd angerechnet wurde, bekam wegen Beihilfe zum Mord eine Zuchthausstrafe von zehn Jahren.


  In den ersten Nachkriegsjahren, bis zur Abschaffung der Todesstrafe, wurden in den westlichen Besatzungszonen relativ viele Todesurteile gefällt und vollstreckt. In der britischen Zone allein waren es vom 1. Juli 1945 bis zum 31. Dezember 1946 135.


  



  


  Eigennützige Väter


  Die Kriminalpolizei der BRD verdankt ihre Existenz fremden Militärmächten. Amerikanische, englische und französische Offiziere haben sie gezeugt, aus der Taufe gehoben und aufgepäppelt. Und wie das bei so vielen Vätern nicht anders sein kann, trug das Kind die deutlichen Stigmata eines Wechselbalges.


  Die Väter waren aber nicht nur fremd, sondern obendrein auch noch uneins, wie ihr Geschöpf, die neue Polizei, aussehen und wie es sich entwickeln sollte. Jeder wollte, daß das Produkt ihm gleiche.


  Die Regierungen jener Offiziere hatten sich in völkerrechtskräftigen Erklärungen verpflichtet, den deutschen Faschismus auszurotten, seine Wiedergeburt ein für allemal zu verhindern, die deutsche Wirtschaft radikal zu demokratisieren. Deutschland zu entmilitarisieren und dem deutschen Volk die Möglichkeit zu geben, ein friedliebendes, demokratisches Staatswesen aufzubauen. Von deutschem Boden sollte nie wieder die Gefahr eines Krieges oder gar des Faschismus ausgehen. Das hatten die Repräsentanten der Siegermächte schon auf der Krim-Konferenz im Februar 1945 feierlich erklärt und dann im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 noch einmal bekräftigt.


  Wie alle nazistischen Machtorgane und Organisationen wurde daher nach der Kapitulation Deutschlands auch der deutsche Polizeiapparat bis auf einige Reste aufgelöst. Eine neue Polizei sollte entstehen, denn ohne sie kann kein Land auskommen. Die künftige deutsche Polizei sollte wenigstens äußerlich möglichst wenig ihrer berüchtigten Vorgängerin, der deutschen Reichspolizei, ähneln, die sich als treue Dienerin reichsstaatlicher Obrigkeit und als zuverlässige Stütze der nazistischen Gewaltherrschaft suspekt gemacht hatte. Im Frühsommer des Jahres 1945 mußten die Westalliierten darauf noch achten, weil die nazistischen Gewaltverbrechen allzu gegenwärtig waren. Auch in den drei Westzonen wurde daher das Polizeiwesen entnazifiziert, entmilitarisiert, dezentralisiert und demokratisiert. Obwohl die Vorgesetzten der westalliierten Polizeioffiziere und deren Vorgesetzte im Auftrag ihrer Regierungen höchst eigennützige und keineswegs nur demokratische Ziele verfolgten und obwohl sie damals schon, wie das Jahre später der amerikanische Hochkommissar in Deutschland, Clay, ungeniert in einem Fernsehinterview eingestand, ihre Aufmerksamkeit weniger auf die Nazis als vielmehr auf ihren Kriegsverbündeten, die Sowjetunion, richteten, kamen sie nicht umhin, wenigstens anfangs und wenigstens pro forma schwerbelastete Nazis und Militaristen aus Polizei und Justiz zu entfernen. Manche Offiziere der ersten Besatzungseinheiten mißverstanden ihre Regierung, glaubten deren Deklarationen und nahmen die Entnazifizierung durchaus ernst. Die verhältnismäßig hohe Zahl der Verhaftungen, Verurteilungen und sogar Hinrichtungen von Naziverbrechern in der ersten Nachkriegszeit beweist das.


  Die Dezentralisierung der Polizei und ihre Säuberung von nazistischen und militaristischen Elementen wurden später - und werden noch heute - den westalliierten Vätern der BRD-Polizei von westdeutschen Historikern angekreidet. Von „Polizeiangst besessen", hätten sie, so heißt es beispielsweise, der bewährten deutschen Kriminalpolizei, „einer der am besten organisierten in der Welt", rigoros „das Rückgrat gebrochen" und wären daher verantwortlich dafür, daß aus dieser Polizei bis heute nichts Richtiges geworden sei.


  Nun kann man freilich nur dort ein Rückgrat brechen, wo eins vorhanden ist. Bei der nazideutschen Kriminalpolizei aber.


  kontrolliert durch die faschistische Partei und den NS-Sicher-heitsdienst, hätte man ein solches vergeblich gesucht. Aber das stört diese Historiker, die nicht selten persönlich von den Säuberungsmaßnahmen des Sommers 1945 betroffen und ins kriminalistische Abseits gestellt worden waren, natürlich nicht.


  Dennoch ist unbestritten: Das Polizeigebilde, das die Besatzungsmächte der Westalliierten im Sommer 1945 in den Westzonen schufen, war bei weitem kein Meisterwerk. Schon das Konzept dafür war so bunt wie eine Palette: Die Amerikaner bevorzugten und schufen folglich in ihrer Besatzungszone das ihnen von zu Hause vertraute Mischsystem zwischen staatlicher und kommunaler Polizei. Die Franzosen wiederum gaben der Polizei in ihrer Zone getreu dem Vorbild der Süretd National das Gesicht einer zentralen Staatspolizei und beschränkten die Gemeindepolizeien auf ein unerläßliches Minimum. Die Briten schließlich, befangen in ihrer uralten Tradition demokratischer Bemäntelung schockierender Polizeigewalt, erstrebten die radikale Kommunalisierung der deutschen Polizei nach britischem Muster.


  Im Endergebnis entstanden in den drei Westzonen, deren Besatzungsmächte sich in ihrem politischen Grundcharakter und ihrer antikommunistischen Einstellung so ähnlich wie Zwillingsbrüder waren, ganz verschiedene Polizeistrukturen. Das mußte zwangsläufig zu Schwierigkeiten im zwischenzonalen Polizeiverkehr führen und die Verbrechensbekämpfung eher behindern als fördern. Auch die Kompetenzen, die Weisungsbefugnisse und das Informationswesen der Kriminalpolizei wurden in den einzelnen Zonen unterschiedlich geregelt.


  In der amerikanischen Zone, zu der die Länder Bayern, Hessen, Württemberg-Baden und die Stadt Bremen gehörten, wurde in allen Gemeinden unter 5000 Einwohnern eine staatliche, auf Länderebene organisierte und später auch den Landesregierungen unterstellte Polizei mit relativ selbständigen Kriminaldienststellen gebildet. Die größeren Städte und Gemeinden bekamen eine eigene kommunale Schutz- und Kriminalpolizei. In jedem Land wurde überdies eine zentrale staatliche Dienststelle der Kriminalpolizei eingerichtet, die den nachgeordneten Kripodienststellen zwar keine Weisungen erteilen durfte, jedoch das überörtliche Nachrichten-, Identifizierungs- und Fahndungswesen zu organisieren hatte. Die erste zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei in der amerikanischen Zone war das traditionell in der Ettstraße zu München etablierte Landeserkennungsamt Bayern. Es wurde bereits im Frühjahr 1946 unter Leitung des bekannten deutschen Kriminalisten Robert Heindl eingerichtet und übernahm schon sehr bald zentrale, auf die gesamte amerikanische Besatzungszone ausgedehnte Informations- und Anleitungsfunktionen.


  In der franzosischen Besatzungszone, die die Länder Südbaden, Südwürttemberg-Hohenzollern und Rheinland-Pfalz umfaßte, wurde die Polizei von Anbeginn als zentralistische Staatspolizei mit einer selbständigen Kriminalpolizei aufgebaut. In jedem Land wurde ein Landeskriminalamt eingerichtet, das den nachgeordneten Dienststellen der Kriminalpolizei gegenüber weisungsbefugt war. Die Nachrichtensammlung und -auswer-tung, die Karteien und das Fahndungswesen waren nach einheitlichen Gesichtspunkten zentral organisiert. Kommunale Grenzen und Kompetenzschranken konnten die Kripo nicht behindern. Die Kriminalpolizei der französischen Zone war, genau wie die französische Militärpolizei, für ihr rigoroses Vorgehen bekannt und wurde daher von den Verbrechern mehr gefürchtet als die der beiden anderen Westzonen.


  Am weitesten vom Organisationsmodus der ehemaligen deutschen Kriminalpolizei entfernt wurde die Kripo in der britischen Zone aufgebaut, also in den Ländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sowie in der Stadt Hamburg. Diese Abkehr ging so weit, daß die Kriminalpolizei hier zunächst überhaupt als selbständiger Polizeizweig liquidiert und gemäß Anweisung der britischen Militärregierung vom 25. September 1945 in die allgemeine Polizei eingegliedert wurde. Das Meldewesen, gänzlich der Zuständigkeit der Polizei entzogen, bekam den Charakter einer ziviladministrativen Dienststelle. Die Polizei in der britischen Besatzungszone, in strenger Anpassung an die Verwaltungseinheiten organisiert, erhielt in jedem Regierungsbezirk bzw. in jedem Stadtkreis mit 100 000 Einwohnern und mehr eine selbständige Polizeieinheit, das Polizeigebiet, bei dem sich auch eine Kripodienststelle, nämlich das Kriminalpolizeiamt, befand. Alle deutschen Polizeigebiete unterstanden anfangs ausschließlich der Besatzungsmacht und wurden erst später den örtlichen deutschen Behörden unterstellt. Mehrere Polizeigebiete waren zu einer Polizeigruppe zusammengefaßt, bei der wiederum ein Gruppenkriminalpolizeiamt existierte, das jedoch keinerlei Weisungsbefugnisse gegenüber den Kripoämtern der Polizeigebiete hatte. Diese Gruppenämter waren sehr willkürlich und ohne Rücksicht auf die kriminalgeographische Situation konstruiert worden und behinderten deshalb die Verbrechensaufklärung mehr, als daß sie sie förderten. Deshalb wurden sie schon nach wenigen Wochen wieder aufgelöst und durch die regionalen Kriminalpolizeiämter ersetzt, aus denen später die Lan-deskriminalpolizeiämter hervorgingen. In den jeweiligen Verwaltungsbereichen wurden sogenannte Polizeiausschüsse gebildet, die sich aus Vertretern der Verwaltungsorgane und der zugelassenen Parteien zusammensetzten und die die Kontrolle über die Tätigkeit der Polizei ausüben und wichtige Personalangelegenheiten, die die Polizei betrafen, entscheiden sollten. Diese Körperschaften, im Grunde genommen nichts anderes als Schaubühnen kommunal- und parteipolitischen Gerangeis um Einfluß und Pöstchen, hatte jedoch - mit örtlichen Unterschieden - nur einen sehr beschränkten Einfluß auf die Polizei.


  Mit dieser strikten Kommunalisierung wurde ein beträchtlicher Mangel in die Polizei installiert. Ausschließlich kommunalisiert und parzelliert, hing die Polizei quasi in der Luft, war sie vom übrigen Polizeisystem der britischen Zone und erst recht von dem der anderen Besatzungszonen so getrennt wie die berühmten Königskinder an den Ufern eines breiten Flusses. Davon aber profitierte weder die vielzitierte Demokratie noch die Bürgerschaft, die dieses impotente Gebilde finanzieren mußte. Einzig und allein das Ganoventum, das sich weder an demokratische Spielregeln noch an kommunale Grenzen hielt, hatte den Nutzen davon.


  In Schleswig-Holstein konnte im Winter 1945/46 eine Einbrecherbande beispielsweise nur deshalb lange Zeit ungestört ihr Unwesen treiben, weil sie als Ziel ihrer Raubzüge stets Gehöfte an der Grenze zum Nachbarpolizeibereich ausgewählt hatte. Selbst wenn die Ortspolizisten rechtzeitig anrückten, konnten die Täter samt Beute stets über die nahe „Grenze" entkommen. Wollte die örtliche Kripo die Grenze ihres Dienstbereiches überschreiten, benötigte sie dazu nicht weniger als drei Genehmigungen: die ihres eigenen Polizeichefs, die des Polizeichefs des Gebietes, in das sie vordringen wollte, und die der zuständigen Besatzungsbehörde. Die umständliche Prozedur bewirkte, daß viele Polizisten ihre Pflicht als erfüllt ansahen, wenn sie die Gauner über die Grenze zur Nachbarpolizei gejagt hatten. Das war natürlich ein unhaltbarer Zustand.


  Deshalb wurde ausgerechnet in der Besatzungszone, in der die totale Dezentralisierung der deutschen Polizei angestrebt worden war, die erste zonenzentrale und von der allgemeinen Polizei unabhängige Dienststelle der Kriminalpolizei, nämlich das Kriminalpolizeiamt der Britischen Zone - KPABrZ (Zonal Crimes Records Bureau) -, gebildet. Das KPABrZ hatte aber weder ein Weisungsrecht den anderen Kripo-Dienststellen gegenüber noch Exekutivbefugnis, war also weit davon entfernt, ein Scotland Yard zu sein. Dennoch trug es wesentlich zur Verbesserung der Verbrechensbekämpfung bei. Es sammelte alle Nachrichten aus der gesamten Zone über jene Straftaten, die von überörtlich auftretenden Tätern begangen wurden, verglich sie mit den in anderen Gegenden begangenen Verbrechen und teilte das Ergebnis den interessierten Kripostellen mit. Das KPABrZ verfügte über zonenzentrale Karteien, Sammlungen und kriminaltechnische Einrichtungen und unterstützte die einzelnen Kriminalpolizeidienststellen der Länder und Kreise bei der Identifizierung von Tätern, bei der Auswertung von Tatortspuren und bei der Organisierung überörtlicher Fahndungen. Außerdem erstattete es auf Anforderung auch kriminaltechnische Gutachten. Das Kriminalpolizeiamt der Britischen Zone war nur der Besatzungsmacht unterstellt, von den deutschen Behörden also völlig unabhängig. Dabei blieb es auch später, als die Landeskriminalämter an die deutschen Länderverwaltungen überstellt worden waren. Aus dem KPABrZ ging später das Bundeskriminalamt hervor.


  



  


  Der Mann mit dem Diplomatenpaß


  An einem Frühlingstag des Jahres 1946 betrat ein ungarischer Major das altehrwürdige Ratshaus in Lübeck. Er wies sich durch Diplomatenpaß als Dr. Stefan Gregor Nemeth. Bevollmächtigter des Repatriierungskomitees und Direktor des Ungarischen Roten Kreuzes aus und verlangte mit charmantem Lächeln, jedoch sehr bestimmt, den Oberstadtdirektor zu sprechen, „dienstlich selbstverständlich".


  Das vielgeplagte Stadtoberhaupt der Hansestadt war keineswegs erbaut über die unvorhergesehene Störung, aber was blieb ihm schon übrig: einen ausländischen Diplomaten konnte man schließlich nicht warten lassen. Dr. Nemeth wurde also unverzüglich vorgelassen. Ein bestimmtes Anliegen hatte der Major nicht, er wollte lediglich dem deutschen Stadtoberhaupt von Lübeck, wie zuvor auch schon dessen Hamburger Kollegen,, seinen Antrittsbesuch abstatten. Da man ja künftig gewiß hin und wieder miteinander zu tun haben würde, konnte es nur von Vorteil sein, wenn man sich kannte. Der Oberstadtdirektor gab ihm recht, und da der Besucher keine Forderungen stellte, sondern nur ganz allgemein um Unterstützung seiner schweren, wenn auch dankbaren Samaritertätigkeit im Rahmen des Ungarischen Roten Kreuzes bat, fand ihn das Lübecker Stadtoberhaupt sogar ausgesprochen nett. Der Major informierte darüber, er würde mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammenarbeiten, und stellte liebenswürdig seine Unterstützung in Aussicht, falls es einmal Schwierigkeiten mit ungarischen Flüchtlingen geben sollte.


  Der Oberstadtdirektor fand den Mann immer sympathischer, und die „besseren Kreise" von Lübeck und Hamburg teilten sehr bald seine Meinung. In beiden Städten hatte Major Nemeth eine Repatriierungsstelle eingerichtet und über das Deutsche Rote Kreuz von den zuständigen Wirtschaftsämtern Kontingente von 20 bis 25 Tagesrationen Lebensmittel für durchziehende ungarische Rückwanderer angefordert und bekommen. Später sollte sich herausstellen, daß kein einziger ungarischer Rückwanderer davon auch nur eine einzige Schreibe trockenes Brot bekommen hatte. Die Lebensmittel waren unter fleißiger Mithilfe der Stadthonoratioren von Nemeth selbst verbraucht worden. Doch das wurde erst viele Monate später bekannt. Im Frühjahr 1946 war Dr. Nemeth noch der fesche und charmante Ungar, so wohlgelitten und beliebt, daß es bei der Creme von Hamburg und Lübeck geradezu zum guten Ton gehörte, mit ihm bekannt zu sein oder gar in seinem Hause zu verkehren.


  Dieser liebenswürdige Mann mit seinem nachlässig-gemütlichen k. u. k. Dialekt war ein reizender Gastgeber und Gesellschafter. Dabei hatte ihm das Leben so übel mitgespielt. Doch nie hörte man ihn jammern, niemals auf „die Deutschen" schimpfen. Im Gegenteil! „Schuld an der Sache wohr halt dieser Hitler, nicht wohr, aber Sie, gnä' Frau, und der Herr Gemohl, Sie sein doch nicht der Herr Hitler!"


  Na bitte, so viel Objektivität! Welcher Ausländer brachte die damals schon den Deutschen gegenüber auf? ,


  Außerdem war dieser Ungar auch noch unverschämt reich. Einen großen Teil seines Vermögens hatte er freilich durch den Krieg verloren, wie er hin und wieder bei den Festen zu verstehen gab, die er gelegentlich für die bessere Gesellschaft oder - genauer - für das, was sich dafür hielt, veranstaltete. Aber was besagte dieser Verlust schon? Besaß er doch immer noch allein bei deutschen Banken Wertpapiere im Nominalwert von 900000 Reichsmark, von dem wertvollen Familienschmuck ganz zu schweigen, den er manchmal in weinseliger Laune scherzhaft eine der anwesenden Damen anprobieren ließ.


  Und er steckte offenkundig schon wieder bis zum Halse in profitträchtigen Geschäften. Eine stattliche Anzahl von Firmen hatte er bereits gegründet, die ausnahmslos hohen Gewinn abwarfen, wie die Bilanzen auswiesen, die Nemeth gern jedem interessierten Geschäftsmann aus seinem Bekanntenkreis vorlegte. Er war in so viele Geschäfte verwickelt, daß er zwei Privatsekretäre und einen eigenen Anwalt anstellen mußte. Natürlich war der großzügige Major auch in geschäftlichen Dingen kein Geizkragen, sondern stets bereit, diesen oder jenen zahlungskräftigen Freund an seinen Firmen zu beteiligen. Neben diesen Firmen hatte Nemeth noch eine Reihe anderer Transaktionen in petto: Da war beispielsweise das Geschäft mit feurigem Ungarwein, der nicht umsonst so beliebt und weltbekannt ist. Es ließ sich später nicht genau ermitteln, wieviel Hoteliers und Kaufleute gehofft hatten, bei dieser Weintransaktion reich zu werden. Fest steht, daß ihre Zahl beträchtlich war, denn Nemeth hat dabei runde 300000 Reichsmark verdient.


  In einem Fall, den ihm sein Anwalt vermittelt hatte, strich er gleich 150000 Reichsmark auf einmal ein. Und das alles durch einen überaus plumpen Trick. Nemeth hatte den Übertölpelten weisgemacht, daß er einen Transport mit acht Waggons Ungarwein von München bis an die Zonengrenze bei Eichberg begleitet hätte. Dort aber sei dieser Transport wegen eines lächerlich kleinen Mangels in den Begleitpapieren aufgehalten worden. Ein simpler Stempel habe gefehlt, eine „kleine Schlamperei", die in Ungarn kein Beamter beachtet hätte. Hier bei den gründlichen deutschen Beamten freilich löse so etwas gleich einen Aufruhr aus. Inzwischen sei jedoch alles geregelt. Der fehlende Stempel sei unterwegs, und der Transport könne jeden Tag eintreffen. Soweit wäre alles in Ordnung, nur habe die „Schlamperei mit dem Stempel" eine fatale geschäftliche Auswirkung gehabt. Der Geschäftspartner sei wegen der Verzögerung vom Vertrag zurückgetreten, und er, Nemeth, hätte jetzt den ganzen Transport auf dem Halse. Um die Waggons nicht nach Ungarn zurückschik-ken zu müssen, was sowieso nur weitere Scherereien brächte, hätte er bei seiner Regierung und bei der britischen Besatzungsmacht durchgesetzt, daß der Wein in Deutschland an vertrauenswürdige Zwischenhändler abgegeben wird. Spekulanten kämen natürlich nicht in Frage, sondern ehrliche Kaufleute, zumal der Rebensaft nur in größeren Mengen, so beiläufig zwischen 3000 bis 4000 Litern, und nur gegen eine prozentuale Vorauszahlung abgegeben werden könnte.


  Selbstverständlich hielt sich jeder Hotelier, Gastwirt oder Kaufmann, mit dem Nemeth über diese Angelegenheit sprach, für einen ausgemachten Ehrenmann. Und fast jeder war auch gern bereit, den geforderten Vorschuß zu bezahlen. Die Mindestsumme, die Nemeth in den ermittelten elf Fällen einnahm, betrug 6000 Reichsmark.


  Major Nemeth hatte aber noch weitere Transaktionen laufen, so etwa das Geschäft mit den Leichenüberführungen: Im Herbst 1945 hatte eine Hamburger Mutter nach langem Suchen und unter unendlichen Schwierigkeiten den Ort in Erfahrung gebracht, wo sich das Grab ihres gefallenen Sohnes befand. Seither bemühte sie sich darum, die sterblichen Überreste ihres Jungen in die Heimat überführen zu lassen. Dieses Unterfangen, angesichts der Millionen Söhne und Männer, die in fremder Erde lagen, ohnehin problematisch, mußte damals, als weder ein geordnetes Verwaltungswesen noch entsprechende internationale Vereinbarungen existierten, von Anfang an zum Scheitern verurteilt sein. Bekannte der Mutter, die sich einen besseren Blick für die Realitäten bewahrt hatten, rieten von weiteren Bemühungen ab.


  Die Mutter hatte sich auch schon abgefunden - da lernte sie zufällig den einflußreichen und gefälligen ungarischen Major Nemeth kennen. Diese Bekanntschaft erschien ihr wie ein Wink des Schicksals, lag doch das Grab ihres Sohnes in Ungarn!


  Kurz entschlossen wandte sie sich an den Major, und der ging auch sofort teilnahmsvoll auf ihr Anliegen ein. Gewiß, die Überführung ließe sich arrangieren, und zwar auf ganz legalem Wege. Allerdings wären dafür eine Unmenge an Formalitäten und viel Geduld erforderlich. Nemeth zählte nur einige der Formalitäten auf, doch der Mutter wurde es dabei schon ganz bange zumute. Der clevere Major konnte sie aber beruhigen. Er hätte Beziehungen zum Alliierten Kontrollrat und sogar zur sowjetischen Besatzungsbehörde und werde sicherlich die Genehmigung für die Überführung erhalten.


  Tatsächlich erschien er schon eine Woche später bei der Mutter und versicherte ihr, daß bereits alles in die Wege geleitet wäre. Er hätte nicht nur die Überführungsgenehmigung erhalten, sondern auch schon ein international renommiertes Bestattungsinstitut mit der Erledigung der Angelegenheit beauftragen können. Dieses Institut, „Concordia" hieße es, würde nun von Berlin aus alles Erforderliche unternehmen, sobald es den Kostenvorschuß von 14 000 Reichsmark erhalten hätte. Die Mutter übergab ihm den gewünschten Betrag, und Nemeth verabschiedete sich mit dem Versprechen, ihr in nächster Zeit die entsprechenden Unterlagen zu übergeben.


  Und er hielt auch diesmal Wort. Nach wenigen Tagen brachte er die notariell beglaubigte Abschrift einer Quittung für einen Sarg, ausgestellt vom Bestattungsinstitut „Concordia" in Berlin. Das „Concordia" liquidierte auf diesem Beleg außerdem für den Transport eines Sarges (leer) von Berlin nach Ungarn und von dort zurück nach Hamburg (belegt) einen Gesamtbetrag von 14 820,22 Reichsmark. Auf einer beigefügten Rechnung war der Betrag spezifiziert.


  Nemeth informierte die Mutter über Abmessung und Aussehen des Sarges und erläuterte ihr die Vorschriften für den internationalen Eisenbahntransport von belegten Särgen. Er bat auch um Geduld, denn die Transportsituation wäre gegenwärtig nicht gerade rosig.


  Die Mutter zahlte befriedigt die restlichen 820 Reichsmark und 22 Pfennig und wartete. Wochen gingen ins Land, doch weder der Sarg noch eine Nachricht vom Institut „Concordia" trafen ein. Die beunruhigte Mutter zog bei Hamburger Beerdigungsinstituten Erkundigungen ein und erfuhr zu ihrem Entsetzen, daß das Bestattungsinstitut „Concordia" nirgendwo bekannt war. Sie engagierte einen Privatdetektiv, der in Berlin recherchierte. Auch dort war das angeblich international so renommierte Institut unbekannt.


  Die Mutter suchte Nemeth auf, der gerade im Begriff war, eine weitere Leichenüberführung zu arrangieren. Der Major, von der empörten Mutter zur Rede gestellt, hatte auch diesmal eine Erklärung parat. Das Institut „Concordia" hätte mittlerweile seinen Sitz von Berlin nach Wien verlegt, erklärte er. Als sich kurze Zeit darauf herausstellte, daß es auch in Wien kein derartiges Beerdigungsinstitut gab, behauptete Nemeth, das „Concordia" wäre nunmehr endgültig nach Budapest übergesiedelt. Und damit die Mutter einsähe, wie unrecht sie mit ihrem Mißtrauen hätte, wollte er mit ihr nach Ungarn fahren und die Angelegenheit in ihrem Beisein an Ort und Stelle in Ordnung bringen. Dazu wäre allerdings ein Reisekostenvorschuß von 10000 Reichsmark erforderlich.


  Zur Ausführung dieses Vorhabens kam es nicht mehr. Die Kriminalpolizei, der sowohl in Hamburg als auch in Lübeck bereits mehrere Anzeigen gegen Nemeth vorlagen, hatte endlich zugegriffen.. Von der britischen Besatzungsmacht autorisiert, hatte die Lübecker Kripo seit mehreren Wochen gegen den verdächtigen ungarischen Diplomaten ermittelt. Auch die Public Safety Branch (PSB), der die Kontrolle der deutschen Polizei in der britischen Zone unterstand, hatte Erkundigungen eingezogen. Schon die ersten Ermittlungsergebnisse zeigten, daß der Mann mit dem Diplomatenpaß ein gerissener Betrüger war.


  Die deutschen Banken, bei denen Nemeth angeblich Wertpapiere deponiert hatte, kannten ihn überhaupt nicht, und die Firmen, die er gegründet haben wollte und von denen er sogar Gründungsurkunden besaß, waren samt und sonders Schwindelfirmen. Sie existierten ebensowenig wie die acht Waggons Ungarwein oder das Bestattungsinstitut „Concordia". Und natürlich waren auch Diplomatenpaß und Doktortitel falsch. Die ungarische Regierung, die von den Aktivitäten erfuhr, die Herr


  Nemeth in ihrem Namen entwickelte, hatte durch Rundfunk bekanntgegeben. Nemeth wäre weder ungarischer Diplomat noch Direktor des Ungarischen Roten Kreuzes noch Bevollmächtigter eines ungarischen Repatriierungskomitees, sondern ganz einfach ein Betrüger.


  Doch für die Exfreunde des „Majors" sollte es noch schlimmer kommen. Als die Kriminalpolizei zugriff und sich ein bißchen genauer mit Nemeths Leben beschäftigte, stellte sich heraus, daß der von Hamburgs und Lübecks Hautevolee gefeierte Charmeur. Frauenliebling und Traumprofiteur der zwölfmal vorbestrafte Gewohnheitsverbrecher Istvan Geza Nemeth war. Schon vor dem Kriege hatte er vorzugsweise Hoteliers und Kaufleute geprellt, wobei er sich stets zeitgemäße und klangvolle Namen zulegte wie etwa den: Freiherr von Mansfeld. Zuletzt war Nemeth auf Antrag der Nazikripo als „gefährlicher Gewohnheitsverbrecher" in einem Konzentrationslager interniert worden.


  Als sich 1945 die Tore der KZs öffneten, gelang es Nemeth, gleich vielen anderen Kriminellen unterzutauchen und eine neue kriminelle Karriere zu beginnen.


  Und auch das war eine Erscheinung jener turbulenten Zeit: Im Chaos des Zusammenbruchs des faschistischen deutschen Staates öffneten sich die Zuchthaustore nicht nur für die gequälten, geschundenen und erniedrigten politischen Opfer nazistischer Blutjustiz, auch zahlreiche Kriminelle kamen frei. So konnten in den drei Westzonen mehr als 6000 Berufs- und Ge-wohnheitsverbrecher unerkannt im Strudel der politischen Umwälzung untertauchen. Nemeth, den das Landgericht Lübeck im Februar 1948 wegen fortgesetzten Betruges und schweren Wirtschaftsvergehens zu viereinhalb Jahren Zuchthaus verurteilte, war einer von ihnen. Dieser gewissenlose Betrüger, von dem übrigens kein Mensch mit Sicherheit sagen konnte, ob er wirklich Nemeth hieß, hatte weder vor der Kriminalpolizei noch vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Das Urteil konnte sich daher lediglich auf die Aussagen der Zeugen und eine Kette von Indizien stützen. Nicht einmal seine Personalien gab Nemeth an. Zur Feststellung seiner Identität bedurfte es daher eines daktyloskopischen Gutachtens und der Zusammenarbeit zwischen der Polizeidirektion Wien, dem Reichspolizeichef von Kopenhagen und den Erkennungsdienstzentralen in München und Karlsruhe.


  Nemeth war keineswegs ein Einzelfall. Allein im Raum Lübeck trieben damals neben unzähligen Gelegenheitsbetrügern zwei weitere Hochstapler seines Rangs ihr Unwesen. Da war zum Beispiel der siebzehnmal vorbestrafte Paul Friedrich alias Paulo Lorenz, der sich für den steinreichen brasilianischen Chef des Hauses „Kaffee-Lorenz" aus Santos ausgab, eine gut florierende Schwindelfirma aufzog, über die er mehreren westdeutschen Firmen die Vergabe von Riesenaufträgen für Landmaschinen vorgaukelte, und der dabei so sicher auftrat, daß selbst versierte Fachleute fest davon überzeugt waren, mit dem Kaffeemillionär Lorenz höchstpersönlich zu verhandeln. Friedrich betrieb außerdem ein lukratives Auswanderungsgeschäft via Brasilien. Im April 1946 von einem britischen Militärgericht in Lübeck zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, doch bereits Ende des Jahres 1947 wieder aus der Haft entlassen, beging er sofort neue Betrügereien. Diesmal gab er sich in Schleswig-Holstein als der reiche Brasilianer Lawrence aus. Seltsamerweise war keinem seiner zahlreichen Opfer aufgefallen, daß der angebliche Brasilianer nicht ein einziges Wort Portugiesisch, die Landessprache Brasiliens, verstand.


  Im Dezember 1947 verhaftete die Lübecker Kriminalpolizei den vierzehnmal vorbestraften Rückfallbetrüger Kurt Reuter. Die Anzeige war vom Entnazifizierungsausschuß erstattet worden. Der angebliche Doktor und Ingenieur Reuter, der sich mit Hilfe gefälschter Unterlagen und meineidiger Erklärungen die Anerkennung als politischer Häftling erschlichen hatte, betrieb ein höchst zeitgemäßes und überaus einträgliches Geschäft. Er gab einer beträchtlichen Zahl ehemaliger Mitglieder der Nazipartei für Beträge zwischen 550 und 30000 Reichsmark das Versprechen, ihre glimpfliche Entnazifizierung zu beschleunigen. Das wollte er angeblich über seinen Freund, einen britischen Kontrolloffizier in Kiel, arrangieren. Vornehmlich Ärzte, Lehrer, Gewerbetreibende und deren Frauen, die Angst davor hatten, sich für ihre Zugehörigkeit oder Mitwirkung in faschistischen Organisationen zu verantworten, waren seine Kunden. Vom Ergebnis der „Entnazifizierung", d.h. von der Einschätzung des DENA-Ausschusses, hing es damals ab, ob ehemalige Nazis weiterhin ihren Beruf ausüben und über ihr Vermögen verfügen durften oder ob sie ein Berufsverbot erhielten oder gar gerichtlich zur


  Verantwortung gezogen wurden. Das war zu jener Zeit, als in den Westzonen noch besonders unter den ehemaligen kleinen Nazis das große Zittern herrschte und sogar jene für den begehrten „Persilschein" katzbuckelten, die sich schon wenig später ganz unverhohlen ihrer faschistischen Vergangenheit rühmten.


  Der Kriminelle Kurt Reuter hatte wie die meisten Betrüger eine feine Antenne dafür, welche Leimrute am besten fängt. Nicht nur Betrüger, auch andere kriminelle Elemente paßten sich rasch den neuen politischen Verhältnissen an. Zu ihnen gehörten vor allem jene, die die Demarkationslinie, also die von den Alliierten mitten durch Deutschland gezogene Grenze, für ihre Straftaten ausnutzten. Die meisten von ihnen waren Schieber, Spekulanten und Hamsterer, die aus dem unterschiedlichen Warenangebot in den einzelnen Zonen Gewinn schlagen wollten und daher zu Schmuggelzwecken illegal die Grenze passierten. Das war nicht sehr schwer. Die Grenze war unübersichtlich, nicht eindeutig markiert, löchrig und damals zumeist nur an den Straßen- und Bahnübergängen bewacht. Neben Schmugglern und anderen zwielichtigen Gestalten überschritten auch Tausende von Flüchtlingen, Versprengten und Alleinstehenden die sogenannte grüne Grenze, um im anderen Teil Deutschlands Verwandte oder Freunde zu suchen. Es war, wie gesagt, nicht schwer, die Grenze zu passieren, sofern man Ortskenntnisse oder eine gute Karte besaß. Wem es daran mangelte, konnte sich eines ortskundigen Führers bedienen. An den Grenzen, namentlich an der zur sowjetischen Besatzungszone (SBZ), die beiderseits am besten bewacht wurde, hatte sich in kürzester Zeit eine ganze Zunft von Grenzführern etabliert, die gegen ein entsprechendes Handgeld jeden, der es wünschte, über die Grenze schleusten. Unter ihnen gab es nicht wenige Kriminelle, die es nur auf das Geld und Gepäck ortsunkundiger Grenzgänger abgesehen hatten. So kam es zu einer Konzentration von Verbrechen entlang der Zonengrenze. Mancher Grenzgänger wurde ermordet oder verschwand spurlos. Die meisten dieser Verbrechen blieben unaufgeklärt. Allein im Zonengrenzgebiet des Landes Niedersachsen wurden beispielsweise vom Sommer 1945 bis Ende 1946 254 unaufgeklärte Morde registriert. Bedenkt man, daß in jenen Tagen selbst solche traditionell vom Verbrechen heimgesuchten Großstädte wie etwa Hamburg „nur" eine jährliche Mordquote von 25 bis 30 Fällen hatte, läßt sich leicht ausmalen, wie es in den Grenzgebieten zuging.


  Weder die britische und amerikanische Militärpolizei noch die deutsche Polizei wurden mit diesem kriminellen Ansturm fertig. In Bayern stellten die Amerikaner deshalb schon 1946 eine 1900 Mann starke, teilweise motorisierte, teils berittene oder mit Fahrrädern ausgerüstete deutsche Landesgrenzpolizei auf, die später ein Teil des berüchtigten Bundesgrenzschutzes wurde. Diese Landesgrenzpolizei sollte den illegalen Grenzverkehr in die sowjetische Besatzungszone, in die CSR und nach Österreich unterbinden und zusammen mit der Kriminalpolizei kriminelle Handlungen im Grenzgebiet ahnden. Ähnliche Polizeiformationen entstanden bald auch in der britischen und französischen Zone.


  



  


  Neun grauenhafte Funde


  Von Ende März 1946 bis Anfang März 1947 wurden der Polizei zwischen Uetzen in Niedersachsen und Hof in Bayern neun grauenhafte Entdeckungen gemeldet. Die erste wurde im Bruch von Roklum nahe dem Grenzübergang Mattierzoll gemacht und betraf eine 32jährige Frau, die mit mehreren klaffenden Kopfwunden tot aufgefunden wurde. Aus dem Tatbefund ergab sich, daß die Frau vergewaltigt und ausgeraubt worden war.


  Die Polizei konnte das Opfer zwar als Erika M. identifizieren und feststellen, daß sie Verwandte in der sowjetischen Besatzungszone besuchen wollte, vom Täter jedoch fehlte jede Spur. Das Ermittlungsverfahren wurde daher vorläufig eingestellt.


  Einige Monate später, am 19. Juli 1946, entdeckte man neben dem Waldweg von Walkenried nach Ellrich die übel zugerichtete Leiche einer etwa 25 Jahre alten Frau. Das Mordwerkzeug, ein Hammer, lag unmittelbar neben der Leiche. Auch diesmal wurde ein Raub- und Sexualverbrechen festgestellt. Dem gerichtsärztlichen Befund zufolge war der Mord bereits zwei Tage zuvor, also am 17. Juli 1946, geschehen. Das Opfer konnte nicht identifiziert werden, obwohl die Frau wegen der auffälligen Kurbelstickerei ihres dunkelblauen Kleides mehreren Zeugen am 16. Juli in der Nähe des Bahnhofs Walkenried aufgefallen war. Zu dieser Zeit hatte sie einen Koffer bei sich gehabt und war offensichtlich auf dem Wege zur Zonengrenze. Ein Zeuge erinnerte sich auch daran, daß die Frau von einem Manne begleitet wurde, den er jedoch nicht näher beschreiben konnte. Der Kriminalpolizei gelang es nicht, diesen Mann zu ermitteln, sie stellte daher die Untersuchung ein.


  Der nächste, besonders grausige Fund wurde am 20. August 1946 auf dem Gelände des Güterbahnhofs Hof gemacht. Eisenbahnarbeiter entdeckten dort frühmorgens bei Schichtbeginn eine auffällige Blutspur und einen Damenschuh. Die Spur führte zu einem sieben Meter tiefen Brunnen. Auf seiner Sohle lag die Leiche einer 20- bis 25jährigen Frau, die laut ärztlicher Untersuchung erst wenige Stunden tot war.


  Als Todesursache wurde eine schwere Schädelverletzung, verursacht durch einen stumpfen Gegenstand, und Verbluten infolge eines tiefen, bis auf die Wirbelsäule reichenden Halsschnittes festgestellt. Der linke Ringfinger war abgetrennt worden, und außerdem wies der Körper der Toten mehrere Hämatome, Quetschungen und Kratzwunden auf, die ein Sexualverbrechen vermuten ließen. Die Hofer Mordkommission vernahm alle Arbeiter und Angestellten des Güterbahnhofs, stellte Ermittlungen in der Umgebung, insbesondere in den nahe gelegenen Gaststätten an und stieß dabei auf einen wichtigen Zeugen. Ein Kellner konnte sich daran erinnern, die Frau abends zuvor mit zwei Männern in der Bahnhofswirtschaft gesehen zu haben. Einer der beiden hatte ein rundes Gesicht und trug eine billige Nickelbrille. Ein anderer Zeuge wollte das ,,Mondgesicht" sogar schon öfters in der Gegend gesehen haben. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern, die offenbar Schieber und häufige Grenzgänger waren, blieb erfolglos. Das verstümmelte Mordopfer konnte nicht identifiziert werden.


  Der vierte Frauenmord wurde am 4. September 1946 wieder in der britischen Besatzungszone registriert, Pilzsucher fanden im Unterholz an der Landstraße von Quarzau nach Klenze in Niedersachsen, nahe dem Grenzübergang Bergen, die oberflächlich verscharrte Leiche der 25jährigen Inge H. Die Tote wies schwere Schädelverletzungen und Spuren eines Sexualverbrechens auf. Das Mordwerkzeug, ein Feldstein, wurde am Tatort gefunden. Der Tod war nach ärztlicher Feststellung bereits länger als 36 Stunden vor Auffinden der Leiche eingetreten. Das deckte sich mit den Angaben der Eltern der Ermordeten, die das Mädchen bereits seit dem 2. September vermißten. Auch diesmal fand die Kripo keinen Hinweis auf den Täter.


  Auch der fünfte, im Waldgebiet bei Trappstadt entdeckte Frauenmord blieb unaufgeklärt. Waldarbeiter hatten hier am 9. November 1946 die nur notdürftig mit Erde bedeckte und bereits stark verweste, kopflose Leiche einer jungen Frau gefunden. Der Kopf, offenbar mit einem scharfen Messer vom Rumpf getrennt, lag mehrere Meter abseits im Gebüsch. Sonstige Verletzungen waren wegen des fortgeschrittenen Verwesungsprozesses nicht mehr festzustellen. Am Tatort fand die Kripo einige Fetzen aus der „Schwäbischen Tageszeitung" vom 9. und 10. September 1946. Die Ermordete wurde als die 25jährige Schwarzhändlerin H. aus Stuttgart identifiziert. Die H. war laut Angaben von Bekannten Mitte September mit einer beträchtlichen Menge Schwarzmarktwaren in die sowjetische Zone aufgebrochen. Seither fehlte jede Spur von ihr.


  Noch im gleichen Monat wurde wiederum zwischen Walken-ried und Ellrich, an der sogenannten Juliushütte, die 25jährige Christa S. tot aufgefunden. Sie war offensichtlich mit einem Hufeisen erschlagen worden, das nur wenige Meter entfernt neben der Leiche lag. Das Tatmotiv war in diesem Falle nicht erkennbar. Es gab weder Anzeichen für ein Sexualverbrechen noch für eine Beraubung des Opfers. Hinweise auf den Täter oder die näheren Tatumstände fehlten ebenfalls.


  Einige Wochen lang schien es, als hätte der unheimliche Frauenmörder sein Gewerbe aufgegeben. Da wurde am 17. Januar 1947 aus der Ecker bei Abbenrode in Niedersachsen die Leiche der 20jährigen Margot M. geborgen. Multipler Schädelbasisbruch, verursacht durch einen stumpfen Gegenstand, und mehrere Verletzungen am Körper der Toten wiesen unzweideutig auf den Frauenmörder hin. Die zuständige Kriminalpolizei allerdings nahm keine Notiz davon. Sie behandelte die Angelegenheit als Einzelfall, ermittelte, daß Margot M. tags zuvor die Eisenbahn von Braunschweig nach Vienenburg benutzt hatte und auf dem Wege zu Verwandten in der sowjetischen Besatzungszone gewesen war, verfolgte einige Täterhinweise und stellte das Ermittlungsverfahren schließlich ergebnislos ein.


  Einen Monat später, Mitte Februar 1947, entdeckten Holzfäller im Waldgebiet von Gudersleben, ebenfalls in Niedersachsen, unter einem Holzstoß verborgen die Leiche einer älteren Frau. Auch sie wies schwere Schädelverletzungen und Anzeichen eines Sexualverbrechens auf. Als Tatwerkzeug hatte eine etwa 30 Zentimeter lange und drei Zentimeter dicke Eisenstange gedient, die neben der Toten lag.


  Auch in diesem Falle gelang es der Kriminalpolizei zwar, das Opfer als die 49jährige Ehefrau Sch. zu identifizieren, den Täter konnte sie jedoch nicht ermitteln. Frau Sch. hatte am 6. Februar von Walkenried aus die Zonengrenze überschreiten wollen und wurde seither vermißt.


  Schon wenige Wochen später, Anfang März, entdeckte man sieben Kilometer entfernt bei Zorge den Schädel einer jungen Frau. Die Schläfengegend wies ein etwa hühnereigroßes Loch auf. Vom Rumpf der Toten fehlte jede Spur. Es war nicht auszuschließen, daß der Mord jenseits der Zonengrenze, also auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone, begangen und der Kopf zwecks Tatverschleierung auf das Gebiet der britischen Besatzungszone gebracht worden war. Das Opfer konnte nicht identifiziert, der Rumpf nicht aufgefunden werden.


  Mit diesem Schädelfund bei Zorge brach die schockierende Frauenmordserie schlagartig ab.


  Die Kriminalpolizei gab sich zufrieden. Und obwohl der stets gleichförmige Tatbefund den Schluß geradezu aufdrängte, daß alle diese Morde von ein und demselben Täter begangen wurden, wurstelte jede örtliche Kriminaldienststelle für sich allein an der Aufklärung herum.


  Alle neun Verfahren wurden nach Ablauf der gesetzlichen Untersuchungsfrist durch die Staatsanwaltschaft „mangels verfolgbarer Täterspuren" eingestellt.


  



  


  Der betrunkene Häftling


  Während die Frauenmordserie an der Zonengrenze angesichts der steigenden Zahl von Gewaltverbrechen allmählich in Vergessenheit geriet, brachte im niedersächsischen Zuchthaus Celle der Häftling Nr. 2106/47 die Wärter zur Verzweiflung. Es war Juli 1949, und dieser Häftling, ein dicklicher Mann mit aufgeschwemmtem Vollmondgesicht und billiger Nickelbrille, hieß Rudolf Pleil und war seit über zwei Jahren in Haft.


  Pleil, am 7. Juli 1924 in Kühberg, Kreis Annaberg, geboren, war am 5. Dezember 1947 wegen Totschlags in Tateinheit mit besonders schwerem Raub zu zwölf Jahren und drei Monaten Zuchthaus verurteilt worden.


  Die 1. Strafkammer des Landgerichts Braunschweig, die unter Aktenzeichen 5 Kls 30/47 seinen Fall behandelte, hatte Pleil auf Grund eines Gutachtens des Psychiaters Barnstorf verminderte Zurechnungsfähigkeit zugestanden und daher von einer schwereren Strafe abgesehen.


  Rudolf Pleil hatte in der Nacht vom 13. zum 14. April 1947 im Grenzgebiet zur sowjetischen Besatzungszone den 52jährigen Kaufmann Bennen aus Hamburg mit der scharfen Seite eines Beiles erschlagen, ausgeraubt und die Leiche zusammen mit dem Tatwerkzeug in die Zorge geworfen. Hinweise der Bevölkerung hatten die Kriminalpolizei auf den Schwarzhändler und Grenzgänger Pleil aus Zorge aufmerksam gemacht. Vier Tage später, am 18. April, wurde er verhaftet.


  Der Verdächtige leugnete die Tat, konnte aber durch die am Tatwerkzeug gesicherten Fingerabdrücke überführt werden. Auf die Idee, Pleil im Hinblick auf die Frauenmorde zu überprüfen, der Schädelfund fiel ja in den Dienstbereich derselben Kripostelle, kam man jedoch nicht.


  Pleil kam vor Gericht. In der Verhandlung legte er ein Geständnis ab. Er hätte Bennen über die Grenze in die sowjetische Zone schleusen wollen, aber infolge eines Schwipses den Weg verfehlt. Darüber wäre der Kaufmann zornig gewesen und hätte dauernd geschimpft. Diese Meckerei hätte ihn, Pleil, so sehr in Wut gebracht, daß er einfach mit dem Beil zuschlagen mußte und erst wieder aufhören konnte, als der andere „mausetot" war.


  Weil Pleil Epileptiker und zur Tatzeit zudem noch angetrunken war, glaubte ihm das Gericht und billigte ihm mildernde Umstände zu.


  Für die Kriminalpolizei von Niedersachsen war der Fall Bennen/Pleil ohnehin längst abgeschlossen. Pleil wurde aus der Untersuchungshaft in die Strafvollzugsanstalt Celle verlegt, seine Akte „auf Frist" gelegt.


  In Vergessenheit geriet er jedoch nicht. Dafür sorgte schon sein auffällig aggressives Verhalten gegenüber Mithäftlingen. Keiner der anderen Gefangenen wollte mit Pleil. diesem „Verrückten", die Zelle teilen. Pleil mißhandelte in geradezu sadistischer Weise und ohne erkennbaren Grund seine Zellengenossen. Schließlich wurde es dem Aufsichtspersonal zu dumm, und Pleil wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft zur psychiatrischen Untersuchung in die Heilanstalt Königslutter überwiesen.


  Hier war er nicht unbekannt. Anstaltsarzt und Medizinalrat Barnstorf hatte schon 1947, gleich nach dem Totschlag an Kaufmann Bennen, versucht, die geheimnisvollen Gehirnwindungen in Pleils „ostischem Kugelkopf" zu erforschen, ohne dabei freilich viel mehr zu entdecken, als Pleil selbst ausplaudern wollte. Damals war die Zeit auch knapp bemessen und Pleil für den Psychiater nicht mehr als ein Durchschnittstotschläger. Jetzt freilich, nach den diversen sadistischen Attacken im Zuchthaus, die Pleils verbogenen Sexus offenbarten, war sein Fall wesentlich interessanter. Außerdem stand reichlich Zeit zur Verfügung.


  Pleil wurde gründlich untersucht, über sein Leben und das seiner längst verblichenen Verwandten befragt, über seine Gefühle, Gedanken und Empfindungen exploriert, minutiös über Frequenz, Methodik, Zielrichtung, Erfolg, Mißerfolg sowie Haupt- und Nebenerscheinungen seines Geschlechtslebens verhört und verschiedenen Tests unterworfen.


  Beim Alkoholtest geschah es dann. Pleil, den Schnaps nicht mehr gewöhnt, geriet urplötzlich in Ekstase. Er riß sich das Jackett vom Leibe, warf sich damit auf den Boden und begann keuchend und schnaufend daran herumzuzerren und herumzu-quetschen. Es gab keinen Zweifel, Pleil koitierte sein Jackett. Und während die verblüfften Ärzte noch herumrätselten, ob die Quantität oder die Qualität des Testschnapses an diesem Ausbruch schuld war, erhob sich Pleil auch schon wieder und erklärte kichernd, daß er Ende März 1946 im Bruch von Roklum eine Frau zuerst „umgehauen" und hinterher genauso „bearbeitet" hat wie eben seine Jacke.


  Die Ärzte starrten ihn ungläubig an. Pleil, enttäuscht über ihre Reaktion, zauberte aus dem Futter seines Jacketts ein Schreiben hervor, das eine detaillierte Tatschilderung dieses Frauenmordes enthielt.


  Eigentlich, so sagte Pleil, sollte das erst nach seinem Tode bekannt werden, aber das wäre „Quatsch", denn dann hätte er nichts mehr davon. Es wäre besser, wenn seine Taten schon jetzt bekannt würden, dann könnte er wenigstens noch mit eigenen Augen lesen, was die Zeitungen darüber schreiben. Und er fügte hinzu: „Auch Sie, meine Herren, sollen endlich wissen, wen Sie vor sich haben, nämlich Rudolf Pleil, den größten Totmacher aller Zeiten!"


  Die hermetisch abgeriegelten Räume in Königslutter hatten schon manchen größenwahnsinnigen Kauz beherbergt. Die Ärzte waren daher nicht so leicht zu beeindrucken und blieben skeptisch.


  Damit aber kamen sie bei Pleil schön an. Alles konnte er vertragen, seinen guten Ruf als Totmacher jedoch, den ließ er sich nicht nehmen. Geradezu verbissen und mit einer Detailtreue, die man den Ermittlungsberichten der Kripo gewünscht hätte, schilderte er den Ablauf des Mordes und gab auch zu verstehen, daß das längst nicht alles wäre, was er zum Thema „Totmachen" beizusteuern hätte.


  Die Ärzte, noch immer skeptisch, gaben ihm Papier und Schreibzeug sowie den Auftrag, alles ganz genau aufzuschreiben. Pleil schlug die Hacken zusammen, krähte „Jawoll", marschierte in seine Zelle und begann zu schreiben. Pjeil schrieb nicht nur, er versah seine Niederschrift auch noch mit Illustrationen und Lageskizzen.


  Angesichts so vieler realer Details hatten die Ärzte keinen Zweifel mehr an seinem Geständnis und verständigten die Staatsanwaltschaft, die ihrerseits die Mordkommission der Kriminalpolizei von Braunschweig aufforderte, die Sache zu überprüfen.


  Was dann geschah, läßt sich weder mit der vielgeschmähten Dezentralisation der Kriminalpolizei noch mit der oft gerügten Unerfahrenheit der Kriminalisten erklären, sondern einzig und allein mit jener autoritären Ignoranz und Borniertheit, die schon die ersten preußischen Kriminalkommissare ausgezeichnet hat und der man noch heute in den modernen, computerbestückten Zentralen der BRD-Kripo begegnet.


  Die Braunschweiger Kriminalpolizei ignorierte den geständnisfreudigen Pleil und erklärte ihn einfach zum Prahlhans, der sich nur interessant machen wollte. Die Akte Pleil und sein Mordgeständnis Avanderten acht Monate lang unerledigt von Schreibtisch zu Schreibtisch, bis sie schließlich irgendwo auf dem un-erforschlichen Dienstweg liegenblieb. Kein einziger Kripofinger rührte sich zur Überprüfung der Pleilschen Aussagen.


  Das dauerte dem „größten Totmacher", der ungeduldig auf seine Schlagzeilen wartete, zu lange. In seinem sadistischen Gehirn hatte sich inzwischen eine phantastische Idee eingenistet: Pleil wollte amtlicher Henker werden und im Staatsdienst gegen guten Lohn das tun, was dem Normalverbraucher verboten ist: töten!


  Und weil Pleil einen einmal gefaßten Entschluß nie auf die lange Bank schob, hatte er sogleich ein entsprechendes Bewerbungsschreiben aufgesetzt und obendrein ein Ersuchen an den Bürgermeister von Vienenburg im Kreise Braunschweig-Land gerichtet. In diesem Ersuchen schrieb er treuherzig: „... Die glauben mir hier nicht, daß ich ein Mann bin, der gut und schnell totmachen kann. Sie müssen mir nur eben mal den Gefallen tun und hingehen und mir eine Bescheinigung schicken, worauf steht, daß dort eine tote Alte liegt. Mein Rucksack liegt auch noch mit in dem Loch." Und weil Pleil es sehr eilig mit dem Henken hatte, fügte er noch beschwörend hinzu: „Sie müssen aber bißchen schnell machen und mir Bescheid geben, damit ich die Erlaubnis kriege und bald mit dem Aufhängen anfangen kann." Er unterzeichnete mit „Ergebenst Ihr Rudolf Pleil" und legte noch eine genaue Ortsskizze bei.


  Der Brief landete freilich nicht beim Bürgermeister von Vienenburg, sondern bei der Kriminalpolizei von Braunschweig-Land, die sich nun endlich aufraffte und zu dem von Pleil bezeichneten Ort, einem Brunnen am Bahnwärterhäuschen Nr. 25 an der stillgelegten Bahnstrecke Vienenburg—Halberstadt, fuhr.


  Und damit kam, knapp drei Jahre nach dem Schädelfund bei Zorge, das nur etwa 35 Kilometer südlich davon gelegen ist, die Aufklärung der Frauenmordserie doch noch ins Rollen. In dem von Pleil bezeichneten Brunnen wurden gleich zwei Leichen entdeckt. Beide mit den typischen Merkmalen der Frauenmordserie von 1946/47.


  Die Morde standen in engem zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit dem Mord an der 20jährigen Margot M., die am 17. Januar tot aus der Ecker geborgen worden war. Und von beiden Verbrechen hatte die Kriminalpolizei bis dahin keine Ahnung.


  Jetzt gelang es der Kripo schon nach kurzer Zeit, die Leichen zu identifizieren. Die 37jährige Hausfrau Erika M. war von Pleil am 14. Dezember 1946 unter einem Vorwand in das Bahnwärterhäuschen gelockt, dort mit einer zehn Pfund schweren Kupplungsstange erschlagen und nach entsprechender „Bearbeitung" in den Brunnen geworfen worden. Fünf Tage später hatte die 44jährige Witwe G. an gleicher Stelle das gleiche Schicksal erlitten.


  In aller Eile begann die Braunschweiger Kriminalpolizei per Fernschreiben Anzeigen und Vorgänge zu ungeklärten Frauenmorden einzusammeln. Die nunmehr einsetzenden Ermittlungen, Vernehmungen und sonstigen Untersuchungsergebnisse füllten in wenigen Wochen 36 Ordner. Der Kriminalpolizei mußten Sonderkräfte zugeteilt werden, und ein Staatsanwalt beschäftigte sich ausschließlich mit diesem Ermittlungsverfahren.


  Im Zuge der Untersuchung stieß man auch auf einen Mordversuch, dessen Akte längst abgeheftet war und der deutlich Pleils „Handschrift" aufwies.


  Am 12. Dezember 1946, also nur zwei Tage vor dem Mord an Erika M., war auf niedersächsischem Gebiet im Südharz die 55jährige Witwe Lucie S. aus Schleswig-Holstein brutal mit einem Knüppel zusammengeschlagen und beraubt worden.


  Frau S. war damals aus der sowjetischen Zone gekommen und bei Nordhausen über die Grenze gegangen. Unterwegs hatte sie sich zwei Männern angeschlossen, die von einem jungen Mädchen begleitet wurden. Die Männer waren ortskundig und hatten ihr angeboten, sie sicher in die britische Zone zu schleusen.


  Frau S., die in ihrem Gepäck einige Flaschen „Nordhäuser" mitführte, war gern auf dieses Angebot eingegangen, zumal sie den Weg nicht genau kannte und beide Männer einen vertrauenerweckenden Eindruck machten. Besonders der ältere, Pleil. wie sich später erwies, gab sich fürsorglich, band ihr die Schnürsenkel zu und erbot sich sogar, ihr Gepäck zu tragen.


  Als man die Zonengrenze glücklich passiert hatte und Lucie S., von Aufregung und Weg müde, um eine Pause bat, suchten sie ein geschütztes Plätzchen und rasteten. Frau S. packte ihre


  Tasche aus und bot den Männern Brot und Schnaps an. Das aber wurde ihr zum Verhängnis.


  Pleil, an diesem Tage ausnahmsweise noch nüchtern, riß die Flasche sofort an sich und begann gierig zu schlucken. Als die Frau sie ihm wegnehmen wollte, wurde er wütend und schlug mit seinem „Wanderknüppel" auf sie ein.


  Frau S. brach zusammen, was Pleil jedoch nicht daran hinderte, weiter auf sie einzudreschen. Auch der andere, ein gewisser Schüßler, von Pleil dazu aufgefordert, schlug einmal kräftig zu, ergriff dann jedoch unter Mitnahme des Gepäcks der Witwe die Flucht. Mit ihm rannte das junge Mädchen davon.


  Pleil, einen Moment unschlüssig, ob er die Witwe vergewaltigen oder lieber dem Schnaps hinterherlaufen sollte, entschloß sich schließlich für den Schnaps und setzte den Flüchtigen nach.


  So kam Frau S. die einige Stunden später aus der Bewußtlosigkeit erwachte, mit dem Leben davon. Sie schleppte sich mühsam zum nächsten Ort und mußte fast acht Wochen stationär behandelt werden. Frau S. erstattete Anzeige und gab eine detaillierte Personenbeschreibung der Täter. Aber die Kripo wußte damit nichts anzufangen. Die Kriminalbeamten, mit einer Vielzahl von Anzeigen eingedeckt, hatten gar nicht erst den Versuch unternommen, gründlich nach den Tätern zu fahnden oder den Überfall mit anderen Straftaten zu vergleichen. Das Verfahren war, wie so viele, nach Ablauf der Untersuchungsfrist „vorläufig" eingestellt worden.


  Frau S. aber hatte trotz der inzwischen vergangenen Jahre den Mann nicht vergessen, der sie so brutal mißhandelt hat. Sie konnte Rudolf Pleil auf Anhieb identifizieren. So rollte die Braunschweiger Kriminalpolizei nun Fall für Fall wieder auf.


  Pleil, zufrieden mit der ihm nun zuteil werdenden Aufmerksamkeit, trug nach Kräften zur Aufklärung bei. Er freute sich, wenn sein Name in der Presse in einem Atemzug mit den Serienmördern Hamann, Seefeldt oder Kürten genannt wurde, und gestand insgesamt 26 Morde und zahllose Überfälle auf Frauen und Mädchen ein. Die meisten dieser Verbrechen waren der Kriminalpolizei bisher nicht bekannt, viele ließen sich nicht mehr nachprüfen.


  Seiner Geständnisfreude sowie den Aussagen der Witwe S. verdankte die Kripo auch den Hinweis auf Pleils zeitweilige


  Mittäter. Dieser epileptische Sadist hatte nämlich nur wenige Verbrechen allein begangen. An den meisten war entweder der elf Jahre ältere Nadelsetzer Karl Hoffmann oder der 18jährige Fleischer Konrad Schüßler beteiligt.


  Namentlich Hoffman. der laut psychiatrischem Gutachten den Typ eines kaltblütigen und zynischen Killers verkörperte, hatte aktiven Anteil an sieben dieser Morde. Er war es, der jedesmal die Habe der Opfer raubte; denn während der im Umgang mit Frauen gehemmte Sadist Pleil stets aus sexuellen Motiven mordete, ging es dem kühl kalkulierenden und habgierigen Hoffmann einzig und allein um materielle Werte. Er gab auch mehreren Morden durch den eifrigen Gebrauch seines Fallschirmjäger-Messers ein besonders grausiges Gepräge. Und er hatte den labilen Pleil immer wieder zu neuen Morden angestachelt. In drei Fällen führte Hoffmann sogar selbst die tödlichen Hiebe. Sein brutales und zynisches Vorgehen stieß sogar Pleil ab, der sich daher von ihm zeitweilig zurückgezogen und einen neuen Komplizen, eben Schiißler, gesucht hatte. Dieser jugendliche Herumtreiber, der durch die Wirrnisse der Zeit auf die schiefe Bahn geraten war, hatte sich von Pleil und wegen der Aussicht auf leichte Beute zu diesen scheußlichen Verbrechen verleiten lassen. Er war insgesamt bei drei Morden zugegen, wobei er sich jedoch stets zurückhielt oder auf Handreichungen beschränkte.


  Pleil selbst, der sich in seiner debilen Einfältigkeit in der Rolle des „größten Totmachers aller Zeiten" gefiel und den die Sensationspresse zum „schlimmsten Lustmörder aller Zeiten" avancieren ließ, war im Grunde genommen ein stupider, von Komplexen zerfressener Trunkenbold.


  Sein Vater, ein notorischer Alkoholiker, hatte ihn schon im Kindesalter zum Schmuggeln angehalten. Weder seine Mutter, eine Herumtreiberin, noch seine ältere, wegen Epilepsie und Schwachsinn sterilisierte Schwester waren in der Lage, dem kleinen Rudolf Nestwärme und moralischen Halt zu geben. Pleil ging daher als Schüler öfter an der Schule vorbei als in sie hinein und blieb dreimal sitzen. Bereits mit 14 Jahren sammelte er sexuelle Erfahrungen mit Huren und Homosexuellen. Als er zu einem Fleischer in die Lehre kam, war ihm die Arbeit zu schwer. Er riß aus. trampte durch die Tschechoslowakei und das Sachsenland und heuerte schließlich als Moses bei der Binnenschiffahrt an. Dort war er zuerst Gehilfe im Maschinenraum und in der Kombüse, avancierte zum Leichtmatrosen, wurde Trimmer und schließlich Wachmann.


  Von der Binnenschifferei wechselte er zur Handelsmarine über, schipperte über die Weltmeere bis Brasilien und landete endlich auf dem Wohnschiff „General Artigas" in Hamburg.


  Hier bekam er wegen seiner Trinkerei und Aufsässigkeit schon bald Ärger, wurde zuerst mit Bordarrest und einer Geldbuße bestraft und später wegen Diebstahls zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Pleil hatte schiffseigene Wolldecken allzu großzügig und allzu billig an Hafendirnen verscherbelt.


  Die Seemannszeit war Pleils große Zeit. Von ihr schwärmte er noch viele Jahre später hinter Zuchthausmauern. Im Oktober 1943 ging diese Zeit zu Ende. Die Seeberufsgenossenschaft hatte ihn wegen Epilepsie für seeuntauglich erklärt.


  Exmatrose Pleil wurde, eingedenk seiner Kombüsenerfahrungen, Koch in einem Lager und später Kellner in einer erz-gebirgischen Gaststätte. In dieser Zeit pflegte er vor allem zwei Hobbys: Er erzählte den Gästen schaurige Krimis, und er schlug Katzen mit der Faust tot und verspeiste sie.


  Im Mai 1945 heiratete Pleil, zog nach der Hochzeit zu seiner Frau nach Zöblitz und brachte es dort für kurze Zeit sogar zum Hilfspolizisten. Später arbeitete er dann als „Einkäufer" für eine Holzfirma, die diverse Schwarzmarktgeschäfte über die Zonengrenze hinweg betrieb. Hier lernte er auch seinen späteren Mordkomplizen Hoffmann kennen.


  Wegen verschiedener Unstimmigkeiten in seinen Abrechnungen mit dem Firmenchef zerstritten, gab Rudolf Pleil die Stellung auf und betätigte sich fortan bis zu seiner Verhaftung auf eigene Rechnung als Schwarzhändler und Grenzführer. Seine marktwirtschaftliche Spezialität waren Tauschgeschäfte mit Kämmen und Schnaps aus der sowjetischen Besatzungszone gegen Räucherfisch, Zigaretten und Lebensmittel aus den Westzonen.


  Die Geschäfte gingen gut, und Pleil hatte stets die Taschen voll Geld. Seine Frau und die Bekannten ahnten nichts von seinen schaurigen Verbrechen. In mehreren Grenzorten der britischen und amerikanischen Zone war das „Mondgesicht" Pleil wohlbekannt. Auch Grenzpolizisten sind ihm oft begegnet.


  Vom 30. Oktober bis zum 17. November 1950 verhandelte das Braunschweiger Schwurgericht gegen Pleil und seine Komplizen. Die Verhandlung begann mit einem sensationellen Beschluß. Das Gericht lehnte auf Antrag des Staatsanwalts den Psychiater Dr. Barnstorf, der mit seinem Alkoholtest Pleils Geständnisfreude ausgelöst hatte, als Gutachter ab. Barnstorf hatte nämlich entgegen den für gerichtliche Gutachter geltenden Vorschriften bereits vor Abschluß des Gerichtsverfahrens im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel" einen ausführlichen Artikel über den Massenmörder Pleil veröffentlicht.


  An Barnstorfs Stelle wurden zwei andere Gutachter berufen, von denen einer, Professor Dr. Ewald, die Ansicht vertrat, Pleil wäre im Sinne des §51 Absatz 2 des Strafgesetzbuches nur bedingt zurechnungsfähig. Der andere, Professor Jungnickel, hingegen sah keinerlei Grund für eine solche Annahme und erklärte Pleil für voll zurechnungsfähig.


  In dieser Situation entschloß sich das Gericht zu einem Kompromiß. In einem Fall, dem der 25jährigen Christa S„ billigte es Pleil zu, die Tat in einem epileptischen Dämmerzustand begangen zu haben und folglich strafrechtlich dafür nicht verantwortlich zu sein. In allen übrigen Fällen aber sah es bei Pleil, ebenso wie bei seinen beiden Komplizen, davon ab, verminderte Zurechnungsfähigkeit anzunehmen.


  Da mittlerweile die Todesstrafe in der BRD abgeschafft worden war, wurden alle drei Angeklagten zu lebenslänglichem Zuchthaus und zur Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt.


  Pleil kehrte in Zelle 44 des Zuchthauses Celle zurück und begann seine Memoiren zu schreiben, denen er den vielversprechenden Titel gab: „Mein sexuelles Leben von meiner frühen Jugend an bis zur Gegenwart."


  Später stellte er zwei Anträge auf Kastration, die jedoch von den zuständigen Behörden abgelehnt wurden. Im Februar 1957 unternahm er einen erfolglosen Versuch zur Selbstentmannung.


  Pleil blieb ein schwieriger und renitenter Häftling. Dreimal versuchte er vergeblich, sich das Leben zu nehmen. Der vierte Versuch, am 16. Februar 1958, gelang. Pleil hatte sich in seiner Zelle erhängt. Im Protokoll heißt es, daß „als Motiv des Selbstmordes Lebensüberdruß angenommen werden" müßte.


  



  


  Peinliche Pannen


  Die Untersuchung der Frauenmordserie an der Zonengrenze offenbarte in eklatanter Weise eine große Schwäche der neuen westzonalen Kriminalpolizei: ihre auf lokalen Kompetenzen beruhende Zersplitterung und die damit einhergehende kriminalistische Handwerkelei.


  Und das war keineswegs der einzige Fall, in dem die Kriminalpolizei in spektakulärer Weise versagte. In der Nacht vom 11. zum 12. September 1946 wurde im Dienstzimmer der Zollwache von Mammersreuth der Zollassistent August Bolz von unbekannten Tätern erschossen.


  Mammersreuth, ein kleines Dorf dicht an der Grenze zur Tschechoslowakei, war ein ausgesprochener Tummelplatz für Schmuggler und Grenzgänger.


  Es gab Anzeichen dafür, daß ein von Bolz festgenommener Schmuggler den tödlichen Schuß abgegeben hatte. Die zuständige Mordkommission aber verdächtigte, gestützt auf die Aussage eines kurzsichtigen Augenzeugen, nach völlig unzureichenden und voreingenommenen Ermittlungen den Zollassistenten Hans Burkert der Täterschaft.


  Burkert wurde verhaftet und im Oktober 1947 vom Landgericht Weiden in einem fragwürdigen Indizienprozeß unter Vorsitz des damaligen Landgerichtsdirektors und früheren Landgerichtsrates am Nazisondergericht in München, Dr. Trabert, wegen Totschlags zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Staatsanwalt Dr. Herzog hatte sogar auf Todesstrafe plädiert.


  Nach sechs Zuchthausjahren, am 12. November 1952, mußte Burkert im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen werden. Die Verhandlung wurde eine einzige Anklage gegen die miserable Arbeit der Kriminalpolizei, die einseitige Anklagepolitik der Staatsanwaltschaft und die bornierte Spruchpraxis. Selbst der amerikanische Gerichtsoffizier für Nordbayern bezeichnete das erstinstanzliche Urteil als „primitiv und anfechtbar".


  Äußerst blamabel für die Kriminalpolizei der Westzonen war auch der Fall der nymphomanen Massenmörderin Irmgard Swinka, die zwischen 1946 und 1948 nachgewiesenermaßen mindestens acht versuchte und vollendete Raubmorde sowie unzählige Betrügereien und Diebstähle begangen hatte.


  Bevor sie am 6. Mai 1949 vom Schwurgericht Köln viermal zum Tode, dreimal zu lebenslänglichem Zuchthaus und außerdem zu 15 Jahren Zuchthaus und dauerndem bürgerlichem Ehrverlust verurteilt wurde, konnte sie, eine primitive, von Habgier und Mannstollheit getriebene Prostituierte, die Kriminalpolizei aller drei Westzonen monatelang an der Nase herumführen. Dabei ging sie, genau wie der Frauenmörder Pleil, jedesmal mit einer seltenen Monotonie und Primitivität zu Werke. Stets fragte sie in Wohnhäusern nach angeblichen Bekannten, die natürlich niemand kannte, stets bot sie irgendwelche gar nicht vorhandenen Lebensmittel feil und lockte damit die Opfer, fast ausnahmslos alte Menschen, in die Falle. Und stets servierte sie ihnen schließlich einen „Gesundheitstrank", der in Wahrheit eine Mixtur aus Schlaf- oder Schmerztabletten und Morphium war. Jedesmal raubte sie die fest schlafenden oder gar sterbenden Opfer aus. Die Swinka trug in keinem einzigen Falle Handschuhe. Niemals traf sie irgendwelche Vorkehrungen zur Vermeidung von Spuren, und fast immer hinterließ sie eine ganze Kollektion von Fingerabdrücken. Oft hatte sie an den Tatorten sogar ihren Foxterrier dabei und mußte schon deshalb auffallen. 'Dennoch war die Kriminalpolizei außerstande, einen ordnungsgemäßen Spurenvergleich vorzunehmen und wirksame Fahndungsmaßnahmen einzuleiten.


  In der Zeit vom 10. November 1947 bis zum 8. Juli 1948, also innerhalb von nur acht Monaten, wurde diese Massenmörderin nicht weniger als vierzehnmal von verschiedenen Kriminaldienststellen, davon achtmal in der britischen und fünfmal in der amerikanischen Zone, zur Festnahme ausgeschrieben. Schon die erste Ausschreibung am 10. November 1947, von der Westberliner Kripo veranlaßt, enthielt eine ausführliche Beschreibung ihrer charakteristischen Tatbegehungsweise. Die örtliche Kriminalpolizei indessen kümmerte sich nicht darum. Sie begnügte sich jeweils mit ihren eigenen, örtlich beschränkten Untersuchungen. Zwar gab es zu dieser Zeit in der britischen Zone mit dem Kriminalpolizeiamt der Britischen Zone und in der amerikanischen Zone mit dem Landeserkennungsamt Bayern schon zentrale Nachrichtensammelstellen der Kriminalpolizei, doch zur überörtlichen Fahndungskoordinierung kam es nicht.


  Erst als nach dem letzten Mord in Nordrhein-Westfalen die


  Presse eingeschaltet und ein Foto der Swinka veröffentlicht wurde, konnte sie wenige Stunden später, am 13. Juli 1948, auf Grund eines Hinweises aus der Bevölkerung in Hamm (Westfalen) verhaftet werden. Wie oberflächlich und leichtfertig die einzelnen Kripodienststellen an diesem Fall gearbeitet hatten, sollte sich in vollem Umfange erst jetzt, nach der Ergreifung dieser Mörderin und ihres Komplizen Ernst Himpel, erweisen. Nur in einigen Fällen, eben jenen, für die die Swinka später verurteilt wurde, gab es in den Archiven der Kriminalpolizei brauchbare Unterlagen. Vielfach waren die Ermittlungen und Spurensicherungen so dürftig vorgenommen worden, daß die Staatsanwaltschaft notgedrungen von einer Anklageerhebung absehen mußte.


  Und nicht viel anders verhielt es sich im Fall des „Würgers" Bernhard Prigan, der zwischen Januar 1948 und November 1952 147 Frauen und Mädchen überfallen, bewußtlos gewürgt, vergewaltigt und außerdem mindestens drei junge Mädchen ermordet hat. Auch Prigan war bei seinen Verbrechen stets in der gleichen Art und Weise vorgegangen, hatte also, kriminalistisch ausgedrückt, einen perseverierenden Modus operandi. Obendrein war er schon 1948, am Beginn seiner „Würgerlaufbahn", mehrmals auf frischer Tat ertappt und von verschiedenen Kripodienststellen unter seinem Klarnamen registriert worden. Dennoch gelang es jahrelang nicht, die von ihm begangenen Verbrechen aufzuklären. Prigan beging die meisten Straftaten innerhalb der Bizone, häufig sogar im Bereich ein und desselben Landeskriminalamtes. Von ihm lagen ausgezeichnete Personenbeschreibungen vor, seine Wohnanschriften waren bekannt, seine Verbrechen in der Straftäterkartei registriert. Es hätte eigentlich nur ein klein wenig kriminalistischer Vergleichsarbeit und der gründlichen Ausschöpfung der vorhandenen Möglichkeiten bedurft, um diesen Verbrecher zu fassen. Das freilich war unterblieben.


  Das Versagen der Polizei in Fällen wie denen des Frauenmörders Pleil und der Giftmischerin Swinka lösten in der Öffentlichkeit, aber auch in der Polizei selbst Unbehagen aus. Die sich im westzonalen Polizeisystem offenbarenden Mängel begannen sogar die Besatzungsmächte zu irritieren. Wenige Wochen nach der Verhaftung der Swinka, im September 1948, trafen sich daher in Frankfurt am Main (amerikanische Zone) erstmals die Polizeichefs der drei Westzonen zu einer Beratung. Hauptgegenstand der Erörterungen war, wie man künftig „gewisse polizeiliche Angelegenheiten" einheitlich regeln könnte.


  Inzwischen hatten sich im gespaltenen Deutschland beträchtliche Veränderungen vollzogen. Bereits im Mai 1947 war es zu einem wirtschaftlichen Zusammenschluß der amerikanischen und britischen Zone zur sogenannten Bizone gekommen. Der bestehende Wirtschaftsrat wurde in einen Zweizonenwirtschaftsrat umgebildet und, im Januar 1948. ein für beide Zonen zuständiger „Oberster Gerichtshof" geschaffen. Am 1. August 1948, wurde auch die französische Zone einbezogen, so entstand die Trizone.


  Spätestens seit der Londoner Konferenz der Westmächte und der Beneluxstaaten, die vom Februar bis Juni 1948 stattfand, war für jedermann offenkundig geworden, daß die Westalliierten unter Bruch des Potsdamer Abkommens Kurs auf die Bildung eines westdeutschen Separatstaates nahmen. Dieser Staat sollte zum „Frontstaat" gegen „den Osten" werden. Im März 1948 mußte der Alliierte Kontrollrat seine Arbeit einstellen, weil die drei westlichen Siegermächte nicht mehr gewillt waren, in ihm mitzuwirken. Diese offene Frontstellung gegen die Sowjetunion und der damit eingeleitete kalte Krieg bestimmten die weitere Entwicklung der Polizei in den Westzonen und später in der BRD. Die Ergebnisse der ursprünglichen Entmilitarisierung und Entnazifizierung wurden faktisch rückgängig gemacht. Immer mehr Beamte und Agenten der alten faschistischen Polizei fanden in den Sicherheitsorganen der Westzonen Amt und Würden.


  Die Polizei wurde zahlenmäßig und strukturell erweitert. Die amerikanische Besatzungsmacht schuf Anfang 1947 eine deutsche „Industriepolizei", die angeblich amerikanische Armeewarenlager gegen Diebstähle schützen sollte, in Wirklichkeit aber Streikbrecherfunktion auszuüben und als Knüppelgarde gegen Arbeiter und Unzufriedene zu dienen hatte.


  Insgesamt umfaßte die deutsche Polizei in der amerikanischen Zone im März 1948 bereits 23 000 Stadtpolizisten und 11 000 Landgendarme sowie 4000 Grenzpolizisten.


  In der britischen und französischen Zone waren die Zahlen noch höher. So hatte beispielsweise allein das Land Nordrhein-Westfalen 20000 Polizisten. Mit der Begründung, daß Überfälle und Plünderungen von Güterzügen überhandnehmen, wurden zwischen 1946 und 1948 in den Oberbahndirektionsbereichen der Westzonen bewaffnete Einheiten einer speziellen Eisenbahnpolizei aufgestellt. Die Reichsbahndirektion Hannover verfügte beispielsweise allein über 1000 bewaffnete Bahnpolizisten.


  Auch die technische Ausrüstung und Bewaffnung der Polizei wurde verbessert. In der britischen Zone verfügte die Polizei bereits seit Mai 1946 über Funkstreifenwagen, und in den Landgebieten waren motorisierte oder "berittene Polizeieinheiten eingesetzt.


  Im Februar 1946 waren in der britischen Zone, und 14 Monate später auch in der amerikanischen, Einheiten der weiblichen Polizei gebildet worden.


  Die Kriminalpolizei selbst hatte ebenfalls eine Erweiterung und Spezialisierung erfahren. So waren unter dem Druck des rapide ansteigenden Schwarzhandels bereits 1946 in den Großstädten der britischen und amerikanischen Zone stark besetzte Sonderdezernate für die Bekämpfung des schwarzen Marktes entstanden. In der französischen Zone wurde im Frühjahr 1947 sogar eine spezielle Wirtschaftspolizei formiert.


  Anfang des Jahres 1947 wurde den Länderregierungen in den drei Westzonen die Polizeihoheit übertragen. Die meisten Länder erließen unverzüglich spezielle Polizeigesetze, auf deren Grundlage unter anderem auch kriminalpolizeiliche Landeszentralen, die Landeskriminalämter, eingerichtet und der Kriminalpolizei insgesamt umfangreichere Befugnisse zugestanden wurden.


  Als die Polizeichefs der Trizone im September 1948 zusammentraten, waren also bereits bestimmte politische und polizeiliche Weichen gestellt. Unter den Polizeichefs waren wieder einige, die schon zu Kaisers Zeiten den Polizeirock getragen und sich ihren alten Polizeigeist bewahrt hatten. Trotzdem blieb das Ergebnis ihrer Beratungen vorerst noch recht mager. Man debattierte über endlos viele „Wenn" und „Aber", beklagte den „erzwungenen Verlust" vieler ehemaliger Kameraden sowie den Umstand, daß es trotz wirtschaftlicher Zusammenarbeit in der Trizone noch drei verschiedene Polizeistrukturen gab, lobte jeweils das eigene und bemängelte das Nachbarsystem und forderte im übrigen nichts, was nicht vorher mit der Besatzungsmacht abgesprochen oder dieser gar unbequem gewesen wäre. Einigkeit wurde nur in drei Punkten erzielt: daß das Fahndungswesen stärker zentralisiert werden müßte; daß die Polizei umfangreichere Kräftereserven in Form von Bereitschaftspolizei benötigte, die natürlich den Länderregierungen und notfalls auch der Zentralregierung unterstellt sein müßten, und daß es schließlich an der Zeit wäre, ein zentrales Kriminalamt mit eigener Exekutive, ähnlich dem früheren Reichskriminalpolizeiamt, zu schaffen. Im Herbst 1948 blieb es allerdings noch beim Wünschen. Zwar lüfteten danach einzelne Polizeichefs etwas mehr ihre kommunalen Scheuklappen, zu einem wirksameren Schutz der Bevölkerung gegen die nach wie vor ansteigende Kriminalität jedoch kam es nicht.


  



  


  Der Postraub in Mannheim


  Jeden Tag zuckelte der gelbe Wagen vom Postamt 2 am Hauptbahnhof in Mannheim durch die Schloßstraße zur Landeszentralbank. Und jedesmal lag im Führerhaus zwischen den Beinen der Postbeamten Honickel und Sinder ein unscheinbarer Jutesack, der das gesamte Geld enthielt, das tagsüber bei der Post eingezahlt worden war. Es waren zwar keine Millionenbeträge, doch bisweilen ganz erkleckliche Sümmchen, die da ohne Polizeischutz durch Mannheim gefahren wurden. Polizeilicher Schutz hatte sich bisher erübrigt, denn noch nie hatte jemand auch nur den leisesten Versuch unternommen, das Postwägele in böser Absicht anzuhalten. So wäre das vermutlich noch lange geblieben, hätte Postwagenbegleiter Honickel nicht zwei für seinen Beruf geradezu fatale Schwächen besessen: seinen Durst und seine Redseligkeit. Die erstere trieb ihn eines schönen Feierabends im Frühjahr 1949 in jene Schenke, in der auch die Stadt- und gerichtsbekannten Brüder Franz und Ludwig Stuck ihren Durst löschten. Die letztere ließ ihn mit den beiden ein Gespräch anknüpfen. Als Honickel nach geraumer Zeit das Lokal verließ, war nicht nur sein Durst gelöscht, sondern auch seine Redseligkeit befriedigt.


  Befriedigt waren auch seine Zuhörer, die Stucks. Honickels Erzählung hatte sie geradezu fasziniert. Denn was der postamtliche Geldsackbegleiter über die täglichen Transporte, den Inhalt des Jutesacks und die stets gleichbleibende Fahrroute zusammengeschwatzt hatte, brachte die Stucks schlagartig zu der Einsicht, daß es lohnendere Geldquellen als das mühselige Umfrisieren gestohlener Autos gab. Die Stucks allein freilich trauten sich einen solchen Brocken nicht zu. Für sie war er einige Nummern zu groß.


  Doch schon der blanke Tip war eine hübsche Stange Geld wert. Man mußte nur die richtigen Ohren finden. Die richtigen Ohren waren die von Robert Knabenschuh alias Panko, auch „schöner Robert" genannt, der wiederum seinen Freunden, dem „Bullen" Peter Breuning und Günther Hörner, etwas flüsterte. Jeder der Burschen war erst 20 Jahre alt, jedoch bereits mit beträchtlichen kriminellen Erfahrungen ausgestattet, die bisher zwar noch keinen zünftigen Überfall umfaßten, doch die drei Burschen waren überaus lernfähig und zu allem bereit, was sich lohnte. Ein Postsack, vollgestopft mit Banknotenbündeln, lohnte sich in ihren Augen allemal.


  Auf so simple und höchst unsensationelle Weise kam es zum ersten aufsehenerregenden Postraub der Nachkriegszeit in westdeutschen Landen. Geplant, organisiert und ausgeführt von drei jungen Dachsen, denen zwei mittelmäßige Gauner den Tip gegeben hatten. Diese Crew, die heute in einschlägigen Kreisen der BRD sicherlich nur ein müdes Grinsen auslösen würde, brachte seinerzeit den Kripochef von Mannheim, Riester, zum Grübeln und nötigte sogar den hartgesottenen Mitarbeitern der Heidelberger CID (Criminal Investigation Division), der Kriminalabteilung der amerikanischen Militärpolizei, ein verwundertes Kopfschütteln ab. Dabei waren Vorbereitung und Ablauf des Coups, ver-glichen mit dem, was man von späteren Generationen des Räubergewerbes in der BRD zu sehen bekam, ausgesprochen primitiv und störanfällig.


  Die Sache klappte denn auch nicht sofort im ersten, sondern erst im zweiten Anlauf. Der erste Versuch startete am Donnerstag, dem 2. Juni 1949. Für. diesen Tag hatte Postler Honckel einen Transport mit rund 400000 DM avisiert. Folglich stahl Häuptling Knabenschuh in der Nacht zuvor in Zwingenberg an der Bergstraße, das zwischen Mannheim und Darmstadt liegt, den roten Chevrolet eines amerikanischen Leutnants. Mit diesem Wagen sollte das Postauto gerammt werden. Zwei schwere amerikanische Armeepistolen, zu denen die Stucks auf dem schwarzen


  Markt im Mannheimer „Laternenviertel" die Munition erwarben, vervollständigten die Ausrüstung. Der Überfall wäre sicherlich schon an diesem Tage gelungen, hätte der Chevrolet nicht unterwegs gestreikt. Als er wieder halbwegs fahrbereit war, befand sich der Jutesack samt Geld schon im Tresor der Landesbank.


  Die Bande versteckte den gestohlenen Wagen deshalb im Hüttenfelder Wald, nördlich von Viernheim. An den folgenden Tagen fuhren sie abwechselnd mit einer Zündapp 200 dorthin, um daran herumzubasteln. Dabei wurden sie einige Male von Spaziergängern beobachtet.


  Eine Woche nach dem gescheiterten Versuch meldeten die Stucks wieder einen großen Geldtransport. Kurz entschlossen und ohne weitere Vorbereitung stahl Knabenschuh noch in derselben Nacht, an derselben Stelle in Zwingenberg das neue Auto desselben amerikanischen Leutnants.,, Der Offizier hatte sich inzwischen anstelle des gestohlenen Chevrolets einen mausgrauen Ford 48 zugelegt.


  Auch diesmal wäre das Unternehmen beinahe gescheitert. Just in dem Augenblick, als Knabenschuh sich anschickte, die Zündung des Wagens kurzzuschließen, kam ein Jeep der amerikanischen Militärpolizei die Straße entlanggebraust. Knabenschuh konnte gerade noch in Deckung hechten. Der Jeep fuhr vorbei.


  Kurz darauf war der Ford startklar und rollte, ein Stück des Weges von den Mitgaunern Breuning und Hörner auf der Zündapp begleitet, über Umwege auf die Autobahn.


  Es ging gut, bis Knabenschuh aufs Gaspedal trat und der Wagen mit rund 150 Stundenkilometern dahinjagte. Damit erregte er bei Lorsch die Aufmerksamkeit einer Streife der Militärpolizei, die dort betrunkenen Landsleuten auflauerte. Als der Ford mit dem amerikanischen Kennzeichen vorüberraste, nahm sie daher sofort die Verfolgung auf. Das wäre der Bande beinahe zum Verhängnis geworden. Die Verfolger holten tüchtig auf. Dem schönen Robert gelang es jedoch buchstäblich im letzten Moment, durch ein halsbrecherisches Manöver zu entkommen. Er schaltete die Scheinwerfer aus, raste auf die zerstörte Frankenthaler Autobahnbrücke zu, riß unmittelbar davor das Steuer herum und fuhr im Bogen, quer über einen Acker, auf die Gegenspur der Autobahn. Die Verfolger aber sausten an ihm vorbei.


  Am Morgen des 9. Juni 1949 erreichte Knabenschuh ohne weitere Zwischenfälle Mannheim. Dort warteten bereits Breuning und Horner, die sich mittlerweile der Zündapp entledigt hatten. Breuning übernahm das Steuer des Ford und bog langsam in die Heinrich-Lanz-Straße ein. Knabenschuh und Hörner postierten sich an der Ecke zur Schloßstraße. Auch Franz und Ludwig Stuck waren zur Stelle. Sie promenierten harmlos zwischen Postamt und Hauptbahnhof hin und her. Plötzlich zog Franz Stuck den Hut, das verabredete Zeichen für das Erscheinen des Geldtransportes. Breuning löste die Handbremse und trat aufs Gaspedal. Der Ford legte nur wenige Meter zurück, dann stand er genau vor dem Kühler des Geldtransporters. Alles Weitere ging in Sekundenschnelle vor sich.


  Hörner und Knabenschuh sprangen heran, rissen die Tür des Postwagens auf, setzten dem Fahrer die Pistole auf die Brust und ergriffen den Jutesack, der an diesem Morgen rund I60000DM enthielt.


  Der Postfahrer und sein Begleiter Honickel, beide zu Salzsäulen erstarrt, gaben keinen Laut von sich. Nur der andere Begleiter, Sinder, begann zu schreien. Aber erst, nachdem die Räuber mit dem Geldsack bereits auf und davon waren. In den nächsten Minuten bewies „Bulle" Breuning, daß seine Fahrkünste sich ebenfalls sehen lassen konnten. In rasendem Tempo steuerte er den Wagen um ein halbes Dutzend Ecken in die Breite Straße, vorbei an Zeughaus und Gewerbeschule auf den Ludwigsring zu. Er brauste über die verkehrsreiche Ringkreuzung hinweg, direkt durch eine Tankstellenpassage hindurch, auf den Hafen zu und haarscharf an einem Verkehrsposten vorbei über die Jungbuschbrücke in Richtung Waldhof.


  Der Verkehrsposten, den Breuning beinahe überfahren hätte, war noch geistesgegenwärtig genug gewesen, das polizeiliche Kennzeichen des Wagens zu notieren, mit einigen Fehlern freilich, wie sich später herausstellte.


  In Waldhof, einer Randsiedlung von Mannheim, traf das Trio mit den Brüdern Stuck zusammen und entlohnte sie mit 40000 DM. Man plauderte noch ein Weilchen amüsiert über den gelungenen Coup, verabschiedete sich dann und verabredete vorsichtshalber eine längere Trennungszeit sowie verschiedene taktische Verhaltensregeln für den Ernstfall. Dann fuhr Kna-henschuh mit seinen beiden Freunden erst einmal auf Urlaub in den Schwarzwald. Die Stucks dagegen hielten in Mannheims Kneipen die Stellung.


  Dieser tolldreiste Vormittagsüberfall auf offener Straße erregte sofort Aufsehen.


  Alle Polizeidienststellen des Landes Baden-Württemberg, dazu die Militärpolizei, wurden in Alarmzustand versetzt. Die Polizei der gesamten Trizone, per Fernschreiber informiert, unterstützte die Fahndung nach den Tätern.


  Die zuständige CID-Dienststelle Heidelberg entnahm den Personalakten der amerikanischen Soldaten diejenigen, die von Chicago, New York, San Francisco oder anderswo einschlägige Rauberfahrungen mit nach ,,Old Germany" gebracht hatten, denn für die CID-Experten stand sofort fest, daß für einen so gelungenen Coup nur routinierte Profis aus den Staaten in Frage kamen. Auch die Mannheimer Kriminalpolizei und ihr Chef neigten zu dieser Ansicht, zumal die Räuber ja englisch gesprochen, nämlich „hands up" gesagt hatten. Die drei Überfallenen Postangestellten wurden nach allen Regeln kriminalistischer Fragekunst ausgequetscht. Auch Thekenredner Honickel kam an die Reihe, blieb aber entgegen sonstiger Gewohnheit sehr einsilbig. Das hatte einen guten Grund. Schon in der Minute des Überfalls war ihm blitzartig klargeworden, daß seine Geschwätzigkeit dieses Malheur verursacht hatte. Um außer dem Geldsack nicht noch die in 22 Jahren erdiente Pensionsanwart-schaft bei der Post zu verlieren, blieb er diesmal schweigsam. Das sollte Kripochef Riester mancherlei Ungelegenheiten und einige Mißgriffe einbringen. Honickel hätte reden können, schwieg jedoch. Seine Mitopfer und andere Zeugen waren zwar aussagewillig, hatten aber nur wenig zu sagen. Es war ja alles so unerwartet gekommen und so furchtbar schnell. Riester hätte sich die Haare raufen mögen, zumal auch die CID mit ihren Untersuchungen keinen Schritt vorankam. Zu allem Überfluß stellte sich die Autonummer, auf die die Kripo soviel Hoffnung gesetzt hatte, als falsch heraus.


  Es gingen zwar mehrere Hinweise auf verdächtige Ausländer ein, und im Zuge der Ermittlungen wurden verschiedene deutsche und amerikanische Schieber und Schwarzhändler aufgestöbert, doch nie führte die Spur zu den Posträubern.


  Schon schien es, als würde dieser Fall ebenfalls ins Archiv der unaufgeklärten Verbrechen wandern, als der Kriminalpolizei die Meldung zuging, daß im Hüttendorfer Wald, dicht an der Autobahn, der Tatwagen gefunden wurde. Der graue Ford war unweit jener Stelle abgestellt worden, an der zehn Tage zuvor ein Förster den gestohlenen roten Chevrolet des US-Leutnants aus Zwingenberg entdeckt hatte. Der Zusammenhang zwischen den beiden Autodiebstählen und dem Postraub war unverkennbar. Dennoch ließ Kripochef Riester den aufgefundenen Ford, wie vorher auch schon den Chevrolet, ohne vorherige gründliche Spurensicherung seinem Eigentümer aushändigen und verschenkte damit vielleicht die Beweise, die ihm später so sehr fehlten.


  Die Kripo durchkämmte tagelang die Mannheimer Kneipen am Hafen und im Prostituiertenviertel an der 19. Querstraße. Da konkrete Anhaltspunkte fehlten, wurde ganz allgemein nach „Autofahrkünstlern" gefahndet, die in letzter Zeit über auffällig viel Geld verfügten. Bei dieser Aktion erfuhr einer der Kripomänner von einem ungewöhnlichen Schwarzmarktgeschäft. Ein Unbekannter hatte kurz vor dem Raubüberfall Pistolenmunition für fünf Mark pro Stück aufgekauft und obendrein noch eine Schachtel Chesterfield als Zugabe gegeben. Das Geschäft war von einem Gastwirt vermittelt worden, der das allerdings abstritt. Doch dem Beamten war die Unruhe nicht entgangen, die seine Fragen bei dem Budiker ausgelöst hatten. Er beschattete ihn und kam so auf die erste heiße Spur. Der aufgescheuchte Wirt hatte nämlich nichts Eiligeres zu tun, als schnurstracks seine Auftraggeber aufzusuchen, und führte so ungewollt die Kripo direkt zur Wohnung der Brüder Stuck.


  Riester hütete sich, sofort zuzugreifen, sondern ordnete vorerst nur eine strenge Überwachung der Verdächtigen an. Drei Wochen lang konnte das Brüderpaar keinen Schritt mehr tun, von dem Riester nicht sofort unterrichtet worden wäre.


  Das nächste Mosaiksteinchen lieferte eine Prostituierte, die die Kriminalpolizei auf die Spur einer Gruppe Strophanthinschie-ber brachte. Unter ihnen sollte ein Mann namens Robert mit einem schwarzen Opel Kapitän eine wichtige Rolle spielen. So stieß Riester auf Knabenschuh, der mittlerweile, der Ferien müde, wieder in die schwarzen Geschäfte Mannheims eingestiegen war. Der Opel Kapitän, mit einer Rechtsaptenne ausgestattet, wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Doch vorerst ergab sich noch kein Zusammenhang zum Postraub. Die Kripo versuchte daher, über die Brüder Stuck weiterzukommen. Sie wurden festgenommen und wegen des Munitionskaufes verhört. Doch die Stucks hielten dicht, sosehr auch Kriminalkommissar Fackel, der sie vernahm, auf sie einredete. Von ihrer Verbindung zu Knabenschuh wußte die Kriminalpolizei nichts.


  Der „schöne Robert" hatte schon eine knappe Dreiviertelstunde nach Stucks Verhaftung Wind bekommen. Kurz entschlossen marschierte er ins Polizeipräsidium, trieb sich dort auf dem Flur herum und kam schließlich vor die Tür, hinter der Kommissar Fackel gerade lautstark über die vernagelten Stucks und ihre dämliche Lügerei schimpfte. Auf diese dummdreiste Weise erfuhr Knabenschuh aus erster Hand, wie die Dinge standen. Ein Bote des Hauses erzählte ihm leutselig, daß die Stucks „wieder einmal" ins Mannheimer Landesgefängnis an der Waldhofer Straße eingeliefert worden wären. Knabenschuh fuhr deshalb zum Gefängnis und pfiff so lange vor dem Zellentrakt, bis sich Franz Stuck hinter einem der Gitter zeigte. Mit knappen, für Knabenschuh aber durchaus verständlichen Gesten signalisierte Spezi Franz Alarm. Die vom geraubten Geld angeschafften Kraftfahrzeuge, nämlich der schwarze Opel Kapitän Knabenschuhs, der neue Lkw Breunings sowie die Motorräder müßten unverzüglich verschwinden.


  Knabenschuh paßte auch noch den Rechtsanwalt Dr. Förderer ab, der die Stucks schon bei ihren früheren Konflikten mit dem Gesetz verteidigt hatte, und horchte ihn aus. Erst dann alarmierte er seine Kumpane Breuning und Horner, die inzwischen in Knabenschuhs Bungalow, in Waldhof-Gartenstadt, warteten. Zu dritt erörterte man die Lage, sah aber vorerst keinen Grund, sich das Wochenende vermiesen zu lassen. Besonders Breuning meinte, daß „die Affen von der Kripo" viel zu dämlich wären, ihnen auf die Sprünge zu kommen, und fuhr mit seinem Busenfreund Hörner seelenruhig zu einem Fußballspiel nach Fürth.


  Doch die Banditen irrten sich. Kripochef Riester hatte die Fahndung nach dem schwarzen Opel Kapitän verstärkt. Alle Polizeidienststellen des Landes, die Gendarmerie und sogar die Flurhüter waren einbezogen worden, und noch am selben Abend, an dem Breuning und Hörner in den Odenwald gefahren waren.


  entdeckte eine Streife der Schutzpolizei den Wagen in der 17. Querstraße in Mannheim. Knabenschuh war dort mit seiner Lieblingsbraut, der „schwarzen" Anita Horner, auf eine Flasche Wein eingekehrt. Die Streife stellte unauffällig den Wageneigen-tümer fest, und am nächsten Morgen wurde Knabenschuh, der gerade im Begriff war, sich mit seiner Braut nach Kassel abzusetzen, verhaftet. In der Umgebung von Kassel, so hatte er erkundet, gab es Dörfer, in denen man wochenlang ohne polizeiliche Anmeldung wohnen konnte.


  Die Knabenschuh-Komplizen Breuning und Hörner lockte Riester mit einem simplen Bluff in die Falle. Da Fürth in Bayern, also außerhalb seines Kompetenzbereiches lag und ein offizielles Fenstnahmeersuchen an die zuständigen Stellen zu umständlich und langwierig gewesen wäre, ließ er den beiden einfach durch den zuständigen ürtsgendarm bestellen, ihr Freund Knabenschuh hätte einen schweren Autounfall erlitten und bäte sie dringend, unverzüglich nach Waldhof-Gartenstadt zu kommen. Breuning und Hörner kamen prompt.


  Die drei Posträuber und ihre beiden Komplizen waren nun glücklich im sicheren Gewahrsam. Allein das nützte vorerst nur wenig. Die Kriminalpolizei verfügte über keinerlei stichhaltige Beweise, und die Verdächtigen dachten gar nicht daran, ein Geständnis abzulegen. Wochenlang mühten sich die Vernehmer vergeblich, bedienten sich sogar allerlei Tricks und Versprechungen. Als die Kriminalpolizei schließlich einsehen mußte, auf diesem Wege käme sie nicht voran, griff sie auf die Aussagen der Spaziergänger zurück, die den gestohlenen Chevrolet im Wald bei Viernheim und in seiner Nähe ein paar Burschen gesehen hatten. Obwohl seither viel Zeit verstrichen, die Aussicht, Spuren zu finden, also gering war, wurden mehrere Beamte in den Hüttendorfer Wald beordert. So unglaubhaft es auch klingen mag, sie fanden tatsächlich etwas, nämlich Radspuren der Zündapp und in deren Nähe eine ältere Tankstellenquittung, die für hygienische Zwecke benutzt worden war. Neben diesen Spuren wies das Papier den Stempel einer Tankstelle und eine fünfstellige Telefonnummer auf, bei der eine der Ziffern kaum zu lesen war.


  In der Tankstelle ließ sich der Quittungsempfänger nicht mehr feststellen. Die entsprechenden Unterlagen waren mittlerweile in den Reißwolf gewandert. Die Telefonnummer auf der Quittung hingegen, deren vorletzte Zahl ebensogut eine ,,8" wie eine verkrakelte „2" darstellen konnte, führte weiter. In der Version der „2" stellte sie den Anschluß einer Hebamme dar, die sich als Tante der Brüder Stuck entpuppte. Doch weniger sie als vielmehr ihre Tochter war für die Kripo interessant. Das Hebammentöch-terlein war nämlich eine von Knabenschuhs Geliebten.


  Die Kripo nahm das Quintett erneut in die Verhörmangel und verwickelte es diesmal so sehr in Widersprüche, daß Franz Stuck schließlich die Nerven verlor und den Diebstahl des grauen Ford eingestand. Seinem Geständnis schlossen sich nun auch die anderen vier an. Den Überfall auf den Postwagen allerdings bestritten alle fünf nach wie vor. Der Autodiebstahl wäre bestellte Arbeit gewesen. Den Auftrag dazu hätten ihnen ein gewisser „Ruddel", ein „Dicker" und ein „Langer" gegeben. Sie beschrieben ihre Auftraggeber so detailliert, daß die Kriminalpolizei ein gutes halbes Dutzend Unschuldiger festnahm.


  Des Mißerfolgs müde, entschloß sich Kripochef Riester zu einem weiteren gewagten Trick. Er ging zum Schein auf Knabenschuhs Aussage ein, gab sich väterlich und schlug ihm sogar vor, der Kripo bei der Fahndung nach den Posträubern „Ruddel", „Dicker" und „Langer" zu helfen. Dazu sollte der schöne Robert, begleitet von seiner Freundin Anita und einer Kriminalassistentin namens Inge Lothmann, Mannheims Kneipen durchwandern und nach den Gesuchten ausspähen.


  So geschah denn tatsächlich im Jahre 1950 in Mannheim, was im Zeitalter Vidocqs als Spitzenleistung kriminalistischer Schlauheit galt, mittlerweile jedoch längst fragwürdig geworden war: Robby, der Schöne, zog, beurlaubt von Knast und Malzkaffee, flankiert von zwei jungen, attraktiven Damen, vergnügt durch Mannheims Halbweltkneipen und pichelte sich unter kriminalpolizeilicher Aufsicht auf Staatskosten einen gewaltigen Kognakrausch an. Doch die Spesen lohnten sich. Voll und ganz mit dem Kognak und Anitas Oberweite beschäftigt, übersah Knabenschuh, daß die Kriminalassistentin kaum ein Gläschen trank, während er selbst wie ein Gulli schluckte. Als sich die Assistentin zu vorgerückter Stunde dann betrunken stellte und gekonnt ein Schnapsnickerchen markierte, schöpfte er keinen Verdacht.


  Im Gegenteil, er kam sich mächtig clever vor, amüsierte sich über das „schlafende Bullenmädchen" und begann aus der


  


  gesetzten öffentlich der Bestechlichkeit beschuldigt. Die Bestechung sollte mit einer Stoffpuppe erfolgt sein. Im Ermittlungsverfahren stellte sich heraus, daß auch Milsch kein Jurist und niemals Staatsanwalt, sondern Insasse einer Irrenanstalt war. Mit Hilfe des Hessischen Justizamtes durfte er in der BRD endlich die Rolle spielen, die er so lange immer nur im Irrenhaus gespielt hatte.


  Der dritte, ein gewisser Dr. Otto Grüning, war allerdings tatsächlich Vollblutjurist. Er mußte Robe und Barett an den Nagel hängen und Einzug ins Gefängnis halten, weil er. anstatt den Schwarzhandel zu bekämpfen, selbst eifrig schwarzgehandelt hatte.


  Und auch bei der Kriminalpolizei hatte und hat man bis heute immer wieder Sorgen mit dem Personal. Ende 1948 erhob die amerikanische Besatzungsmacht schwere Vorwürfe gegen die westdeutsche Kriminalpolizei wegen illegaler Wohnungsdurchsuchungen und Verhaftungen. In der Presse und im Bayrischen Rundfunk riefen amerikanische Offiziere die Bevölkerung sogar auf, sich gegen das willkürliche Vorgehen der Polizei zur Wehr zu setzen. Kriminalbeamte, die im Namen des Gesetzes für die eigene Tasche beschlagnahmten, die Schiebern Waren abnahmen, um sie selbst zu verschieben, und die sich bestechen ließen oder Bürger erpreßten, waren nicht gerade Raritäten. Vom einfachen Diebstahl über bewaffnete Raubüberfälle bis hin zum Mord gibt es kaum ein Verbrechen, das in der BRD nicht auch schon von Kriminalbeamten begangen worden wäre.


  Im Dezember 1950 mußte beispielsweise der Polizeipräsident Dr. Jess von Frankfurt am Main ein Dutzend Kriminalbeamte seiner Dienststelle verhaften lassen, weil sie teilweise seit Jahren schon von Schiebern und Schwarzhändlern bestochen worden waren. Unter diesen kriminellen Kriminalisten befanden sich nicht nur untere Chargen wie der Kriminalassistent Karl Henkel, sondern auch der Leiter des Schwarzhandelskommissariats, Kriminalkommissar Theo Deite.


  Das Kommissariat K 6, damals noch „Schwarzmarktkommissariat", später Kommissariat „Spezialbetrug" der Düsseldorfer Kriminalpolizei, mußte im September 1950 nahezu vollzählig und mit dem Kripochef an der Spitze eingesperrt werden. Die kriminelle Aktivität dieser Dienststelle war nämlich größer als ihre kriminalistische. Zwölf Düsseldorfer Kriminalbeamte wurden auf einen Schlag ihre Dienstmarke los, als die 53jährige Stenotypistin Lily Quirin, solange im K 6 tätig, im März 1950 auszupacken begann.


  Die wackeren Ganovenjäger hatten von 17 000 Paar Perlonstrümpfen, durch Kriminal Wachtmeister Otto Kalwa am 13. Oktober 1947 bei vier Düsseldorfer Schwarzhändlern beschlagnahmt. 1500 Paar für sich abgezweigt. Die restlichen Strümpfe wurden der Firma Koch zum Verkauf übergeben. Als diese den Erlös des Strumpfverkaufs dem K 6 auszahlte, verschwanden davon innerhalb weniger Tage 13 000 DM.


  Am 14. August 1948 beschlagnahmte Kriminalmeister Dick-hörner vom K 6 beim Spediteur Nikolaus Hilger 9600 amerikanische Zigaretten und 2400 DM Bargeld und deponierte die Asservate in seinem Dienstzimmer. Am nächsten Tag waren Geld und Zigaretten spurlos verschwunden. Genau ein Jahr später verschwand gleich ein ganzer Lastzug mit 100 Zentnern Kaffee aus der Obhut dieser Dienststelle. Das kam so: Am Nachmittag des 13. August 1949, einem Samstag, hatte Kriminalinspektor Joachim Lüder Dienst im Düsseldorfer Polizeipräsidium am Jürgenplatz 3-7. Es war nicht allzuviel los, und Inspektor Lüder, ein Neffe des ehemaligen Chefs der Reichskriminalpolizei, Arthur Nebe, den die Gestapo nach dem 20. Juli 1944 erschossen hat, langweilte sich mächtig. Sein Kollege, der Kripowachtmeister Schäfer, in Ganovenkreisen als „de Näs" bekannt, leistete ihm Gesellschaft, obwohl er längst dienstfrei hatte. Gegen 16 Uhr kam ein anonymer telefonischer Hinweis, daß auf dem Autobahnzubringer bei Hilden ein Lastzug mit 100 Zentnern Kaffee stünde, der für den schwarzen Markt in Düsseldorf bestimmt wäre. Kriminalinspektor Lüder benachrichtigte nicht die Zollfahndung, die für Fälle von Kaffeeschmuggel zuständig war, sondern fuhr mit Schäfer selbst zur angegebenen Stelle. Dort fanden sie tatsächlich besagten Lastwagen mit einer dreiköpfigen Besatzung vor. Einer der drei gab sich nach einigem Zögern als Beamter des Zollfahndungsdienstes aus Lindau am Bodensee zu erkennen und erklärte, daß dieser Transport eine Falle für eine Düsseldorfer Kaffeeschieberbande wäre. In wochenlanger, mühsamer Ermittlungsarbeit hatte sich Zollinspektor Schneider an diese Bande herangepirscht und die Falle aufgebaut, um das letzte I-Tüpfelchen zur Überführung der Schieber zu liefern. Doch Lüder und Schäfer, die eifrigen Schmalspurkriminalisten vom K 6, erklärten kurzerhand alles - sogar die echten Ausweise der drei Zollfahnder - für ausgemachten Schwindel, nahmen die Zöllner fest und ließen den Lastwagen mit dem Kaffee vor das Polizeipräsidium fahren und dort abstellen. Und während Lüder sich redlich mühte, den Zöllnern ein Geständnis zu entlocken, sah ,,de Näs" ab und an aus dem Fenster nach dem Kaffeelastzug. So verging fast eine Stunde, da meldete Schäfer plötzlich: „Der Lastzug ist weg."


  So war es tatsächlich. Am hellichten Tage hatte jemand den kaffeebeladenen Lkw direkt vor der Nase des Polizeipostens und unter Schäfers Augen abtransportiert. Den Lastwagen fand die Polizei zwei Tage später im Düsseldorfer Vorort Gerresheim wieder, leer natürlich. Einen Teil des Kaffees stellte Zollinspektor Schneider kurz darauf im Lager des Düsseldorfer Spediteurs und Kaffeegroßschiebers Rausch sicher. Rausch war, wie die Zollfahndung ermittelte, nicht nur Chef einer Kaffeeschieberbande, sondern auch der Initiator des Lastwagendiebstahls. Der kriminelle Spediteur, der den Kaffeetransport aus Lindau bestellt hatte, war nämlich mittlerweile zur Ansicht gekommen, daß sein Profit noch größer sein würde, wenn er den Kaffee nicht kaufte, sondern stahl. Daß die Zollfahndung ihm mit diesem Transport eine Falle stellen wollte, ahnte er nicht einmal, und daß sein Plan so tadellos funktionierte, hatte er neben der unglaublichen Ignoranz und Borniertheit des Kriminalinspektors Lüder vor allem seinem Spezi, dem Kriminalwachtmeister Schäfer alias „de Näs", zu verdanken.


  Schäfer hatte nämlich den Diebstahlsplan gekannt und gegen ein entsprechendes Honorar zu seinem Gelingen beigetragen. Von Rausch selbst kam der anonyme Anruf. Schäfer hatte Lüder zur Beschlagnahme überredet und dafür gesorgt, daß der Lastzug vor dem Polizeipräsidium abgestellt wurde. Sein Komplize wartete zu dieser Zeit bereits an der nächsten Straßenecke. Als Schäfer dann vom Fenster des Vernehmungszimmers aus das verabredete Zeichen gab, fuhr er mit dem Lastzug seelenruhig davon.


  Daß sich in Düsseldorfs Kriminalpolizei kriminelle Elemente wie Schäfer einschleichen konnten, war schlimm, daß sie von ihren Vorgesetzten, den Oberbeamten und dem Direktor der


  Kriminalpolizei, Oberrat Mittelsteiner, gedeckt und später sogar noch vom Polizeipräsidenten Simon begünstigt wurden, ist schier unfaßbar. Der Staatsanwalt beantragte bei der Polizeiabteilung des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen die Amtsbeurlaubung von Polizeichef Simon. Simon setzte nämlich Zeugen unter Druck, schüchterte sie ein und untersagte seinen Untergebenen strikt, belastende Aussagen gegen die korrumpierten Schwarzmarktbekämpfer zu machen. Das Innenministerium stellte sich jedoch taub, aus gutem Grund, wie man sicher annehmen darf, und es dauerte viele Monate und bedurfte erst massiver Beschwerden, bis dieser Polizeichef die Konsequenzen ziehen mußte. Mittlerweile war längst die Zeit des kalten Krieges und der neodeutschen Kraftmeierei ausgebrochen, da konnte man Leute, die Erfahrung im Vertuschen besaßen und die Dunkelmännern reine Westen verschafften, sehr gut gebrauchen. Es war die Zeit, in der in zunehmendem Maße wieder die alten Nazis, die in der ersten Demokratisierungseuphorie den Polizeidienst quittieren mußten, weiße Westen und dazu einträgliche Pöstchen in der Polizei bekamen.


  In eben jenem Düsseldorf, dessen Kriminalpolizei so kriminell war, wurde mit Kriminalrat Dr. Bernhard Wehner ein Mann Kripochef, der über kriminelle Erfahrungen besonderer Art verfügte. Wehner, vor 1945 SS-Hauptsturmführer mit der SS-Nummer 441073 und Kriminalkommissar im Amt V (Kriminalpolizei) des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), war nicht nur an der Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener im Konzentrationslager Buchenwald, sondern auch an der Verschleierung faschistischer Gewaltverbrechen beteiligt. Als Leiter des Sonderkommandos des RSHA hatte er beispielsweise maßgeblichen Anteil an der Entstehung der naziamtlichen Dokumentation über den sogenannten Blutsonntag in Bromberg. Am 3. September 1939 hatten deutsche Truppenverbände Bromberg angegriffen. Die Nazis benutzten die Kampfhandlungen dazu, um zahlreiche unbequeme Mitwisser ihrer Verbrechen sowie Angehörige ihrer eigenen fünften Kolonne zu liquidieren. Diese Morde gaben sie dann als „Greueltaten" von „Polen" und „Bolschewiken" aus und inszenierten mit dieser verlogenen Begründung eine Welle von Morden und Pogromen an polnischen Bürgern und KZ-Häftlingen. Der Blutsonntag von Bromberg hat, wie später im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozeß festgestellt wurde, mindestens 23 500 Menschen das Leben gekostet. Wehner trug kräftig dazu bei, diese Naziverbrechen zu vertuschen. Seit 1931 Mitglied der NSDAP und seit 1940 im Reichssicherheitshauptamt zur besonderen Verwendung tätig, „untersuchte" er beispielsweise im persönlichen Auftrag Himmlers 1942 das Attentat auf den Sicherheitschef und SS-Gruppenführer Heydrich und später, im Juli 1944, das Attentat auf Hitler. Für seine Zulieferungsdienste an die Mord- und Folterhöhlen der Gestapo erhielt er das Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern. Daß er seinem alten Polizeigeist auch später als Düsseldorfer Kripochef treu blieb, hat er mehrfach bewiesen.


  So beispielsweise im Januar 1959, als westdeutsche Alt- und Neonazis die jüdische Synagoge in Düsseldorf mit Hakenkreuzen und faschistischen Parolen beschmierten. Für Kripochef Wehner stand damals sofort fest, daß als Täter nur der Kommunist und Adenauergegner Klier in Frage kam. Als sich dann vor Gericht die Haltlosigkeit dieser Beschuldigung herausstellte und Wehners voreingenommener Fehlgriff ebenso bekannt wurde wie seine faschistische Vergangenheit, strengte er einen Prozeß gegen einen Journalisten der Zeitung „Die Tat" an, um sein Prestige zu retten. Die Zeitung hatte nämlich eine Leserzuschrift veröffentlicht, in der Wehner zutreffend als „Heydrichs rechte Hand" bezeichnet wurde. Wehner prozessierte und verlor. Das Gericht hatte nämlich, wie es in der Urteilsbegründung heißt, „erhebliche Bedenken, ob Kriminalrat Dr. Wehner angesichts seiner in der Beweisaufnahme festgestellten politischen Belastung noch Anspruch auf gerichtlichen Ehrenschutz hat". Auf Wehners Polizeikarriere indessen hatten die gerichtsamtlichen Zweifel keinen Einfluß. Er blieb im Amt und wurde später sogar verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift „Kriminalistik". Mit ihm drangen zahlreiche andere reaktivierte Polizeibüttel in Führungspositionen der BRD-Kripo vor. Diese Reaktivierung wurde bereits 1948 vom ehemaligen, Chef der Preußischen Landeskriminalpolizei, dem Sachbearbeiter der vor 1945 von Heydrich herausgegebenen Zeitschrift „Kriminalistik" und späteren ersten Präsidenten des Bundeskriminalamtes der BRD. Dr. Max Hagemann, ganz offen gerechtfertigt. In der Broschüre „Was wird aus der deutschen Kriminalpolizei?" schrieb er, daß beim Aufbau der neuen


  
    
      	[image: ]
    


    
      	
        Kriminalrat Dr. Wehner, dessen Anspruch auf Ebrenschutz vom Gericht bezweifelt wurde

      
    

  


  (west)deutschen Kriminalpolizei bis „auf seltene Ausnahmen" nicht auf jüngere, das heißt also unbelastete oder gar antifaschistische Kräfte, zurückgegriffen werden kann, daß vielmehr die „älteren, im strengsten Gehorsam gegenüber einem unzweideutigen Gesetz erzogenen und erprobten Kräfte, die auch in den Jahren der Wirrnis ihrem inneren Rechtsempfinden und dem Gefühl der Menschlichkeit treu geblieben sind ..., die schwere Pflicht auf sich nehmen müssen, wieder anzutreten und die entblößten Stellungen zu beziehen ...". Und sie traten scharenweise wieder an, in alter Frische und im gewohnten Geist. Sie durchsetzten die Kriminalpolizei, eroberten nach und nach alle wichtigen Positionen und vermehrten sich so rasch und gründlich, daß am 9. Oktober 1959 die Zeitung des DGB-Bundesvorstandes „Welt der Arbeit" betroffen feststellte: „Die Kriminalpolizei der BRD ist völlig in der Hand ehemals hoher Führer der Hitler-SS." Und diese „erprobten Kräfte" machten schon sehr bald wieder von sich reden, nicht nur dort, wo gegen Verbrecher gekämpft wurde, sondern auch und vor allem, wenn es um die Verfolgung politischer Gegner, insbesondere von Kommunisten oder anderen progressiven Kreisen, ging.


  



  


  II. Vom Kriminalpolizeiamt der Britischen Zone


  zum Bundeskriminalamt


  



  


  


  Der Tod kam mit der Post


  Es ist Donnerstag, der 29. November 1951. Auf dem Postamt Eystrup in Niedersachsen herrscht Hochbetrieb. Am Schalter wird gerade die 19jährige Margret Grünklee, die als Postabholerin bei der Marmeladenfabrik Goebbert & Co. tätig ist, abgefertigt. Der Schalterbeamte reicht ihr die Firmenpost und macht sie extra auf ein röhrenförmiges Paket aufmerksam, das schon am Vorabend mit dem Schnellzug aus Bremen angekommen war. Es hätte eigentlich sofort zugestellt werden müssen, doch wegen der vorgerückten Stunde hatte man davon abgesehen. Der Adressat, Herr Mayntz, Mitinhaber der Marmeladenfabrik, würde bestimmt Verständnis dafür haben.


  Margret Grünklee nimmt die Post entgegen, besieht sich neugierig das Paket und versichert, daß die kleine Verzögerung in der Auslieferung nichts zu bedeuten hätte.


  „Geben Sie das Ding nur gleich dem Chef", drängte der Postbeamte.


  Margret Grünklee konnte nicht mehr antworten. In diesem Moment zerriß nämlich eine gewaltige Detonation das Stimmengewirr im Schalterraum. Fensterscheiben zersprangen, eine Stichflamme schoß empor, ein unbeschreibliches Durcheinander setzte ein. Margret Grünklee war tot.


  Zur gleichen Zeit, als im Postamt die Höllenmaschine explodierte, hielt knapp 100 Meter weiter an einer Bahnschranke ein schwarzer Adler Triumph Junior, in dem ein junger Mann und ein Mädchen darauf warteten, daß sich die Schranke öffnet. Als ein Passant vorüberkam, beugte sich der junge Mann aus dem Wagen und fragte: „War die Detonation stark? Ist jemandem etwas passiert?"
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        Der Schalterraum des Postamtes Eystrup nach der Bonibenexplosion

      
    

  


  Der Passant wußte es nicht, doch der Wagen und seine Insassen kamen ihm verdächtig vor. Deshalb merkte er sich vorsorglich die Autonummer FB - 21 44 26 und teilte sie unverzüglich der Polizei mit.


  Die Kriminalpolizei von Verden leitete die Fahndung nach dem Adler Triumph ein. Mittags verbreitete die Deutsche Presseagentur die Meldung, daß auf das Postamt Eystrup ein Sprengstoffanschlag verübt wurde, der offenbar den Raub der dort auszahlungsbereit lagernden Rentengelder zum Ziel hatte. Gleichzeitig wurde die Beschreibung des Adler Triumph und seiner Insassen durchgegeben und die Bevölkerung zur Mitfahndung aufgerufen.


  Just zu dieser Stunde betrachtete der Besitzer der Kraftfuhrwerke Niedersachsen in Verden an der Aller, Anton Höing, mißtrauisch eine Papprolle, die ihm mit der Vormittagspost zugestellt worden war. Sie trug den Vermerk „Nur vom Empfänger persönlich zu öffnen" und war daher verschlossen auf seinem Schreibtisch gelandet.


  Vorsichtig lüftete Höing den Deckel der Papprolle an, genau um 23,5 Millimeter, wie der Sprengstoffexperte später feststellte.


  Und weil er glaubte, irgendein Witzbold hätte ihm einen Scherzartikel geschickt, ließ er das Paket ungeöffnet in den Keller bringen.


  Wäre der Fuhrunternehmer weniger vorsichtig gewesen und hätte er den Deckel nur um anderthalb Millimeter weiter geöffnet, hätte er dasselbe Schicksal erlitten wie Margret Grünklee. Die Höllenmaschine, deren Abzugzünder auf 25 Millimeter eingestellt war, wäre explodiert. Höing war also nur um Millimeterbreite dem Tode entgangen.


  Weniger vorsichtig verhielt sich der Chefredakteur der „Bremer Nachrichten", Dr. Adolf Wolfard. Am 29. November saß er, nur knapp 30 Kilometer Luftlinie von Verden entfernt, in seinem Bremer Büro dem Feuilletonredakteur Dr. Wien gegenüber. Es war genau 13 Uhr 10, als Dr. Wolfard ein längliches, rollenförmiges Paket in die Hand nahm, das mit der Vormittagspost angekommen, aber noch immer ungeöffnet war. Aufmerksam studierte er den Vermerk „Nur vom Empfänger persönlich zu öffnen" sowie den Pfeil zur Verschlußkappe.


  „Sieht nach einer Flasche Schnaps aus", meinte Dr. Wien, der seinen Chef beobachtet hatte.


  „Na, wollen mal sehen", erwiderte Wolfard und riß die Verschlußkappe ab. In diesem Moment schoß ein meterlanger Feuerstrahl aus dem Paket, das mit einem gewaltigen Knall zersprang und Dr. Wolfard die Brust zerfetzte. Das Zimmer füllte sich im Nu mit ätzendem Qualm, die Fensterscheiben zerbrachen, und die Tür flog auf. Dr. Wien wurde von der Druckwelle zurückgeschleudert, jedoch nicht verletzt.


  Im Druckereigebäude, in dem sich Wolfards Büro befand, begannen die Menschen kopflos umherzurennen und nach dem Arzt, der Polizei und der Feuerwehr zu schreien. Vor dem Hause sammelte sich rasch eine große Schar Neugieriger. Fotoreporter Leonhard Kuli von den „Bremer Nachrichten" schoß pflichteifrig Dutzende Fotos von Tatort und Zuschauern. Schon fünfzehn Minuten später jagte die Redaktion der Zeitung ein dringendes Fernschreiben an alle Zeitungsredaktionen der BRD heraus: „Achtung, Höllenmaschine unterwegs!"


  Die Bombenanschläge lösten unter der Bevölkerung eine regelrechte Angstpsychose aus.


  Auch die Kriminalpolizei war verwirrt. Es waren die ersten


  


  Bombenanschläge in der BRD, der Polizei mangelte es folglich


  an einschlägigen Erfahrungen. Und zu alldem gab es auch noch


  Kompetenzschwierigkeiten. Die Anschläge im Postamt Eystrup


  und in Verden fielen in den Amtsbereich der niedersächsischen,


  der Anschlag auf Dr. Wolfard in den der Bremer Kriminalpolizei.


  Es war klar, daß zwischen den drei Verbrechen ein Zusam-


  menhang bestand. Welche Dienststelle aber sollte die Federführung übernehmen? Bei der BRD-Kripo tat man sich in solchen Fragen schwer. Die Kriminalpolizei von Verden, die sich schon unmittelbar am Ziel glaubte, wollte den Aufklärungstriumph möglichst für sich allein haben.


  Am 30. November hatten sich nämlich der 24jährige Student Wolfgang Gräfe und seine Kommilitonin Eleonore Baser aus Baden-Baden bei der Kriminalpolizei gemeldet. Sie waren die Insassen des schwarzen Adler Triumph gewesen und hatten im Radio gehört, daß nach ihnen gefahndet wurde. Die Kripo nahm sie sofort fest und stellte ihr Fahrzeug sicher.


  Doch die stundenlangen Verhöre blieben ergebnislos. Die Verdächtigen sagten übereinstimmend aus, daß sie im Auftrage einer Fotofirma das Land bereisten. Dabei wären sie in Eystrup rein zufällig Ohrenzeugen der Explosion geworden. Wenn die Bahnschranke nicht gerade geschlossen gewesen wäre, hätten sie von der Sache nichts bemerkt.


  Alle ihre Angaben bestätigten sich. Die Studenten mußten freigelassen werden.


  Dieser Mißerfolg machte die Verdener Kripo kooperationsbereiter. Außerdem gab es bereits ein Bundeskriminalamt und Vereinbarungen, die die überregionale Zusammenarbeit der Polizei regelten. Und immer dann, wenn es um Aktionen gegen die Gegner der Adenauerpolitik ging, funktionierten die überregionale Zusammenarbeit und Fahndung recht gut. Auch in diesem Falle einigte man sich schnell, wurden doch hinter den Bombenanschlägen politische Motive vermutet.


  Schon wenige Tage nach den Explosionen in Verden und Bremen entstand eine überregionale Sonderkommission, die nicht nur die gesamte Untersuchung führte, sondern zu den erforderlichen Exekutivbefugnissen auch weitgehende Sondervollmachten erhielt. Diese „Sonderkommission S" bestand aus 60 Mann, von denen 16 zum engeren Stab gehörten. Sie verfügte über entsprechende Unterkommissionen in Bremen, Verden und Eystrup und war mit diesen über spezielle Telefonleitungen und Kuriere verbunden. Die ,,Soko S" wurde vom Leiter des Landeskriminalamtes Niedersachsen, Oberregierungs- und Kriminalrat Dr. Walter Zirpins, geleitet, der freilich bemüht war, seine Chefrolle möglichst wenig publik werden zu lassen. Dieser Kriminalrat hatte nämlich, genau wie sein Düsseldorfer Amtskollege Wehner, eine braunschwarze Vergangenheit. Er war vor 1945 als Kriminaldirektor und SS-Obersturmbanrtführer (SS-Registriernummer 342 009) im Amt IV (Gestapo) des Reichssicherheitshauptamtes tätig gewesen. Aktiv an der berüchtigten „Endlösung der Judenfrage" beteiligt, hatte er noch im Oktober 1941 in der Heydrichschen „Kriminalistik" in einem Artikel zum Thema „Das Ghetto von Litzmannstadt kriminalpolizeilich gesehen" geschrieben, daß die „Tätigkeit der" (faschistischen - G. F.) „Kriminalpolizei im Litzmannstädter Ghetto ... ebenso vielseitig wie interessant und vor allem beruflich dankbar, d. h. befriedigend ist".


  Auch Zirpins war den Nazis von Anfang an kriminalistisch zur Hand gegangen. Als Vernehmungsbeamter des schwachsinnigen Reichstagsbrandstifters van der Lübbe übersah er geflissentlich alle Spuren, die auf die braunen Hintermänner dieses Verbrechens hinwiesen. Statt dessen tat er alles, um falsche Beweise gegen die Kommunisten zu fabrizieren, indem er z. B. jenes ominöse Mitgliedsbuch der Kommunistischen Partei bei van der Lübbe „fand", das von der Nazipropaganda hochgespielt wurde. Noch Jahre später, im Dezember 1951, versuchte Zirpins ganz öffentlich, die Faschisten von diesem Verbrechen reinzuwaschen, indem er „verbindlich" erklärte, van der Lübbe sei ein „Einzeltäter" gewesen. Und das, obwohl gerade ihm schon 1933 klar sein mußte, daß eine Person allein die Brandstiftung gar nicht ausgeführt haben konnte.


  Auch dieser Fachmann und Erzfaschist, den die SS für die Nachwuchsschulung und Betreuung in ihren Sonderschulen eingesetzt hatte, konnte in der Bundesrepublik Karriere machen und über leitende Kripoposten es schließlich sogar zum Starexperten für Wirtschaftsfragen im Bundeskriminalamt bringen.


  Zirpins war also genau der richtige Mann, um die „Sonderkommission S" zu leiten, die den Attentäter natürlich zuersteinmal unter den linksorientierten Adenauergegnern suchte. Die ,,Spuren", die die ,,Soko S" innerhalb von zehn Tagen zur politischen Täterschaft der Bombenanschläge zusammentrug, füllten Dutzende Aktenordner. Auch die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft wurde registriert.


  Bei den Umfragen in den „Bremer Nachrichten" wollten die Ermittler auf einen Zeugen gestoßen sein, der angeblich zwei Männer gesehen hatte, die unmittelbar nach der Explosion fluchtartig das Druckereihaus verlassen hätten. Einer der beiden sollte dabei gerufen haben: „Es hat gebumst, nichts wie weg! Um sechs Uhr Kantstraße!" In der Kantstraße hatte die Bremer Organisation der DSF ihren Sitz. Und weil die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft in den Augen der Ermittler ohnehin eine kommunistische Organisation war und die Kommunisten dafür bekannt waren, daß sie Fabrikanten, Chefredakteure und Postabholerinnen in die Luft sprengten, war damit natürlich alles klar. Die ;,Soko S" durchsuchte sofort alle Räume des DSF-Büros und alle Unterlagen nach Beweisen, namentlich nach solchen, die sich als Rechtfertigungsgrund für das Verbot der KPD benutzen ließen. Es stank geradezu nach van der Lübbe und dem Zirpins von 1933!
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  Kriminaldirektor Dr. Zirpins suchte den Bombenattentäter unter den Anhängern der Gesellschaft fiir Deutsch —Sowjetische Freundschaft


  Doch die Schnüffler mühten sich umsonst. Sie fanden nichts, woraus sich irgendwie ein Tatbeweis zimmern ließ. Der Mißgriff gegen die DSF wurde durch andere ergänzt. Längere Zeit verfolgte die „Soko S" unter Nummer 137 die Spur von zwei Männern, die in der Umgebung von Hannover Vorträge über Atomphysik und die Gefahren der Atombombe gehalten hatten. Auch sie waren in Zirpins Augen höchst verdächtig, und auch gegen sie mußte der Verdacht schließlich fallengelassen werden.


  In den ihm geistig so verwandten Kreisen der Alt- und Neonazis freilich ersparte sich Zirpins die Suche von vornherein. Insgesamt hatte die Sonderkommission in ihren Unterlagen 700 Spuren erfaßt. Davon waren bis zur Aufklärung des Verbrechens erst 300 überprüft.


  Eine der Spuren betraf den 22 Jahre alten, stellunglosen Zederik Erich von Halacz aus Drakenburg, nahe bei Nienburg an der Weser. Halacz, den seine Altersgefährten halb belustigt, halb neidisch „Graf" nannten, weil er nicht nur Wert auf schicke Kleidung legte, sondern auch recht sorglos mit dem Gelde umging, war der außereheliche Sohn einer ungarischen Adligen. Die Halacz, ein uraltes Pandurengeschlecht aus der Gegend von Budapest, hatten einst dem Preußenkönig Friedrich II. einen General beschert, der später in geistiger Umnachtung starb. Eine Nachkommin namens Elisabeth verheiratete Wenclewicz hatte 1929 diesen Zederik Erich geboren. Der Junge löste schon kurz nach seiner Geburt gewisse Zweifel aus. Zuerst zweifelte der Ehemann seiner Mutter, der Dentist Kurt Wenclewicz aus Schwedt an der Oder. Er fand, daß Stammhalter Zederik Erich nichts Wenclewiczisches an sich hatte, folglich mitnichten seinen Lenden entsprossen sein konnte.


  Die Zivilkammer am Landgericht Prenzlau, in dieser Sache angerufen, gab am 29. Juni 1931 der Ehelichkeitsanfechtungsklage statt und sprach damit den Dentisten Wenclewicz von diesem Produkt frei.


  Mutter Elisabeth, dergestalt als Ehebrecherin entlarvt und schon bald von ihrem Manne geschieden, verzog nach Düsseldorf. Bei ihren künftigen Plänen war ihr Klein Erich im Wege. Deshalb gab sie ihn zum Ehepaar Keese in Nienburg in Pflege. Dort natte sie schon früher auch ihre 1926 geborene Tochter Ingeborg untergebracht.


  Zederik E., wie er selbst seinen Namen schrieb, war 1945 vorübergehend als Clerk bei den Amerikanern in Frankfurt beschäftigt. Danach hatte er seinem Pflegevater beim Torfverkauf geholfen. Im Jahre 1949 bekam er eine Lehrstelle als technischer Zeichner in der Eisenfabrik Thieß in Nienburg. Als er sich dort jedoch mit Hilfe eines selbstgefeilten Schlüssels eigenmächtig aus den Bargeldbeständen seines Chefs bediente, bekam er nicht nur eine tüchtige Tracht Prügel, sondern auch seine Papiere.


  Zederik E. rächte sich, indem er mit dem Mercedes 170 seines ehemaligen Chefs zuerst spazieren- und dann gegen einen Baum fuhr. Seit dieser Panne als Lehrling gab Halacz die Lohnarbeit auf und betätigte sich fortan als Schrotthändler. Dank seiner Geschicklichkeit im Stehlen von Buntmetall und Elektromotoren florierte das Geschäft recht gut. 


  Buntmetall war bei den damaligen Durchschnittseinkommen ein äußerst lukratives Stehlgut. Die Altwarenhändler, die im Metallhandel mühelos Reingewinne von 4000 bis 5000 DM monatlich realisierten, fragten nicht lange nach dem Woher des Metalls, sondern zahlten pro Kilo Blei 60 bis 70 Pfennig, für Kupfer 1,10 bis 1,20 DM und für Bronze sogar 1,30 bis 1,40 DM. Kein Wunder, daß die Buntmetalldiebe wie Pilze aus der Erde schossen. Allein im Stadtkreis Köln wurden beispielsweise von Januar bis Oktober 1948 400 Postkabeldiebstähle registriert, von denen die meisten nicht aufgeklärt werden konnten.


  Auch Halacz stahl Kabel von Eisenbahnsignaleinrichtungen, dazu Elektromotoren und alles andere, was sich gewinnbringend beim Schrotthändler absetzen ließ. Er verdiente damit durchschnittlich 700 DM netto im Monat und wurde nie erwischt. Nach außen hin gab er sich als Makler für die Kiesfirma Lüssen in Bremen aus. Hier war sein Pflegevater angestellt, der mit seiner Familie eine Baracke im Wäldchen von Drakenburg bewohnte und als Sprengmeister arbeitete. Seinen Eltern, denen er das Maklermärchen nicht auftischen konnte, täuschte Halacz zur Rechtfertigung seiner Finanzlage einen seriösen Schrotthandel und ein Verhältnis mit einer reichen Freundin vor.


  Dieser Halacz hatte den Kopf stets voller großer Rosinen. Einmal entschloß er sich, Journalist zu werden, und verfaßte eilig ein halbes Dutzend Manuskripte und Reportagen. Um sich schnell einen Namen als Reporter zu machen, richtete er auf der Chaussee von Hannover nach Bremen sogar eine Autofalle ein. Über die so provozierten Unfälle wollte er Fotoreportagen machen. Im Februar 1951 gründete er, der seit langem vom amerikanischen Multimillionär Henry Ford und vom FBI schwärmte, einen amerikanischen Kulturklub. Davor hatte er im Cafe Perdoni zu Nienburg bereits einen Schachklub gegründet. Seiner Freundin erzählte er rührselige Geschichten aus seiner Zeit als „Tellerwäscher" in den USA und behauptete sogar, er werde sehr bald in Nienburg ein Schallplattengeschäft eröffnen. Ja, er war schon ein merkwürdiger Kauz, dieser „Graf" von Halacz, den in Nienburg und Umgebung beinahe jeder kannte.


  Bekannt war auch, daß er als Pflegesohn des Sprengmeisters Keese Sprengstoff besorgen konnte. Daher waren der „Sonderkommission S" über Halacz mehrere Hinweise zugegangen. Einige behaupteten sogar, die Personenbeschreibung des vermutlichen Täters, die die Polizei mittlerweile auf Grund mehrerer Zeugenaussagen zusammengestellt und veröffentlicht hatte, träfe auf Halacz zu. Im Postamt in Nienburg und in einem Bremer Postamt hatte die Kriminalpolizei mehrere Personen ermittelt, die einen Mann beobachtet hatten, der rollenförmige Pakete aufgab. In Bremen aber waren die Pakete an Mayntz und Höing abgeschickt worden.


  Auch die Presse war inzwischen nicht stumm geblieben. Die „Bremer Nachrichten" stellten auf eigene Faust Ermittlungen nach dem Täter an. In der Redaktion war eigens zu diesem Zwecke ein spezieller Fahndungsstab gebildet worden. Fünf Tage nach den Bombenattentaten, am 4. Dezember, fuhren Journalisten des Blattes nach Verden. Dort ermittelten sie einen gewissen Schlasius, der zufällig jenen Mann genauer beobachtet hatte, der das verhängnisvolle Paket an Dr. Wolfard aufgegeben hatte. Schlasius gab den Journalisten einen frappierenden Tip. Der mutmaßliche Täter hatte sehr große Ähnlichkeit mit einem Bauern aus Rieda, nur wäre der älter und hätte kein so „städtisches" Gesicht.


  Zeichner der „Bremer Nachrichten" suchten jenen Bauern in Rieda auf und porträtierten ihn. Die Porträtskizze, mit Hilfe von Schlasius und drei weiterer Zeugen korrigiert, sollte zusammen mit einer ausführlichen Personenbeschreibung am nächsten Tag, am 5. Dezember 1951 also, auf dem Titelblatt der „Bremer


  Nachrichten" veröffentlicht werden. Die ,.Sonderkommission S" hatte jedoch Bedenken. Am 5. Dezember war die Beerdigung von Dr. Wolfard. Die Kriminalpolizei wollte, dem uralten kriminalistischen Aberglauben folgend, daß es den Mörder zur Beerdigung seines Opfers auf den Friedhof treibe, das Begräbnis überwachen. Die Kripo befürchtete nun, daß der Täter vergrämt werden könnte, wenn er beim morgendlichen Zeitungsstudium sein Konterfei in der Presse entdeckte.


  Die Kripo hatte zwar zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei konkreten Verdacht, und es bleibt daher unklar, woran sie den Täter in der Masse der Trauergäste hätte erkennen wollen, doch was zählen schon sachliche Argumente gegen die vorgefaßte Meinung von Polizisten!


  Fast schien es, als behielten die abergläubischen Fahnder recht. Auf dem Friedhof tauchte nämlich ein Mann auf, der ebenso angezogen war wie der Paketaufgeber in Nienburg und Bremen. Als die Kriminalbeamten frohlockten und hart zupackten, entpuppte sich dieser Mann als Witzbold. Ein Journalist hatte sich so kostümiert, um die Wachsamkeit der Kriminalpolizei zu testen.


  Am 6. Dezember wurden Täterskizze und Steckbrief veröffentlicht. Chefredakteur Prüssner von der Nienburger Kreiszeitung „Harke" erblickte bei der täglichen Pressedurchsicht das Bild sowie die Beschreibung und griff sofort zum Telefon.


  So erfuhr die „Sonderkommission S", daß der gesuchte Bombenattentäter nach Zeichnung und Personenbeschreibung kein anderer als Zederik E. von Halacz sein könnte.


  Am 7. Dezember wurden Halacz und seine Freundin in Nienburg verhaftet und „zwecks Vernehmung" ins Zirpins-Haupt-quartier nach Bremen gebracht. Die Keesesche Baracke in Drakenburg wurde durchsucht. Dabei fanden die Kriminalbeamten ein Manuskript, in dem das gleiche fehlerhafte Schreibmaschinen-,r" vorkam wie auf der Adresse des Bombenpakets an den Fuhrunternehmer Höing.


  Weil Halacz aber nicht verriet, auf wessen Schreibmaschine er das Manuskript getippt hatte - er selbst besaß keine -, und weil er, der FBI- und Ford-Fan. ohnehin nicht in das politische Bild paßte, das sich die antilinks ausgerichtete „Soko S" vom Bombenattentäter gemacht hatte, wurde Halacz noch am selben


  Abend auf persönliche Anweisung von Zirpins wieder auf freien Fuß gesetzt. Es hätte ja sein können, „daß Halacz nur die Schreibmaschine des Täters benutzt hatte, aber selbst nicht der Täter war", erläuterte der Patentdemokrat Zirpins später seine Entscheidung.


  Und weil Halacz weder Mitglied der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft noch Sympathisant irgendeiner antifaschistischen Organisation, sondern eher das Gegenteil davon war, war diese Entscheidung auch ganz logisch in den Augen von Männern wie Zirpins.


  Zederik von Halacz durfte sich allerdings nicht lange der Freiheit erfreuen. Zum Hinweis des Chefredakteurs der „Harke" gesellten sich in kürzester Zeit noch so viele andere, daß sogar die Zirpins-Kommission stutzig werden mußte. Da meldete beispielsweise ein Geschäftsinhaber aus Nienburg, daß Halacz wiederholt seine Schreibmaschine Marke „Urania" benutzt hat. Ein Lehrling seines Geschäfts hatte kurze Zeit vor den Bombenanschlägen sogar gesehen, daß Halacz Paketadressen schrieb. Mittlerweile war von den Sachverständigen festgestellt worden, daß die Paketadressen höchstwahrscheinlich auf einer Schreibmaschine „Urania" angefertigt wurden. Als man eine Schriftprobe von der Schreibmaschine des Geschäftsmanns mit dem Halaczschen Manuskript und mit den Paketadressen verglich, stellte sich heraus, daß nicht nur das „r", sondern auch das „h" und das „n" auffällig übereinstimmten, so daß Zweifel kaum noch möglich waren.


  Es meldeten sich auch Zeugen, die wußten, daß Halacz schon früher, beispielsweise in der Neujahrsnacht 1949/50, Sprengstoffpatronen gezündet hatte, also mit explosivem Material umgehen konnte.


  Fünf Kinder bezeugten, der „Graf" wäre am 28. November 1951, das war der Vortag der Attentate, mit dem Nachmittagszug nach Bremen gefahren. Am Nachmittag dieses Tages waren dort die Pakete an Mayntz und Höing aufgegeben worden.


  In Nienburg schließlich wollte ein Postbeamter sogar beschwören, daß Halacz, den er anhand des Bildes identifizierte, ihn gefragt habe, was man tun müßte, damit eine bestimmte Paketsendung nur dem Addressaten ausgehändigt wird und nicht in unbefugte Hände gerät.


  Bei so kompakten Hinweisen kam die „Sonderkommission S" nicht umhin, Halacz am 10. Dezember erneut festzunehmen. Wieder nach Bremen gebracht, wurde er dort ohne Vernehmung in eine Zelle gesperrt.


  Erst am nächsten Abend gegen 21 Uhr brachte man ihn in das Zimmer 350 des Bremer Polizeihauses, wo er von zwei Kriminalräten, einem Kriminaloberinspektor und zwei Oberstaatsanwälten verhört wurde. Halacz, mitten im Zimmer in helles Lampenlicht postiert, ließ nicht die geringste Gefühlsregung erkennen. Stundenlang trotzte er den Fragen und Vorhalten. Als ihm schließlich die Schreibmaschine „Urania", auf der die Paketadressen geschrieben worden waren, vorgewiesen wurde, kam sein Gleichmut endlich ins Wanken. Aber erst nach weiteren ununterbrochenen und viele Stunden dauernden Verhören, in denen von der Kripo bald die „harte", bald die „weiche Tour gefahren" wurde, legte er am 14. Dezember gegen drei Uhr morgens ein Geständnis ab.


  Vor Gericht gab er an, die Bombenanschläge sollten ein Auftakt für spätere Erpressungen sein. Denn wenn es erst einmal ein paar Tote gegeben hätte, würde in der Folgezeit die bloße Androhung eines Bombenanschlages genügen, um gewisse Leute zahlungsfreudig zu stimmen.


  Halacz, der sich als „Stiefkind des Lebens" fühlte, wollte „auch einmal oben" sein. Das Gericht, das ihm dieses Tatmotiv nicht so recht glaubte und nach politischen Hintergründen suchte, nahm schließlich an, Halacz hätte aus Renommiersucht gehandelt. Es verurteilte ihn im Frühjahr 1952 wegen zweifachen Mordes in Tateinheit mit versuchtem Mord zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe. Er wurde in die Strafvollzugsanstalt Celle übergeführt.


  Die während der Untersuchung durch die Sonderkommission erschnüffelten Erkenntnisse über politische Gegner und Oppositionelle wurden vermutlich den „Ämtern für Verfassungsschutz", dem politischen Geheimdienst der BRD, zur Verfügung gestellt. Zederik E. von Halacz verbüßte 22 Jahre seiner Strafe in Celle. Anfang November 1974 wurde er per Gnadenerlaß des niedersächsischen Ministerpräsidenten wegen Krankheit vorzeitigentlassen. Die Ärzte hatten eine faustgroße Geschwulst aus seinem Gehirn entfernen müssen.


  Mittlerweile hat der erste Bombenleger der BRD im bundesrepublikanischen Alltag Dutzende Nachfolger gefunden. Verglichen mit ihren minutiös geplanten, präzise ausgeführten und bis ins Detail durchdachten Terroranschlägen, war Halacz ein Stümper. Auch die Polizei und ihre SpeziaIkommandos,die heute Terroristen jagen, sind mit der hausbackenen Zirpins-Sonder-kommission und ihren altväterlichen Arbeitsmethoden nicht mehr zu vergleichen. Nur der Geist der Polizisten ist noch derselbe. Regierungen und Polizeichefs haben inzwischen gewechselt, die Aufgaben der Polizei und ihre Funktion sind geblieben.


  



  


  Der giftige Schokoladenpilz


  Am Montagabend, dem 15. Februar 1954, unterbrach der Rundfunk im Regionalprogramm für das rheinpfälzische Gebiet seine Sendung für eine Durchsage der Polizei. Die Kriminalpolizei von Worms ließ die Bevölkerung vor dem Genuß von likörgefüllten Schokoladenpilzen warnen, die um diese Zeit in verschiedenen Wormser Kaufhäusern und Pralinengeschäften verkauft wurden.


  Für diese Warnung gab es einen ernsten Grund. Am gleichen Tag, nachmittags gegen 15 Uhr 20, war die 30jährige Witwe Anni Hamann an einem solchen Schokoladenpilz gestorben. Ihr Hund, der Reste davon aufleckte, war nach wenigen Minuten unter heftigen Krämpfen verendet. Nach Zeugenaussagen hatte die Freundin der Verstorbenen, Christa Lehmann, drei solcher Pralinen am Samstag, dem 13. Februar, verteilt. Zwei waren sofort aufgegessen, die dritte, Anni Hamanns Mutter zugedacht, war in den Küchenschrank gelegt worden. Am Montagnachmittag fiel Frau Hamann beim Aufräumen der Küche der Schokoladenpilz in die Hände. Sie steckte ihn in den Mund, zerbiß ihn, verzog das Gesicht und spie ihn wieder aus. Der Pilz hatte so bitter geschmeckt. Kurz darauf mußte sie sich übergeben, ihr wurde schwindlig, sie konnte nichts mehr sehen und bekam Krämpfe. Etwa 20 Minuten später war sie bereits tot. Der Arzt vermutete eine Vergiftung und benachrichtigte die Polizei.


  Das war der Sachstand, mit dem Oberinspektor Dahmen von der zuständigen Kriminaldienststelle konfrontiert wurde. Die Kripo veranlaßte die Obduktion der Verstorbenen.


  Christa Lehmann, am nächsten Tag vernommen, bestätigte die Verteilung der Schokoladenpilze. Sie hatte fünf davon im Beisein ihrer Freundin Anni im Kaufhaus Wortmann erworben. Drei verteilte sie in der Wohnung ihrer Freundin, die beiden übrigen aß sie selbst, und zwar einen am Samstag, den anderen am Sonntagabend. Nach diesem letzten Pilz wäre ihr plötzlich so übel geworden, daß sie sich zu Bett legen mußte. Sie hätte krampfartige Leibschmerzen bekommen und sich andauernd übergeben müssen. Diese Übelkeit hatte noch den ganzen Montag angehalten.


  Die Sache war rätselhaft. Die im Kaufhaus Wortmann noch vorhandenen Schokoladenpilze waren sofort sichergestellt worden, hatten sich aber als einwandfrei erwiesen.


  Auch die Experten des Instituts für Gerichtsmedizin und Kriminalistik der Universität Mainz, denen die Leiche zur Obduktion übergeben worden war, standen vor einem Rätsel. Denn trotz der geschilderten und für einen Gifttod typischen Symptome ließ sich keines der herkömmlichen Mordgifte nachweisen. Daraufhin wurde ein vierköpfiges Toxikologenteam, das über Spezialkenntnisse von weniger gebräuchlichen Giften verfügte, herangezogen. Dieses Team hatte vor allem Kenntnisse über Schädlingsbekämpfungsmittel, darunter auch das berüchtigte E605. Dieses Gift, ursprünglich in den Bayer-Werken in Leverkusen als Nebenprodukt von Experimenten mit organischen Phosphorverbindungen entdeckt, wurde 1945 von den amerikanischen Besatzern beschlagnahmt und in die USA gebracht. Dort war es schon kurze Zeit später als Schädlingsbekämpfungsmittel Folidol oder Thiophos auf den Markt gekommen.


  Im Jahre 1948 tauchte es wieder in Westdeutschland auf, wurde als das ursprüngliche Bayer-Produkt E 605 identifiziert und seitdem unter diesem Namen in Drogerien und Samengeschäften frei verkauft. Schon in den USA hatte es Todesfälle mit diesem Schädlingsbekämpfungsmittel gegeben. Sie erwiesen sich aber stets als Unfälle, die durch Unachtsamkeit entstanden waren. Für Mord oder Selbstmord schien dieses Gift bis Februar 1954 nicht verwendet worden zu sein.


  In der BRD hingegen wurde es bis zum 15. Februar 1954 insgesamt neunmal als Selbstmordgift benutzt. Morde mit E605 allerdings waren auch hier noch nicht bekannt geworden.


  Das Toxikologenteam in Mainz, das bereits vergeblich den Nachweis für eine ganze Reihe von Giften erprobt hatte, kam schließlich auf die Idee, das Untersuchungsgut auf Vorhandensein von E 605 zu analysieren. Sie behandelten eine Blutprobe der Verstorbenen mit Natronlauge und erzielten sofort eine intensive Gelbfärbung, die für E605 typische Reaktion. Der Direktor des Instituts, Professor Dr. Dr. Kurt Wagner, zweifelte das Ergebnis jedoch an. Ein Giftmord mit E 605 erschien ihm höchst unwahrscheinlich.


  Dieser konservative Gerichtsmediziner hielt nicht viel von den modernen Methoden und Erkenntnissen. Das war schon sechs Jahre zuvor in spektakulärer Weise in einem anderen Vergiftungsfall gerichtsbekannt geworden. Damals, 1948, war die Apothekersfrau Margarethe Wolsiffer aus Neustadt an der Hardt in einem anfechtbaren Indizienprozeß zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt worden, weil sie nach Ansicht des Schwurgerichts in Frankenthal ihren Ehemann mit Opium vergiftet hatte. Den entscheidenden „Beweis" hatte das Sachverständigengutachten des Professors Wagner geliefert, der sich zum „Giftnachweis" eines längst veralteten, in der gerichtlichen Toxikologie wegen seiner Unzuverlässigkeit seit langem nicht mehrgebräuchlichen Untersuchungsverfahrens, des sogenannten Mäuseringelschwanztests, bedient hatte. Später wurde Wagner wegen dieses offenkundigen wissenschaftlichen Mißgriffs heftig attackiert. Das änderte aber nichts an seiner Gutachterposition. Und es änderte auch nichts an der Lage der Margarethe Wolsiffer, die einem unfähigen Gutachter und einem voreingenommenen Gericht zum Opfer fiel. Sie blieb im Zuchthaus.


  Im Vergiftungsfall Hamann ordnete Wagner einen zweiten Versuch auf E 605 an. Auch diese Analyse, die einen Extrakt des Mageninhalts der Verstorbenen zum Gegenstand hatte, verlief positiv. Damit war jeder Zweifel ausgeschlossen, Anni Hamanns Tod war durch E 605 herbeigeführt worden.


  Aber es entstanden, wie so oft in der kriminalistischen Praxis, sofort neue Fragen. Trotz des Hinweises auf den Schokoladenpilz ergab die Obduktion zunächst noch eine andere Möglichkeit. Der Mageninhalt der Verstorbenen enthielt zwar Reste ihrer letzten Mahlzeit, Nudeln, aber nicht die geringste Spur Schokolade.


  Kneipe und dem Likör. Daran änderten auch die drei Kinder nichts, die sich im Laufe der Ehe einstellten.


  Ehemann Karl Franz bekam von alldem Magengeschwüre, die ihn mächtig plagten und dann zwangen, einen Arzt zu konsultieren.


  Am Samstag, dem 27. September 1952, hatte er jedoch keine Beschwerden und ging daher schon früh am Morgen zum Friseur, Ehefrau Christa bereitete inzwischen das Frühstück. Als er zurückkam, frühstückten beide in bester Eintracht. Karl Franz trank, wie jeden Morgen, seine Milch, Christa ihren Kaffee. Nach dem Frühstück bestieg Lehmann sein Rad, um zur Arbeit zu fahren. Doch zwanzig Minuten später war er schon wiederdaheim in der Paulusstraße. Er klagte über heftige Leibschmerzen, über Übelkeit und Schwindelgefühl, legte sich deshalb aufs Kanapee und schickte sein Weib zu einem gewissen Dr. Bayer! Ehefrau Christa traf den Arzt nicht an und besuchte daher ihren Schwager, der weit draußen am Stadtrand von Worms wohnte. Ihm erklärte sie, daß es ihrem Manne so schlecht ginge, daß er schon „ganz blau" aussähe. Der Schwager verständigte daraufhin eilig einen anderen Arzt. Doch als der in die Paulusstraße kam, konnte er nur noch den Totenschein ausstellen. Darauf bescheinigte er einen „Magendurchbruch nach außen in die Bauchhöhle". Dr. Bayer bestätigte diese Diagnose später.


  Karl Franz Lehmann wurde beerdigt. Seine Frau war untröstlich. Sie weinte und jammerte zum Steinerweichen. Doch das gab sich sehr schnell wieder. Später sagte sie: „Nachdem mein Mann beerdigt und vergessen war, hatte ich in unserer Familie Ruhe." Diese Ruhe hielt indessen nicht lange an. Christa Lehmann, nunmehr frei von jeglichen ehelichen Pflichten, frequentierte noch stärker als bisher die Wormser Gaststätten und Tanzsäle, angelte sich gelegentlich einen Kavalier - und wurde schwanger. Das paßte ihr gar nicht, deshalb suchte sie einen Arzt, der dieses Mißgeschick reparieren konnte, ehe ihr Schwiegervater, Valentin Lehmann, der unglücklicherweise im gleichen Hause wie sie wohnte, etwas davon merkte.


  Schwiegervater Valentin war ohnehin böse, weil sie nicht gebührend um seinen Sohn trauerte. Bekannten gegenüber hatte er sie sogar „Flittchen" genannt, und den Polizisten Strupp fragte er, ob man die mannstolle Christa nicht der Sittenpolizei melden müßte. Wachtmeister Strupp, mit Christa noch besser bekannt als mit Schwiegervater Valentin, hatte abgeraten und schleunigst die sündhafte Witwe informiert. Christa argwöhnte, der Schwiegervater hätte Wind von ihrem Abtreibungsplan bekommen, und hielt es für geraten, erst einmal nichts weiter zu unternehmen. Dem lästigen Schwiegervater gegenüber ließ sie sich aber nichts anmerken. Sie ging ihm im Haushalt nach wie vor zur Hand. Auch am 9. Oktober 1953 hatte sie ihm seinen Lieblingstrank besorgt. An diesem Tage aber mochte Valentin Lehmann den Joghurt nicht. Er trank ihn erst am nächsten Morgen, ehe er zur Arbeit fuhr. Gegen sieben Uhr verließ er gesund das Haus, wenige Minuten später schüttelten ihn heftige Krämpfe. Er mußte vom Rad steigen, erbrach eine weiße Flüssigkeit und wurde von Passanten auf den Gehsteig gebettet. Schnell wurde ein in der Nähe wohnender Arzt benachrichtigt. Als Dr. Becker eintraf, war Lehmann bereits tot. Da Dr. Becker den Verstorbenen schon seit 1946 wegen eines Herzleidens behandelte, nahm er Herz- und Kreislaufversagen durch Angina pectoris an und stellte den Totenschein aus. Ein Mädchen lief zu Christa Lehmann, um sie zu benachrichtigen, daß ihr Vater soeben in der Mainzer Straße verstorben wäre. Christa glaubte, es handele sich um ihren leiblichen Vater, und radelte sofort dorthin. Als sie jedoch ihren Schwiegervater erkannte, machte sie kehrt und fuhr seelenruhig wieder nach Hause.


  Kürze Zeit später starb, ebenfalls ganz plötzlich, ihre Schwiegermutter.


  Als Oberinspektor Dahmen von dieser Häufung seltsamer Todesfälle erfuhr, schaltete sein Gehirn sofort auf Alarm. Christa Lehmann wurde überwacht. Die Kripo lancierte sogar eine Meldung in die Presse, wonach Anni Hamanns Tod die Folge einer Kette unglücklicher Umstände, also ein Unfall, war.


  Am Donnerstag, dem 19. Februar 1954, fand die Beerdigung statt. Unter den Trauergästen auf dem Wormser Friedhof befand sich auch Christa Lehmann. Mehrere Kriminalbeamte hatten sich ebenfalls eingefunden. Als Christa Lehmann den Friedhof verlassen wollte, wurde sie verhaftet.


  Oberinspektor Dahmen versprach sich von diesem Verhaftungszeitpunkt einen günstigen psychologischen Effekt für die erste Vernehmung. Was die Kriminalpolizei bis dahin zusammengetragen hatten reichte zwar gerade noch aus, um Christa Lehmann wegen „dringenden Tatverdachts" zu verhaften, nicht aber, um ihre Schuld zu beweisen.


  Sie selbst, von der der Psychiater später sagte, daß sie egozentrisch, gefühlskalt und geltungssüchtig, aber normal intelligent wäre, hatte verständlicherweise kein Interesse daran, der Kriminalpolizei die Arbeit zu erleichtern. Sie bestritt ganz energisch, ihre Freundin umgebracht zu haben, erinnerte auch daran, daß sie ebenfalls solche Schokoladenpilze gegessen hätte, und wandte ein, daß der Pilz, an dem Anni Hamann starb, in ihrer Wohnung nur ein paar Stunden, in der der Verstorbenen hingegen zwei Tage gelegen hatte. Außerdem hätte sie weder ein Motiv noch die nötigen Voraussetzungen für dieses Verbrechen gehabt, und das Gift E605 würde sie überhaupt nicht kennen.


  Dahmen, der sich vorerst wohlweislich hütete, nach den anderen Toten zu fragen, ließ nicht locker. Nach drei Tagen i ntensiver Verhöre, gepaart mit strenger Einzelhaft, brach Christa Lehmann zusammen und gab zu, ihre Freundin getötet zu haben. Allerdings hätte sie es nicht absichtlich getan. Der Schokoladenpilz wäre nämlich nicht für sie, sondern für deren Mutter, Eva Ruh, bestimmt gewesen. Frau Ruh, stets bemüht, die Freundinnen zu entzweien, hätte ständig etwas an ihrem Lebenswandel auszusetzen gehabt. Damit aber hatte sie sich den Haß der Tochterfreundin zugezogen. Den Pilz präparierte Christa Lehmann in ihrer Wohnung mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel, das sie schon im Sommer 1952 in der Drogerie Mayer in Worms gekauft hatte. Sie bohrte dazu ein kleines Loch in den Schokoladenpilz, ließ den Likör auslaufen, füllte dafür eine halbe Ampulle dieses Mittels ein und schmolz sodann das Loch mit einem heißen Messer wieder zu. Am Abend, als sie ihre Freundin Anni abholte, verteilte sie die Pilze so, daß Frau Ruh den vergifteten bekam. Daß ihn schließlich ihre Freundin essen würde, hatte sie weder gewollt noch vorausgesehen.


  Und weil sie einmal beim Gestehen war, gab sie auch noch zu, ihren Schwiegervater mit einer halben Ampulle E605, das sie in den Joghurt tat, vergiftet zu haben.


  Am nächsten Morgen gestand sie auch noch den Mord an ihrem Ehemann. Ihm vergiftete sie die Milch, nachdem sie die Wirkung des E605 zuvor an ihrem Hund ausprobiert hatte. Nur mit dem Tode ihrer Schwiegermutter wollte sie absolut nichts zu tun haben. Das Gegenteil konnte ihr nicht bewiesen werden. Ihr Geständnis in den anderen beiden Fällen hingegen wurde nach Exhumierung der Leichen durch die toxikologische Untersuchung bestätigt.


  Anfang März 1954 wurde Christa Lehmann in die Untersuchungshaftanstalt nach Mainz verlegt. Dort unternahm sie einen letzten verzweifelten Versuch, ihre Haut zu retten. Per Kassiber versuchte sie, ihren Vater dazu zu bewegen, die Morde auf sich zu nehmen oder als Zeichen des Schuldeingeständnisses wenigstens Selbstmord zu begehen. Der Kassiber wurde jedoch abgefangen und Christa Lehmann am 5. März erneut vernommen. Sie widerrief alle bisherigen Geständnisse.


  Schon am nächsten Tag aber nahm sie unter dem Druck der gegen sie sprechenden Beweise den Widerruf zurück. Damit war für die Kriminalpolizei der erste Mordfall mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel E605 erledigt.


  Einen Tag später, am 7. März 1954, meldete die „Mainzer Allgemeine", daß sich seit dem letzten Giftmord der Christa Lehmann am 15. Februar 1954 mehr als dreißig Menschen in der BRD mit E605 vergiftet hätten. Allein in den vier der Meldung vorausgegangenen Tagen hätten zwanzig Personen den qualvollen E 605-Tod gesucht. Auch als Mordgift erlangte E 605 in der BRD und Westberlin traurigen Ruhm. So etwa, als im November 1956 der Westberliner Schüler Tilman Zweyer damit vergiftet wurde.


  Vom 22. bis 24. September 1954 verhandelte das Schwurgericht am Landgericht Mainz gegen Christa Lehmann.


  In schlichtem grünem Kleid mit schwarzer Stickerei betrat die Angeklagte, die Hände zum Schutz gegen die Bildreporter vor das Gesicht haltend, den neuen Schwurgerichtssaal. Kühl und zurückhaltend folgte sie der Verhandlung. Widersprüchliche Aussagen über ihren Charakter oder den ihres Mannes entlockten ihr nicht die geringste Reaktion. Nur wenn man ihr vorwarf, sie hätte ihren Haushalt oder die Kinder vernachlässigt, wurde sie böse.


  Die Öffentlichkeit und die Presse hatten längst den Stab über dieser Frau gebrochen, als das Gericht sie zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilte. In ihrem letzten Wort bat darum, ihr nicht die bürgerlichen Ehrenrechte abzuerkennen. Auf die erstaunte Frage des Gerichtsvorsitzenden Nix nach dem Warum erwiderte sie, daß sie im Falle einer Begnadigung als vollwertige Staatsbürgerin gelten möchte.


  Das Gericht tat ihr den Gefallen nicht. Da sie keine Revision gegen das Urteil einlegte, wurde es am 30. September 1954 rechtskräftig. Christa Lehmann kam in die Strafvollzugsanstalt, der Vorgang mit dem Aktenzeichen 4 Ks 3/54 wurde abgeschlossen.


  Nur wenige Tage nach dem spektakulären E605-Mord in Worms lenkte ein anderer, bis heute umstrittener Kriminalfall die Aufmerksamkeit auf sich.


  



  


  Ein mysteriöser Autobrand


  Der Musiklehrer Georg Martin aus Otterberg befand sich auf dem Heimweg. Es kam aus Höringen, wo er, wie jeden Donnerstagabend, Akkordeonunterricht erteilt hatte, am 18. Februar 1954 radelte er besonders langsam und bedächtig, obwohl es bereits auf 22 Uhr ging. Aber die Straße nach Otterberg war außerordentlich schlecht und obendrein stark vereist. Um 22 Uhr 10 passierte er die Waldgaststätte Birotshof, die um diese Jahreszeit ihre Pforte bereits geschlossen hatte. Etwa hundert Meter dahinter begann eine unübersichtliche Linskurve.


  Er hatte diese Kurve fast erreicht, als er gellende Schreie vernahm. Er trat ins Pedal, ließ die Kurve hinter sich und sah einen Mann auf sich zutaumeln. Der Fremde bat ihn um Hilfe, da seine Frau sonst im Auto verbrennen müßte. Martin lief, ohne viel zu fragen, mit und kam nach etwa sechzig Metern zu einem hart am Straßenrand neben einer dicken Kastanie stehenden Personenwagen, der lichterloh brannte. Aus den Fenstern des Wagens schlugen hohe Flammen, und Martin sah sofort, daß für etwaige Insassen jede Hilfe zu spät kam. Er erbot sich daher, zum Birotshof zu fahren und die Feuerwehr zu alarmieren. Der Pkw-Besitzer nickte resigniert, rief ihm dann aber hinterher: „Benachrichtigen Sie auch die Gendamerie, Otterberg dreizehn, und den Arzt." Martin radelte, was das Zeug hielt. An der Gaststätte angekommen, hatte er Mühe, den Wirt herauszutrommeln und ihm klarzumachen, daß die Feuerwehr benötigt wurde.


  Endlich hatte Lorenz, der Wirt, begriffen, worum es ging. Ehe er jedoch den Anschluß bekam, vergingen zehn Minuten. Die Feuerwehr war nicht zu erreichen. Lorenz benachrichtigte daher die Gendarmerie in Otterberg. Die versprach, die Feuerwehr zu alarmieren. Einige Minuten später jedoch rief sie nochmals zurück. um sich über den Einsatzort zu vergewissern.


  Georg Martin war inzwischen zum Brandort zurückgefahren. Der Pkw-Besitzer saß apathisch am Straßenrand. Martin bemühte sich um ihn. Plötzlich sprang der Mann auf, rannte auf das brennende Fahrzeug zu, jammerte laut um seine Frau und wollte sich in die Flammen stürzen. Nur mühsam konnte ihn der Musiklehrer davon abhalten. Der Mann beruhigte sich. Wenig später meinte er, daß man den Wagen, einen Borgward Hansa 1500. Modell 51/52, ein Stück weiter vorschieben müßte. Sie versuchten es, bekamen das Auto aber nur einen knappen halben Meter weiter Wie sich später herausstellte, war nicht nur die Handbremse angezogen, sondern auch der zweite Gang eingelegt.


  Als das Feuer aus dem Motorraum auf die Vorderreifen übergriff, wollte der Pkw-Besitzer wenigstens die Reifen retten. So versuchten beide vergeblich mit Ginsterkraut die Flammen zu ersticken, Auch das, was dann noch geschah, mutet wie eine makabre Komödie an.


  Einige Zeit nach den vergeblichen Reifenrettungsversuchen, bei denen der Musiklehrer auch einmal kurz in das Wageninnere geschaut, aber niemand darin gesehen hatte, kam der Birotshof-wirt Lorenz zum Brandort, ging schnurstraks zum brennenden Auto, guckte hinein und sah drinnen eine brennende menschliche Gestalt. Kurz nach Lorenz trafen per Krad zwei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr aus Otterberg ein. Einer von ihnen, Helmut Horneff. marschierte ebenfalls sofort zum Brandfahrzeug und inspizierte es. Später sagte er aus, daß der Oberkörper des Insassen ,,von innen heraus" zu brennen schien. Er wäre nämlich ganz und gar mit kleinen blauen Flämmchen bedeckt gewesen. Der rechte Unterarm hätte senkrecht nach oben, die Hand zum Hinterkopf gezeigt. Dann wäre der Körper plötzlich etwas zusammengesackt und der Kopf sowie die rechte Hand abgefallen.


  Wenige Minuten nach Horneff traf ein Lkw mit acht Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr ein. Feuerwehrmann Lotop sprang als erster vom Fahrzeug und lief zum Pkw. Die Flammen hatten mittlerweile nachgelassen, so daß Lotop den Kopf durch das zersprungene linke Wagenfenster stecken und die Leiche aus nächster Nähe sehen konnte. Wie er später aussagte, war zu diesem Zeitpunkt der Unterkörper der Insassin noch nicht völlig verbrannt. Lotop konnte deutlich Strümpfe und Schuhe unterscheiden. Der Kopf hätte auf der Sitzlehne gelegen. Auf dem Rücksitz war das Feuer bereits erloschen. Dort lag ein ausgeglühter Benzinkanister.


  So ungeniert wie Martin, Lorenz, Horneff und Lotop bewegten sich auch alle weiteren Ankömmlinge an und um den brennenden Pkw herum und befriedigten ihre Neugier und Sensationslust. Dabei debattierten sie eifrig über das Geschehen, und einer der Ankömmlinge begann sogar den Pkw-Besitzer zu verhören, der sich als Zahnarzt Dr. Richard Müller aus Otterberg zu erkennen gab. Bei der Nennung dieses Namens blieb den Anwesenden vor Staunen die Spucke weg. Dr. Müller war allen gut bekannt, doch selbst Martin hatte ihn bisher nicht erkannt.


  Dr. Müller sagte, daß er eine Radkappe am Hinterrad verloren hätte und deshalb hart rechts an den Straßenrand gefahren sei. Er wäre ausgestiegen und ein Stück zurückgelaufen, um die Radkappe zu suchen. Plötzlich hätte er einen Schrei gehört, und als er aufblickte, habe er gesehen, daß sein Wagen brannte. Er hätte versucht, die Flammen zu ersticken, aber keinen Erfolg damit gehabt. Vermutlich wäre aus einem nur mit einem Korken verschlossenen Kanister Katalyt ausgelaufen und von seiner Frau unabsichtlich entzündet worden. Ihr wäre nämlich kurz davor ein Ring heruntergefallen. Möglich, daß sie ein Streichholz anbrannte, um ihn zu suchen.


  Dann endlich traf die Berufsfeuerwehr ein. Doch sie kam mit leerem Tankwagen und begann sich erst einmal nach Wasser umzusehen. Auto und Leiche brannten inzwischen weiter. Schließlich fand man in der Nähe einen Teich, doch der war so hart zugefroren, daß kein Loch in die Eisdecke geschlagen werden konnte. Daher versuchte man das Feuer mit dem vorhandenen Schaumlöscher zu bekämpfen. Der Löscher reichte jedoch gerade für den linken Vorderreifen.


  Damit waren die bedächtigen C-Rohr-Ritter am Ende ihres


  Berufslateins. Sie erwogen zwar noch flüchtig, die Leiche mit


  


  Spaten und Schaufeln aus dem Wagen zu holen, ließen es dann aber bleiben, um nicht etwa „wichtige Spuren" zu verwischen. Erst nach der Feuerwehr trafen die Gendarmeriemeister Gute und Utzinger am Brandort ein. Der Pkw begann gerade wieder heller zu brennen. In seinem hinteren Teil ging nämlich ein Katalyt-kanister in Flammen auf.


  Den Gendarmen kam es verdächtig vor, daß die Frau im Wagen verbrannt war, obwohl eine Autotür offenstand. Sie ordneten die sofortige Sicherung des Brandortes an und alarmierten vom Birotshof aus die Mordkommission der Landeskriminal-abteilung Kaiserslautern. Noch vor dieser traf der Arzt Dr. Lang am Brandort ein. Er stellte fest, daß der Frau im Auto nicht mehr zu helfen war, und untersuchte flüchtig Dr. Müller, konnte jedoch keine Brandverletzungen finden. Vorsorglich überwies er ihn dennoch ins Krankenhaus. Dr. Müller wehrte sich gegen diese Anordnung und mußte mit Gewalt auf die Trage und in den Krankenwagen verfrachtet werden. Auch im Krankenhaus wurden keine Brandwunden festgestellt, Müllers Hände aber trotzdem mit Brandsalbe behandelt und verbunden. Dann durfte er nach Hause gehen.


  In seiner Wohnung wurde er kurz nach 23 Uhr von den Kriminalbeamten aus Kaiserlautern aufgesucht, die auf dem Wege zum Brandort waren. Müller schilderte den Vorfall genauso wie zuvor an der Brandstelle. Seine Befragung dauerte nur wenige Minuten. Dann fuhr die Mordkommission zum Brandort, wo sie gegen 24 Uhr eintraf.


  Die Leiche brannte noch immer, und die Kriminalbeamten ordneten an, sie vorsichtig mit einer Gießkanne abzulöschen. Damit waren ihre ersten Amtshandlungen erschöpft. Gendarmen und Feuerwehr wurden angewiesen, den Brandort zu sichern, die Tatbestandsaufnahme sollte am nächsten Tag bei besserem Licht erfolgen.


  Am Morgen brachte die Mordkommission einen Gerichtsmediziner mit. Als erstes wurde festgestellt, daß der Brandort auch am Tage von anderer Stelle aus nicht eingesehen werden konnte, für ein Verbrechen also außerordentlich günstig lag. Damit war ein erstes Verdachtsmoment gegen Dr. Müller bereits gegeben. Der nunmehr völlig zerstörte Borgward hatte ursprünglich so dicht am Straßenrand und vor einer Kastanie gestanden, daß der Türgriff an der Beifahrerseite sich nur fünfzehn Zentimeter vom Baumstamm entfernt befand. Auf dieser Seite hätte gewiß kein Mensch aus- oder einsteigen können. Nachträglich. nämlich durch Müller und Martin, war der Wagen dann fünfundvierzig Zentimeter weiter geschoben worden.


  Lack und Spachtelmasse waren bis auf Reste am unteren Teil der vorderen Kotflügel abgebrannt, die Vorderreifen zerstört, die hinteren erhalten. Am linken Hinterrad fehlte die Radkappe. Sie wurde etwa vierundzwanzig Meter hinter dem Wagen und etwa vier Meter tief im Wald gefunden und wies frische Kratzspuren auf, die ein Schraubenzieher verursacht haben konnte. Sämtliche Scheiben des Autos waren zersprungen und aus dem Rahmen gefallen, die Türscheiben zur Zeit des Brandes einen Spalt breit geöffnet. Die linke Tür stand offen, die rechte dagegen war von innen verriegelt.


  Der völlig ausgebrannte Innenraum wies eine gleichmäßige Schicht grauweißer Asche auf. Die Leichtmetalle waren von den Armaturen abgeschmolzen, die Sprungfedern der Sitze ausgeglüht. Auf der rechten Seite des Fahrersitzes befand sich ein verkohlter menschlicher Torso von vierundachtzig Zentimetern Länge, der Schädel lag seitlich dahinter. Eine Identifizierung war nicht mehr möglich. Links neben dem Torso stand ein Benzinkanister, ein zweiter, schräg nach vorn geneigt, stand auf der Vorderkante des Rücksitzes. Vor den Vordersitzen lag ein Katalytofen. Den ihm anhaftenden Glassplittern zufolge konnte er erst umgefallen sein, als die Scheiben schon geplatzt waren.


  Neben dem Kanister auf dem Rücksitz wurden ein Jagdmesser mit feststehender Klinge und der Metallbügel einer Aktentasche gefunden. Einhundertzwanzig Zentimeter neben der linken Wagentür war ein Ring mit blauem Stein in die Straßendecke eingetreten. Dieser Ring trug die Gravierung: „Richard - Weihnachten 1953". Neben ihm lag ein Monogrammbuchstabe „M", der offenbar aus Dr. Müllers Hut stammte. Den Lodenmantel des Zahnarztes fand man genau vierhundertzwanzig Zentimeter hinter dem Pkw am Straßenrand. Er wies mehrere rote Flecken auf, die später als Spachtelmasse identifiziert wurden. Auch Brandspuren hafteten ihm an. In einer Tasche lagen drei lose Streichhölzer.


  Zwölf Meter und zwanzig Zentimeter hinter dem Wagen und zehn Meter von der Straße entfernt im Wald wurde eine braune Literflasche entdeckt, die 19 Kubikzentimeter Benzin enthielt. Sonstige Spuren, insbesondere Schuh- oder Gangspuren, waren wegen des starken Personenverkehrs am Brandort nicht mehr festzustellen.


  Soweit die Ergebnisse der Spurensicherung. Sie mußten den Pkw-Brand ganz zwangsläufig in höchst verdächtigem Licht erscheinen lassen, und die nachfolgenden Ermittlungen der Mordkommission erhärteten diesen Verdacht noch.


  Sie ergaben zunächst, daß Dr. Müller keinen rechten Grund für den Aufenthalt in dieser einsamen Gegend hatte. Am Vormittag des 18. Februar war er in Zweibrücken gewesen, um die Beerdigung seiner tags zuvor verstorbenen Mutter in die Wege zu leiten. Gegen 18 Uhr nach Otterberg zurückgekehrt, fuhr er schon eine halbe Stunde später wieder weg. Seine Frau begleitete ihn diesmal. Sie wollten sich nach einer Haushaltshilfe umsehen, weil nach dem Tode von Dr. Müllers Mutter dessen pflegebedürftige Schwester in den Haushalt aufgenommen werden sollte. Deshalb fuhren sie zum Drehentalerhof zu ihrer ehemaligen Hausangestellten. Die konnte jedoch nur auf ein 14jähriges Mädchen verweisen. Der Zahnarzt war für, seine Frau gegen das Mädchen. So kam es zum Streit zwischen den Eheleuten, der sogar noch anhielt, als sie ins Auto stiegen. Beim Einsteigen verlor Frau Müller einen Handschuh. Daraus schloß der Staatsanwalt später, daß unmittelbar vor dem Autobrand zwischen den Eheleuten eine hochgradige Spannung bestanden haben mußte.


  Vom Drehentalerhof fuhren Müllers nach Potzbach zu einer Bauernfamilie. Dort hielten sie sich etwa eine halbe Stunde auf und besuchten dann gegen 20 Uhr 30 Bekannte auf der Leithöfe, etwa zwei Kilometer nördlich von Potzbach. Die Bekannten sagten später, daß sie diesen Besuch weder vorausgesehen noch erwartet hatten. Auf der Leithöfe blieben Müllers etwa bis 21 Uhr 30, dann drängte Frau Müller zum Aufbruch.


  Die Bekannten hatten dem Zahnarzt geraten, über Potzbach zu fahren und nicht etwa über Höringen, wo die Straße sehr schlecht und stark vereist war. Dr. Müller wollte jedoch unbedingt die schlechtere Strecke fahren. Das war den Bekannten merkwürdig vorgekommen. Merkwürdig fanden sie auch, daß Müller sich interessiert nach einem Lieferwagen erkundigte, den er unterwegs getroffen hatte und von dem er unbedingt wisset wollte, wann er zurückfuhr. Nach den Angaben der Leithöfene fuhr das Ehepaar dort zwischen 21 Uhr 30 und 21 Uhr 45 weg Bis zum späteren Brandort waren es bei einem Durchschnitts tempo von 36 Stundenkilometern etwa zehn Minuten, also mußte Dr. Müller zwischen 21 Uhr 40 und 21 Uhr 55 dort ein
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  Fahrstrecke des Zahnarztes Dr. Müller zum späteren Brandort


  getroffen sein. Etwa um 22 Uhr 10 traf ihn der Zeuge Martin. Zu dieser Zeit brannte der Borgward Hansa bereits lichterloh. Was in jener entscheidenden Zwischenzeit von 15 bis 30 Minuten wirklich geschehen war, konnte nie zweifelsfrei geklärt werden.


  Später, während des Prozesses, sah es zwar so aus, als könnte diese Zeitspanne erhellt werden. Doch wenn es überhaupt eine Chance gab, dann wurde sie von der Anklagebehörde vertan. Im Februar 1956 erhielt Rechtsanwalt Kuntz. Dr. Müllers Verteidiger, nämlich einen Brief, in dem der Absender mitteilte, daß er sich in der Brandnacht etwa zehn Meter vom Brandort entfernt aufgehalten, sich aber aus Angst vor Polizei und Förster versteckt hätte. Er wollte gesehen haben, daß ein Mann aus dem Pkw ausstieg und die Straße zurücklief. Die Frau sei im Auto geblieben. Plötzlich hätte es angefangen zu brennen. Die Frau soll laut geschrien haben. Der Mann wäre daraufhin angerannt gekommen und hätte sich wie ein Verrückter benommen, offenbar aber keinen Mut gehabt, die Frau aus dem Wagen zu ziehen.


  Der Briefschreiber erklärte sich bereit, vor Gericht zu erscheinen, sofern ihm Straffreiheit zugesichert würde. Darauf aber ging die Staatsanwaltschaft nicht ein. Der Zeuge, offenbar ein Wilddieb, blieb ungehört. Das Gericht nahm später als feststehend an, daß der Brand um 22 Uhr 10, beim Eintreffen des Zeugen Martin, seine größte Ausdehnung bereits erreicht hatte und daß der Pkw 28 Minuten später, bei Ankunft der Feuerwehr, schon völlig ausgebrannt war.


  Die Mordkommission verdächtigte den Zahnarzt von Anfang an der vorsätzlichen Brandstiftung. Müller selbst hatte durch sein Verhalten dafür die wichtigsten Anhaltspunkte geliefert. So wollte er beispielsweise unmittelbar nach dem Brand einen Zeitungsreporter veranlassen, nichts über den Brand zu veröffentlichen. Als der Journalist das ablehnte, diktierte er selbst den Zeitungsbericht. Danach war der Brand „auf die Explosion eines Heizofens" zurückzuführen. „Dr. Müller" wäre seiner Frau sofort zu Hilfe geeilt, doch die „Rettungsversuche zeitigten erst einen Erfolg", als seine Gattin bereits tot war. Diesem Berichtsdiktat zufolge war noch unklar, ob „der Tod auf Herzschlag oder auf Brandwunden" zurückzuführen wäre. Dr. Müller befände sich jedoch „außer Gefahr".


  Ein merkwürdiges Verhalten, zweifellos. Noch merkwürdiger aber war, daß Müller, mit dem Fundort der Radkappe und den ihr anhaftenden frischen Kratzspuren konfrontiert, seine ursprüngliche Aussage sofort revidierte und angab, er hätte die Radkappe gar nicht verloren, sondern abmontiert, um darin einen Igel zu transportieren, den er im Scheinwerferlicht gesehen hatte und für seine Söhne fangen wollte.


  Den Verdacht der Kripo erregte auch, daß Dr. Müller, der die Gegend zwischen Otterberg und Höringen kannte, weil er dort vor dem Kriege ein Jagdrevier hatte,jsich wenige Tage vordem Brand bei einem Patienten .erkundigte, ob in dieser Gegend nachts noch immer so viel gejagt würde.


  Und das waren bei weitem nicht die einzigen Merkwürdigkeiten in diesem Fall.


  Am 27. Januar 1954 hatte Dr. Müller einem Treffen der „alten Herren" seiner früheren Studentenkorporation beigewohnt. Dort fragte er einen Mediziner, ob man einen Menschen mittels Injektion von Luft in die Vene töten könnte und ob eine solche Tötung nachzuweisen wäre. Als sich sein Gesprächspartner über diese Frage wunderte, erklärte Müller, er wolle dies nur wissen, falls „die Russen" kämen. Dann hätte er nämlich die Absicht, auf diese Weise aus dem Leben zu scheiden. Dr. Müller besaß jedoch zwei funktionstüchtige und geladene Pistolen, er hätte also eine so zweifelhafte Selbstmordprozedur nicht nötig gehabt.


  Zwischen dem 10. und dem 15. Februar 1954 hatte sich der Zahnarzt bei einem Mietwagenverleih nach den Leih- und Versicherungsbedingungen erkundigt, obwohl sein Borgward Hansa noch so gut wie neu war. Als er hörte, daß die Leihversicherung nicht die Insassen des Wagens umfaßt, verlor er das Interesse am Geschäft. Am 11. Februar kaufte Dr. Müller einen neuen 1,5-Liter-Katalytofen. Eine Woche später, in der Brandnacht, benutzte er aber wieder den alten.


  Vom 16. bis 18. Februar 1954 hatte er insgesamt 20 Liter Ka-talytbenzin gekauft, wobei er die ihm angebotenen Originalkanister ablehnte, obwohl einer seiner eigenen Behälter nur einen einfachen Korkverschluß aufwies. Diesen Großeinkauf von Katalyt begründete er damit, er hätte geglaubt, die Benzinpreise würden demnächst ansteigen.


  Einem Zeugen, der den Korkverschluß des Kanisters als Leichtsinn rügte, log Müller vor, es gäbe zur Zeit keine


  Originalkanister. Schließlich stellte die Mordkommission auch noch fest, daß der Zahnarzt eine Geliebte hatte. Seit 1947 unterhielt er, allerdings mit Unterbrechungen, ein amouröses Verhältnis zu seiner ehemaligen Sprechstundenhilfe Tilly Höbel. Fräu^ lein Höbel hatte im November 1953 die BRD verlassen und eine Stellung in England angenommen. Doch das Verhältnis, seither notgedrungen nur schriftlich aufrechtzuerhalten, dauerte an. Die Korrespondenz wickelte Müller über die Praxis eines Mannheimer Kollegen ab. Allein zwischen dem 1. und dem 20. Februar 1954, so stellte die Kripo fest, hatte der Zahnarzt zwölf Telefongespräche mit seiner Geliebten geführt und dafür eine Gebühr von 300 DM bezahlt. Dr. Müller freilich wollte das nur getan haben, um auf diese Weise Briefverkehr und Verhältnis allmählich einschlafen zu lassen. Zu Weihnachten hatte er seiner Tilly allerdings noch in „unendlicher Sehnsucht viele herzinnige, unendlich viele Küsse in Treue immer zu dir, immer dein Richard" geschickt.


  In dieser unendlichen und herzinnigen Sehnsucht sah der Staatsanwalt später das Mordmotiv, denn in Otterberg, diesem knapp 4000 Seelen zählenden Dorf, so meinte er. könnte man nur als Witwer, niemals aber als geschiedener Mann wieder heiraten. Daß Dr. Müller aber seine Tilly heiraten wollte, das stand für den Staatsanwalt fest.


  Dr. Müller indessen beteuerte, er hätte sich weder von seiner Frau trennen noch Tilly heiraten wollen. Letztere bestätigte das sogar, aber weder Staatsanwalt noch Kriminalpolizei noch Gericht glaubten es.


  Anfangs hatte Müller dieses Verhältnis überhaupt in Abrede gestellt und alles getan, um es zu verheimlichen.


  So ließ er sich einen Tag nach dem Autobrand von seinem Bruder nach Mannheim fahren, um die Höbel durch einen Kollegen anrufen und bitten zu lassen, sofort alle Briefe von ihm zu vernichten. Einen Tag später bat er einen ihm bekannten Oberförster, nachzuprüfen, ob sein Kollege den Anruf erledigt hat. Müller entschuldigte sein Verhalten damit, daß er das Gerede der Leute verhindern wollte. Zum Brandablauf selbst blieb auch vieles unklar. Der Zahnarzt wollte alles getan haben, um seine Frau zu retten, sei dabei jedoch ohnmächtig geworden. Sein Mantel wies tatsächlich Sengspuren auf, die durch Berührung mit heißem Material entstanden sein konnten. Ungeklärt blieb aber, ob sie verursacht wurden, als Müller, wie er selbst behauptete, den Mantel gegen die geöffnete Autoscheibe preßte, um die Luftzufuhr zu unterbinden und die Flammen zu ersticken, oder ob die Spuren von anderen Verrichtungen am brennenden Wagen herrührten.


  Für die Kriminalpolizei von Kaiserslautern war das eine rein theoretische Frage. Sie war davon überzeugt, daß Dr. Müller seine Frau ermordet und danach den Pkw angezündet hatte, um die Spuren des Mordes zu vernichten. Ihre Annahme erhielt durch die Gutachten der Sachverständigen gewichtige Stützen.


  Der Brandsachverständige Dr. Leszczynski vom Bundeskriminalamt hatte am 26. November 1954 mit zwei gleichartigen Pkw einen aufwendigen Rekonstruktionsversuch am Brandort durchgeführt. Es sollte geklärt werden, wieviel Katalyt auf der von Dr. Müller in der Brandnacht befahrenen Strecke aus einem schlecht verschlossenen Kanister ausfließen kann und ob diese Menge ausreicht, die vorgefundene Zerstörung herbeizuführen. Eine Puppe, in Größe und Gewicht der Verstorbenen gleich, stellte das Brandopfer dar. Nach diversen Komplex- und Detailversuchen kam der Sachverständige zu dem Schluß, daß Müllers Schilderung keinesfalls stimmen konnte. Denn erst als man zehn Liter Katalyt ausgoß - so viel, wie der Zahnarzt insgesamt im Fond seines Wagens mitgeführt haben wollte -, kam es zu einem so starken Feuer, daß nach 70 Sekunden die erste Scheibe platzte. Die Puppe, aus Pappmache hergestellt und mit Wasserglas abgehärtet, begann nach 2 Minuten und 15 Sekunden zu brennen. Nach 45 Minuten erlosch der Brand von selbst. Der Pkw war restlos ausgebrannt. Innerhalb der ersten 25 Brandminuten wäre es dem Gutachten zufolge möglich gewesen, an den Brandherd heranzutreten, eine Tür des Wagens zu öffnen und die Puppe aus dem Auto zu ziehen.


  Die an der Brandstelle im Wald aufgefundene Flasche mit 19 Kubikzentimetern Katalytbenzin wollte Dr. Müller aus dem brennenden Wagen gerissen und weggeworfen haben, um eine Brandausdehnung zu verhindern. Der Sachverständige fand aber keinerlei Rußablagerungen an ihr. Sie mußte folglich vor dem Brand aus dem Wagen genommen worden sein. Ein zweiter Kfz-Sachverständiger kam im wesentlichen zu gleichen Ergebnissen.


  Für eine weitere Sensation sorgte der Gerichtsmediziner Professor Dr. Dr. Wagner, derselbe, dem im Fall Wolsiffer ein geringelter Mäuseschwanz imponierte und der im Wormser Giftmord nicht an das E 605 glauben wollte. Wagner hatte die verkohlten Reste der Leiche untersucht und mit gewohnter Bestimmtheit festgestellt, daß der Tod durch eine Fettembolie verursacht wurde. Frau Müller hätte bereits bei Brandausbruch nicht mehr geatmet. Eine Fettembolie hätte stets eine gewaltsame Einwirkung auf den lebenden Körper zur Voraussetzung, im vorliegenden Falle könnte das eine erhebliche Mißhandlung gewesen sein. Hätte Frau Müller beim Ausbruch des Brandes noch gelebt, folglich geatmet, mußten ihre Lungen Rußablagerungen aufweisen. Solche aber hatte der Professor nicht gefunden.


  Der Staatsanwalt sah die Sache jetzt so: Dr. Müller hatte seine Frau wahrscheinlich erschlagen und danach verbrannt. Der Verteidiger war anderer Ansicht. Er focht die Gutachten an. verwies auf die schleppenden und überdies aufwendigen, im Endergebnis aber nichts beweisenden Untersuchungen und beantragte die Hinzuziehung neuer Gutachter. Dabei ging er von der Annahme aus, daß entweder der Katalytofen oder das unvorsichtige Hantieren der Verstorbenen mit einem brennenden Streichholz in Verbindung mit ausgeflossenem Katalyt den Brand ausgelöst hatten.


  Dr. Müller selbst bestritt nach wie vor, seine Frau absichtlich getötet zu haben. Während der Untersuchungshaft unternahm er zwei Selbstmordversuche, weil es, wie er an den Gerichtsvorsitzenden schrieb, „auf dieser Erde keine Gerechtigkeit mehr gibt". Das Gericht überwies ihn daraufhin in eine psychiatrische Klinik, gab dem Antrag des Verteidigers auf Hinzuziehung weiterer Gutachter statt und setzte die Verhandlung vorerst aus.


  Am 18. Juni 1956 setzte das Oberlandgericht Neustadt unter Vorsitz von Oberlandgerichtsrat Müller die Verhandlung fort. Der Sachverständige Leszczynski vom Bundeskriminalamt, vom Verteidiger als befangen abgelehnt, weil zur Untersuchungsbehörde gehörend, wurde nicht mehr als Gutachter, sondern lediglich als sachverständiger Zeuge gehört.


  Der neu hinzugezogene Sachverständige Schön von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig hatte die Frage zu beantworten, ob der Katalytofen als mögliche Brand-


  Ursache anzusehen wäre. Verteidiger Kuntz hatte sich nämlich erboten. Hunderte von Zeugen zu benennen, denen schon einmal ein Katalytofen explodiert wäre.


  Ingenieur Schön jedoch meinte, Katalytofen könnten überhaupt nicht explodieren. Auch den Vorhalt des Verteidigers, die Bundeswehr würde den Ankauf von Katalytofen aus Sicherheitsgründen ablehnen, wies er zurück. Richtig sei, daß die Bundeswehr diese Heizkörper nicht kaufe, weil sie lediglich bei Minus-Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius funktionieren. Im übrigen war auch Gutachter Schön der Meinung, daß nach den vorliegenden Befunden nur vorsätzliches Ausschütten und Anzünden von Bezin als Brandursache in Frage käme.


  Am 2. Juli 1956 brachte sich Dr. Müller mit einer Rasierklinge in der linken Ellenbogenbeuge eine tiefe und an beiden Handgelenken oberflächliche Schnittverletzungen bei. Die Gerichtsverhandlung fing daher mit einer Stunde Verspätung an. Zu Wort kam Professor Wagner, der „einräumen" mußte, daß Frau Müller bei Brandbeginn doch noch geatmet haben könnte. Seine Fett-emboliethese war mittlerweile von anderen Gerichtsmedizinern in Frage gestellt worden. Der Pathologe Randerath hatte beispielsweise in den Lungen der Verstorbenen so reichlich Rußablagerungen gefunden, daß er zu dem Schluß kam, Frau Müller müßte nach Brandbeginn mindestens noch 30 Sekunden gelebt und wenigstens zehnmal tief eingeatmet haben. Winzige Fetttröpfchen fand allerdings auch er im Lungengewebe. Dennoch stand er Wagners Fettembolievermutung skeptisch gegenüber. Für das Entstehen einer solchen Embolie reiche nämlich eine starke Erschütterung nicht aus. Es müßte schon eine erhebliche Gewalteinwirkung vorgelegen haben. Dafür aber gäbe es im Obduktionsbefund keinen Anhaltspunkt. Möglich wäre, daß postmortale Fettverschiebungen eine Fettembolie lediglich vortäuschten. Das alles wurde auch vom dritten medizinischen Gutachter, Professor von Mueller, bestätigt. Der psychiatrische Gutachter Professor Bayer stellte schließlich fest, daß Dr. Müller seit jeher neurasthenisch, hypochondrisch, theatralisch und pathetisch veranlagt war und möglicherweise den Grenzfall eines schizoiden Psychopathen darstellt, ansonsten jedoch normal und für seine Handlungen voll verantwortlich wäre.


  Staatsanwalt Lenhard beantragte nach dreistündigem


  Plädoyer für Dr. Müller wegen Mordes lebenslänglich Zuchthaus. Er vertrat den Standpunkt: „Wer seine Frau umbringt und kein Motiv dafür nennen kann, handelt aus niedrigen Beweggründen." Der Verteidiger des Angeklagten dagegen beantragte Freispruch mangels Beweises.


  Am 13. Juli 1956, dem 52. Verhandlungstag, verurteilte das Oberlandgericht den Zahnarzt Dr. Müller wegen gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Tötung unter Anrechnung der Untersuchungshaft zu sechs Jahren Gefängnis. Als Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende: „Was ist Wahrheit? Was ist Gerechtigkeit? Möglicherweise hat das Gericht nicht die Wahrheit gefunden. Aber ein Urteil, das vor den Augen des ewigen Richters ein unvollkommenes Urteil sein mag, kann doch auf dieser Erde ein gerechtes sein."


  Staatsanwalt und Verteidiger waren anderer Ansicht. Schon 40 Minuten nach der Urteilsverkündung legte der Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof Revision ein. Er meinte, Dr. Müller hätte entweder wegen Mordes verurteilt oder mangels Beweises freigesprochen werden müssen. Rechtsanwalt Kuntz schloß sich der Revision an, weil das Gericht nach seiner Ansicht den Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo", im Zweifel zugunsten des Angeklagten, verletzt hätte.


  Am 7. Februar 1957 verhandelte der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) und verwarf beide Revisionsanträge. Damit wurde das Urteil rechtskräftig.


  Dr. Müller kam in die Strafvollzugsanstalt Zweibrücken und wurde dort in der Bibliothek beschäftigt. Kurz vor Weihnachten 1959, ein halbes Jahr vor Ablauf seiner Strafe, wurde er vom rheinland-pfälzischen Justizminister begnadigt und aus der Haft entlassen. Die Zweifel aber, die diesen Fall von Anfang an umgaben, konnten bis heute nicht ausgeräumt werden.


  



  


  Wölfe im Schafpelz


  Mitte der fünfziger Jahre hatte sich die Polizeilandschaft der BRD gewaltig geändert. Die Impulse dafür waren mit der Gründung des westdeutschen Separatstaates und der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 gegeben worden. Drei Wochen zuvor.


  am 2. Mai, hatten die drei westlichen Militärgouverneure dem sogenannten Parlamentarischen Rat in Bonn bescheinigt, die künftige Bundesregierung dürfe wieder zentrale Polizeibehörden und -organe schaffen, die zwar keine „Befehlsgewalt" über die Orts- und Landespolizei haben, doch ausdrücklich ermächtigt sein sollten, die Überwachung des Personen- und Güterverkehrs an den Grenzen, die Sammlung und Verbreitung polizeilicher Nachrichten und Auskünfte und die Untersuchung der Verletzung von Bundesgesetzen, d. h. die Aufgaben des sogenannten Verfassungsschutzes, wahrzunehmen. Das war das offizielle Signal der Westmächte für die reaktionären Kreise Westdeutschlands. die dem separaten Staat in Charakter und Zielsetzung entsprechende Polizeimacht zu rekrutieren. Eine Polizei, die, angefangen bei der Ortsgendarmerie und Ordnungspolizei, über militärisch formierte Bereitschaftspolizei- und Grenzschutzeinheiten bis zur Kriminal- und geheimen Politischen Polizei alles umfaßt, was die herrschende Klasse zu ihrem Schutz und zur Unterdrückung ihrer Gegner benötigt.


  Damit das Ganze nach außen hin einen gutbürgerlichen und bieder-demokratischen Anstrich bekam, wurden mit den Artikeln 73, 87 und 91 alle notwendigen Vollmachten für die Regierung in das Grundgesetz aufgenommen. Das Grundgesetz, das den Ländern zwar ausdrücklich die Polizeihoheit zusprach, räumte der Regierung zugleich das Recht ein, die Polizei der Länder in bestimmten Fällen ihrer eigenen Befehlsgewalt zu unterstellen.


  Einmal dazu ermächtigt, ließ die Regierung die entsprechenden Gesetze Schlag auf Schlag folgen.


  Den Anfang machte am 27. September 1950 bezeichnenderweise das Gesetz über das Bundesamt für Verfassungsschutz, mit dem die Politische Geheimpolizei der BRD offiziell ins Leben gerufen wurde. Existiert hat diese Einrichtung, mit Wissen der Besatzungsmächte als „Dienststelle Köln" getarnt, schon lange. Laut Gesetz sollten die Ämter für Verfassungsschutz zwar keine polizeilichen Zwangsmittel anwenden oder andere Eingriffe in die Bürgerrechte vornehmen dürfen, aber die Wirklichkeit sah schon immer und nicht etwa erst seit dem sogenannten Radikalenerlaß und der Berufsverbotspraxis anders aus. Offiziell ist das Bundesamt für Verfassungsschutz (BAfV) mit der „Abwehr verfassungsfeindlicher politischer Bestrebungen", der Spionageab-
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  wehr, dem Geheimnisschutz und der Sicherheitsüberprüfung der Staatsangestellten beschäftigt. Tatsächlich aber geht seine Tätigkeit weit über die Bespitzelung politischer Gegner im Inland hinaus. Das BAfV betreibt seit jeher auch eine ausgedehnte Spionage-, Sabotage- und Wühltätigkeit gegen die DDR und andere sozialistische Länder. Der damalige bayrische Innenminister Höcherl nannte die Verfassungsschützer „Frontkämpfer bei der Bekämpfung des Staatsfeindes". Und das war keineswegs ironisch gemeint, hatten doch die meisten von ihnen schon vor 1945 „den Staatsfeind" bekämpft und im Justiz- und Sicherheitsapparat des „Dritten Reiches" Erfahrungen gesammelt. Das begann beim ersten Präsidenten des BAfV. Hubert Schrübbers, der als Staatsanwalt in Hochverratsprozessen Karriere gemacht
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  hatte, betraf ebenso seinen Vizepräsidenten Albert Radtke, der im SS-Sicherheitsapparat unter Heydrich tätig gewesen war, wie den Sonderbeauftragten des Präsidenten des BAfV, Dr. Gustav Halswick, der sich als SS-Obersturmführer und Kriminaldirektor im Reichssicherheitshauptamt an Kriegsverbrechen in Polen und in der Sowjetunion beteiligt hatte.


  Ob Johann Strübing. ehemals SS-Hauptsturmführer im Amt IV (Gestapo) des Reichssicherheitshauptamtes, der in dieser Funktion antifaschistische Sträflinge folterte und nun im BAfV die Bespitzelung und Überwachung westdeutscher Gewerkschafter leitete, oder der ehemalige SS-Sturmbannführer Kurt Fischer - sie alle und viele, viele andere, die Bonns Politische Geheimpolizei formierten und leiteten, traten im neuen, gewissermaßen demokratischen Schafpelz, aber mit alter Forschheit wieder an. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde dem Bundesminister des Innern unterstellt und schon sehr bald durch Landesämter für Verfassungsschutz (LÄfV) ergänzt. Alle diese Ämter arbeiten eng mit der Kriminalpolizei, insbesondere mit der Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes, zusammen. Ihre Befugnisse wurden immer weiter ausgedehnt.


  Ein knappes halbes Jahr nach Schaffung des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde das Gesetz über den Bundesgrenzschutz (BGS) erlassen, dessen Führungsstäbe und Mannschaft fast ausschließlich aus ehemaligen Berufsoffizieren und Unteroffizieren der Hitlerwehrmacht bestanden. Offizielle Aufgabe des BGS war und ist es, die Staatsgrenze zur DDR zu bewachen. Diese uniformierte, mit Flugzeugen, Panzern, Schnellfeuerkanonen und anderen schweren Waffen ausgerüstete Polizei-Streitmacht, die auch speziell ausgebildete Rangertrupps umfaßt, untersteht ebenfalls direkt dem Bundesinnenminister. Sie wird nicht nur im Grenzgebiet, sondern auch tief im „Hinterland" tätig. Bei Großfahndungen und bei Einsätzen gegen Terroristen stellt der BGS Scharfschützen, wie beispielsweise während der Olym-piade 1972 in Fürstenfeldbruck: er ist überall dort zur Stelle, wo rücksichtslos Aktionen der politischen Gegner des imperialistischen Regimes in der BRD zusammengeknüppelt werden. In den letzten Jahren wurde der BGS immer häufiger gegen Demonstranten und Bürgerrechtskämpfer eingesetzt, wie zum Beispiel gegen die Atomkraftwerksgegner in Brokdorf. Grohnde und Kalkar. Diese paramilitärische Polizeitruppe, von der der damalige Vorsitzende der westdeutschen Polizeigewerkschaft. Kuhlmann, sagte, daß „Foltern" zu ihrem „Handwerk" gehöre, wird auch auf Flugplätzen, in Flugzeugen und sogar im Ausland als Wächter in BRD-Botschaften eingesetzt. Die Spezialgruppe GSG 9 des BGS. der Ende 1977 bereits 21 500 Mann stark war.
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  für die Bekämpfung von Terroristen und Kommandounternehmen ausgebildet, wird sogar im Ausland tätig, wie die Geiselbefreiung im Sommer 1977 in Mogadischu bewies.


  Die dritte zentralgeleitete Behörde im Polizeisystem stellt das Bundeskriminalamt (BKA) dar. Es wurde per Gesetz vom 8. März 1951 geschaffen und sollte eine Nachrichtenbehörde, eine,,Briefkastenbehörde", wie manche spöttisch meinten, sein. Das Gesetz sah vor. daß das BKA immer dann selbst Straftaten verfolgen konnte, wenn es von einer Landesbehörde darum ersucht oder vom Bundesinnenminister damit beauftragt wurde. Das war bisher zumeist bei schweren überregionalen Verbrechen, vor allem aber in sogenannten Staatsschutzangelegenheiten der Fall. Speziell sind dem BKA zugewiesen: die Sammlung von Nachrichten und Unterlagen für die polizeiliche Verbrechensbekämpfung. sofern sie überörtliche Bedeutung haben, die Koordinierung der Tätigkeit der Landeskriminalämter und die Information der


  Landesbehörden über Zusammenhänge von Straftaten, die Unterhaltung von kriminaltechnischen und erkennungsdienstlichen Einrichtungen und die Erstattung von Gutachten.


  Schließlich wickelt das BKA den gesamten Verkehr mit internationalen Polizeidienststellen ab und fungiert als nationales Büro der INTERPOL. Es gibt seit dem 1. April 1951 auch das „Bundes-kriminalblatt" und das „Deutsche Fahndungsbuch" heraus. Seinen Grundstock bildete das ehemalige Kriminalpolizeiamt der Britischen Zone, das Anfang August 1953 von Hamburg in das inzwischen auf dem Geisberg in Wiesbaden errichtete BKA-Gebäude verlegt wurde. Die ursprünglichen 185 Planstellen des KPABrZ wurden beträchtlich erweitert und neun Abteilungeh mit insgesamt 37 Referaten gebildet. Zum BKA gehört auch die „Sicherungsgruppe" mit ihren fünf Referaten.


  Geplant, programmiert und entstanden in der Amtszeit des eingefleischten Militaristen und damaligen Innenministers Lehr, genannt Kanonen-Lehr, hat das BKA von Anfang an einen großen Teil seiner Spitzenkader aus „altbewährten" Polizisten rekrutiert.
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  Paul Dickopf, Chef des BKA von 1965 bis 1971, w urde im Oktober 1968 Präsident der INTERPOL


  Als erster Präsident des BKA fungierte der ehemalige Chef der Preußischen Landeskriminalpolizei und Mitherausgeber der Zeitschrift „Kriminalistik" in der Nazizeit, Dr. Max Hagemann. Er wurde im April 1952 von Dr. Hans Jess abgelöst, der von 1919 bis 1932 als Polizeichef, Landeskriminalamtsleiter und schließlich Chef der Polizeiabteilung im Preußischen Innenministerium seine Polizeierfahrungen in der Noske-Polizei gesammelt hatte. Ihm folgte 1955 Reinhard Dullien auf den Präsidentenstuhl, der 1933 Mitglied der NSDAP (Mitgliedsbuchnummer 1 853 922) sowie der SS wurde und während des Krieges Mitarbeiter des Gauleiters und Kriegsverbrechers Koch war. Dullien wurde 1965 von Paul Dickopf, einem ehemaligen Mitarbeiter des Wehrmachtsgeheimdienstes unter Canaris, abgelöst. Ihm folgte 1971 schließlich Dr. Horst Herold, vormals Polizeipräsident von Nürnberg, auf den Präsidentenstuhl.


  Da mit Einrichtung des BKA die Länder zugleich verpflichtet wurden, in Form von Landeskriminalämtern eigene Kriminalpolizeizentralen zu schaffen, die dem BKA zuzuarbeiten hatten, entstanden praktisch schon im März 1951 die Strukturen der BRD-Kriminalpolizei, die in ihren wesentlichen Grundzügen noch heute bestehen.


  Danach ist die Kriminalpolizei zwar den Ländern unterstellt, zugleich aber der Einfluß der Bundesregierung auf sie gesichert. Wenn man westdeutschen Polizeiexperten und -historikern glauben darf, lagen die meisten spektakulären Fehlschläge und Fahndungspannen der Kriminalpolizei bis dahin im Fehlen einer kriminalpolizeilichen Zentralbehörde begründet. Folglich hätte sich von nun an die Situation grundlegend ändern müssen. Doch das ist ein Fehlschluß. Obwohl die Kriminalität und das gewerbsmäßige Verbrechertum von Jahr zu Jahr immer mehr anstiegen, sanken die Aufklärungserfolge der Kriminalpolizei ebenso kontinuierlich ab. Konnte die BRD-Kripo 1953 noch 73,6 Prozent aller Straftaten aufklären, waren es 1956 nur noch 70,6 Prozent. Und diese Kurve sank jedes Jahr weiter, bis sie 1970 mit 48,3 Prozent nicht einmal mehr die Hälfte aller begangenen Straftaten erreichte.


  Seither geriet diese Kriminalpolizei noch tiefer in die roten Zahlen, und es bedarf keiner Hellseherei, auch für den weiteren Trend schwarzzusehen.


  



  


  



  Autodiebe mit Dienstmarke


  Im Herbst 1955 gab es im Bayernland einen handfesten Skandal, den der im Herunterspielen erfahrene sozialdemokratische Polizeipräsident von München, Heigl, trotz aller Mühe nicht vertuschen konnte. Den Anlaß dafür bot ein simples und für bundesdeutsche Verhältnisse alltägliches Delikt: ein Autodiebstahl.


  Der 32jährige Kriminaloberassistent Erwin Feiler, Angehöriger der Münchner Kriminalpolizei und Liebhaber schneller Autos und rassiger Frauen, traf Urlaubsvorbereitungen. Er hatte sich dazu bei der „Selbstfahrer-Union" in der Birkenstraße 29 einen schnittigen weißen Mercedes 180 geliehen. Sein Dienstausweis bewahrte ihn davor, die für das Gehalt eines Oberassistenten zu hohe Kaution von 400 DM zu hinterlegen. Der Dienstausweis war echt, die „Selbstfahrer-Union" von Vertrauen zur Kriminalpolizei erfüllt. Feller fuhr also los. Doch er fuhr nicht weit, sondern nur bis zum bewachten Parkplatz am Rathaus. Dort stellte er den Wagen ab (als Beweis dafür legte er später den Parkschein vor). Als er ihn eine Stunde später wieder abholen wollte, war der weiße Mercedes verschwunden. So schilderte der Kriminaloberassistent die Sache seinem Kollegen vom zuständigen Sachgebiet.


  Die Sache war peinlich, ausgerechnet einem Kripomann mußte ein Leihwagen gestohlen werden. Kriminaloberassistent Söldner, bei dem die Diebstahlsanzeigen von Autos eingingen, wußte aus erster Quelle, wie viele Wagen in München gestohlen wurden. Täglich wurden es mehr, doch hier stand die Polizeiehre auf dem Spiel. Die Sache mußte daher schnell aus der Welt geschafft werden.


  Die Chefs gaben strenge Anweisungen, der diensthabende Sachbearbeiter, es war diesmal nicht Söldner, ging die Sache sofort forsch an. Er vernahm zuerst Feller und dann den Wächter Willing, der in der fraglichen Zeit den Dienst auf dem Parkplatz versehen hatte.


  Willing nahm den Diebstahl gleichmütig zur Kenntnis. Schließlich konnte er nicht überall zur gleichen Zeit sein. Der Dieb mußte, das ließ er sich nicht ausreden, die Autoschlüssel gehabt haben, denn wäre gewaltsam an dem Wagen hantiert worden, hätte er das bestimmt bemerkt. Willing studierte aufmerksam den Parkschein und stutzte. „Wann soll der Wagen abgestellt worden sein'.'" fragte er. „Zwischen zwanzig und zwanzig Uhr dreißig", erwiderte der Ermittler. „Ganz und gar ausgeschlossen", erklärte Willing.


  Dem Parkschein zufolge mußte der Wagen bereits vor 18 Uhr geparkt worden sein, denn der Schein hatte nur 30 Pfennig gekostet. Ab 18 Uhr jedoch betrug die Parkgebühr 40 Pfennig. Der Ermittler wurde hellhörig. Weshalb hatte Feller eine falsche Parkzeit angegeben? In aller Stille begann der Sachbearbeiter tiefer, als das sonst üblich war, in den Fall einzusteigen und seinen Kollegen Feller aufs Korn zu nehmen. Dabei stieß er auf eine ganze Reihe anderer Autodiebstähle, deren Unterlagen seltsamerweise lückenhaft waren. Auch ein merkwürdiger Einbruch in die Münchner Kraftfahrzeugzulassungsstelle in der St.-Martin-Straße erregte seine Aufmerksamkeit, weil dort Blanko-Kfz-Briefe und Zulassungskarten sowie ein Dienstsiegel gestohlen worden waren. Schon am Tatort war den Kriminalisten aufgefallen, daß der Täter über ausgezeichnete Ortskenntnisse verfügt haben mußte. Der Einbruch war noch immer unaufgeklärt. Zwischen ihm und den Autodiebstählen konnte ein Zusammenhang bestehen.


  Die Kripo recherchierte Fellers Bekanntenkreis und stieß dabei auf einen Textilkaufmann namens Hein Fink, der einige Zeit zuvor vom Textilhandel auf den Handel mit Gebrauchtwagen umgestiegen war. Man munkelte, daß die Autos, die er verhökerte, gestohlen waren und in Österreich verkauft wurden.


  Einmal auf der richtigen Spur, kam die Kripo auch bald dahinter, wie Fink seine Geschäfte abwickelte. Er hatte ein ganz simples System: Autos, die ihm gefielen oder für die bereits ein Interessent vorhanden war, wurden von einem Parkplatz gestohlen oder durch einen Strohmann bei einer Mietwagenfirma geliehen und später als gestohlen gemeldet. Die so „erworbenen" Wagen bekamen neue Kennzeichen und Papiere und fuhren ganz legal über die Grenze. Vier Autos hatten auf diese Weise bereits die BRD verlassen. Den weißen Mercedes, den Feller bei der „Selbstfahrer-Union" gemietet hatte, holte Fink höchstpersönlich vom Parkplatz ab. Er ging dabei kein Risiko ein, denn er besaß den Wagenschlüssel und sogar den Parkschein. Für Fink war das Unternehmen auch in anderer Hinsicht risikolos, weil die Kriminaloberassistenten Feller und Söldner sowie ein Sicherheits-


  Wachtmeister namens Gössl von Anfang an zu seiner Bande gehörten. Feller hatte ihm die Autoschlüssel und den Parkschein übergeben und erst viel später, nämlich dann, als der weiße Mercedes schon im neuen Stall stand, Anzeige erstattet. Auch Fellers Risiko war gering, sorgte doch sein Kollege Söldner dafür, daß Anzeigen, die Autodiebstähle der Fink-Bande betrafen, schnell im Papierkorb verschwanden. Nur dieses eine Mal war das schiefgegangen.


  Kriminaloberassistent Feiler hatte auch den Einbruch in die Kfz-Zulassungsstelle begangen und so die nötigen Papiere für die gestohlenen Autos beschafft. Dem dritten Polizisten in der Bande, Schutzmann Gössl, kam die Aufgabe zu, entsprechende Autotips zu liefern, günstige Stehlgelegenheiten zu avisieren und notfalls dem Dieb den Rücken zu decken. Bandenchef Fink erledigte die geschäftliche Seite, inklusive der Werbung des Unternehmens, und die übrigen beiden Bandenmitglieder frisierten die Wagen um und lieferten sie an die Kunden aus. Es war ein perfektes Unternehmen, das freilich noch am Beginn seiner Geschäfte stand und daher erst 35000 DM umsetzen konnte. Hundert weitere Autos sollten noch verkauft, dann das Gewerbe aufgegeben werden.


  Wäre Feller nicht der Schnitzer mit dem Parkschein unterlaufen oder wenigstens Söldner zum Zuge gekommen, hätte es klappen können. So aber gab es einen handfesten Polizeiskandal, der den Polizeipräsidenten Heigl beinahe den Posten gekostet hätte. Der Kriminaloberassistent Feller war ihm nicht unbekannt. Erst 18 Monate zuvor hatte er ihn vom Münchener Sittendezernat weg in eine abgelegene Außenstelle versetzen müssen. Feller war damals zusammen mit Gössl und einem Kriminalkommissar bei einer Razzia in der Absteige einer stadtbekannten Prostituierten angetroffen worden. Nun wäre das allein noch kein Strafversetzungsgrund gewesen, denn Beamte des Sittendezernats haben ja häufig an solchen Orten zu tun. Verdächtig war, daß Feller und seine beiden Begleiter sich vor ihren Kollegen in der Speisekammer verbergen wollten. Den Ausschlag gab der Umstand, daß aus der von Feller verwalteten Sittenkartei immer wieder auf merkwürdige Weise wichtige Unterlagen verschwanden. Der Präsident stand damals schon vor der Frage, den Oberassistenten zu entlassen, hatte dann aber Gnade vor Recht ergehen lassen. Dafür begann nun sein eigener Stuhl zu wackeln. Heigls politische


  Rivalen und die Aspiranten auf seinen Präsi-Posten aus der CSU begannen sich auf ihn einzuschießen. Heigl, obwohl von seiner Partei, der SPD, unterstützt und durch einen Anstellungsvertrag mit der Stadt München vorerst geschützt, mußte dennoch tüchtig balancieren, um nicht vom Stuhl zu fallen. Hinzu kam, daß nicht nur gegen Feller, Söldner und Gössl, sondern gegen weitere sechzig Polizeibeamte der Stadt München Untersuchungsverfahren eingeleitet werden mußten. Der Skandal, der mit einem einfachen Autodiebstahl begonnen hatte, weitete sich aus und endete, wie stets in derartigen Fällen, im parteipolitischen Gerangel, bei dem es schließlich nicht mehr um die Korruption in der Polizei, sondern um parteipolitische Vorteile ging.


  Die kriminellen Oberassistenten Feller und Söldner, die den Anstoß dazu gegeben hatten, ließ das kalt. Sie waren zwar vom Dienst suspendiert worden, erhielten jedoch, auch nach ihrer gerichtlichen Verurteilung, bis zum Abschluß eines Dienstverfahrens 50 Prozent ihres Polizeigehalts weiterbezahlt. Nur Wachtmeister Gössl, den kleinsten im Ganovenbunde, traf es hart. Er allein wurde frist- und gehaltslos entlassen, weil ihm durch ein Versehen der Personalabteilung noch nicht die Urkunde ausgehändigt worden war, die ihn zum Polizeibeamten machte. Die Urkunde, obwohl längst ausgefertigt, lag in der Personalabteilung. Ohne Urkunde aber war er kein Beamter und genoß daher auch nicht den Kündigungsschutz eines solchen. Ordnung mußte schließlich sein.


  



  


  Der Streit der Kripochefs


  Etwa zur gleichen Zeit, als Münchens Kriminalpolizei unliebsame Schlagzeilen machte, zogen rund 300 Kilometer nordwestlich von Bayerns Hauptstadt zwei Kripochefs die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich: Kriminaldirektor Oskar Riester aus Mannheim und sein Frankfurter Amtskollege, der Kriminaldirektor Christian Fries. Im Bunde mit ihnen tat sich auch der Leiter der Frankfurter Kriminalinspektion, Hauptkommissar Helmut Konrad, hervor. Freilich ging es nicht um so peinliche Dinge wie in München, sondern schlicht und einfach um kriminalistische Lorbeeren. Den Auftakt dazu gaben am 19. Oktober 1955 Kriminaldirektor Fries und Hauptkommissar Konrad auf einer Pressekonferenz in der Main-Metropole Frankfurt. Dort schilderten sie den Journalisten detailliert ihre erfolgreiche Jagd auf die berüchtigte Jäger-Bande. Demnach waren diese Ganoven einzig und allein von der Frankfurter „Sonderkommission Jäger-Bande" unter Leitung des verdienten Hauptkommissars Konrad zur Strecke gebracht worden. Lediglich Staatsanwalt Angelberger aus Mannheim hätte die Frankfurter Kollegen unterstützt.


  Diese Darstellung mißfiel Kripochef Riester aus Mannheim so sehr, daß er für den nächsten Tag ebenfalls eine Pressekonferenz einberief. Die Jäger-Bande, so erfuhren die Reporter, wäre nicht von der Frankfurter, sondern von der Mannheimer Kriminalpolizei, genauer gesagt, von zwei ihrer besten Mitarbeiter, nämlich den Kriminalobersekretären Eipper und Weißmann, zur Strecke gebracht worden. Was aber die Frankfurter Sonder-kommission^anginge, so wäre die eher Bremsklotz denn Hilfsmotor in dieser Sache gewesen.


  Wahr ist, daß die Mannheimer Kripo das sogenannte Jäger-Trio in einer halblegalen Nacht-und-Nebel-Aktion in Frankfurt verhaftet und der dortigen Kriminalpolizei damit die Beute direkt unter der Nase weggeschnappt hatte. Die Frankfurter Kripo war schon seit langem hinter der Jäger-Bande her gewesen und hatte nur noch auf den richtigen Zeitpunkt zum Zugreifen gewartet. Der 28jährige Karl-Heinz Jäger und seine Komplizen Horst und Willi Korbmacher standen im Verdacht, am 31. Dezember 1954 die Rentenzahlstelle der Bundespost am Frankfurter Öderweg37 überfallen und 80000DM geraubt zu haben. Die speziell zur Überführung dieser Bande gebildete Sonderkommission der Frankfurter Kriminalpolizei ging davon aus, daß ein halbes Hundert weiterer Straftaten, darunter Geldschrank- und Geschäftseinbrüche, Raubüberfälle und Autodiebstähle, auf das Konto dieser Bande kamen. Jäger und seine Komplizen, bereits mehrfach vernommen, waren aber so clever, daß sie mangels handfester Beweise auf freien Fuß gesetzt werden mußten. Seither wurden sie ununterbrochen beschattet.


  Die Ganoven hüteten sich, dem Polizeiverdacht neue Nahrung zu geben. Wochen vergingen, aber die Kripo blieb ihnen auf den Fersen, in der Hoffnung, daß die Jäger-Leute endlich anfangen würden, das erbeutete Geld mit vollen Händen auszugeben.


  In Mannheim hatte man zu diesem Zeitpunkt noch keinen Verdacht gegen Jäger. Kripochef Riester interessierte sich daher kaum für die Verbrechen, mit denen sich seine Frankfurter Kollegen herumzuschlagen hatten. Er und seine Männer suchten vielmehr fieberhaft die Täter, die im März 1954 am Wasserturm in Mannheim bei einem Geschäftseinbruch Büromaschinen im Werte von etwa 15 000 DM erbeutet hatten.


  Die Kriminalobersekretäre Eipper und Weißmann, von Riester speziell für diesen Fall abgestellt, konnten schließlich die Spur des Diebesgutes aufnehmen. Sie führte zu einem Hehlerring in Frankfurt, der sich damit beschäftigte, gestohlene Pelze, Fotoapparate, Brillantenschmuck sowie Büromaschinen aller Art in den D-Zug-Abteilen reisender amerikanischer Offiziere nach Paris zu schmuggeln.


  Die Gauner wurden verhaftet, der Verbleib eines Teils des Diebesgutes aus dem Mannheimer Geschäftseinbruch wurde aufgeklärt, die Diebe selbst blieben jedoch unentdeckt. Da schaltete sich der ehrgeizige Staatsanwalt Angelberger aus Mannheim in die Suche ein. Er schrieb an mehrere Amtskollegen in verschiedenen Städten der BRD und bat um Hinweise auf ähnliche Geschäftseinbrüche wie den in Mannheim. Angelberger erhielt so eine Menge Material, das er gemeinsam mit der Kripo auswertete. Auch zur Frankfurter Kriminalpolizei bekam er Kontakt. Er fuhr sogar selbst hin und wurde bei dieser Gelegenheit auf das Jäger-Trio und ihre vorerst noch unbewiesenen Gaunerstücke aufmerksam gemacht. Bei verschiedenen Einbrüchen, die der Jäger-Bande zur Last gelegt wurden, entdeckte er gewisse Parallelen zum Mannheimer Fall. Deshalb setzte er die Mannheimer Kripo auf Jägers Spur. Die Kriminalobersekretäre Eipper und Weißmann bezogen das Jäger-Trio in ihre Recherchen ein, ohne die Frankfurter Kollegen zu informieren.


  Die Spur wurde „heiß", als in Mannheim von der Kriminalpolizei aus Rosenheim in Bayern der Hinweis auf einen in München einsitzenden Helmut Baumgärtner einging. Baumgärtner war ein ehemaliger Komplize Jägers. Kripo Chef Riester ließ ihn daraufhin mit Hilfe von Staatsanwalt Angelberger nach Mannheim verlegen.


  Baumgärtner ließ sich nicht lange nötigen und malte den Mannheimer Kriminalbeamten Eipper und Weißmann ein tiefschwarzes Bild seines Exkomplizen. Er erbot sich sogar, die Beamten zu einem Ort zu führen, an dem er mit Jäger eingebrochen hatte. Eipper und Weißmann gingen mit Zustimmung von Kriminaldirektor Riester darauf ein und fuhren am 27. April 1955 mit ihrem Gefangenen nach Hilden in Westfalen. Unterwegs wurden sie aber von Baumgärtner übertölpelt. Der Häftling floh, die Kriminalbeamten hatten das Nachsehen. Fünf Tage später, in den frühen Morgenstunden des 2. Mai, fuhr eine fünfzehn Mann starke Mannheimer Polizeitruppe unter Leitung von Staatsanwalt Angelberger nach Frankfurt und verhaftete Karl-Heinz Jäger und die beiden Korbmachers. Die Frankfurter Kriminalpolizei, von dieser Jagd in ihrem Revier nicht verständigt, war verärgert!


  Die Mannheimer nahmen die Verhafteten mit. Es wurde zwar vereinbart, beide Kripo-Dienststellen bearbeiten den Fall von nun ab gemeinsam, doch dann schirmten die Mannheimer ihre Häftlinge regelrecht gegen die Frankfurter ab. Die Frankfurter Sonderkommission rächte sich dadurch, daß sie wichtige Hinweise für die Überführung der Jäger-Bande für sich behielt. Gleichzeitig verlangte sie Ergebnisse, schließlich fiel die Mehrzahl der Jägerschen Beutezüge in ihren Dienstbereich. Die Mannheimer Kripo aber konnte damit nicht aufwarten, denn weder Jäger noch die Gebrüder Korbmacher waren geständig.


  Da begann die Frankfurter Kriminalpolizei Staatsanwalt Angelberger zu bedrängen, bis er schließlich gegen Riesters ausdrücklichen Protest den Frankfurtern Gelegenheit gab, selbst und ohne Mannheimer Aufpasser die Gefangenen zu vernehmen. Und damit begann sich das Blatt zu wenden. Was den Mannheimern in wochenlangen Vernehmungen nicht gelungen war, brachten die Frankfurter im Handumdrehen zuwege: Willi Korbmacher legte ein Geständnis ab. Neun Tage später wurden seine Aussagen von seinem Bruder Horst bestätigt. Bandenchef Jäger, nunmehr ohne Rückendeckung seiner Mitganoven, zögerte noch fünf Tage, dann packte auch er aus.


  Drei schwere Raubüberfälle, darunter den auf die Rentenzahlstelle. fünfzig Einbrüche und viele kleinere Diebstähle gestand die Bande ein. Genau eine Woche nach Jägers Geständnis gab der Frankfurter Kripochef die Pressekonferenz und rächte sich damit für das „Kommandounternehmen" seines Mannheimer Kollegen.


  Riester, der mit einer eigenen Pressekonferenz konterte, schlug zurück und bezichtigte die Frankfurter Kriminalpolizei der Oberflächlichkeit, indem er behauptete, die Jäger-Bande wäre nicht nur für die eingestandenen Verbrechen verantwortlich, sondern auch mit den seit langem gesuchten Autobahngangstern identisch. Damit spielte er auf einen Kriminalfall an, der sich gleichfalls zu einer peinlichen Polizeiaffäre ausgewachsen hatte. Im Spätherbst 1954 waren auf der Autobahn in Nordrhein-Westfalen in kurzen Abständen sieben bewaffnete Raubüberfälle registriert worden. Der letzte datierte vom 13. November 1954.


  Die Täter, von denen Personenbeschreibungen vorlagen, benutzten für ihre Raubzüge in der Regel einen dunklen Ford Taunus und waren mit Maschinenpistolen bewaffnet. Am 13. November hielt der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Dr. Franz Meyer, eine Rundfunkansprache, in der er nach Schilderung der Verbrechen die Autofahrer aufforderte, alle Anhalteversuche durch verdächtige Personen unverzüglich der Polizei mitzuteilen. Gleichzeitig wies er darauf hin, daß jedes Haltegebot der Polizei „unverzüglich zu befolgen" wäre, weil „die Polizei angewiesen ist, andernfalls sofort von der Schußwaffe Gebrauch zu machen". Dieser ministerielle Schießbefehl löste bei den Polizisten von Nordrhein-Westfalen eine wahre Gangsterpsychose aus und führte zu zahlreichen polizeilichen Übergriffen und Gewaltakten. So erschoß beispielsweise eine Polizeistreife die 22jährige Helene Nettersheim. Sie war zusammen mit ihrem Ehemann auf dem Heimweg in eine Polizeisperre geraten, und ihr Mann hatte das Haltegebot nicht sofort beachtet. Fünf Tage später, am 21. November, schoß der Polizeimeister Kallweit den Bauern Hellmut Frantzen aus unmittelbarer Nähe vom Traktor. Frantzen war ihm verdächtig vorgekommen, das hatte genügt.


  Nach Meyers Rundfunkrede sind bei der Kriminalpolizei von Nordrhein-Westfalen aber auch 1200 Tathinweise eingegangen. Eine fünfundvierzig Mann starke Sonderkommission war in drei Schichten mit ihrer Überprüfung beschäftigt. Nach wochenlangen Ermittlungen kam die Kommission zu dem Schluß, daß nur sieben Fälle so miteinander übereinstimmten, daß sie zu ein und demselben Tatkomplex gerechnet werden konnten. Das aber waren jene, die man schon vor der spektakulären Gangsterjagd kannte. Die Ministerrede hatte folglich außer Mißgriffen und


  Blamagen nicht das geringste eingebracht. Im Frühjahr 1955 fragte der offizielle Pressedienst der SPD sogar: „Haben die Autobahngangster überhaupt existiert?" Schon am 24. November 1954 hatte der parlamentarisch-politische Pressedient der SPD die Vermutung geäußert, daß der Autobahn-Gangster-Rummel „von ganz bestimmter Seite bewußt und kaltblütig inszeniert" wurde, um Stimmung für die vom Adenauer-Kabinett angestrebte „Wiedereinführung der Todesstrafe" zu machen.


  Nun wollte also Mannheims Kripochef das Rätsel gelöst haben und zusätzliche Lorbeeren ernten. Doch er erntete nur Spott. Am meisten spottete das Jäger-Trio. „Wir haben immer darauf gewartet, daß die uns einmal überfallen", meinte einer der Korbmachers, „denen hätten wir es aber gegeben."
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          Die Polizei fahndete im Herbst 1954 nach sogenannten Autobahn-Gangstern und erschoß dabei zwei Unschuldige
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  Ein weiteres Opfer der „Gangster"-Jäger, Bauer Frantzen (links oben), der am 21. November 1954 von schießwütigen Polizisten von seinem Traktor geschossen wurde. Die Ringe markieren Einschüsse


  



  


  



  Liebesfahrt in den Tod


  Mit seiner Metamorphose vom Luxus- zum Massenartikel wurde das Auto zu einem Ort, den Liebespaare gern für ihre Tete-ä-tetes wählen. Denn mit dem Auto, dieser Liebeslaube auf Rädern, kann man neugierigen Blicken enteilen, irgendwohin ins Grüne oder auch nur in eine schlecht beleuchtete Nebengasse fahren, um sich dem Partnerspiel zu ergeben. Meistens jedenfalls, nicht immer, denn auch der einsamste Ort hat in unserer durch und durch zivilisierten Welt bisweilen Augen und Ohren und manchmal sogar tödliche Klauen.


  Das sollte in der Nacht des 7. Januar 1953 auch der Rechts-schutzsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), Dr. Bernd Serve, erfahren, der mit seinem 18jährigen Freund unterwegs war. Serve war homosexuell und brauchte daher für seine Liebesabenteuer einen besonders entlegenen Ort, wollte er nicht seine Stellung riskieren und den Spott seiner Mitmenschen herausfordern. Zwischen 22 und 23 Uhr parkte er seinen Opel Kapitän auf der Landstraße von Kaiserswerth nach Düsseldorf, die um diese Stunde öde und menschenleer war. Das Pärchen war so vertieft, daß es die eiligen Schritte überhörte, die sich dem Wagen näherten. Plötzlich wurde neben Serve die Tür aufgerissen und gleich darauf die hinter seinem Freund. Erschrocken fuhren die beiden auseinander. Noch ehe sie reagieren konnten, fiel ein Schuß.


  Dr. Serve sackte in sich zusammen. Sein Freund, halbtot vor Angst, bettelte um sein Leben, bevor ihn mehrere Schläge auf den Schädel trafen. Wie durch eine dicke Wattewand nahm er wahr, daß eine der beiden mit Strumpfmasken getarnten Gestalten den Wagen zu starten versuchte, aber mit dem Anlasser nicht zurechtkam. Die Fremden fluchten, stiegen schließlich wieder aus und verschwanden so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren.


  Erst zwanzig Minuten später faßte Serves Begleiter Mut und alarmierte die Polizei. Der Gewerkschaftsfunktionär war tot, von den Mördern nichts mehr zu sehen.


  Der Gerichtsarzt stellte fest, daß eine Pistolenkugel Serves Unterkiefer durchschlagen, die Zunge gestreift, zwei Halswirbel zertrümmert, dabei das Rückenmark verletzt und eine schlagartige Lähmung herbeigeführt hatte.


  Serves Freund hingegen kam mit einigen harmlosen Platzwunden am Kopf glimpflich davon. Und das war der Hauptgrund, weshalb ihm die Kriminalpolizei, die außer dem Geschoß, das Dr. Serve tötete, keine Spuren sichern konnte, den Überfall anfangs nicht so recht glauben wollte. Sie beschäftigte sich daher eingehend mit ihm, und das ist durchaus verständlich. Die Kriminalgeschichte kennt Hunderte Fälle, in denen Homosexuelle von ihren Sexualpartnern oder deren Freunden umgebracht wurden. Homosexuelle wie alle sexuell Andersartigen sind geradezu ideale Verbrechensopfer, scheuen sich doch die meisten von ihnen aus Furcht vor Blamage oder Gesetz, polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vermutlich war das auch der Grund, daß Serves Freund die Alarmierung der Polizei hinauszögerte und damit Verdacht erweckte.


  Die örtlich zuständige Kriminalpolizei von Düsseldorf sah ihren Verdacht nicht bestätigt, fand aber trotz eifriger Ermittlungen keine andere Spur der Mörder noch ein plausibles Tatmotiv. Sie konnte nur vermuten, daß es den Tätern um den Wagen, nicht aber um die Person Serves gegangen war, zumal der Freund gehört haben wollte, daß der Mordschütze etwas Ähnliches wie „Aussteigen!" gesagt und später auch versucht hatte, den Wagen zu starten. Andererseits aber pflegen Autodiebe für gewöhnlich weniger spektakulär vorzugehen. Nach der routinierten Handschrift von Profis sah das Ganze trotz der Strumpfmasken nicht aus.


  Die Ermittlungen verliefen im Sande, die Mordakte Dr. Serve wanderte ins Archiv der unaufgeklärten Fälle. Die Angelegenheit war nahezu vergessen, als zwei weitere mysteriöse Morde in der Düsseldorfer Umgebung bekannt wurden.


  Am späten Vormittag des 28. November 1955 fand ein Fuhrunternehmer in einem mit Wasser gefüllten Baggerloch im nördlichen Randgebiet der Stadt, nahe der Landstraße von Kaiserswerth nach Ratingen, einen Pkw. Der Fuhrunternehmer wollte das Baggerloch zuschütten und hatte daher hineingesehen, um das ungefähre Fassungsvermögen abzuschätzen. Dabei bemerkte er ein Autodach, das aus dem Wasser ragte. Neugierig geworden, zog er den Wagen mit Hilfe seines Gespanns aus dem Loch und fand darin zwei Leichen.


  Die Toten waren der 26jährige Bäcker Friedhelm Behre aus


  Düsseldorf und seine Freundin, die 23jährige Thea Kürmann aus Brilon. Beide wurden seit dem I. November vermißt.


  Behre war am Abend des 31. Oktober mit Thea Kürmann und deren Vater in einer Gaststätte der Düsseldorfer Altstadt gewesen. Dort fiel das junge Paar wegen seiner offenkundigen Verliebtheit auf. Kurz vor Mitternacht schnitzte Behre ein Herz mit seinen und seiner Freundin Initialen in einen Balken der Gaststätte. Dann verließ das Paar das Lokal. Der Vater hatte seiner Tochter noch zugeblinzelt und war schmunzelnd zurückgeblieben.


  Die Verliebten waren mit dem Wagen des Bäckers offenbar zum Wald am nördlichen Stadtrand gefahren. Bis zur Entdeckung der Leichen hatte man nichts mehr von ihnen gesehen und gehört.


  Am 2. November hatten Behres Eltern einen anonymen Telefonanruf bekommen. Der Anrufer sagte: „Ein Glück, daß das Schwein kaputt ist!" Solche Anrufe wiederholten sich an den folgenden Tagen. Die Kriminalpolizei fragte sich nun, ob die Anrufe vom Mörder stammten, denn zu diesem Zeitpunkt lagen die Leichen noch unentdeckt im Baggerloch. Nur der Mörder konnte wissen, daß die Vermißten tot waren. Merkwürdigerweise hörten diese Telefonanrufe schlagartig auf, als der Behresche Telefonanschluß überwacht wurde. Außerdem schien der Anrufer die Familie zu kennen. Als sich bei einem der anonymen Anrufe die Tochter der Behres am Telefon als Mutter des Vermißten ausgab, sagte der Anrufer prompt: „Du bist nicht Frau Behre!" und hängte ein. Wer dieser gutunterrichtete Anrufer war. konnte nie geklärt werden. Die Düsseldorfer Kriminalpolizei durchforschte den Behreschen Bekanntenkreis vergeblich nach ihm.


  Der Polizeipräsident von Düsseldorf setzte eine Belohnung von 5000 DM für „sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen" konnten, aus. Im Polizeipräsidium wurde eine Sonderkommission gebildet, die nach dem „Liebespaarmörder" fahndete. Mehrere verdächtige Personen wurden überprüft, doch stets ohne Erfolg. Und wie schon im Mordfall Serve blieb auch hier das Motiv rätselhaft. Da bei den Ermordeten weder Geld noch Schmuck gefunden wurde, Behre jedoch behauptete, er hätte seinem Sohn 200 Mark gegeben, nahm die Kripo trotz einiger Zweifel Raubmord an und konzentrierte sich in ihren


  Untersuchungen auf den einschlägigen Personenkreis. Später stellte sich heraus, daß Friedhelm Behre diese 200 DM bereits vierzehn Tage vor seiner Ermordung erhalten hatte und es zweifelhaft war, ob er das Geld überhaupt noch bei sich trug. Damit aber wurde die Raubmordversion noch fragwürdiger.


  Die Sonderkommission war noch mitten in der Untersuchung des Mordfalles Behre/Kürmann, da wurde am Morgen des 9. Februar 1956 in einem verbrannten Strohdiemen nördlich von Büderich ein Auto gefunden mit den verkohlten Leichen des 26jährigen Kraftfahrers Peter Falkenberg und der 23jährigen Stenotypistin Hildegard Wassing, beide aus Düsseldorf. Das Paar war zuletzt am Abend des 7. Februar in einer Düsseldorfer Gaststätte gesehen worden. Seither fehlte jede Spur von ihm.


  Die Obduktion ergab, daß Peter Falkenberg durch einen Schuß aus einer Handfeuerwaffe vom Kaliber 5,6 mm am linken Unterkiefer verletzt und danach mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen wurde. Seine Begleiterin war durch mehrere Schläge auf den Kopf betäubt und anschließend erdrosselt worden. Der Täter hatte sie mit einer Sisalschnur gefesselt und mit einem Lappen und einem Einweckgummi geknebelt.


  Nach der Ermordung der Insassen war der Wagen in den Strohdiemen gefahren und dort angezündet worden.


  Der Fundort der Leichen lag nur etwa zwölf Kilometer vom Fundort des ermordeten Paares Behre/Kürmann entfernt. Der Zusammenhang beider Doppelmorde war unverkennbar.


  Auch in diesem Fall setzte die Polizei 5000 DM Belohnung aus, die bestehende Sonderkommission wurde auf sechzig Mann verstärkt. Die Kriminalpolizei verschickte per Postwurfsendung 250000 Fragebögen, die von den Einwohnern ausgefüllt und dann von der Kripo ausgewertet wurden. In Rundfunk und Presse wurden alle Ehe- und Liebespaare davor gewarnt, in einsamen Gegenden zu parken.


  Mitte März nahm die Polizei erneut einen Verdächtigen fest, der jedoch ein unanfechtbares Alibi aufweisen konnte.


  Die Kripo war noch bei der Auswertung der Fragebogen, als am Abend des 4. Mai auf einer Lichtung im Wald von Meerebusch, unweit von Büderich, ein Liebespaar von zwei Männern überfallen wurde. Die Frau, von Panik ergriffen, rannte, von einem der Männer verfolgt, auf die Straße zu. Der Verfolger hatte sie schon eingeholt und gepackt, da kam aus einem nahen Waldweg ein Mopedfahrer, und auf der Chaussee näherte sich gleichzeitig ein Motorradfahrer. Der Verfolger ließ von ihr ab und rannte zur Lichtung zurück. Dort hatte inzwischen sein Komplize den Mann mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert. Als der Verfolger, der nun zurückkehrte, rief, daß es Zeit wäre zu verschwinden, suchten beide das Weite.


  Bei Meerebusch waren den Liebespaarmördern zum ersten Mal die Opfer entkommen. Da es jedoch zur Zeit des Überfalls bereits dunkel war, konnten weder die Frau noch der Mann die Täter näher beschreiben.


  Die Sonderkommission, von Kriminalkommissar Eynck angeleitet, tappte nach wie vor im dunkeln, als von einem Förster ein wichtiger Hinweis einging. Revierförster Späth befand sich am 10. Juni, einem regnerischen Sonntagabend, auf einem Kontrollgang im Strümper Busch. Die Waldwege, vom Regen noch feucht, eigneten sich gut zum Abfährten und brachten den Weidmann auf die Idee, einmal nachzusehen, was in seinem Revier so kreuchte und fleugte. Zwischen 18 und 19 Uhr stieß er auf eine taufrische Motorradspur. Und weil Späth schon öfters solche Spuren und manchmal unweit davon auch sichere Anzeichen für Wilddieberei gefunden hatte, ging er ihr kurz entschlossen nach. Schon nach kurzer Zeit erspähte er einen Mann, der gerade im Begriff war, sein Motorrad mit Farnkraut zu tarnen Als dann der mit einem Tarnanzug bekleidete Unbekannte auch noch katzengleich auf einem schmalen Pirschsteig zu Holze schlich, war Späth sich seiner Sache sicher und pirschte mit schußbereitem Drilling hinterher.


  Hätte es der Mann nach altem Wilddiebsbrauch auf Försterblut abgesehen gehabt, gäbe es eine Försterwitwe mehr auf der Welt. Späth wäre dem Wilderer direkt in die Kugel gestolpert. Der Fremde hatte nämlich Deckung gesucht. Erst als der Förster ihn beinahe getreten hätte, sprang er unmittelbar vor dem erschrok-kenen Grünrock auf. Späth war aber geistesgegenwärtig genug, zwei Dinge zu tun, die in der Untersuchung der Liebespaarmorde die lang ersehnte Wende brachten: Er nahm den verdächtigen Motorradfahrer kurzerhand fest, und er beobachtete, wie dieser heimlich einen Gegenstand wegwerfen wollte, der sich bei näherem Hinsehen als patronengefülltes Pistolenmagazin entpuppte.


  Der Festgenommene, ein gewisser Werner Boost aus Büderich, behauptete zwar, daß er nur einen ganz harmlosen Waldspaziergang gemacht hätte, doch das glaubten ihm weder Förster noch Kriminalpolizei.


  Boost war der Kripo nicht unbekannt, wenn auch seine Verstöße gegen das Währungsgesetz, derentwegen er schon dreimal Bekanntschaft mit dem Richter gemacht hatte, der schwere Diebstahl und der unbefugte Waffenbesitz, wofür er gerichtlich verurteilt worden war, schon einige Zeit zurücklagen. Kommissar Eynck ließ sich weder von dem offenen Jungengesicht Boosts noch von seinen im Brustton größter Rechtschaffenheit vorgebrachten Unschuldsbeteuerungen täuschen.


  Boost, jetzt 31 Jahre alt, als uneheliches Kind von der Großmutter erzogen, führte diesen Namen erst seit seinem 16. Lebensjahr, vorher hieß er Korecki. Er war verheiratet und wohnte seit 1950 mit seiner Frau und zwei Kindern in Büderich. Dort hatte er einen guten Leumund. Er trieb Judosport, interessierte sich für Chemie, vor allem für Gifte, und war ein ausgesprochener Waffennarr. Aus einer Entfernung von drei bis vier Metern traf er mit der Pistole aus dem Hüftanschlag heraus das Schwarze einer kleinen Luftgewehrscheibe, was jeder im Ort wußte. Da Boost bei seiner Festnahme ein gefülltes Pistolenmagazin verschwinden lassen wollte, versuchte die Kripo, die dazugehörige Waffe zu finden. Ein großes Polizeiaufgebot durchkämmte mehrmals erfolglos den Strümper Busch. Erst als Boost, strenger verhört, selbst das Versteck preisgab, konnte die Waffe, eine P 38, Kaliber 9 mm, sichergestellt werden. Sie war geladen und entsichert. Förster Späth hatte also das Reservemagazin, das Boost nicht mehr verstecken konnte, entdeckt.


  Mit diesem Fund konnte die Kripo Boost unbefugten Waffenbesitz nachweisen, zu dem sich noch einige Diebstähle und Wilddiebereien gesellten. Einen Hinweis dafür, daß er die Liebespaarmorde begangen hatte, gab es nicht. Die Kripo brachte Boost anfangs auch gar nicht damit in Verbindung. Erst nach der Haussuchung, bei der ein ganzes Waffenarsenal, dazu verschiedene Chemikalien und eine beträchtliche Menge Zyankali entdeckt wurden, schöpften die Düsseldorfer Kriminalbeamten Verdacht. Doch in Boosts Waffenarsenal befand sich weder die im Fall Behre/Kürmann noch die im Fall Dr. Serve benutzte


  Pistole. Die Kripo mußte sich daher vorerst mit der Anschuldigung des unbefugten Waffenbesitzes begnügen. Boost wurde dafür von der Düsseldorfer Strafkammer zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.


  Offiziell war sein Fall damit abgeschlossen. Nicht jedoch für die Düsseldorfer Sonderkommission, die mangels anderer Täterspuren immer mehr zur Ansicht neigte, daß Boost der gesuchte Liebespaarmörder war. Gegen ihn wurde daher insgeheim weiterermittelt. Dabei stieß die Kripo auf einen gewissen Franz Lorbach, der in geradezu selbstloser Weise Frau Boost unterstützte.


  Auch Lorbach war der Kriminalpolizei bekannt, bisher aber nicht vorbestraft. Klein und schmächtig, doch sehr gewandt, mit dunklen, dicht beieinanderstehenden Augen und einer scharfen Raubvogelnase ausgestattet, stets lauernd und auf dem Sprung, erinnerte dieser Franz Lorbach an eine Raubkatze. Er kannte die Vollmondnächte des Jahres auswendig, hatte großes Interesse für die Jagd und alles, was damit zusammenhing. Lorbach wilderte nämlich, wo und wann immer es anging. Auch Boost wilderte, und die Freundschaft der beiden Wilddiebe machte die Kripo auch gegen Lorbach mißtrauisch. Der zuletzt bekannt gewordene Überfall auf ein Liebespaar war ja von zwei Tätern ausgeführt worden, und auch im Falle Dr. Serve war das so. Die Kripo durchsuchte unverzüglich Lorbachs Wohnung und stellte dort neben Beweisen für Wilddiebereien auch Waffen und Schmuck aus bisher ungeklärten Einbrüchen in Büderich sicher.


  Nun mußte Franz Lorbach ebenfalls hinter Gitter. Und bei ihm hatte die Kriminalpolizei mehr Glück als bei Boost, der hartnäckig und überlegen jede Beteiligung an den Liebespaarmorden in Abrede stellte. Die Sonderkommission konzentrierte sich ganz auf Franz Lorbach. Zuerst scharf amtlich, dann milder, schließlich mit der ganz „süßen Tour", so bemühten sich die Beamten, die bei Boost immer wieder abgeblitzt waren, um diesen labilen Burschen. Dabei kam ihnen ein Zufall zu Hilfe. Beim Roden einer Hecke dicht an Boosts Wohnhaus entdeckten Waldarbeiter ein weiteres Waffenversteck, das von Werner Boost angelegt worden war. In diesem Versteck befand sich auch Schmuck aus dem gleichen Büderichschen Geschäftseinbruch, für den Lorbach einsaß. Ein Stück Hanfschnur, Stoffreste und


  Einweckringe vervollständigten die Sammlung. Eine Hanfschnur und Einweckringe aber hatten im Mordfall Falkenberg/Wassing eine Rolle gespielt.


  Vom Bundeskriminalamt wurde ein Gutachten eingeholt, das bekundete, daß die in Boosts Versteck sichergestellte Sisalschnur die gleiche Drehung und Zwirnung aufwies wie die zur Fesselung der Ermordeten Hildegard Wassing verwendete. Die Gummiringe und die Stoffreste waren ebenfalls von der gleichen Machart wie die bei der Ermordeten gefundenen.


  Die Sonderkommission setzte Franz Lorbach unter Druck, der auch schon bald eingestand, daß er sowohl bei der Ermordung Serves als auch bei dem Überfall auf das Liebespaar in Meerebusch zugegen war. Boost hätte Dr. Serve erschossen und den Überfall in Meerebusch angestiftet. Der so Beschuldigte ließ sich jedoch weder durch Druck noch durch Versprechungen dazu bringen, dieses Geständnis zu bestätigen. Vier Jahre und drei Monate lang mühte sich die Kripo mit seiner Überführung ab, dann erhob der Staatsanwalt endlich Anklage.


  Boost, den Kriminalkommissar Eynck der Presse bereits als Liebespaarmörder präsentiert hatte und der nach Verbüßung seiner sechsmonatigen Gefängnisstrafe sofort in Untersuchungshaft genommen worden war, nutzte diese Zeit zum Studium der Strafprozeßordnung und zur Vorbereitung seiner Verteidigung.
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        Wahlkonfrontation, im Kriminalistenjargon „Maskenball" genannt, zur Identifizierung des „Liebespaarmörders" Boost (x)
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        „Kronzeuge" Franz Lorbach (links) war selbst am Mordanschlag auf Dr. Serve beteiligt. Werner Boost (rechts) bestritt hartnäckig die ihm


        zur Last gelegten Morde

      
    

  


  Die Früchte dieses Studiums bekamen Richter und Staatsanwalt in Form von Haftbeschwerden schon bald zu spüren.


  Franz Lorbach wurde indessen von der Kripo gehätschelt und mit Billigung der Staatsanwaltschaft als „Kronzeuge" aufgebaut. Zwar kannte das westdeutsche Strafrecht offiziell das Rechtsinstitut des Kronzeugen nicht, also eines Verbrechenskomplizen, der um den Preis eigener Straffreiheit oder Strafmilderung seine Mittäter verrät. Von der BRD-Justiz und westdeutschen Rechtswissenschaftlern wurde es seinerzeit noch nicht einmal erwogen. Das geschah erst viele Jahre später bei der Bekämpfung der Baader-Meinhof-Gruppe. Die Düsseldorfer Kripo indessen praktizierte dies damals schon. Lorbach sollte um jeden Preis auspacken.


  Es ist erstaunlich, zu welchen Samariterdiensten bundesrepublikanische Kriminalbeamte fähig sind, wenn sie sich einen Erfolg davon versprechen. Lorbach beispielsweise, dem das Essen in der Untersuchungshaftanstalt nicht schmeckte, wurde aus der U-Haft in Polizeigewahrsam überstellt und mit dem Kantinenessen des Düsseldorfer Polizeipräsidiums verpflegt. Er bekam einen eigenen Betreuungsbeamten, mit dem er Spa-
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  Kriminalkommissar Eynck lud den „Kronzeugen" zu Kaffee und Kuchen in seine Privatwohnung ein


  ziergänge durch die Stadt machen, hin und wieder seine Familie besuchen und gelegentlich sogar ins Kino gehen durfte. Ja, der amtierende Kripochef Eynck lud ihn sogar zu Kaffee und Kuchen in seine Wohnung.


  Kronzeuge Lorbach revanchierte sich für diese kulante Behandlung. Er rief nicht nur von seinen Stadtspaziergängen, die oft bei einem Glas Bier in einer Düsseldorfer Kneipe endeten, den Kripochef an, um ihm zu versichern, daß er ganz gewiß keine „Mücke" machen würde, er deckte auch immer mehr und immer neue Straftaten seines Komplizen Boost auf. Natürlich wies er stets vorsorglich darauf hin, daß er selbst an all diesen Fällen zwar beteiligt, aber doch mehr Opfer als Komplize von Boost war, dem er ganz und gar hörig gewesen wäre.


  So lieferte Lorbach Stück für Stück der Anklage, über die das Düsseldorfer Landgericht am 3. November 1959 in einem Schwurgerichtsverfahren unter Vorsitz von Landgerichtsdirektor Dr. Näcke zu verhandeln hatte. Die Strafakte Boost mit der Registriernummer II 189/57 S 2 KS 1/59 umfaßte 1400 Blätter. Sie enthielt die Ermittlungen zu den Liebespaarmorden und zu zahlreichen weiteren Straftaten. So wurde Boost beschuldigt, in der Nacht vom 2. zum 3. Juni 1951 gemeinsam mit einem Komplizen auf einer Rheinwiese bei Lohausen ein zweijähriges Rind mit einem selbstgebauten Schußapparat getötet und in einem gemieteten Pkw abtransportiert zu haben.


  Etwa einen Monat später hatte er mit dem gleichen Komplizen nachts auf der Landstraße nach Ratingen mit Nagelbrettern eine Autofalle eingerichtet. In beiden Fällen soll Boost eine geladene Pistole 08 mitgeführt haben. Das Unternehmen „Autofalle" schlug fehl. Die Nägel erwiesen sich als zu weich. In der nächsten Nacht, es war die vom 7. zum 8. Juli 1951, wurde mit stärkeren Nägeln wieder eine Autofalle errichtet; abermals ohne Erfolg.


  Im Sommer 1952 lernte Boost Franz Lorbach kennen. Fortan gingen sie gemeinsam wildern oder veranstalteten Schießübungen. Lorbach machte sich seinem Freunde nützlich, wo immer es anging. Er holte Bücher über Gifte und Waffen aus der Bibliothek und stellte sich sogar als Versuchsperson zur Verfügung. So zum Beispiel, als Boost die Wirkung eines selbstgebastelten Totschlägers erproben wollte. Lorbach ließ sich willig über den Schädel schlagen und trug die Beule, ohne zu murren.


  Am 7. Januar 1953 weihte Boost seinen Famulus Lorbach erstmals in den Plan ein, die Lohngelder der Gelenkwerke GmbH zu rauben. Lorbach, zu feige mitzumachen, wollte seinem Freund lediglich helfen, den für den Überfall erforderlichen Pkw zu stehlen. Und so kam es noch in der gleichen Nacht zum Mord an Dr. Serve.


  Lorbach sagte, Boost hätte ihn aufgefordert, Serves Begleiter zu erschießen, und wäre ungehalten gewesen, weil er statt dessen nur fünf- bis sechsmal mit dem Pistolenkolben zugeschlagen hat.


  Da Boost das alles bestritt, führte das Gericht einen Lokaltermin durch. Dabei demonstrierte Lorbach die Tat so detailliert, daß das Gericht seinen Aussagen glaubte.


  Einen Schönheitsfehler konnte die Rekonstruktion freilich nicht reparieren. Lorbach wollte beim Überfall die rechte hintere Wagentür aufgerissen haben. Laut Aussage eines Polizisten aber, der bei der ersten Tatortbesichtigung zugegen war, ließ sich diese Tür jedoch gar nicht von außen öffnen, sondern lediglich von innen. Das bezeugten auch ein Kraftfahrzeugmechaniker und der Autoverleiher.


  Die entsprechenden Protokolle stammten aus jener Zeit, als die Kripo noch den Serve-Begleiter der Tat verdächtigte. Jetzt, angesichts Lorbachs Aussage gegen Boost, zweifelte sie an den Aussagen des Mechanikers und der anderen beiden Zeugen. Und weil es für einen solchen nachträglichen Zweifel handfeste Gründe geben muß. suchte sie und fand schließlich auch zwei Polizisten, die ihrerseits bezeugen konnten, daß sich diese Tür sehr wohl von außen öffnen ließ.


  Noch ein Umstand konnte im Schwurgerichtsverfahren nicht zweifelsfrei geklärt werden: Wer war der Eigentümer der Mordwaffe? Die vermutliche Tatwaffe, eine Pistole 08, war, in ein Staubtuch eingewickelt, zwischen Blechdosen versteckt, von einem Handwerker auf einer Abfallhalde in unmittelbarer Nähe von Boosts Wohnung gefunden und der Polizei übergeben worden. Der Handwerker gab an, er hätte die Pistole im Beisein von Boost seinem Vater gezeigt. Sein Vater aber konnte sich daran nicht erinnern. Mehrere gemeinsame Freunde von Boost und Lorbach, denen die Waffe vorgelegt wurde, widersprachen sich in der Frage nach deren ursprünglichem Eigentümer. Die Pistole war leicht wiederzuerkennen. Ihr fehlte das Korn, außerdem hatte sie einen Fehler am Griffstück und charakteristische Rostflecke. Ein Zeuge erklärte, die Waffe hätte Lorbach gehört. Er wüßte das deshalb ganz genau, weil er selbst schon einmal damit geschossen hätte. Lorbach dagegen behauptete, aus dieser Waffe wäre vor dem Mord überhaupt nicht geschossen worden. Der Zeuge hätte sie vermutlich nur deshalb identifiziert, weil sie als einzige der vorglegten Pistolen kein Korn hatte. Boost selbst wollte diese Waffe gar nicht kennen. Das Gericht konnte ihm die Eigentümerschaft nicht nachweisen, nahm aber an, er hätte sie wenigstens zum Zeitpunkt der Ermordung Serves im Besitz gehabt.


  Nach der Ermordung Serves hatte Boost laut Gerichtsurteil Mitte Juli 1953 auf der Rheinwiese bei Lohausen erneut ein Rind gestohlen. Einige Monate später, am 19. Dezember, raubte, er gemeinsam mit Lorbach und einem weiteren Komplizen den Hühnerstall eines Bauern in Büderich-Niederdonk aus. Als der Bauer, unterstützt von seinem Knecht, den Räubern mit der Heugabel zu Leibe rücken wollte, hatte Boost geschossen, jedoch niemanden verletzt. Die leere Patronenhülse hatte er aufgelesen und mitgenommen.


  Für die folgende Zeit bis zum 8. Februar 1956 konnte die Kriminalpolizei Boost nichts nachweisen. An diesem Tage fuhr er mit Lorbach auf einem gestohlenen Motorrad zur Allgemeinen Ortskrankenkasse in Düsseldorf-Oberkassel, wo sie bewaffnet und maskiert die Kasse ausrauben wollten. Lorbach bekam jedoch angesichts des regen Publikumsverkehrs Angst und verschwand. Boost folgte ihm zögernd.


  In der Nacht vom 30. April zum I. Mai stahlen Lorbach und Boost aus der Garage eines Bauern einen Pkw. Und schließlich wurde Boost auf Grund von Lorbachs Geständnis auch schuldig befunden, den Überfall auf das Liebespaar in Meerebusch begangen zu haben. Lorbach hatte an diesem Abend seinen Freund um Hilfe bei der Nachsuche auf einen gewilderten Rehbock gebeten. Sie fuhren pistolenbewaffnet in den Wald. Dort angekommen, sahen sie plötzlich etwa 100 Meter entfernt ein Streichholz aufflammen. Sie pirschten dorthin und stießen auf das Liebespaar.


  Für alle diese Straftaten wurde Boost verurteilt, obwohl er nur einige Rinderdiebstähle eingestand. Die Verurteilung in den übrigen Fällen, insbesondere im Mordfall Serve, stützte sich nahezu ausschließlich auf die Aussagen des von der Polizei gepäppelten kriminellen „Kronzeugen" Franz Lorbach.


  Es ist bemerkenswert, wie oft die Kriminalpolizei der BRD ihre Anschuldigungen auf die Angaben solcher „Gewährsleute" stützt. Und zwar nicht nur in politischen Fällen, in denen Bonns Sicherheitsorgane fast ausschließlich mit Spitzeln, Erpressungen und geradezu kriminellen Schnüffel- und Abhörmethoden arbeiten, sondern auch bei der Bekämpfung der sogenannten allgemeinen Kriminalität.


  Daß dabei sehr oft Unschuldige in die Fänge der Justiz geraten, ist bekannt. Der 1976 verstorbene westdeutsche Kriminalautor und Präsident der Deutschen Liga für Menschenrechte, Frank Arnau. und andere namhafte Persönlichkeiten der BRD haben dieses Phänomen der „Strafunrechtspflege" wiederholt scharf verurteilt. Die BRD-Kripo hält nach wie vor an diesen Praktiken fest.


  Wenn Boost auch zweifellos nicht der Typ des unschuldigen Justizopfers ist, so zeigt sein Fall doch die voreingenommene, unter „Erfolgszwang" stehende und zwielichtige Arbeitsweise, die so oft von der Kriminalpolizei der BRD praktiziert wird. Boost sollte laut Anklageschrift auch die Doppelmorde vom November 1955 und vom Februar 1956 begangen haben, also der gesuchte Liebespaarmörder gewesen sein. Diese Beschuldigung stützte sich auf eine Reihe von Indizien. Lorbach hatte ausgesagt, daß Boost ihm in einer nebligen Novembernacht des Jahres 1955 eine Pistole zur Reinigung übergeben hätte, aus der zwar nicht geschossen worden, die am Griffstück aber mit gelbem Lehm beschmiert gewesen wäre. Boost selbst hätte „eine Menge feiner Blutspritzer" im Gesicht gehabt. In der Nacht, als das Liebespaar Behre/Kürmann ermordet wurde, wollte Lorbach seinen Freund mit dem Motorrad in die Nähe des Tatorts gefahren und dort abgesetzt haben. Wenige Tage später hätte ihm Boost dann mehrere hundert Mark, die er sich drei Jahre zuvor geliehen hatte, endlich zurückgegeben. Die Kripo ging ja ursprünglich davon aus, daß Behre eine größere Geldsumme bei sich trug.


  Auch ein Motiv für die Liebespaarmorde konnte Lorbach anbieten. Sein Freund Boost hätte die „Kapitalisten" gehaßt, die es sich leisten konnten, ihr Liebchen im Auto ins Grüne zu „entführen": Boost. der Feind der Reichen also! Doch keines der Mordopfer war reich oder gar „Kapitalist" gewesen.


  Das Gericht setzte wieder Lokaltermine an, diesmal allerdings ohne Ergebnis: Der wackere Polizeizeuge Lorbach konnte keine Angaben zur Tat selbst machen.


  Die Beweisstücke, die dem Gericht insgesamt vorlagen, füllten drei Tische im Saal. Darunter war ein ganzes Waffenarsenal, das bis zur englischen Maschinenpistole reichte.


  Fünf Gutachter, vier vom Bundeskriminalamt und einer von der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle (KTU) des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen, hatte allein die Polizei gestellt. Der Schußwaffensachverständige vom BKA erklärte, das Mordgeschoß im Falle Falkenberg/Wassing wäre demjenigen ähnlich, das Dr. Serve getötet hatte. Beide Projektile wären aus einer Waffe mit Rechtsdrall und sechs Zügen abgefeuert worden. Zwei der bei Boost beschlagnahmten Waffen kämen als Tatwaffe in Betracht. Sicher identifiziert könnte allerdings keine werden.


  Ein Chemiker vom BKA erklärte, in Boosts Kellerlaboratorium hätten sich lediglich solche Chemikalien befunden, die in den meisten Labors anzutreffen wären: vergällter Spiritus, Äther,
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        Schußwaffensammlung im Bundeskriminalamt

      
    

  


  Schwefel-, Salpeter- und Ameisensäure, pulverisierter Schwefel, Soda und Kaliumferrozyanit, aus welchem sich allerdings sehr leicht Zyankali herstellen ließe.


  Ein dritter Sachverständiger vom BKA hatte in einem sichergestellten Fläschchen sowie in einer Injektionsspritze aus Boosts Lahor Zyankali gefunden.


  Für den Leiter der KTU von Nordrhein-Westfalen hingegen war sonnenklar, daß Boost sich hauptsächlich mit solchen Chemikalien befaßt hatte, die zu Angriffs- und Tötungszwecken geeignet sind. Das zeigte ihm schon der Umstand, daß der Angeklagte Strychnin besaß und sich Notizen über bestimmte Judogriffe gemacht hatte.


  Der Staatsanwalt hielt Boost für hinreichend überführt und forderte wegen Mordes in drei Fällen dreimal lebenslanges Zuchthaus und für die übrigen Delikte mehrere Einzelstrafen, die insgesamt zu 17 Jahren Zuchthaus zusammengezogen werden sollten. Boost sollte außerdem als „gefährlicher Gewohnheitsverbrecher" die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verlieren und in Sicherungsverwahrung genommen werden.


  Im Fall Behre/Kürmann hielt die Staatsanwaltschaft Boost zwar für äußerst verdächtig, aber für nicht hinreichend überführt und plädierte daher auf Freispruch mangels Beweises. Der Kronzeuge Lorbach wurde von der Staatsanwaltschaft wesentlich milder beurteilt. Die Mitwirkung am Mord an Dr. Servö sollte mit drei Jahren Gefängnis geahndet werden. Die Gesamtstrafe, für Mordbeteiligung und übrige Delikte, sollte vier Jahre und sechs Monate Gefängnis betragen. Die bereits verbüßten drei Jahre Untersuchungshaft waren ihm auf die Strafe anzurechnen.


  Die beiden Rechtsanwälte des Angeklagten begannen ihr Plädoyer mit drei Beweisanträgen. Erstens wollten sie Franz Lorbach von zwei Fachpsychologen auf seine Glaubwürdigkeit untersucht wissen, zweitens sollte Kriminalkommissar Eynck die Genehmigung erteilt werden, einen sogenannten V-Mann, d.h. einen Spitzel, zu benennen, der in einer Mitteilung an die Polizei Franz Lorbach aufs schwerste belastet haben sollte. Eynck. der diese Mitteilung schon im Ermittlungsstadium erhalten hatte, hätte darauf nicht reagiert, sondern die ganze Sache als Phantasterei abgetan. Die Anwälte beantragten, diesen Zuträger als Zeugen vor Gericht zu hören. Und drittens schließlich sollte eine


  Patentanmeldung verlesen werden, die Boosts sachliches Interesse an waffentechnischen Problemen beweisen könnte.


  Das Gericht lehnte ab, Fachpsychologen hinzuzuziehen, weil der am Prozeß beteiligte Psychiater über ausreichende Fachkenntnisse verfügte, um Lorbach zu beurteilen. Dieser Psychiater hatte Lorbach Glaubwürdigkeit attestiert. Zur beantragten Aussage des Kriminalkommissars Eynck teilte das Gericht lakonisch mit, die Kriminalpolizei hätte die Aussagegenehmigung verweigert. Der dritte Antrag wurde ebenfalls abgelehnt, Boosts waffentechnisches Interesse aber als wahr unterstellt.


  Die Verteidigung gab noch nicht auf. In den Schlußplädoyers wiesen die Anwälte darauf hin, daß Boost von der Öffentlichkeit bereits lange vor der Gerichtsverhandlung als „Liebespaarmörder" verurteilt worden war, es folglich unmöglich wäre, ein gerechtes Urteil zu fällen. Außerdem dürften nur bewiesene Tatsachen, nicht aber billige Effekte oder vage Vermutungen zur Verurteilung führen. Tatsache aber wäre, daß in keinem einzigen der erörterten Mordfälle ein sicherer Beweis für Boosts Schuld erbracht werden konnte. Der wahre Liebespaarmörder wäre noch immer nicht entdeckt. Das beweise allein der am 9. Februar 1958 bei Opladen begangene Liebespaarmord. Dieser Mord wäre nicht nur in der Nähe der bisherigen Tatorte begangen worden, sondern wiese auch die gleichen äußeren Tatumstände auf. Boost aber war zu dieser Zeit längst in Haft.


  Tatsächlich waren Liebespaarmorde zu jener Zeit keine Seltenheit in der BRD. Sieben Monate nach dem unaufgeklärten Mord bei Opladen, auf den Boosts Verteidiger hingewiesen hatte, wurde in einem Waldstück bei Schleißheim, einem Vorort von München, die Leiche eines 16jährigen Mädchens und die ihres 18jährigen Freundes gefunden. Das Paar war erschossen worden. Der Täter hatte nach dem Mord die Toten beiseite gerückt und die Geschoßhülsen aufgesammelt. Auch in diesem Fall fehlte jede Spur vom Täter.


  Am 14. Dezember 1959, nach sechzehn Verhandlungstagen, wurde das Urteil gegen Werner Boost und Franz Lorbach verkündet. Als das Schwurgericht den Saal betrat, herrschte atemlose Stille. Von den überfüllten Zuschauerplätzen war kein Laut zu hören. Werner Boost war zwar bleich, doch gefaßt. Franz Lorbachs Blicke huschten wie gewöhnlich gehetzt und argwöhnisch umher. In die beklemmende Stille hinein gab der Vorsitzende das Urteil bekannt: Werner Boost werde des Mordes an Dr. Serve in Tateinheit mit besonders schwerem Raub und versuchter Anstiftung zum Mord für schuldig befunden, in den Fällen Behre/Kürmann und Falkenberg/Wassing jedoch mangels Beweises freigesprochen. Es stünde zwar fest, daß Boost in der Nacht, als Behre und Kürmann ermordet wurden, sich im nördlichen Raum Düsseldorfs, also in Tatortnähe, aufgehalten hatte, und es läge auch die Vermutung nahe, daß die Blutspritzer in seinem Gesicht von diesem Mord stammten, doch reiche das zu seiner Überführung nicht aus. Im Falle Falkenberg/Wassing gäbe es sogar noch stärkere Tatindizien, nämlich die Sisalschnur und die Weckringe, die in Boosts Waffenversteck gefunden wurden. „Doch", so sagte Landgerichtsdirektor Dr. Näcke, „die Möglichkeit, daß die Paare von einem oder mehreren anderen Tätern getötet worden sind, kann nicht ausgeschlossen werden."


  Boost wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus, zur Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit und als .gefährlicher Gewohnheitsverbrecher" auch zur Sicherungsverwahrung verurteilt.


  Die Sicherungsverwahrung als Nebenstrafe wurde in der Nazizeit durch das „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung" vom 24. November 1935 als §42e in das deutsche Strafgesetzbuch eingeführt und im Strafrecht der BRD beibehalten. Nach § 67d ist die Dauer der Sicherungsverwahrung an lange Fristen gebunden. Es liegt im Belieben des Gerichts, wie lange der Verurteilte nach Verbüßung seiner Strafe noch interniert, in „Sicherungsverwahrung", verbleibt. In der Zeit des Faschismus wurden nach dieser Bestimmung Antifaschisten in die Konzentrations- und Vernichtungslager geschickt. In der BRD wird neuerdings diese Bestimmung ebenfalls nicht mehr nur gegen Berufsverbrecher, sondern auch gegen Anarchisten angewendet.


  Franz Lorbach, der im Plädoyer der Anklagebehörde so glimpflich davonkam, wurde zu insgesamt fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht ging also um sechs Monate über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Vielleicht wollte es damit seine Objektivität beweisen. Vielleicht aber hat es sich auch dafür geschämt, daß sein Urteil solcher „Zeugen" bedurfte.


  



  


  



  III. Chicago in Western Germany


  



  


  Das falsche Geständnis


  Als der Leiter der Konsum-Filiale von Misburg, Karl Wichmann, am Abend des 21. September 1956 seine Wohnung betrat und wie gewöhnlich die Kassette mit den Tageseinnahmen verwahrte, ahnte er nicht, daß zwei Verbrecher, die das Geld rauben wollten, unterwegs zu ihm waren. Sie hatten seine Gewohnheiten tagelang studiert, wußten, daß er den Laden stets pünktlich abschloß und bedächtig die wenigen Schritte bis zu seiner Wohnung zurücklegte. Schon am Spätnachmittag bezogen sie in der Gegend Posten. Gegen 19 Uhr 40 endlich betraten sie das Haus.


  Der größere der beiden löste mit einem Schraubenzieher das Schließblech und entriegelte die Wohnungstür. Als Wichmann, von einem Geräusch aufgeschreckt, den Korridor betrat, drängten ihn die Einbrecher in die Küche zurück und verlangten das Geld. Frau Wichmann schrie um Hilfe, woraufhin der Größere sofort zwei Schüsse auf sie abgab. Auch auf Karl Wichmann schoß er und traf ihn in die Brust, wo das Projektil dicht neben der Wirbelsäule steckenblieb. Frau Wichmann trug einen Steckschuß in der rechten Lunge und einen zweiten in der linken Schulter davon. Die Täter flüchteten ohne das Geld.


  Ein Mädchen, das in diesem Augenblick am Haus vorbeiging, hörte die Schüsse und sah zwei Gestalten herauskommen, in der Nebenstraße Fahrräder besteigen und davonfahren. Noch sechs weitere Zeugen hatten die Täter gesehen, wie die Polizei später ermittelte. Die von ihnen abgegebenen Personenbeschreibungen waren jedoch sehr allgemein und widersprüchlich. Auch das Ehepaar Wichmann konnte keine genaueren Angaben machen. Die Räuber waren maskiert. Der Größere trug einen langen, dunklen und enganliegenden Mantel, der Kleinere einen hellen


  Trenchcoat und eine Skimütze. Für die Fahndung ließ sich damit nicht allzuviel anfangen.


  Der Tatort war ebenfalls unergiebig. Die Kriminalpolizei fand kaum verwertbare Spuren. Ein Küchenstuhl wies eine Beschädigung. das Schließblech an der Wohnungstür eine feine Kratzspur auf. Obwohl die Täter mindestens drei Schüsse abgegeben hatten, war keine Patronenhülse zu finden, was vermuten ließ, sie hätten Waffen benutzt, die die Hülsen nicht auswarfen.


  Den einzigen konkreten Anhaltspunkt lieferte ein Projektil, das aus Frau Wichmanns Schulter extrahiert und zur Untersuchung ins Bundeskriminalamt geschickt wurde. Die Experten bestimmten es als Kleinkalibergeschoß 22 I. f. B., verfeuert aus einer Waffe mit Rechtsdrall und neun Zügen. Straftaten mit einer derartigen Waffe waren im BKA bislang nicht registriert worden. Die Experten stellten Nachforschungen an und ermittelten eine Firma Krieghoff in Ulm, die Einsteckläufe für Jagdgewehre, sogenannte Schonzeitläufe, mit ebendiesen technischen Daten herstellte. Es war anzunehmen, die Täter hätten mit Hilfe eines solchen Einstecklaufes eine herkömmliche Pistole umgebaut. Das Projektil kam in die „Tatortspuren-Sammlung", mehr war damit vorerst nicht anzufangen.


  Von der Polizei war schon wenige Minuten nach dem Überfall die gesamte Umgebung des Tatorts abgeriegelt worden. Polizeistreifen kontrollierten Fahrzeuge und Personen und hielten mehrere Verdächtige fest. Ein Pärchen jedoch, das harmlos auf die Polizeisperre zuradelte und sich ordnungsgemäß auswies, durfte unbehelligt passieren. Nicht einmal die Namen wurden notiert. Wozu auch? Die Polizei fahndete ja nach zwei jungen Männern!


  Da das zuständige Raubdezernat über keine konkreten Täterhinweise verfügte, ging es dazu über, alle neu eingelieferten Einbrecher und Gewalttäter im Hinblick auf den Überfall zu überprüfen. Dabei stieß die Kripo auf einen jungen, labilen Burschen, dem mehrere Einbrüche nachgewiesen werden konnten. Da er für die Zeit des Raubüberfalls kein Alibi besaß und sich obendrein in seinen Angaben widersprach, wurde er intensiver als üblich vernommen. Nach längerem Leugnen gestand er denn auch den Raubversuch ein. Er war zwar weder in der Lage, den Tatablauf lückenlos zu schildern, noch konnte er die Tatwaffe genau beschreiben. Und auch sonst wies sein Geständnis manche Ungereimtheit auf. Doch das störte die Untersucher nicht. Sie meldeten erst einmal, der Raubüberfall von Misburg, der soviel Staub in der Öffentlichkeit aufgewirbelt hatte, wäre aufgeklärt, und bereinigten so ihre Statistik.


  Während das Raubdezernat den Misburger Überfall in dieser Art und Weise gelöst hatte, befaßte sich ein paar Zimmer weiter die Hannoveraner Mordkommission mit der Aufklärung eines Mordes. Am Vormittag des 20. Dezember 1956 hatte eine Bootsbesatzung in Höhe des Wasserstraßenkilometers 145,3 im Mittellandkanal eine unbekannte männliche Leiche entdeckt und bergen lassen. Der Fundort lag an der Autobahnzufahrt Wunstorf, nahe der Ortschaft Dedensen. Der Mann war auf das Rad eines Volkswagens gebunden. Im aufgeschnittenen Reifen steckten faustgroße Steine, deren Gewicht jedoch nicht ausreichte, die Leiche unter die Wasseroberfläche zu ziehen. Den Kopf des nur mit Hemd und Hose bekleideten Toten verhüllte eine Wolldecke, um die ein Schal gewickelt war.


  Die Leiche wies fünf Schußverletzungen auf, von denen drei tödlich waren. Alle Schüsse wurden aus nächster Nähe abgegeben. Drei Kugeln vom Kaliber neun Millimeter konnten bei der Obduktion sichergestellt werden. Sie waren aus einem glatten Lauf verfeuert worden, wiesen also weder Spuren von Feldern noch von Zügen auf. Nach Ansicht der Experten kam als Tatwaffe entweder ein Trommelrevolver oder eine Gaspistole ohne Laufsperre in Frage. Nach dem Obduktionsbefund und der Spurenlage am Fundort war der Mann bereits tot, als er mit einem Pkw - vermutlich einem Volkswagen - bis dicht an die Kanalböschung gebracht und ins Wasser geworfen wurde. Der Tote trug weder Identitätspapiere noch Bargeld bei sich. Zwei massive goldene Ringe an seinen Fingern und eine wertvolle neue Schweizer Armbanduhr am Handgelenk ermöglichten jedoch seine rasche Identifizierung. Es war der Geschäftsführer der Absatzgenossenschaft Rohrsen, Heinrich Bick. Die vorhandenen Wertgegenstände schlossen für die Kripo einen Raubmord aus.


  Bick hatte, wie sofortige Ermittlungen ergaben, am 19. Dezember 1956 an einer Tagung in Gronau teilgenommen und war am Abend in seinem Volkswagen nach Hannover zu jenen „Damen" gefahren, deren Gewerbe zwar saisonbedingte Flauten, aber keine echten Krisen kennt. Bick hielt das seit Jahren so. Von seinem Hang zu Prostituierten wußten mehrere Zeugen zu berichten.


  Am 23. Dezember entdeckte der Oberförster des Wennigser Forstes in einer Kiefernschonung zwischen Mariensee und Eilvese Bicks Volkswagen, der der Polizei weitere Anhaltspunkte lieferte, denn in diesem Pkw wurde Bick ermordet. Davon zeugten zahlreiche großflächige Blutspuren. Diverse Papiere und Fotografien, von denen die einer Frau zerrissen war, ein Notizbuch mit zahlreichen Anschriften von Frauen und ein Hut lagen verstreut im Wageninneren. Der Kriminaltechniker konnte am Rückspiegel einen Fingerabdruck und auf der Fußmatte die Spur eines Absatzes sichern. Den wertvollsten Fund aber glaubten die Kriminalisten mit einem wasserstoffblonden Frauenhaar gemacht zu haben, das dem Polster des Rücksitzes anhaftete.


  Zehn Meter vom VW entfernt fanden sie noch Bicks Jacke und Mantel. Bis auf etwa 200 DM und einige Kleinigkeiten, wie z. B. einen Füllfederhalter, war dem Ermordeten nichts weggenommen worden. Die Spurenauswertung ergab, daß Bick am Steuer gesessen hatte, als er erschossen wurde; der Mordschütze mußte auf dem Beifahrersitz gesessen und den Toten später nach hinten auf den Rücksitz gezerrt haben.


  Die große Anzahl der Schüsse und die zerfetzte Frauenfotografie ließen die Mordkommission vermuten, der Täter hätte im Affekt, etwa aus Eifersucht oder Rache, gehandelt. Das blonde Frauenhaar schien die Richtung zu weisen, in der gesucht werden mußte. Eine der zahlreichen Damen aus Bicks Notizbuch konnte in den Mord verwickelt sein. Die Notierten wurden daher befragt und auch ihr Alibi überprüft. Dabei fiel der Kripo eine gewisse Margot Wiechert auf, deren Name nicht nur in Bicks Verzeichnis unterstrichen und die wasserstoffsuperoxidblond war, sondern die auch noch wahrheitswidrig ihre Bekanntschaft mit Bick abstritt.


  Kurzerhand wurde sie festgenommen. Voreingenommen und auf ihrer Eifersuchtsversion beharrend, übersahen die Beamten, daß Halbweltdamen zwar häufig ein Opfer, aber nur höchst selten zur Mörderin ihrer Freier werden. Margot Wiechert konterte denn auch in bestem hannoveranischem Halbweltdeutsch.


  Die Kripo ließ nicht locker. Sie konzentrierte sich fast aus-
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  schließlich auf die Spur „Wiechert", obwohl insgesamt 955 Aufklärungshinweise zum Mordfall Bick vorlagen, von denen allerdings „nur" 239 als sogenannte Hauptspuren galten. 146 männliche und 63 weibliche Personen waren noch zu überprüfen, doch der Mordkommission hatte es die „blonde Margot" angetan. Wahrscheinlich wäre das noch sehr lange so geblieben, wenn nicht die Hypothese vom Eifersuchts- oder Rachemord am 17. Januar 1957 einen unübersehbaren Riß bekommen hätte.


  An diesem Tage wurde im Hambührener Bruch bei Celle, festgefahren in einem Wassergraben, der Opel Record RS-D 536 gefunden. Sein Zustand ließ vermuten, daß er, ähnlich wie Bicks Volkswagen, zum Tatort eines schweren Verbrechens geworden war. Neben verschiedenen Beschädigungen wies auch er zahlreiche Blutflecken und Spuren menschlicher Gehirnsubstanz auf. Die Scheibe neben dem Fahrersitz war zertrümmert. Am Wagenverdeck klebten vier Haare, auf dem Kühler konnte eine 23,5 Zentimeter lange Schuhspur gesichert werden. Im Aschenbecher fand sich ein Zigarettenrest, dem Lippenstift anhaftete.


  Aus herumliegenden und im Graben schwimmenden Papieren ließ sich entnehmen, daß der Wagen einem Heinz Engel gehörte. Engel aber war unauffindbar.


  Für den Fundort des Opel war nicht wie im Fall Bick die Mordkommission von Hannover, sondern die von Celle zuständig. Doch die beiden Kommissionen vereinbarten eine enge Zusammenarbeit, wobei am wichtigsten die Frage nach dem


  Verbleib des Wageneigentümers schien. Heinz Engel, von Beruf Vertreter für Bohrwerkzeuge, hatte am 15. Januar im Raum Hannover mehrere Kunden besucht. Am Abend wurde er noch in einem Cafe am Steintorplatz zu Hannover gesehen, wo er Annäherungsversuche an ein junges Mädchen unternahm, das am Nebentisch saß. Als Engel das Cafe verließ, brach auch das Mädchen auf. Seither fehlte von dem Vertreter jede Spur.


  Die Polizei von Celle suchte mit einem großen Aufgebot an Bereitschaftspolizisten und Hunden die Umgebung des Wagenfundortes ab. Vergeblich! Sie setzte eine Belohnung von 5000 DM aus, wovon 2000DM als Finderlohn für Engels Leiche bestimmt waren.


  Am 29. Januar entdeckte ein Landarbeiter im Bokemer Holz bei Müllingen Engels Führerschein. Er lag so auffällig an der vielbefahrenen Kreisstraße, daß die Polizei annahm, er sei absichtlich dort deponiert worden, um die Fahndung irrezuleiten.


  Die Entfernung zwischen dem Fundort des Opel und dem des Führerscheins betrug etwa 18 Kilometer. Dennoch suchte die Polizei den dortigen Abschnitt des Mittellandkanals ab. Engel blieb verschwunden.


  Wochen und Monate vergingen, aber weder in Hannover noch in Celle kam man mit der Aufklärung voran. Die Kriminalpolizei hatte ihre Spitzel mobilisiert und immer wieder in Prostituierten-und Zuhälterkreisen recherchiert, denn nicht nur Bick, auch Engel war häufiger Kunde der Hannoveraner Dirnen.


  Ein Zuträger verwies auf einen gewissen Gerhard Popp, genannt ,,Revolver-Ede", und seine Geliebte Inge Marchlowitz. Die Kripo winkte ab. Sie kannte Popp. Nach dem Kriege war der ehemalige Reservelokführer und Heizer Mitglied einer Zugräuberbande gewesen, zu der auch der Vater von Inge Marchlowitz gehörte. Ihr Revier umfaßte die gesamte Umgebung des Verladebahnhofs Letter bei Hannover, wo 1947/48 fast täglich Versorgungszüge der britischen und amerikanischen Besatzungstruppen durchfuhren. Raubtaten dieser Art erforderten ein beträchtliches Maß an Mut und Geschicklichkeit, galt es doch, auf fahrende Züge zu springen und rechtzeitig wieder abzuspringen, rasch Plomben zu durchschneiden und die Waren wohlüberlegt an vorher vereinbarten Stellen aus dem Zug zu werfen. Und das alles gewissermaßen unter den Augen der bewaffneten Zugbegleitmannschaften. Der damals knapp 27jährige Popp bewältigte diesen gefährlichen Job so gut, daß er schnell vom geduldeten Benjamin zum befehlsgewaltigen Boß der Bande avancierte. Der Konkurrenzkampf unter Zugräubern war hart. Außer der Popp-Bande machte ein gutes halbes Dutzend weiterer Räuberbanden die Gegend um Letter unsicher. Nach amtlichen Feststellungen kam es 1948 allein im Bereich der Reichsbahndirektion Hannover allmonatlich zu rund 4000 Zugberaubungen. Ein beträchtlicher Teil davon ging auf das Konto der Popp-Bande.


  Die Besatzungsmächte, nicht länger gewillt, sich auf so primitive Weise schröpfen zu lassen, erteilten ihren Posten und der neugeschaffenen deutschen Eisenbahnpolizei strenge Anweisungen und gaben Schießbefehl. Das wirkte. Die Zugberaubungen ließen nach, die Banden konnten nach und nach dingfestgemacht werden. Auch Popps Bande löste sich auf. Popp selbst hielt sich noch bis November 1948. ehe auch er festgenommen, vor ein britisches Militärgericht gestellt und wegen Besitzes von alliiertem Eigentum zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Bandenführerschaft und Raub, die eine weitaus höhere Strafe verlangt hätten, waren ihm nicht nachzuweisen.


  Vor seiner Inhaftierung hatte Popp zeitweise bei der Familie Marchlowitz gewohnt. Inge Marchlowitz, damals noch ein kleines Mädchen, spielte mit seinem Sohn, der ein knappes Jahr älter war als sie selbst.


  Nach seiner Haftentlassung kehrte Popp ins alte Milieu und natürlich auch zur Familie Marchlowitz zurück. Er spezialisierte sich nunmehr auf Einbrüche und Buntmetalldiebstähle, demontierte Hochspannungskabel und verkaufte das Diebesgut an Altstoffhändler. Anfang 1952 wurde er dabei erwischt und verhaftet. Die Kriminalpolizei konnte ihm Diebesgut im Wert von 45 000 DM nachweisen, und das Landgericht Hannover verurteilte ihn zu drei Jahren Gefängnis.


  In der Strafvollzugsanstalt lernte er einen gewissen Ewald Melzer kennen, dessen Vorstrafenregister bis ins Jahr 1932 zurückreichte. Melzer, gelernter Friseur, später Vertreter für Wurstgewürze und schließlich Kaufmann, war stets bemüht, sich um des eigenen Vorteils willen mit mehreren Seiten gutzustellen. Deshalb kaufte er nicht nur Ganoven Diebesgut ab, sondern gab hin und wieder auch der Polizei einen Tip.


  Am 7. Juli 1953 konnte Popp aus dem Gefängnis fliehen. Er suchte unverzüglich seinen ordnungsgemäß aus der Haftanstalt entlassenen Zellenkumpel Melzer auf, der in Krähenwinkel, einem Vorort von Hannover, wohnte, und fand bei ihm Unterschlupf. Erst zwei Jahre später, im Mai 1955, wurde er wieder eingefangen und wegen weiterer Diebstähle erneut verurteilt. Doch schon kurz darauf, am 25. Mai 1956, floh er abermals aus der Haft und kehrte zu Melzer zurück. Er besorgte sich einen Ausweis, der mit seinem Foto auf einen unverdächtigen Namen ausgestellt war, und konnte so etwaigen Polizeikontrollen unbekümmert entgegensehen. Melzer ließ sich auch diesmal wie schon früher seine Gastfreundschaft dadurch entgelten, daß Popp für ihn als Lagerarbeiter ohne Lohn arbeitete.


  Nach einem knappen Jahr in Freiheit wurde Popp am 28. April 1957 von einer Funkstreife in Hannover erneut festgenommen. Einer der Beamten kannte ihn und wußte, daß er zur Fahndung ausgeschrieben war. Popp versuchte deshalb gar nicht erst, seine Identität zu leugnen. Bei seiner Festnahme trug er eine Pistole in der Tasche, die den Beamten ziemlich primitiv, wie selbstgebastelt vorkam, weshalb sie sie gar nicht erst zur Beschußkontrolle in das Bundeskriminalamt schickten. Ein Fahndungsbeamter verhörte ihn, fertigte den vorgeschriebenen Fluchtwegbericht aus und überstellte ihn der Strafvollzugsanstalt.


  Als die Mordkommission den Spitzeltip auf Popp bekam, saß der Mann also längst wieder hinter Gittern. Daß er vom Mai 1956 bis April 1957, also zu der Zeit, als Bick ermordet wurde und Engel verschwand, in Freiheit gewesen war, beachteten die Beamten nicht. Popp war vorerst für sie uninteressant. Nicht einmal der in der Unterwelt allgemein und folglich auch bei den Spitzeln wohlbekannte Umstand, daß er stets eine Waffe bei sich trug, erweckte ihren Verdacht. Auch das Raubdezernat wollte von Popp nichts wissen, obwohl ein Spitzel behauptete, er und Inge Marchlowitz hätten den Überfall in Misburg begangen. Für dieses Verbrechen hatte die Kripo ja bereits einen geständigen Täter, wozu sollte sie da einen anderen suchen!


  Am 5. September wurde endlich die Leiche des vermißten Heinz Engel gefunden. Ein Imker, auf der Suche nach Weidegründen für seine Bienen, entdeckte sie in einer abgelegenen Heidelandschaft, 20 Kilometer vom Fundort des Opel entfernt.


  Sie war nahezu völlig skelettiert. Genau wie Bick war auch Engel mit einer Pistole erschossen worden, aus der 9-mm-Rundkugeln verfeuert werden konnten. Zwar sah es nicht so aus, als wären beide Morde mit derselben Waffe begangen worden, doch sprach vieles dafür, daß es sich um den gleichen Mörder handelte. Außer der Waffe stimmten nämlich alle übrigen Tatmerkmale in idealer Weise überein. Auch Engel waren offenbar nur das Bargeld, etwa 400 DM, und diverse Kleinigkeiten abgenommen, Wertgegenstände aber, wie schwere, goldene Manschettenknöpfe, belassen worden.


  Da der Zusammenhang beider Morde jetzt eindeutig auf der Hand lag, übernahm nunmehr die Mordkommission Hannover auch den Fall Engel.


  Die niedersächsische Kriminalpolizei und besonders ihr Landeskriminalpolizeiamt zählte stets zu den Musterbeispielen kriminalpolizeilicher Organisation in der BRD. Ein westdeutscher Polizeiexperte schrieb einmal, sie „ist so organisiert, wie es sich der kriminalpolizeiliche Fachmann wünscht. Ihre Organisation ist aus einem Guß." Das änderte freilich nichts an der Tatsache, daß die kriminalpolizeiliche Aufklärungsquote der Verbrechen in Niedersachsen zu den niedrigsten in der BRD gehört. Und es ändert auch nichts daran, daß sie sich in den Mordfällen Bick und Engel und bei der Untersuchung des Misburger Raubüberfalls nicht gerade geschickt angestellt hat.


  Am 17. Oktober 1957 teilte ein Malermeister der Kripo mit, sein Sohn habe gehört, Gerhard Popp und Inge Marchlowitz wären die gesuchten Mörder. Nähere Angaben konnte der Mann allerdings nicht machen. Schon Wochen zuvor hatte der inhaftierte Polizeispitzel Erich Pfersich der Kripo denselben Tip gegeben und zugleich auf den Gewürzvertreter Melzer als Mitwisser verwiesen. Als dann gar noch jener Melzer über einen Rechtsanwalt Verbindung mit dem für die Morde zuständigen Staatsanwalt Klar aufnahm, um zu hören, ob er die ausgesetzte Belohnung einstreichen und außerdem wegen eigener Straftaten ungeschoren bleiben könnte, wenn er bei der Aufklärungder beiden Morde behilflich wäre, schwenkte die Kripo endlich auf die Spur Popp ein. Wochenlang ermittelte sie und stellte fest, „Revolver-Ede" war nicht nur Waffenfan, sondern auch Waffenbastler und hatte bisher hauptsächlich Pistolen vom Kaliber neun Millimeter verwendet, die die Patronenhülsen nicht auswarfen. Und noch ein Umstand gab zu denken: Bei seinen Diebstählen und Einbrüchen nahm Popp immer nur Bargeld oder Kleinigkeiten mit. Wertgegenstände hingegen, die leicht zu identifizieren waren und ihn daher überführen konnten, ließ er stets zurück.


  Popp, der bereits im Gefängnis saß, wurde vernommen, ließ die "Beamten aber abblitzen.


  Auch Inge Marchlowitz, von der Kripo vorgeladen, wies jeden Verdacht weit von sich. Sie hatte angeblich nicht einmal gewußt, daß Popp aus dem Gefängnis geflohen war.


  Die Kripo nahm sich daher Ewald Melzer vor und erkannte sehr bald, daß er tatsächlich einiges über die Verbrechen an Bick und Engel wissen mußte. Sie setzte ihn unter Druck, und er gab schließlich zu, in seinem Anwesen wäre eine Pistole versteckt, die Popp gehöre. Die Waffe wurde sichergestellt und ins BKA zur Untersuchung geschickt. Dort stellten die Schußwaffenexperten fest, daß aus ihr auf das Ehepaar Wichmann geschossen wurde. Damit war der erste wichtige Beweis gegen Popp gefunden. Und auch für Inge Marchlowitz' Mitwirkung an den Verbrechen gab es einen deutlichen Hinweis. Eine Serviererin erkannte in ihr das Mädchen, mit dem Engel am 15. Januar in einem Cafe am Steintorplatz Bekanntschaft geschlossen hatte.


  Nun gab es für die Hannoveraner Mordkommission kein Halten mehr. Sie nahm unverzüglich Verbindung mit Pfersich auf und nötigte auch dessen Verlobte, Ursula Koch, zu Zuträgerdiensten. Ursula Koch war zu jener Zeit, ebenso wie Inge Marchlowitz, schwanger. Sie freundete sich weisungsgemäß mit Popps Freundin an, und beide kamen schließlich im selben Entbindungsheim nieder. Der Zuträgerin gelang denn auch, was den Beamten der Mordkommission in bisherigen Verhören nicht gelungen war: Inge Marchlowitz ein Geständnis zu entlocken. Als die beiden jungen Mütter wieder einmal über ihre Situation und das traurige Los ihrer Sprößlinge sprachen, deren Väter im Gefängnis saßen, tauchte plötzlich der Gedanke an Selbstmord auf. Wer ihn zuerst aussprach - Inge Marchlowitz, der es ernst damit war, oder Ursula Koch, die gar nicht daran dachte, aus dem Leben zu scheiden -, ist umstritten. Die Kriminalpolizei, später verdächtigt. diese Situation inspiriert zu haben, tat den Vorwurf als pure Erfindung ab. Fest steht aber, daß Inge Marchlowitz ihrer
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        Von Popp selbstgebastelter Tatrevolver im Fall Wichmann

      
    

  


  Freundin Ursula bei dieser Gelegenheit eingestand, sie selbst hätte Bick und Engel umgebracht.


  Als sie das sagte, hatte sie bereits einige Gläser Alkohol und mehrere Schlaftabletten eingenommen. Und fest steht auch, daß die Kriminalpolizei rechtzeitig den Selbstmord verhinderte, also gewissermaßen hinter der Tür bereitstand.


  Das war am 3. März 1958, fünf Monate nach dem Hinweis des Malermeisters auf Popp. Inge Marchlowitz wurde nun ebenfalls festgenommen und zur Wiederholung ihres Geständnisses aufgefordert. Doch die Kriminalbeamten bissen auf Granit.


  Erst zehn Tage später, nach stundenlangen intensiven Verhören gab sie zu, die beiden Morde allein und ohne fremde Hilfe begangen zu haben. Zu diesem Geständnis soll es, wie der leitende Kriminalrat Rehberg 1961 in schönster Polizeipoesie schilderte, so gekommen sein: „Unendlich langsam quoll aus ihren Augen eine Träne, sie wehrte sich nicht gegen das sie überkommende Gefühl..." Immerhin waren Inges Gefühle für Popp noch so stark, daß sie ihn um jeden Preis zu decken versuchte und den Vernehmern einen Bären aufband. Auch später, als die Kripo ihr in einer Tatrekonstruktion Popps Mittäterschaft technisch nachzuweisen versuchte, blieb sie bei ihrer Version.


  Die Rekonstruktion sollte zeigen, ein Mädchen wie Inge Marchlowitz wäre gar nicht in der Lage gewesen, den gesamten Tatablauf samt Leichentransport allein zu bewältigen. Der Nachweis mißlang gründlich. Inge Marchlowitz demonstrierte an-


  schaulich, daß sie es sehr wohl allein schaffen konnte. Nur in einem einzigen Punkt widersprach ihre Tatschilderung dem objektiven Befund: So wie sie die Pistole abgefeuert haben wollte, konnten die Schußkanäle, die die Leiche aufwies, nicht entstanden sein. Eines aber hatte die Rekonstruktion zweifelsfrei bewiesen: Inge Marchlowitz mußte die Tat miterlebt haben und an ihr beteiligt gewesen sein. Nun kam es darauf an, sie soweit zu bringen, daß sie die volle Wahrheit sagte. Das war nicht einfach, denn dieses Mädchen hielt sich strikt an das, was Popp ihm beigebracht hatte, als er Ende 1950 aus dem Gefängnis zur Familie Marchlowitz zurückkehrte. Damals war Inge ein niedlicher Fratz mit runden Grübchenwangen, dem der „große Onkel Gerhard" imponierte und der auch ihm imponieren wollte. So wurde Popp, wie das später ein Psychiater ausdrückte, für Inge Marchlowitz eine Art „mephistophelische Vaterfigur", der sie nacheiferte. Wann immer es anging, legte sie vor ihm „Mutproben" ab. Sie verzehrte tapfer und ohne mit der Wimper zu zucken gegen ein Honorar von 10 DM drei Zigaretten. Einmal ließ sie sich die Zunge mit Wasserstoffperoxid verbrennen, ohne zu weinen. Ein andermal entfernte sie sich auf sein Geheiß eigenhändig mit einem primitiven Bohrer einen gesunden Zahn. Später ließ sie sich bei kaltem, regnerischem Wetter nachts splitternackt im Stadtpark an einen Baum fesseln. Sie weinte und klagte nicht und wartete geduldig, bis Popp wiederkam und sie losband.


  So ging das jahrelang. Popp erzog Inge zur Härte und brachte
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          Inge Marchlowitz bei Keginn ihrer Ausbildung und nach den Morden an Bick und Engel. Rechts Gerhard Popp

        
      

    

  


  
    

  


  ihr Dinge bei, die kein Schulplan der Welt vorsieht, nämlich das kunstgerechte Öffnen fremder Schlösser, sachkundiges Lügen und Schießen. So wurde das niedliche und freundliche Mädchen von früher Kindheit an durch einen gewissenlosen Ganoven regelrecht zur Verbrecherin dressiert.


  Im Juli 1956, knapp 16 Jahre alt, legte Inge Marchlowitz ihre Gesellenprüfung als Komplizin von Popp ab. An diesem Tage durfte sie ihn erstmals bei einem Einbruch begleiten. Der Coup galt ihrer letzten Arbeitsstelle, einer Gaststätte in Steinhude. Außer ihr und Popp war noch ein Ehepaar beteiligt, aber der Plan schlug fehl. Sie wurden entdeckt und mußten fliehen. Das Ehepaar rannte davon, ohne sich um Popp zu kümmern. Inge Marchlowitz dagegen wartete auf Popp, der die Leute, die den Einbruch vereitelt hatten, mit der Pistole in Schach hielt und rückwärts zur Gartentür ging. Als er stolperte und in die Jauchengrube stürzte, sprang sie sofort hinzu, half ihm heraus und vereitelte seine Festnahme.


  „Revolver-Ede", von so viel selbstloser Geistesgegenwart beeindruckt, machte sie von nun an zu seiner Vorzugskomplizin und Geliebten. Popp kalkulierte so: Eine Frau als Raubkomplizin war ideal. Sie konnte sich zur Tat mit wenigen Utensilien als Mann verkleiden und danach zurückverwandeln. Die Polizei aber würde immer nur nach zwei Männern fahnden und ein Liebespaar kaum beachten. In Misburg war seine Rechnung zum ersten Mal aufgegangen. Und noch etwas faszinierte ihn: Inge Marchlowitz, noch minderjährig, also nach Jugendstrafrecht verantwortlich, konnte notfalls getrost alle Schuld auf sich nehmen, ohne fürchten zu müssen, als gefährliche Gewohnheitsverbrecherin" verurteilt zu werden. Popp war, wie gesagt, ein erfahrener Verbrecher und dachte rationell. Deshalb hatte er auch Inges lockende Jugendfrische bedacht. Er benutzte sie als Lockvogel, und sowohl Bick als auch Engel waren sofort auf sie angesprungen. Dem Bick hatte sie sich als Autoliebchen am Steintorplatz in Hannover angeboten. Popp, von dem ehemaligen Friseur Melzer jedesmal als Frau zurechtgemacht, befand sich stets in der Nähe, bis Inge ihrem Kavalier zu verstehen gegeben hatte, ihre „Freundin" müsse zu Hause abgesetzt werden, bevor er sich mit ihr vergnügen könne. Weder Bick noch Engel erkannten die Falle. Beide waren ohne zu zögern bereit, die wenig attraktive, stachelbeinige


  und mürrische „Freundin" neben sich Platz nehmen zu lassen, zumal Inge ihnen vom Rücksitz her unter verheißungsvollen Versprechungen den Nacken kraulte. Sie dirigierte den Wagen jedesmal in eine öde. abgelegene Gegend, wo Popp schoß, sobald der Wagen anhielt.


  Unmittelbar nach der Ermordung von Engel kam ein Radfahrer die Straße entlang. Inge stieg aus und lenkte kaltblütig seine Aufmerksamkeit vom Mordfahrzeug ab. Von ihrem Beuteanteil bei der Ermordung Bicks kaufte sie Weihnachtsgeschenke: sechs Weingläser für die Mutter, Schlittschuhe für den Bruder und einen Mantel für sich selbst.


  Das alles und viele andere Einzelheiten erfuhr die Kripo aber erst, nachdem sie dem Mädchen tagelang zugesetzt und Popp ihm schließlich, gerührt von seiner Treue, die Genehmigung gegeben hatte, die Wahrheit zu sagen.


  Inge Marchlowitz legte ein ausführliches Geständnis ab. und Popp bestätigte es in allen Punkten. Er löste auch das Rätsel um die Tatwaffen in den Fällen Bick und Engel. Beide Male benutzte er den gleichen Revolver, nachdem er ihn jeweilszuvortechnisch verändert hatte. Bei seiner überraschenden Festnahme trug er diese Waffe sogar bei sich, nur war sie nicht gründlich genug untersucht worden.
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          Lockvogel Inge und Raubmörder Popp, hier als Frau verkleidet

        
      

    

  


  
    

  


  Und noch etwas kam in den Vernehmungen zutage: Popp und seine Komplizin waren bereits darauf aus gewesen, einen dritten Mord zu begehen. Er sollte in Braunschweig stattfinden und als Ablenkungsmanöver dienen. Die Polizei schnüffelte für Popps Geschmack allzusehr in der näheren Umgebung seines Unterschlupfs in Krähenwinkel herum. Der dritte Mord schlug jedoch fehl, weil Inge Marchlowitz. die bereits einen Autokavalier mit wohlgefüllter Brieftasche gefunden hatte, zu guter Letzt den Mut verloren hatte.


  Das Mörderpaar beschäftigte wochenlang die BRD-Presse. Der Prozeß vor dem Schwurgericht in Hannover fand im Januar 1959 statt. Gerhard Popp wurde wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerem Raub in zwei Fällen zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Inge Marchlowitz erhielt wegen Beihilfe zum Mord sieben Jahre Jugendstrafe, die sie in der Strafvollzugsanstalt Vechta absitzen mußte. Wegen guter Führung wurde ihr jedoch später ein Teil der Strafe erlassen. Sie hatte die Zeit hinter Gittern dazu genutzt, einen Beruf zu erlernen. Nach ihrer Haftentlassung durfte sie einen anderen Namen annehmen und untertauchen. Sie lebt nun mit ihrem Sohn Gerhard irgendwo unerkannt in der BRD.


  Ewald Melzer, der Popp nicht nur Unterschlupf gewährte, sondern dessen Verbrechen auch tatkräftig unterstützte, zum Beispiel dadurch, daß er ihn frisierte und Engels Führerschein im Bokemer Holz ablegte, wurde wegen eigennütziger Begünstigung zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.


  Die Gewaltverbrechen, die die Bevölkerung von Hannover beunruhigt hatten, wurden schließlich doch noch aufgeklärt und gesühnt: Zweifel an den Fähigkeiten und Methoden der niedersächsischen Kriminalpolizei aber blieben bestehen.


  



  


  Der Maharadscha von Ochtendung


  Er war kein echter Maharadscha, der Bimssteinmakler Jakob Rühle aus Ochtendung; man nannte ihn nur so, weil seine maßgeschneiderten Anzüge aus feinstem Tuch, sein komfortables, mit teuren Stilmöbeln ausgestattetes Haus und sein chromblitzender Straßenkreuzer sowie die weiten Reisen, die er unternahm, allzu offenkundig Wohlstand demonstrierten. Der Bimsstein mußte enorme Gewinne abwerfen, denn Jakob Rühle, ehemals ein kleiner verschuldeter Makler, von dem außer der Steuerbehörde und den Gläubigern kaum jemand Notiz nahm, stieg in wenigen Monaten des Jahres 1957 wie ein Komet am rheinland-pfäl-zischen Wirtschaftswunderhimmel empor. Die Ochtendunger staunten, aber sie wunderten sich nicht, denn die bundesdeutschen Gazetten waren tagtäglich voll von Berichten über die blühende Konjunktur. Die Wiederaufrüstung marschierte -warum sollte da der Bimsstein keine Konjunktur haben?


  Ochtendung hatte also bald deinen eigenen Wirtschaftswunderkapitän, und weil ein solcher bekanntlich Geld wie Heu besaß, wählte man ihn alsbald zum Karnevalsprinzen. Lange sollte sich Prinz Jakob 1. seiner Narrenkrone allerdings nicht erfreuen. Das Finanzamt in Koblenz hatte nämlich zwingende Gründe, die Narreteien des Ochtendunger Bimssteinmaklers mit mißtrauischen Augen zu verfolgen.


  Seine Steuerabgaben standen, wie man dort wußte, im umgekehrten Verhältnis zu seinen Ausgaben. Und weil Steuerbehörden von Amts wegen hartnäckig sind, bohrte man so lange, bis die Polizei Ende Dezember 1957 Jakob I. von Ochtendung entthronte und in eines jener schmucklosen Appartements brachte, in dem Schlafraum, Eßzimmer und Klosett in einem Raum vereinigt sind.


  Bimssteinmakler Rühle wurde mit amtlichem Ernst auf seine steuerbürgerlichen Versäumnisse hingewiesen und nach den Quellen seines Reichtums gefragt. Zuerst machte er Ausflüchte, dann gab er an, ihm wären, gemeinsam mit einigen Mitspielern, nacheinander zwei beachtliche Würfe im Lotto geglückt. Einmal hätte er 164000DM und kurz darauf sogar eine halbe Million gewonnen. Lottogewinne aber wären steuerfrei.


  Zwei große Lottogewinne kurz hintereinander, welch seltener Zufall! Nun lassen sich Kriminalisten gern selbst vom Zufall helfen, sie werden aber stets mißtrauisch, wenn er einem Verdächtigen hilft. Kriminalbeamte statteten deshalb, begleitet von einem Staatsanwalt, der Direktion der Sport-Toto-GmbH in Koblenz einen Besuch ab. Während die Polizisten das Terrain sondierten und die Angestellten unter die Lupe nahmen, unterhielt sich der Staatsanwalt mit dem Direktor. Den Staatsanwalt interessierte vor allem, wie sicher das Lottosystem gegen Beträgereien abgeschirmt war. Direktor Weinand amüsierte sich. ..Wie ich kürzlich schon im Fernsehen bemerken durfte, ist unser System todsicher. Betrügereien mit Lottoscheinen sind ganz und gar ausgeschlossen. Das System ist absolut unüber-spielbar!" meinte er und erläuterte die Einzelheiten. Das System der Sport-Toto-GmbH schien tatsächlich sicher zu sein, vorausgesetzt, die Angestellten waren zuverlässig. Aber diesbezüglich hatten die Kriminalbeamten gewisse Zweifel. Zwei Umstände machten sie stutzig. Die Angestellte Susanne Fredericq, der die Gegenscheinkontrolle oblag, war Jakob Rühles Schwester, und sie schien ebenfalls begütert zu sein, denn sie konnte sich leisten, was damals noch selten war: Tag für Tag im eigenen Wagen zur Arbeit zu fahren.


  Mit eigenem Auto fuhr auch der Angestellte Manfred Equit ins Büro; und auch sein Gehalt war dafür eigentlich viel zu bescheiden.


  Als die Kripo ihn nun unter die Lupe nahm, stellte sie fest, daß sowohl er als auch sein Onkel, der Juwelier Peter Kreuser, erst in jüngster Zeit zu Wohlstand gekommen waren. Kreuser hatte sich ein hochmodernes Juweliergeschäft eingerichtet, und Equit fiel durch die generösen Geschenke auf, die er verschiedenen Frauen machte.


  Die Kriminalpolizei stellte auch fest, daß zwischen Rühle und Susanne Fredericq auf der einen und Kreuser und Manfred Equit auf der anderen Seite enge freundschaftliche Bande bestanden. Sie forschte weiter und erfuhr von einer Lotto-Angestellten, sowohl Susanne Fredericq als auch Manfred Equit hätten wiederholt seltsame Telefongespräche mit Außenstehenden geführt. Die beiden wurden verhaftet. Nähere Anhaltspunkte oder gar Beweise dafür, daß sie Betrügereien begingen, hatte die Kripo zwar nicht, doch soviel stand für sie fest: Mit Rühles Lottogewinnen war irgend etwas nicht in Ordnung, und seine Schwester sowie ihr Kollege Equit waren irgendwie in die Angelegenheit verwickelt.


  Rühle, Kreuser, Equit und Susanne Fredericq waren vom Gemüt her biedere Kleinbürger, denen das Format raffinierter Gauner fehlte. Bei weitem nicht so gerissen wie die großen Wirtschaftswunderhaie, daher längst nicht so „bemoost" und schon gar nicht mit wohlausgeklügelten juristischen Winkelzügen vertraut, wurden sie eine leichte Beute der Beamten vom Betrugsdezernat in Koblenz.


  Einige Tage Einzelhaft, ein forsches Verhör, hin und wieder eine versöhnliche Geste - dann legte Susanne Fredericq. das labilste Glied in der Rühle-Crew, ein reumütiges Geständnis ab. Die anderen taten es ihr nach, und was die Vernehmer zu hören bekamen, brachte sie beinahe zum Lachen: Das „todsichere" Lottosystem der Koblenzer Sport-Toto-GmbH war von zwei kleinen Angestellten siebzehnmal innerhalb weniger Monate geknackt worden. Sie erbeuteten dabei einen Betrag von 2 275 927DM und 10 Pfennig, und zwar auf die denkbar einfachste Weise und nahezu ohne Risiko: Ein Verwandter oder Bekannter kreuzte auf dem mit vierzehn Zahlenfeldern versehenen Wettschein nur dreizehn Felder mit jeweils sechs Zahlen an. Das vierzehnte Feld blieb leer. Der Schein wurde dann in irgendeiner Koblenzer Annahmestelle abgegeben. So unvollständig ausgefüllte Scheine hätten eigentlich gar nicht angenommen werden dürfen, doch den Annahmestellen fiel das leere Zahlenfeld so gut wie nie auf.


  Der Wetter behielt Schein A und übergab ihn sofort seinem Auftraggeber. Das war entweder Rühle oder Kreuser. Die gaben ihn an Equit weiter, der aus ihm die Annahmestelle erkannte und nun wußte, in welchem Bündel der dazu gehörige B-Schein steckte. Noch am Samstag brachte er Schein B oder notfalls auch das ganze Bündel an sich. Am Sonntag verschaffte er sich die Gewinnzahlen und trug sie auf das leere Feld der Scheine A und B ein. Den B-Schein gab er dann an Susanne Frédéricq weiter. Da in der Lotto-Zentrale Equit alle Arbeiten oblagen, die für die Vorbereitung der Gegenscheinkontrolle erforderlich waren, bereiteten diese Manipulationen keine Schwierigkeiten.


  Equit selbst tränkte die Scheine mit einer fluoreszierenden Spezialflüssigkeit, verwahrte sie im Safe und gab am Montagmorgen auch die C-Scheine an die Auswertungsabteilung heraus. Dabei hatte er stets Zeit und Gelegenheit genug, das leere Feld auf dem C-Schein ebenfalls mit den Gewinnzahlen zu versehen.


  In der Auswertungsabteilung saß Susanne Fredericq. die den B-Schein unbemerkt in das entsprechende Bündel zurückpraktizieren mußte. War das geschehen, konnte sie den Gewinner „feststellen". Theoretisch hätte ihr diese Manipulation natürlich nicht gelingen dürfen, weil laut Dienstvorschrift der Leiter der Auswertungsabteilung und zwei Polizisten bei der Gegenscheinkontrolle ständig zugegen sein mußten. Doch in der Di rektion der Sport-Toto-GmbH gingen Theorie und Praxis etwas auseinander. Der Abteilungsleiter, stets mit vielen wichtigen Dingen beschäftigt, verschwand nach wenigen Minuten in seinem Büro und warf nur hin und wieder einen Blick durch die Tür.


  Die beiden Polizisten aber saßen gemütlich im Nebenraum und frühstückten. Das Lottoglück hätte vermutlich noch viele Male geblinzelt, wäre Susanne Fredericq nicht urplötzlich erkrankt. Nach ihrer Genesung wurde sie in eine andere Abteilung versetzt und hatte mit den Gegenscheinkontrollen nichts mehr zu tun. Allein aber konnte Equit die Sache nicht bewältigen.


  Ob ohne Rühles Steuerschulden die Lotto-Betrügereien überhaupt jemals entdeckt worden wären, darf bezweifelt werden.


  Am 4. Dezember 1958 verhandelte die große Hilfsstrafkammer am Landgericht Koblenz gegen Jakob Rühle, Peter Kreuser, Manfred Equit, Susanne Fredericq und 15 weitere Personen wegen „Betruges zum Nachteil der Öffentlichkeit". Der Staatsanwalt. den die „unverfrorene Handlungsweise" der Angeklagten „erschütterte", forderte wegen besonders schweren Betruges für 18 der insgesamt 19 Angeklagten Zuchthausstrafen zwischen drei und vier Jahren. Nur einen Wettscheinabgeber wollte er mangels Beweises freigesprochen wissen. Besonders verbittert zeigte sich der Staatsanwalt darüber, daß der Verbleib von mehr als der Hälfte des ergaunerten Geldes, nämlich von 1,25 Millionen DM. nicht aufgeklärt werden konnte.


  Die Verteidigung hatte es im Prozeß leicht. Der Fall war von der Öffentlichkeit eher mit Schmunzeln als mit Empörung aufgenommen worden. So konnte denn Rühles Verteidiger dem scharfen Plädoyer des Staatsanwalts triumphierend entgegenhalten, die Primitivität des Koblenzer Wettspielsystems hätte betrügerische Manipulationen geradezu herausgefordert, weshalb von einem „schweren" Betrug natürlich gar keine Rede sein könnte.


  Das Gericht war derselben Ansicht. Es verurteilte Jakob Rühle, der insgesamt 900000DM erbeutet hatte, zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Peter Kreuser bekam für die ergaunerten 327000 DM drei Jahre und sieben Monate, Susanne


  Fredericq und Manfred Equit jeder drei Jahre und drei Monate Gefängnis. Fünf Angeklagte wurden freigesprochen, die restlichen erhielten Gefängnisstrafen zwischen vier und zwanzig Monaten.


  Ungeklärt blieb, wer der eigentliche Initiator dieser Betrügereien gewesen war. Im Gegensatz zu anderen Strafprozessen, in denen der Angeklagte bemüht ist, die Hauptschuld möglichst seinen Komplizen anzulasten, stritten sich hier die vier Hauptangeklagten geradezu um die Urheberschaft. Das Gericht hielt Jakob Rühle, den Maharadscha von Ochtendung, für den Spiritus rector des Unternehmens. Er hatte auch am meisten daran verdient.


  



  


  „In Lüneburg ist der Tommy los!"


  Mit dieser Überschrift alarmierte eine westdeutsche Illustrierte im August 1957 ihre Leser. Lüneburg, die tausendjährige Salz-und Hansestadt, war seit einigen Wochen zum Eldorado uniformierter britischer Rowdys geworden. In der altehrwürdigen Heidemetropole hatte sich nach Kriegsende ein größeres Kontingent britischer Besatzungstruppen etabliert. Nahe Soltau in der Lüneburger Heide hatten sie mit Billigung der Adenauer-Regierung 48 000 Hektar Heidelandschaft in Manövergebiet verwandelt. Britische Panzer zermalmten das Heidekraut, Geschütze schössen unzählige Krater in die verträumte Landschaft und vertrieben daraus die ,,Heidschnucken". Bislang hatten sich die Soldaten damit begnügt, ihre kriegerischen Ambitionen in der Heide abzureagieren. Nun aber, da nach Inkrafttreten der Pariser Verträge und Aufnahme der BRD in die NATO aus Besatzern militärische Verbündete geworden waren und der Bundestag in Bonn eiligst die allgemeine Wehrpflicht beschlossen hatte, schien es, als wollten die britischen Landser ihren deutschen Bündnispartnern demonstrieren, wie lustig das Soldatenleben auf fremdem Boden sein kann.


  Die smarten Boys aus „Merry Old England" wollten sich nicht mehr mit den „Damen" gewisser Etablissements des Lüneburger Altstadtviertels begnügen, sondern hatten sich nun die Frauen und Töchter friedlicher Bürger in den Kopf gesetzt. So zogen denn nach dem uralten Söldnermotto „Bist du nicht willig, so mach' ich dich kalt!" ganze Gruppen uniformiert oder in Zivil durch Lüneburgs Straßen, rempelten Passanten, zumeist Frauen, an, schlugen Jünglinge zusammen, beschimpften die ,;bloody bastards", stahlen Schnaps und Zigaretten, schmissen Fensterscheiben und Straßenlaternen ein und vergewaltigten Schulmädchen. Eine Vierzehnjährige wurde gleich von dreien dieser Rowdys mißbraucht. Den 19jährigen Lehrling Hans-Jürgen Kreikebohm pöbelten vier Soldaten an, verhöhnten ihn als „bloody Germanbastard" und schlugen ihn schließlich brutal zusammen. Mit sieben Verletzungen am Kopf und einer Gehirnerschütterung mußte er ins Krankenhaus eingeliefert werden.


  Insgesamt wurden innerhalb weniger Wochen elf meist schwere Körperverletzungen, sechs Diebstähle und 36 Sachbeschädigungen durch britische Soldaten registriert.


  Wenn die deutsche Polizei oder die britische Militärpolizei am Tatort eintraf, waren die Täter schon über alle Berge. Die Lüneburger Stadtväter wandten sich unter dem Druck der Bevölkerung an die Militärbehörde. Von dort wurde zwar Abhilfe zugesagt, doch es änderte sich nichts. Als dem für die Sicherheit zuständigen britischen Verbindungsoffizier, Oberst Caroe, die Klagen lästig wurden, erklärte er: „Es gibt gar keine britischen Übergriffe, das steht nur in deutschen Zeitungen."


  Was in westlichen Zeitungen über solche Übergriffe zu lesen war, ist vergleichsweise wenig: doch es zeigt einmal mehr, daß die westdeutschen Besatzungsmächte „Trizonesien" nicht nur ihre politischen, ökonomischen und militärischen Interessen aufdrängten, sondern auch ihren „way of life"; sogar ihre Kriminalitätsformen haben sie dorthin exportiert. Je stärker die Bindungen der BRD zu ihren imperialistischen Partnern, insbesondere zu den USA, wurden, um so mehr und rascher stieg auch die Kriminalität in den Bundesländern. Das ist eine Tatsache, die sich aus der BRD-Kriminalstatistik leicht ersehen läßt.


  Und noch etwas ist Tatsache: Die Kriminalität in der BRD nahm immer stärker die Wesenszüge des Gangstertums an, die für die Kriminalität in den USA seit vielen Jahrzehnten typisch sind. Mit der Kriminalität aber wandeln sich auch zwangsläufig das Gesicht der Polizei, ihre Struktur und ihre Methoden. Gegenwärtig, da das organisierte Verbrechen und Gangstertum in der


  BRD Ausmaße erreicht hat, gegen die das Berufsverbrechertum und die Ringvereine der zwanziger Jahre harmlos waren, verfügt die Kriminalpolizei der BRD über zahlreiche konspirative und halbkonspirative Formationen und „Mobile Einsatzkommandos" (MEK), die nach dem Vorbild amerikanischer FBI-Praktiken eingesetzt werden. Natürlich nicht nur gegen Rauschgifthändler und Bankräuber und schon gar nicht gegen die befrackten Gauner in den Oberschichten. Und dennoch wächst in der BRD die Zahl der Verbrechen schneller als die der Bevölkerung. Und das kann auch gar nicht anders sein, entstammen doch beide - modernes Gangstertum und moderne Polizei - dem gleichen imperialistischen Schoß.


  Die Ausschreitungen britischer Soldaten in Lüneburg im Jahre 1957 freilich hielten sich noch im Rahmen herkömmlicher Krawalle, wenn auch verärgerte Bürger schon damals meinten, das wäre „das reinste Chicago in Germany". Sie ahnten noch nicht, wie sehr ihnen schon bald ein Sohn aus ihrer Mitte im wahrsten Sinne des Wortes „einheizen" würde.


  



  


  Der Feuerteufel von Lüneburg


  In den Abendstunden des 22. Dezember 1959 begannen die Lüneburger Feuersirenen zu heulen. Mit schrillem Bimmeln rasten die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr - eine Berufsfeuerwehr gab es nicht in der Stadt - durch die Innenstadt zum Alten Kaufhaus. Der alte, noch aus der Hansezeit stammende Ziegelbau, den ein kulturhistorisch wertvoller Barockgiebel zierte, stand in Flammen. Eine große Schar Neugieriger hatte sich eingefunden, so daß die Polizei alle Hände voll zu tun hatte, um den Brandort abzuriegeln und der Feuerwehr Zugang zu verschaffen. Mitten in der Menge stand ein junger Bursche, dunkelblond, mit unscheinbarem Milchgesicht, auf dem sich gerade erster Bartflaum zu kräuseln begann. Niemand schenkte ihm Beachtung, keinem fiel sein selbstgefälliges zynisches Grinsen auf. Alle hatten nur Augen für die gespenstische Szenerie am Alten Kaufhaus.


  Im Alten Kaufhaus befanden sich das Ostpreußische Jagdmuseum. eine Goldschmiedewerkstatt und das Atelier eines


  Kunstmalers. Außerdem hatten mehrere Firmen dort ihre Lagerräume. In ihnen wütete das Feuer am stärksten. Den unter Denkmalschutz stehenden Barockgiebel konnte die Feuerwehr gerade noch vor dem Einsturz bewahren, das Lagerhaus jedoch brannte völlig aus. Den Gesamtschaden bezifferten Experten später mit 2 Millionen DM. Der Brand wurde, wie die Sachverständigen feststellten, vorsätzlich gelegt.


  Die Zuschauer diskutieren erregt die Frage, wie der Täter bestraft werden müßte. Das Milchgesicht steht dabei und hört eine Weile zu, dann geht es schnurstracks in die „Johannes-Klause" in der Altstadt. Seine ausgetrocknete Kehle verlangt nach einem größeren Schnapsquantum. Auch in der „Johannes-Klause" wird diskutiert, doch das Milchgesicht hört nicht hin. Seine Augen sehen noch immer die hoch auflodernden Flammen, seine Ohren hören das zischende Brodeln des Wassers, seine Zunge schmeckt den Rauch und die Asche.


  Die Öffentlichkeit hat den Schock noch nicht überwunden, da heult die Feuersirene erneut. Genau eine Woche später, in der Nacht zum 29. Dezember, bricht ein zweiter Großbrand aus. Die Lüneburger Ratsbücherei brennt nieder. Rund 30000 wertvolle, zum Teil unersetzliche Bücher aus dem 16. und 18. Jahrhundert werden vernichtet, ein Schaden von 180000 DM entsteht. Wieder stellen die Sachverständigen fest, daß Brandstiftung vorliegt. Der Brand wurde im Obergeschoß gelegt, schwelte unter dem Fußboden weiter und erfaßte die Balken zu den unteren Räumen.


  Für dieselbe Nacht registrierte der Lüneburger Polizeibericht noch eine Brandstiftung, die jedoch angesichts des Großbrandes in der Ratsbücherei kaum beachtet wurde. Im Bahnhof Lüneburg-Süd. dem sogenannten Soltauer Kleinbahnhof, waren unbekannte Täter in die Fahrkartenausgabe eingedrungen und hatten dort unter einem Schreibtisch mit Papier und Pappe ein Feuer entfacht. Der Schaden betrug etwa 5000 DM. Von den Tätern fehlte jede Spur.


  Die Großbrände reaktivierten in der Öffentlichkeit den uralten Streit, ob Lüneburg eine Berufsfeuerwehr brauchte oder mit einer freiwilligen Feuerwehr auskäme. Die Presse veröffentlichte zahlreiche Artikel und Leserstimmen über die Brände und spekulierte eifrig über die mutmaßlichen Motive des unbekannten Täters, dem sie den Namen „Feuerteufel von Lüneburg" gab.


  Lüneburgs Polizei wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt und durch Einsatzkräfte aus dem ganzen Land Niedersachsen verstärkt. Die Kriminalpolizei bildete eine Sonderkommission, und die Staatsanwaltschaft setzte eine Belohnung von insgesamt 13 000 DM für Hinweise auf den Täter aus. Polizeistreifen patrouillierten Tag und Nacht durch die Stadt. Objekte, von denen anzunehmen war, sie seien möglicherweise ebenfalls gefährdet, bekamen Wächter. In den Straßen und Parkanlagen beobachteten verkleidete, teilweise als Liebespaar getarnte Polizisten die Passanten. Lüneburg glich einem Heerlager der Polizei.


  Dennoch konnte der „Feuerteufel" in der Nacht zum 14. Januar 1960 einen weiteren Brand legen. Als Objekt hatte er diesmal das beliebte, aus dem Mittelalter stammende und zu den historischen Sehenswürdigkeiten Lüneburgs gehörende Restaurant „Zur Krone" gewählt. Im Brandschutt fanden die Experten gleich drei Brandherde. Einen unter der Theke, den zweiten unter einem Tisch im Gastraum und den dritten im Nebenzimmer unter dem Klavier. Der Gastraum wurde von den Flammen völlig zerstört. Der Rauch, der durch die Entlüftungsanlage bis in die oberen Stockwerke vordrang, drohte die Hausbewohner zu ersticken. Den Schaden bezifferten die Experten mit 60000 DM.


  Nun kannte die Empörung der Lüneburger keine Grenzen mehr. Die Polizei geriet ins Kreuzfeuer der Kritik, und wie immer in derartigen Situationen fehlte es auch diesmal nicht an Forderungen nach radikaler Verschärfung der Strafgesetze.


  Die 24köpfige Sonderkommission B, von Kriminalhauptkommissar Landmann vom Landeskriminalpolizeiamt in Hannover geleitet, war in vier Ermittlungsgruppen aufgeteilt worden. Die Kripo vermutete, der oder die Täter stammten aus Lüneburg und hätten die Brände entweder aus politischem Fanatismus oder aus Haß und Rache gelegt. Soweit politische Täter in Betracht gezogen wurden, richtete sich der Verdacht in erster Linie natürlich gegen Linkskräfte, vor allem gegen linksgerichtete Studenten. Dafür gab es zwar nicht den geringsten Anhaltspunkt, doch im strammbraunen „Heil-Herzog-Widukind-Land" Niedersachsen, das noch dazu über solche Brandexperten wie Zirpins verfügte, verstand es sich von vornherein, nur die „Roten" seien einer solchen Teufelei fähig.


  Folglich wurde in einschlägigen Kreisen eifrig sondiert. Das gehörte hei der BRD-Kripo schon zum Handwerk. Wann und wo immer ein schweres, die Öffentlichkeit schockierendes Verbrechen begangen wurde, fahndete man zunächst in den Reihen der politisch Unbequemen nach dem Täter. Die Kriminalpolizei Niedersachsens mag, inspiriert durch ihren langjährigen Chef, den ehemaligen SS-Sturmbannführer und Kommunistenhasser Zirpins, darin besonders eifrig gewesen sein, eine Ausnahme jedoch bildete sie keineswegs.


  Die Lüneburger Sonderkommission hatte noch drei weitere Versionen zum Tatmotiv und damit zum Täter. Sie zog in Erwägung, ein Intellektueller, der den Wert der Kulturschätze kannte und die ganze Stadt mit deren Vernichtung treffen wollte, könnte die Tat begangen haben. Oder: Der Täter wäre in jenen Kreisen zu suchen, die für Lüneburg eine Berufsfeuerwehr forderten. Und schließlich dachte man auch daran - wie bezeichnend für die Welt der „freien Marktwirtschaft" und der Konkurrenz —, ein Bauunternehmer oder ein Architekt, dem es um lohnende Aufträge ging, hätte die Brände gelegt. Alle diese Vermutungen erwiesen sich schon sehr bald als falsch.


  Die naheliegendste, freilich auch unsensationellste Möglichkeit, daß der Täter nichts weiter als ein geltungssüchtiger Psychopath war, den lediglich krimineller Ehrgeiz zum Verbrechen trieb, erwog man nur am Rande.


  Die Kriminalpolizei hatte zwar einen dicken „Spurenband", aber nicht den geringsten konkreten Täterhinweis, als am Abend des 27. Januar 1960 die Lüneburger Feuersirenen abermals Alarm schlugen. Im 500 Jahre alten Salzspeicher Viskulenhof war Feuer ausgebrochen. Der Brand vernichtete den Dachstuhl und den Silo und verursachte einen Schaden von 150000 DM.


  Auch diesmal stand jener milchgesichtige Bursche unter den Zuschauern und amüsierte sich. Wäre er dem Lüneburger Polizeiwachtmeister Grabowski aufgefallen, vielleicht hätte er in ihm jenen Einbrecher wiedererkannt, den er eines Abends auf frischer Tat festgenommen hatte. Grabowski wollte ihn mit zur Wache nehmen, unterließ es aber, ihn zuvor nach Waffen zu durchsuchen. Plötzlich zauberte der Kerl einen Gasrevolver aus der Tasche und forderte: „Nun schnall mal schön dein Koppel mit dem Revolver ab, Kumpel!" Grabowski tat es, dennoch bekam er aus nur zwei Meter Entfernung eine Gasladung mitten ins Gesicht.


  Ganz ähnlich war es am 22. Januar, also nur fünf Tage vor dem Brand im Viskulenhof, einem Wachposten der Bundeswehr ergangen, als er in der Scharnhorst-Kaserne einen jungen Mann daran hindern wollte, das Gebäude zu verlassen. Der Unbekannte schoß eine Gasladung ab, entriß dem Soldaten das Schnellfeuergewehr und flüchtete.


  Keiner dieser beiden Fälle wurde mit den Bränden in Verbindung gebracht.


  Der Kripo war zwar bekannt, daß an einigen Brandorten vor der Feuerlegung vom Täter Behältnisse aufgebrochen und Bargeld oder andere Dinge gestohlen worden waren, beispielsweise im Soltauer Kleinbahnhof, doch hatten sich auch daraus keine brauchbaren Spuren auf den Täter ergeben.


  Als die Untersuchung der Großbrände nicht vorankam, wurden schließlich alle kleineren, bisher unaufgeklärten Brandstiftungen in Lüneburgs Umgebung in die Ermittlungen einbezogen.


  Am 8. Juni 1958 war das Pastorat Rautenberg in Brand gesteckt worden. Der Täter hatte Bargeld und diverse Kleinigkeiten gestohlen und eine Sekretspur hinterlassen.


  Am 14. November 1959 wurde in die Büroräume der Altwarenhandlung Storck eingebrochen. Nach dem vergeblichen Versuch, den Panzerschrank aufzubrechen, zündete der Täter einen Stapel Altpapier an. Als Visitenkarte hatte er jenes Stoffwechselprodukt hinterlassen, das auf lateinisch grumus merdae heißt.


  Neun Tage nach dem Brand im Viskulenhof, am 5. Februar 1960, suchte ein Einbrecher eine Kfz-Bedarfshandlung in Lüneburg heim, legte jedoch keinen Brand. Dennoch wies gerade dieser simple Einbruch auf den Zusammenhang mit den Großbränden hin. Der Täter hinterließ nämlich ein Dankschreiben, einen schreibmaschinengetippten Zettel mit den Worten:


  „Fielen dank


  der Feuerteufel."


  Die primitiven Schreibfehler erweckten bei den Kriminalisten zunächst den Verdacht, es handele sich entweder um einen Nachahmungstäter oder um einen kriminellen Witzbold, der die


  Polizei auf die falsche Spur locken wollte. Beide Möglichkeiten waren nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen. Viele spektakuläre Verbrechen fanden schon, wie der Kriminalist weiß, in dieser oder jener Form Nachahmer, jeder Gangster, den die Sensationspresse als schaurigen Helden populär gemacht hatte, bekam seine Nachäffer.


  Ob erfolgversprechend oder nicht, auch dieser Spur mußte daher nachgegangen werden.


  Bis zum 8. Februar 1960 war die Sonderkommission B mit ihren Ermittlungen noch keinen Schritt weitergekommen. Die Stadtväter und andere Stellen, denen die Untersuchungen zu lange dauerten, diskutierten bereits ernsthaft die Frage, ob und in welcher Höhe finanzielle Mittel aus dem Stadtsäckel für die Heranziehung eines Hellsehers bereitgestellt werden könnten. Da gab ein kleiner Junge unbewußt den Anstoß zur Aufklärung dieser Verbrechen. Er hatte beim Herumstöbern in der Gartenlaube seiner Eltern ein „Maschinengewehr" entdeckt und seinem Vater gezeigt. Der Vater, soldatisch gebildet, stellte sofort die Ähnlichkeit mit dem in der Scharnhorst-Kaserne geraubten und in der Presse mehrfach abgebildeten Schnellfeuergewehr fest. Was tun? Gleich zur Polizei laufen? Das brachte nur Scherereien; es unterlassen würde aber noch mehr Ärger eintragen. Ratlos debattierte er das Für und Wider mit einem Arbeitskollegen. Der erbot sich schließlich, die Angelegenheit auf diplomatische Weise zu regeln. Damit die Diplomatie aber auch richtig funktionieren konnte, nahm er noch einen ordentlichen Hieb aus der Pulle, bevor er zum nächsten Polizeirevier schwankte.


  Ein ganz und gar rat- sowie schuldloser Kollege hätte das Pech gehabt, in seiner Gartenlaube eine bundeseigene Schießmaschine zu finden, sagte er und schilderte die Details. Auf der Wache schnupperte man zunächst mißtrauisch in seine Atemluft, aber weil es schließlich um eine hochwichtige Sache ging, gab man -vorsichtshalber im Konjunktiv - die Meldung weiter.


  Ein Einsatzkommando, das die Gartenlaube in der Lüner Straße durchsuchte, stellte fest, daß es sich tatsächlich um das geraubte Schnellfeuergewehr handelte. Es wurde eine Menge Diebesgut gefunden, auch von solchen Tatorten, an denen der Einbrecher Feuer gelegt hatte. Nun schaltete sich sofort die Sonderkommission ein. Die Gartenlaube wurde von dem 19jährigen Hilfsarbeiter Herbert Rademacher, dem Stiefbruder des kleinen Gewehrfinders, bewohnt. Rademacher war nicht zu Hause, sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Kripo löste die Fahndung aus. Noch wagte man nicht daran zu glauben, die Spur des Feuerteufels entdeckt zu haben. Die Gartenlaube wurde unauffällig überwacht.


  Rademacher ließ sich nicht blicken. Später sollte sich herausstellen, daß er, von seiner Schwester Inge gewarnt, bereits geflohen war. Er wollte in die französische Fremdenlegion eintreten, ein Ausweg, den bereits viele flüchtige Verbrecher gesucht hatten. Aber schon bei Kehl am Rhein endete Rademachers Flucht. Anstatt mit dem Zug über die Grenze zu fahren, stieg er in Kehl aus, um sich vom „Vater Rhein" zu verabschieden. Beim Grenzübergang stellte er sich dann so verklemmt und dilettantisch an, daß die Grenzer mißtrauisch wurden und ihn festnahmen.


  Am 9. Februar, 24 Stunden nach seiner Flucht, konnten ihn Beamte der Sonderkommission B in Kehl abholen. Rademacher


  versuchte keinerlei Tricks. Er unternahm nicht einmal einen
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  Herbert Rademacher, der „Feuerteufel von Lüneburg", entsprach nicht den Täterversionen der Kripo


  ernsthaften Versuch, die Verbrechen abzustreiten. Noch auf der Bahnfahrt nach Lüneburg legte er ein Geständnis ab. Ein gutes Dutzend weiterer Straftaten, die ihm die Kripo gewiß nicht zugeschrieben hätte, gab er bei dieser Gelegenheit gleich mit zu. Ganz in der Art renommiersüchtiger, aber nur mäßig intelligenter Gauner ließ er sich von den Kriminalbeamten mit ein bißchen Vertraulichkeit und geheuchelter Bewunderung auf den Leim locken. Es schien ihm sogar Spaß zu machen, der Kripo, der hie und da doch Zweifel bei seinen Aussagen kamen, durch anschauliche Demonstrationen zu beweisen, was er für ein verteufelter Kerl war. Bei manchen Einbrüchen, die er gestand, hatte die Kriminalpolizei mindestens zwei Täter vermutet, weil nach ihrer Ansicht einer allein nicht fähig gewesen wäre, die Tat auszuführen. Rademacher widerlegte sie.


  Dieser 19jährige Straftäter entsprach ganz und gar nicht den Vorstellungen, die sich Polizei, Presse und Öffentlichkeit vom Feuerteufel gemacht hatten. Statt intelligent, war er eher dümmlich und gleichgültig. Er hatte weder den historischen Charakter noch den Wert der Brandobjekte gekannt.


  Im Juli 1940 in Lüneburg geboren, hatte er sich schon als Kind einen Namen als Nichtsnutz, Herumtreiber und Schulschwänzer gemacht. Mit fünf Jahren verlor er seinen Vater bei einem Bombenangriff. Zum späteren Stiefvater fand er nie richtig Kontakt. Mit dreien seiner insgesamt fünf Geschwister verstand er sich nicht. Nur mit seinem jüngsten Stiefbruder, dem kleinen Jungen, der das Schnellfeuergewehr gefunden und damit seine Verbrechen praktisch aufgedeckt hatte, und mit seiner um zwei Jahre jüngeren Schwester Inge verband ihn ein herzliches Verhältnis. Inge war auch über seine Brandstiftungen informiert. Gegen Ende des Prozesses, als Rademacher, konfrontiert mit den Beweisen seiner Schuld, der Ernst seiner Lage bewußt wurde, behauptete er sogar, die Schwester hätte ihn dazu angestiftet. Vor der Brandstiftung im Viskulenhof hätte sie ihn aufgefordert, wieder einmal etwas für seinen Ruf als „Feuerteufel" zu tun. Daß Inge Rademacher an den Verbrechen beteiligt war, wurde im Gerichtsverfahren ebensowenig bewiesen wie die laut gewordene Vermutung, ihr Verhältnis zu ihrem Bruder wäre weit über eine geschwisterliche Bindung hinausgegangen. Für beides gab es zwar Indizien, jedoch keine stichhaltigen Beweise.


  Im Prozeß gegen Herbert Rademacher, der im Juni 1960 vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Lüneburg stattfand, erhob Staatsanwalt Dr. Finck auf 122 Seiten Anklage wegen 53 Verbrechen und Vergehen, die insgesamt gegen 16 Paragraphen des Strafgesetzbuches der BRD verstießen. Sie alle waren in der Zeit vom Mai 1959 bis Februar 1960 begangen worden. Der Staatsanwalt beantragte dafür an Einzelstrafen insgesamt 163 Jahre und sechs Monate Zuchthaus.


  Doch „nur" in 48 Fällen wurde Rademacher vom Gericht für schuldig befunden und als „gefährlicher Gewohnheitsverbrecher" zu insgesamt 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Sowohl der Angeklagte als auch der Ankläger legten gegen dieses Urteil Revision ein, die aber vom Bundesgerichtshof verworfen wurde.


  Daß Rademacher überhaupt zu einer Zuchthausstrafe verurteilt werden konnte, setzte voraus, daß er zur Tatzeit die geistige und sittliche Reife besaß, das Strafrechtswidrige seines Handelns zu erfassen. Den Gutachten der Psychiatrieprofessoren Dr. Dr. Kloos von der Universität Göttingen und Obermedizinalrat Dr. Rohlfing vom Landeskrankenhaus Lüneburg zufolge war das der Fall. Die Gutachter versuchten auch, die Frage zu beantworten, die alle Prozeßbeobachter bewegte: Warum hat Rademacher diese Verbrechen begangen?


  Professor Kloos sah das Tatmotiv vor allem in Rademachers Geltungssucht. Drei Schlüsselerlebnisse hätten den in allen persönlichen Dingen überaus empfindlichen Jugendlichen zu einem kaltschnäuzigen Verbrecher werden lassen: die von ihm als zu hart empfundene erste Jugendstrafe vom Dezember 1954, die den damals 14jährigen wegen eines Bagatelldiebstahls für ein ganzes Jahr in die Strafanstalt Vechta gebracht hatte. Rademacher, der vor dieser Jugendstrafe bereits wegen chronischer Schul-schwänzerei, diverser Diebereien und allgemeiner moralischsittlicher Verwahrlosung zur Fürsorgeerziehung eingewiesen worden war, fühlte sich von da an als Märtyrer. Dieses Gefühl wurde noch verstärkt, als er, der schießfreudige und waffennärrische Rabauke, der zum Vergnügen dutzendweise Vögel und Eichhörnchen abknallte, sich freiwillig zur Bundeswehr meldete, aber abgewiesen wurde. Aus Wut darüber kokelte er sofort Bretterbuden und Schießstände auf militärischem Gelände an. Die Zustimmungsverweigerung zur Verlobung mit seiner Freundin Uschi durch deren Eltern hätte schließlich das Maß voll gemacht. Rademac her, zu faul, sich in einem ehrlichen Beruf eine gesicherte Existenz zu erarbeiten, beschloß, Gangster zu werden und die Lüneburger das Zittern zu lehren. Zu rücksichtslosem Vorgehen entschlossen, führte er bei seinen Straftaten stets Waffen bei sich.


  Als der Gerichtsvorsitzende ihn fragte: „Hätten Sie auch geschossen?" erwiderte Rademacher gelangweilt: „Wahrscheinlich!"


  Vorsitzender: „So eine Gaspistole ist doch eine gefährliche Waffe!"


  Rademacher: „Es gibt gefährlichere. Man muß 'ran auf zwei bis drei Meter, sonst wirkt das Ding nicht. Und dann mitten ins Gesicht."


  Vorsitzender: „Und wenn der andere dabei draufgeht?"


  Rademacher (achselzuckend): „Risiko!"


  Diese Kaltschnäuzigkeit war so unfaßbar, daß der Vorsitzende später noch einmal darauf einging. „Hatten Sie denn keine Angst, daß man Sie entdecken könnte?"


  Rademacher: „Nee, wenn man eine Gaspistole hat, nicht."


  Vorsitzender: „Und einen Dolch doch auch!"


  Rademacher: „Klar, wenn da ein Nachtwächter mit dem Köter kommt, ist das Messer für den Hund und die Pistole für den Mann."


  Daß dieser Möchtegern-Gangster die Pistole „gegen den Mann" einzusetzen bereit war, hatte er zweimal bewiesen; wie er sich angesichts eines scharfen Wachhundes verhalten hätte, ist ungewiß.


  



  


  Joggi ist verschwunden


  Am 15. April 1958 wurde der Kriminalgeschichte der BRD ein neues Blatt hinzugefügt. Ein Blatt, auf das die Bürger sicherlich gern verzichtet hätten; aber was geschah, war doch nur die Konsequenz der Entwicklung in diesem Staate.


  An diesem Tage, es war ein Dienstag, verließ gegen 11 Uhr 15 ein kleiner, aufgeweckter Junge seine Wohnung in der Löwenstraße 96 des Stuttgarter Vororts Degerloch, um im nahen


  Garten seines Freundes zu spielen. Von dieser Minute an waren die Stunden des siebenjährigen Joachim Goehner, den seine Eltern Joggi nannten, gezählt. Joggi Goehner sollte das erste Kidnapping-Opfer in der BRD werden. Das Verbrechen der erpresserischen Kindesentführung, 1932 von einem Deutschen, in den USA zuerst ausgeführt, seither in etlichen imperialistischen Staaten praktiziert, sollte von nun an die Kriminalstatistik der BRD um eine weitere grauenhafte Rubrik erweitern.


  Noch ahnten weder die Polizei noch die Öffentlichkeit etwas davon; Joggi, der sich schon sehr auf den nächsten Tag, seinen ersten Schultag, freute, erzählte voll Stolz seinem Spielkameraden, daß er nachmittags mit seinem Vater und seinem Bruder Peter auf der Schwäbischen Alb ein Segelflugzeugmodell ausprobieren wollte. Daher mußte er unbedingt pünktlich um 13 Uhr zu Hause sein. Das war ihm von der Kinderschwester ausdrücklich aufgetragen worden.


  Joggi hielt es nicht lange bei seinem Freund. Als er den Garten verließ, lief er seinem Entführer in die Arme. Joggi kam mittags nicht nach Hause. Sein Ausbleiben löste Unruhe aus. Der Kleine war kein Herumtreiber und hatte sich noch nie verspätet. Sein Vater, der Textilvertreter René Goehner. und die Kinderschwester, die Joggi seit der Scheidung seiner Eltern im Dezember 1957 beaufsichtigte, suchten ihn auf der Straße. Sie fragten die Nachbarn und Joggis Freunde und wurden immer besorgter. Am Nachmittag, gegen 17 Uhr, fuhr René Goehner schließlich nach Stuttgart zur Polizei.


  Er wurde an die Weibliche Kriminalpolizei (WKP), eine spezielle Dienststelle, verwiesen, die hauptsächlich auf dem Gebiet des Jugendschutzes tätig ist und die in Stuttgart eine sehr lange Tradition hat. Schon 1903 war hier der Gedanke der Ge-fährdetenfürsorge aufgekommen und hatte in den zwanziger Jahren zur Bildung einer „Frauenwohlfahrtspolizei" geführt, die später Grundstein der Stuttgarter weiblichen Kriminalpolizei wurde. Im Jahre 1945 waren auch die Dienststellen der WKP aufgelöst oder umorganisiert worden. Die weitreichende Verwahrlosung vieler Kinder und Jugendlicher nach dem Kriege und ihr hoher Anteil an der Kriminalität führten dazu, daß in der britischen Zone bereits im Winter 1945/46 weibliche Polizeiformationen aufgestellt wurden. Im Februar 1946 erhielt Hamburg eine 45köpfige weibliche Polizei, die ab 1. November 1946 in blauen Kostümen mit silbernen Knöpfen und Rangabzeichen ihren Dienst versahen. In Bremen entstand im April 1947 eine aus 25 Frauen bestehende, nach dem Vorbild der Konstabier in den USA eingekleidete weibliche Polizei, die die Kriminalpolizei bei Durchsuchungen unterstützte und zur Vernehmung von Kindern sowie zur Betreuung weiblicher Gefangener eingesetzt wurde. Anfang 1948 gab es bereits in allen Ländern der Westzonen eine weibliche Polizei, die teils in die Dienststellen der Kripo eingegliedert, teils auch direkt den Chefs der Kriminalpolizei unterstellt war. Seit 1956 arbeitet die Weibliche Kriminalpolizei der BRD nach der bundeseinheitlichen Richtlinie zur „Behandlung von Kindern und Jugendlichen bei der Polizei". Danach untersucht sie die Straftaten von Kindern und Jugendlichen, Kindesmißhandlungen und Verstöße gegen die Fürsorgepflicht durch Erziehungsberechtigte. Sie ist auch für die Vernehmung von Kindern und Jugendlichen bei Sexualverbrechen oder Verkehrsunfällen zuständig und führt immer dann die Untersuchungen in Fällen vermißter Kinder und Jugendlicher, wenn kein Kapitalverbrechen vorliegt. In manchen Bundesländern werden die Mitarbeiterinnen der WKP auch bei Festnahmen weiblicher Personen, zur Observation oder als „Lockvogel" eingesetzt. Die Angehörigen der WKP sind nicht bewaffnet. Nach Ansicht einiger Polizeichefs ist eine nur mit ihrem Charme ausgestattete Polizistin weniger gefährdet als eine revolverschwingende Walküre. Oder wie das der Münchner Kriminaldirektor Häringeinem Reporter gegenüber ausdrückte: „Für das Schießen sind genügend Männer da!"


  Als Rene Goehner der WKP-Dienststelle in Stuttgart das Verschwinden seines Sohnes Joachim anzeigte, wurde die Angelegenheit zunächst mit der üblichen Routine behandelt. Eine Suchaktion, vorerst auf den territorialen Spielbereich des Jungen beschränkt, verlief ergebnislos. Am folgenden Tag wurde eine Suchmeldung herausgegeben. Gleichzeitig nahmen die versierten Beamtinnen, die sich natürlich über die Situation in der Familie Goehner informiert hatten, Joggis Mutter unter die Lupe.


  Goehners waren seit Dezember 1957 geschieden. Das Sorgerecht für die beiden Söhne war dem Vater zugesprochen worden. Frau Goehner war aus der Löwenstraße 96 ausgezogen und hielt sich seit Anfang April in Gschwend, einem kleinen Kurort in Schwäbisch Gmünd, auf. Wenige Tage vor Joggis Verschwinden hatte sie ihm einen Brief geschrieben und mitgeteilt, sie könne bei seiner Einschulung leider nicht dabeisein. Dann aber tauchte sie plötzlich unangemeldet in der Mittagszeit des 15. April in Degerloch auf, zu dem Zeitpunkt also, als Joggi verschwand. Frau Goehner behauptete, sie hätte den Jungen nicht gesehen. Der Kinderschwester aber war eine eigenartige Nervosität an ihr aufgefallen, und das hatte den Verdacht der WKP erweckt. Joggis Mutter wäre schließlich nicht die erste geschiedene Ehefrau gewesen, die versucht hätte, ein als ungerecht empfundenes Gerichtsurteil eigenmächtig zu korrigieren. Doch die eingeleiteten Nachforschungen ergaben nichts Belastendes. Frau Goehner wurde dennoch ständig überwacht, später sogar mit ihrem Einverständnis bei der Leiterin der Stuttgarter WKP einquartiert und von allen Kontakten mit der Außenwelt abgeschnitten. Aber nichts deutete darauf hin, daß sie den Aufenthaltsort des Jungen kannte. Da von Joggi trotz aller Suche und Nachforschung keine Spur entdeckt wurde, mußte angenommen werden, er sei entführt worden. Merkwürdig war nur, daß sich die Entführer nicht sofort meldeten, wie das von den Kindesentführungen in anderen Ländern bekannt war. Daher mußte auch ein Sexualmord in Betracht gezogen werden. Erst 60 Stunden nach Joggis Verschwinden löste sich das Rätsel.


  Kurz nach Mitternacht des 17. April erhielt Rene Goehner einen anonymen Telefonanruf. Der Anrufer teilte kurz und bündig mit, er hätte den Jungen gekidnappt und würde ihn nur gegen ein Lösegeld von 15000 DM zurückgeben. Das Geld müßte unverzüglich bereitgestellt werden. Jeder Tag Verzögerung würde die Lösegeldsumme um weitere 5000 DM erhöhen. Der Erpresser drohte, den Jungen zu töten, falls Goehner die Polizei benachrichtigte.


  Dennoch verständigte der schockierte Vater die WKP, die sofort die diensthabende Mordkommission einschaltete.


  Die für Kapital- und Roheitsverbrechen zuständige Inspektion I der Stuttgarter Kriminalpolizei rückte in voller Besetzung aus und schlug ihr Stabsquartier in der Kriminalaußenstelle Degerloch auf. Die Anhaltspunkte, auf die sie sich stützen konnte, waren dürftig. Sichere Hinweise für die Entführung gab es nicht.


  Der Telefonanruf konnte ebensogut das Werk eines „Trittbrett-fahrers" sein, also eines Kriminellen, der lediglich „abstauben" wollte. Dennoch mußte die Drohung ernst genommen, alles Aufsehen vermieden werden. Die von der Polizei öffentlich verbreiteten Fahndungsmeldungen enthielten daher keinen Hinweis auf die Entführung, sondern nur die allgemeine Vermutung, möglicherweise könne ein Kapitalverbrechen vorliegen. Noch am 17. April wurde von zwei Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, vierzig Hundeführern und dreißig berittenen Polizisten die Umgebung von Joggis Spielplätzen abgesucht. Kriminalbeamte stellten in Goehners Nachbarschaft, in Schulen, Kindergärten und Kinderheimen Nachforschungen an und ermittelten auch weiter gegen Joggis Mutter. Die normalerweise ruhige Kriminalaußenstelle Degerloch verwandelte sich in einen hektischen Generalstab, in dem pausenlos die Telefone klingelten, Meldungen eingingen oder abgesetzt wurden. Alle verfügbaren Polizisten waren der Einsatzleitung unterstellt. Der Stuttgarter Polizeipräsident selbst hielt sich die meiste Zeit im Einsatzstab auf. Das Landeskriminalamt, die Kriminalhauptstelle und die Landes-kriminaldirektion hatten ständige Vertreter dorthin entsandt.


  Da Joggis Vater es ablehnte, den vom Entführer geforderten Geldbetrag bereitzustellen, versuchte der Einsatzstab, einen Geldgeber zu finden. Justiz und Polizeiverwaltung weigerten sich aus Prestigegründen und weil nicht sicher war, ob Anrufer und Entführer identisch waren, folglich der Verlust des Geldes befürchtet werden mußte. Privatpersonen oder wohltätige Vereine aber wollte die Kripo aus „Gründen der Geheimhaltung" nicht um die Summe bitten. Zu guter Letzt stellte die Stadtverwaltung den Betrag zur Verfügung.


  Nun zerbrach sich die Kripo den Kopf, wie man im Falle des „Vertragsbruches" durch den Erpresser verhindern könnte, daß das Geld verlorenging. Man erwog, die Scheine zu präparieren oder durch Falschgeld zu ersetzen, kam davon aber ab, weil diese Manipulationen das Leben des Kindes gefährden konnten. Vom Notieren der Geldscheinnummern hielt die Einsatzleitung auch nicht viel, weil es ungewiß war, ob und wann einer der registrierten Scheine wieder auftauchen würde. Während die Einsatzleitung solcherart Entscheidungen erörterte, wurde Goehners Telefonanschluß überwacht und jedes ankommende Gespräch abgehört und erforderlichenfalls auf Band aufgenommen. Dazu hielten sich ständig zwei Kriminalbeamte in dem für Goehners Telefonanschluß zuständigen Wählamt 7 der Bundespost auf, das durch Fangschaltung alle Anrufe mit Angabe der Telefonnummer des Anrufers erfaßte. Sobald sich der Erpresser melden würde, sollte das Amt per Funk oder Telefon mit einem Codewort die Polizeizentrale benachrichtigten, damit diese das am nächsten stationierte Streifenfahrzeug zum Anrufungsort beordern konnte. Die Streifenwagen waren angewiesen, den Anrufer nicht sofort zu stellen, sondern zu beobachten und möglichst das Versteck des Kindes herauszufinden. Nur dann, wenn der Anrufer das Kind bei sich hatte, sollte zugegriffen werden. Zusätzlich zu den üblichen Streifenwagen der Schutzpolizei waren mehrere getarnte Fahrzeuge der Kripo, ausgerüstet mit Maschinenpistolen, Mehrladekarabinern, Leuchtpistolen, Kartenmaterial, Ferngläsern und Kleinfunkgeräten, eingesetzt.


  Drei Kriminalbeamte waren in Goehners Wohnung stationiert. Einer blieb ständig mit Goehner in Kontakt, während die beiden anderen das Grundstück und die Straße beobachteten. Außerdem patrouillierten in der Löwenstraße getarnte Polizeistreifen. Im zuständigen Postamt wurden alle Sendungen für Goehner vorrangig aussortiert und durch bereitstehende Kuriere unverzüglich zur Einsatzleitung gebracht.


  Theoretisch war also alles bestens, gewissermaßen ge-neralstabsmäßig organisiert; nur wollte es in der Praxis nicht klappen. Noch am Abend des 17. April, gegen 19 Uhr, kam ein zweiter Anruf des Erpressers in Goehners Wohnung an. Goehner erkannte die Stimme sofort wieder. Der Anrufer wollte wissen, ob das Geld bereitläge. Goehner erwiderte auftragsgemäß, er hätte erst 8000 DM beschaffen können, und versuchte den Preis herunterzuhandeln. Der Erpresser ließ sich darauf jedoch nicht ein. Das Lösegeld müßte unter drei Personen aufgeteilt werden, wäre also ohnehin schon sehr niedrig. Über Joggi sagte er nur, es ginge ihm gut. Dann hängte er ein. Das gesamte Gespräch dauerte knapp zwei Minuten, die Post aber benötigte zehn, um eine Telefonzelle am Charlottenplatz in Stuttgart als Anrufungsort zu orten. Von einer Verfolgung des Anrufers konnte demzufolge keine Rede sein. Immerhin gelang es den mithörenden Beamten, die Stimme des Erpressers aufzuzeichnen.


  Schon knapp vier Stunden später meldete sich der Erpresser abermals, brach aber, offenbar mißtrauisch geworden, das Gespräch nach einer Minute ab. Diesmal ließ sich der Anrufungsort überhaupt nicht bestimmen. Schuld daran war eine Schlamperei: Die Eintragungen in den Ablesetabellen der Post waren falsch!


  Es schien fast, als wollte der Verbrecher sich selbst verraten, denn schon um 23 Uhr 19 rief er erneut an. Als Beweis dafür, daß er Joggi tatsächlich in seiner Gewalt hatte, wies er auf dessen Operationsnarbe hin und forderte Goehner auf, unverzüglich mit dem Auto von Degerloch über Möhringen in Richtung Vaihingen zu fahren. Unterwegs würde er an einem näher beschriebenen Ort weitere Anweisungen vorfinden.


  Das Gespräch dauerte viereinhalb Minuten, doch die Post bestimmte infolge ihrer unrichtigen Tabellen einen falschen Anruf ungsort.


  René Goehner fuhr los. In seinem Wagen hatten sich zwei Kriminalbeamte versteckt. Am angegebenen Ort, einem offenen, nur von Hecken und Büschen unterbrochenen Gelände unmittelbar an der Landstraße, fand Goehner die avisierte Anweisung. Sie bestand aus einem billigen Briefkarton und Zeitungsbuchstaben. Als Klebstoff war, wie die Experten feststellten, kalifornischer Bienenhonig benutzt worden. Das Ganze steckte in einem gewöhnlichen Briefumschlag, wie man ihn in jedem Kaufhaus oder Papiergeschäft erwerben konnte, und war mit einem Stück nasser Wellpappe umwickelt und mit einem Stein beschwert. Die Nachricht mußte schon vor längerer Zeit abgelegt worden sein, weil die Feuchtigkeit der Papphülle den Brief durchweicht und die Buchstaben von ihrer Unterlage gelöst hatte. Es bedurfte also eines mühseligen Puzzlespiels, um zu erfahren, daß Goehner ein Stück weiter ins Gelände gehen und an einem Stein vor einer kleinen Anhöhe das Geld ablegen sollte. Joggi würde dann umgehend nach Hause zurückkehren. Rene Goehner tat, wie ihm geheißen.


  Die Polizei hatte unmittelbar nach dem letzten Erpresseranruf einige Streifenwagen in die Gegend beordert und observierte nun den Ablageort des Geldes, doch niemand kam, es abzuholen.


  Arn nächsten Tag, dem 18. April, startete die Polizei eine zweite große Suchaktion in Degerloch. Dabei wurde auch der Haldenwald durchkämmt. Diese Aktion sollte, wie Kripochef


  Neukirchner später erklärte, die Bevölkerung und die Fresse, die Kritik an der Arbeit der Polizei zu üben begannen, ablenken, war also nichts weiter als eine polizeiliche Popularitätsshow. Wäre man dabei gründlicher vorgegangen, hätte sich die Polizei eine Blamage erspart. Vier Tage später, am 22. April, entdeckte nämlich ein Arbeiter im selben Haldenwald zwischen Stuttgart-Sonneberg und Kaltental die Leiche des vermißten Jungen. Sie lag abseits vom Weg in einer Fichtenschonung.


  



  


  Die Stimme des Mörders


  Zum Zeitpunkt der Entdeckung der Leiche hatte die Kriminalpolizei noch keinen Hinweis auf den Täter. Auch die Fundortuntersuchung ergab keine Anhaltspunkte. Das Kind war gefesselt und erwürgt, aber offenbar nicht sexuell mißbraucht worden. Dem gerichtsmedizinischen Befund zufolge hatte die Leiche mindestens 12 bis 24 Stunden, höchstens aber drei Tage am Fundort gelegen. Das hätte die Polizei rehabilitieren können, wenn es gestimmt hätte. Die Obduzenten aber hatten sich geirrt, wie es überhaupt von Irrtümern in diesem Fall nur so wimmelte. Die Bestätigung für ihren Irrtum lieferten die Obduzenten gleich mit. Im Magen des toten Kindes hatten sie Reste einer Mahlzeit gefunden, die Mohrrüben, Getreidekorn und Fett enthielt und die nach ihrem Verdauungsgrad etwa zwei Stunden vor dem Tode eingenommen worden sein mußte. Joggi Goehner aber hatte, ehe er die Wohnung verließ, ein Butterbrot und eine Mohrrübe gegessen. Er mußte also kurz danach ermordet worden sein. Der Entführer bestätigte das später.


  Die Entdeckung der Leiche wurde nicht sofort bekanntgegeben. Die Kripo hoffte nämlich, der Mörder würde sich noch einmal melden. Und sie irrte sich nicht. Am 23. April um 2 Uhr 23 rief er an und verwies auf eine schriftliche Anweisung, die er in Goehners Garten geworfen hätte. Als die Post den Anrufungsort endlich ermittelt hatte, eine Telefonzelle in Degerloch, war der Täter längst verschwunden.


  In Goehners Garten lag tatsächlich eine Nachricht. Der Überbringer mußte sie unter den Augen der Polizei dort abgelegt haben. Das Schreiben bestand wiederum aus ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. nur waren sie diesmal nicht mit Honig, sondern mit farblosem Lack auf ein Stück Pappe geklebt worden. Es enthielt neue Anweisungen für die Geldübergabe. Anstelle Goehners fuhr ein Kriminalbeamter, abgesichert durch einen MPi-bewaff-neten Kollegen, zum Bestimmungsort. Das Geldpaket, das er deponierte, bestand aus Altpapier. Ein darin verborgener Zugzünder sollte beim Aufmachen des Paketes einen Leuchtknallkörper auslösen. Das Paket wurde wiederum nicht abgeholt.


  Am folgenden Tag verbreiteten Presse und Rundfunk die Nachricht von Joggis Ermordung. Die Bevölkerung wurde zur Mitfahndung nach dem Mörder aufgerufen, ein Bild von Joachim Goehner veröffentlicht. Alle Personen, die ihn am 15. April oder danach gesehen hatten, wurden gebeten, sich zu melden.


  Am 25. April erhielt die Polizei anläßlich einer Geländedurchsuchung in der Umgebung des Leichenfundortes den Hinweis auf einen gewissen Heinz Kroneis, der bis zum Tage von Joggis Entführung in einem Barackenlager gewohnt hatte, das nur 500 Meter vom Fundort der Leiche entfernt war. Danach war er plötzlich ohne erkennbaren Grund ausgezogen, wenige Tage später aber noch einmal zurückgekehrt. Bei seinem letzten Aufenthalt hatte er einen sehr verstörten Eindruck gemacht Die Kripo unterzog Kroneis' Freundin einem eingehenden Verhör und spielte ihr die von den Erpresseranrufen aufgezeichneten Tonbänder vor. Die Freundin stutzte, erschrak und erklärte: ,,Ja, das ist er! Das ist Heinz Kroneis' Stimme."


  Die Kripo leitete eine Großfahndung gegen Kroneis ein. Die Presse veröffentlichte die Suchmeldung in großen Schlagzeilen. Schon am nächsten Tag wurde Kroneis in Marbach festgenommen. Die Kripo triumphierte, doch ihr Optimismus wurde sehr schnell gedämpft. Dieser Kroneis war zwar längst nicht immer auf den Pfaden der Tugend gewandelt, als Entführer und Mörder von Joachim Goehner aber kam er nicht in Frage. Sein Alibi war so unanfechtbar wie das des Kripochefs. Die Kripo konnte ihm aber einige kleinere Vergehen nachweisen und seine Inhaftierung damit rechtfertigen.


  Nachdem sich diese Spur als Niete erwiesen hatte und die Kripo trotz umfangreicher Papierberge mit mehreren tausend Hinweisen, trotz Verdächtigungen und Vermutungen keinem konkreten Verdacht nachgehen konnte, entschloß sie sich zu einem bis dahin in der deutschen Kriminalgeschichte nicht dagewesenen Schritt.


  Am 30. April 1958 strahlten die westdeutschen Rundfunkstationen die Stimme von Joggis Entführer und Mörder aus. Nach einer kurzen Einleitung durch den Stuttgarter Staatsanwalt Dr. Weber, der die Rundfunkhörer aufforderte, die Stuttgarter Kriminalpolizei oder jede beliebige andere Polizeidienststelle der BRD unverzüglich unter dem Kennwort „Mordfall Goehner" zu informieren, wenn sie die Person erkannten, wurden Auszüge aus den Anrufen des Erpressers ausgestrahlt.


  Millionen Rundfunkhörer in der BRD und den Nachbarländern konnten die Dialoge zwischen Rene Goehner und dem Mörder des kleinen Joggi hören. Mehr als 3000 Hinweise gingen daraufhin bei der Polizei ein, von denen 1100 die Namen, einige sogar die vollständige Adresse verdächtiger Personen enthielten. Nur selten betrafen mehrere Hinweise die gleiche Person. Ein Name allerdings tauchte gleich sechsmal auf: der des Gärtners Emil Tillmann. Alle verwiesen auf eine sehr große Ähnlichkeit der Stimme.


  Am frühen Morgen des 6. Mai wurde Tillmann festgenommen. Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei eine schwarze Gesichtsmaske und einen Rest farblosen Lackes von der gleichen Art, wie ihn der Erpresser zum Aufkleben der Zeitungsbuchstaben benutzt hatte. Die Kripo stellte bei ihm auch mehrere Ausgaben von Stuttgarter Tageszeitungen sicher, aus denen einzelne Worte und Buchstaben ausgeschnitten waren.


  Tillmanns Vernehmung mußte um einige Tage aufgeschoben werden. Der Gärtner litt an einer peinlichen Krankheit und mußte ärztlich behandelt werden. Als er dann endlich auf dem Vernehmungsstuhl saß, dachte er gar nicht daran, die Tat einzugestehen. Selbst die Tonbänder ließen ihn kalt. Er hielt nämlich, wie er später erklärte, die Aufzeichnung seiner Stimme für so entstellt, daß er fest überzeugt war, man würde ihn nie erkennen. Diese Überzeugung hatte ihn gar nicht erst an eine Flucht denken lassen. Nach der Festnahme von Heinz Kroneis hatte Tillmann während eines Wirtshausgesprächs sogar noch eifrig dessen Unschuld verteidigt.


  Der 41jährige, aus einer angesehenen rheinländischen Bürgerfamilie stammende Emil Tillmann schien überhaupt ein eiskalter Bursche zu sein, der nur einen einzigen schwachen Punkt hatte: seine 48jährige Geliebte Anna. Für sie hatte er in der Villa einer älteren alleinstehenden Dame in Stuttgart-Degerloch eine Wohnung gemietet, obwohl er sich das bei seinem bescheidenen Einkommen eigentlich nicht leisten konnte. Anna war noch rechtskräftig verheiratet, doch ihre Ehe bestand schon seit langem nur auf dem Papier. Tillmann, der selbst schon einmal sieben Jahre lang verheiratet gewesen war, gefiel das nicht. Er unterstützte sie finanziell, wo immer er konnte, und verbrachte all seine Freizeit bei ihr. Sein sehnlichster Wunsch war es, Anna zu heiraten. Dazu aber mußte ihre Ehe geschieden werden. Anna jedoch gehörte zu jenen Frauen, die den Spatzen nicht fliegen lassen, ehe sie die Taube im Sack haben. Eine Scheidung kam für sie erst in Frage, wenn Emil mindestens 20000 DM vorweisen konnte. Das aber konnte Tillmann nicht. Woher sollte er, ein kleiner geschäftsuntüchtiger Gärtner, soviel Geld nehmen?


  Anna ließ sich durch nichts erweichen. Da begannen Tillmanns graue Zellen, die bisher stets nur in kleinen Dimensionen krumme Bahnen ersonnen hatten, in größere abzuschweifen. Um jene Zeit wurde in Sizilien ein junger Adliger gekidnappt. Die Zeitungen der BRD hatten ausführlich darüber berichtet. Tillmann las die Berichte aufmerksam und kam auf die Idee, in Stuttgart etwas Ähnliches zu inszenieren. Wochenlang beschäftigte ihn der Gedanke, einen kleinen Jungen aus der Villengegend zu entführen und sicherheitshalber sofort zu töten. Ihm schwebte kein bestimmtes Kind vor, und er dachte auch nicht daran, Auskünfte über geeignete Erpressungsopfer einzuholen. Er wollte irgendein Kind entführen, sich alle wesentlichen Angaben von ihm selbst geben lassen und die Erpressung starten.


  Bis zum 14. April hatte er es bereits mehrmals versucht. Tillmann geriet in Zeitdruck, hatte er doch Anna bereits vorgeflunkert, daß auf einer Bank im Rheinland eine größere Summe auf ihn warte, die er demnächst abzuheben gedenke. Anna drängte. Sie wollte endlich Geld sehen. Als Tillmann nach einer schlaflosen Nacht am Dienstag, dem 15. April 1958, seine Wohnung verließ, war es beschlossen: heute oder nie! Er stahl ein Fahrrad, fuhr damit nach Degerloch und stieß gegen 11 Uhr 30 ganz zufällig auf Joggi, der gerade den Garten seines Freundes verließ. Tillmann versprach, ihm im nahen Wald ein Reh zu zeigen. Joggi stieg zu ihm aufs Rad. Unterwegs plauderte der Kleine munter drauflos. Er nannte seinen Namen und seine Adresse, sagte auch, daß er eigentlich noch gar nicht radfahren dürfte, weil er erst kürzlich am Bauch operiert wurde, und erzählte von seinem Freund.


  Tillmann hörte zu. Später verwechselte er Joggis Namen mit dem seines Freundes und rief irrtümlich mehrmals bei dessen Vater an. So erklärt sich, warum er sich erst so spät bei Rene Goehner gemeldet hat.


  Tillmann fuhr von Degerloch geradewegs zum Haldenwald, verbarg dort das Fahrrad, streifte sich Handschuhe über und führte den Kleinen in eine Dickung. Er ließ ihn vor sich her pirschen. Plötzlich packte er zu und erwürgte ihn. Er versuchte, das tote Kind zu fesseln, ließ dann aber davon ab und fuhr mit dem Rad zu einer Kneipe in der Innenstadt, um seinen ersten Erpressungsversuch zu starten. Erst aus der Zeitung erfuhr er seinen Irrtum und meldete sich bei Joggis Vater.


  Das von Goehner hinterlegte Geld holte er nicht ab, weil er, in der Nähe des Depotortes versteckt, ein blaues Licht aufblitzen sah und eine Falle vermutete.


  Erst nach einer Woche Einzelhaft hatte sich Tillmann zum Geständnis durchgerungen. Seine Tatdarstellung stimmte mit dem objektiven Tatbefund überein. Die Kriminalpolizei aber wollte nicht glauben, daß er das Verbrechen allein geplant und ausgeführt hatte. Sie stützte sich auf das Obduktionsgutachten und vermutete, seine Geliebte hätte ihm geholfen und anfangs auch das entführte Kind versteckt. Diese Version hätte die Polizei, die trotz aufwendiger Suchaktion die Leiche des Kindes nicht gefunden hatte, rehabilitiert. Tillmann forderte daraufhin nachdrücklich, die Kripo solle ihn einem Test mit dem Polygraphen, dem sogenannten Lügendetektor, unterziehen, damit die Wahrheit seiner Aussagen erwiesen würde. In seinem einfältigen Gemüt glaubte er nämlich die Wunder, die in manchen Geschichten dem Lügendetektor zugeschrieben wurden. Die Kripo lehnte dieses Ansinnen ab. Nach dem BRD-Strafrecht ist der umstrittene Polygraphentest kein vor Gericht gültiges Beweismittel. Statt dessen bereitete sie, wie bei Kapitalverbrechen im allgemeinen üblich, zur Untermauerung des Tatgeständnisses eine Rekonstruktion des Tatherganges vor.


  Doch zu dieser Rekonstruktion kam es nicht mehr. In der Nacht vom 22. zum 23. Mai 1958 erhängte sich Emil Tillmann in seiner Zelle. In einem Abschiedsbrief, der an den Leiter der Untersuchungskommission der Kripo gerichtet war, beteuerte er nochmals die Unschuld seiner Freundin und setzte sie gleichzeitig zur Alleinerbin seiner bescheidenen Habe ein.


  Tillmann war der erste, aber er blieb nicht der einzige Kidnapper, den der Kriminalitätsdschungel in der BRD hervorgebracht hat. Bis zum Februar 1971 wurden sechs weitere Kin-desentführungen in der BRD bekannt. Am 3. Februar 1961 entführte der 18jährige Peter Schweiger in Friedrichshofen bei Ingolstadt den siebenjährigen Hansi Knaupp und erwürgte ihn. Er wollte vom Vater des Jungen ein Lösegeld von 2000 DM erpressen. Auch Schweiger wurde durch die Berichterstattung westdeutscher Illustrierten über eine Kindesentführung auf die Idee gebracht, eine solche Tat zu begehen. Drei Jahre später, am 13. Februar 1964, wurde der siebenjährige Timo Rinnelt aus Wiesbaden von dem 26jährigen Klaus Lehnert entführt und mit einem Stück Kabel erdrosselt. Die Tat wurde erst Ende Mai 1967 aufgeklärt.


  



  


  „Hart wie Kruppstahl!"


  In den fünfziger Jahren wurde die westdeutsche Kriminalitätspalette immer bunter, die Verbrechen wurden immer brutaler und grauenhafter, ihre Täter immer jünger. Das hartgesottene Berufsverbrechertum bekam zunehmend Konkurrenz durch Halbwüchsige und Milchbärte. Die Jugendkriminalität wurde zum unübersehbaren Problem. Halbstarkenkrawalle, Rockercliquen, die ganze Wohngebiete terrorisierten, Räuber- und Diebesbanden. die sich aus Kindern und Jugendlichen zusammensetzten und vor denen nichts sicher war, Zerstörungen und Rowdytum, die gefährlich weit über das Maß von Dummejungenstreichen hinausgingen, beunruhigten die Öffentlichkeit.


  Am 17. März 1958 berichtete die westdeutsche Tagespresse von einer Clique 14- bis 15jähriger, die sich „Panther-Bande" nannte und über ein Jahr lang die Stadt Arnsburg in Nordrhein-Westfalen durch eine Serie dreister Einbrüche beunruhigt hatte.
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        Der 18jährige Peter Schweiger entführte den siebenjährigen Gastwirtsohn Hansi Knaupp und ermordete ihn

      
    

  


  Am 8. Juli des gleichen Jahres schrieb die „Süddeutsche Zeitung" über eine zehnköpfige Bande Halbwüchsiger aus Stuttgart, die in ihr Bandenstatut die Maxime „Auf Verrat steht Tod" aufgenommen und innerhalb von vier Jahren 172 Verbrechen begangen hatte.


  Ein Jahr später hob die Stuttgarter Polizei eine Bande jugendlicher Autodiebe aus, die aus zwölf Jugendlichen zwischen 16 und 21 Jahren bestand und die 27 Personenkraftwagen und einen LKW gestohlen hatte.


  Tag für Tag mußten sich Kriminalpolizei und Gerichte mit Straftaten Minderjähriger befassen. Jugendliche stahlen, raubten, plünderten Geschäfte und Herbergen aus, zerstörten Straßenlaternen und Fensterscheiben, schossen auf Passanten, überfielen Frauen und Mädchen und vergewaltigten sie, mordeten und legten Brände.


  Die Öffentlichkeit empörte sich. Die Presse schürte in Schlagzeilen die Angst vor diesen Verbrechen oder verharmloste alles mit dem Hinweis, daß es in New York, Chicago oder San Francisco noch viel schlimmer zuginge. Ein heftiger Meinungsstreit entbrannte darüber, warum „die Jugend von heute" so „schlecht und brutal" sei, und Soziologen, Kriminologen und Strafrechtler studierten kopfschüttelnd die Veränderungen in der Kriminalstatistik.


  Im Deutschen Reich des Jahres 1932 waren nur 4,3 Prozent aller verurteilten Straftäter Jugendliche. In der BRD lag die Zahl 1954 bereits bei 17,8, fünf Jahre später sogar schon bei 23,6 Prozent. Und ein Ende dieser verhängnisvollen Entwicklung war nicht abzusehen. Polizei und Justiz gingen mit äußerster Härte und Strenge gegen jugendliche Gauner und Randalierer vor, die Jugendgefängnisse füllten sich. Die Jugendsachgebiete bei der Kripo und WKP mußten verstärkt, die Haftanstalten erweitert werden. Im Wahlkampf der politischen Parteien und im Gerangel um die Parlamentssitze wurde die Jugendkriminalität zu einem zugkräftigen Thema und zugleich auch zu einem Rechtfertigungsgrund für die Adenauer-Regierung, die Remilitarisierung zu forcieren und die Polizei weiter zu verstärken.


  Hohe Militärs und Revanchepolitiker gaben unverhohlen den Eltern und Erziehern die Schuld an der Misere, weil sie die Jugend zu weich und unsoldatisch erzögen. Es war die Zeit, in der die Bonner Regierung zum psychologischen Krieg „gegen den Osten" trommelte. Kriegsminister Franz Josef Strauß erklärte vor dem Bundestag, es gäbe nur noch einen einzigen Fall, den Fall „Rot" nämlich, „und sonst keinen Fall mehr auf der ganzen Welt". Es war die Zeit, da der überführte Kriegsverbrecher und Adenauer-Minister Oberländer ganz offen erklärte: „Dort in Rußland wartet der Boden auf uns, dort müssen wir Wurzeln fassen, dies müssen wir unserer Jugend immer und immer wieder einimpfen und sie darauf vorbereiten." Und Direktor Keyser vom


  Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrat durfte in der „Zeitschrift für Ostforschung" schon wieder ungestraft schreiben: „Deutschland hört nicht an der Elbe oder an der Oder oder an der Weichsel auf!"


  Auch in der Lehrerschaft waren der alte Naziungeist und der Militarismus wieder auferstanden. Der Direktor der Pädagogischen Hochschule in Göttingen, Professor Heise, der Chef einer Institution also, die Lehrer und Erzieher auszubilden hatte, bescheinigte im November 1958 der Bundeswehr ausdrücklich, sie hätte die Aufgabe, der jungen Generation „eine antizivilisatorische Härte dem vitaleren Osten gegenüber" anzudressieren. Antizivilisatorische Härte nannte dieser Professor, was Hitler seinerzeit als „hart wie Kruppstahl" bezeichnet hatte.


  Antizivilisatorische Härte ergoß sich auch aus Hunderttausenden von Büchern, Groschenheften, Comics und Filmen über die Jugend. „Wer zuerst schießt, hat mehr vom Leben!" schrie es beispielsweise von den Kinoplakaten im Bundesland Rheinland-Pfalz, als Anfang der sechziger Jahre eine Handvoll Rowdys diesen Satz wörtlich nahm.


  



  


  Der AI Capone aus der Pfalz


  Der 24jährige Rabauke, der sich bei einem spektakulären Coup in der Neujahrsnacht 1960/61 zum Zeichen seiner Härte den Namen des berüchtigten amerikanischen Gangsterbosses AI Capone gab, hatte zuvor schon andere, nicht weniger klangvolle „Kriegsnamen" geführt. Als 20jähriger hieß er „Messerkönig", davor schon „Bomben-Kimmel". So wurde er genannt, weil er aus einer 40-Liter-Milchkanne und Sprengstoff eine Bombe gebastelt und im Pfälzer Wald hatte hochgehen lassen. Dieser Bomben-Kimmel hatte eigentlich alles, was gewisse Militärs an einem Landsknecht mittlerer Charge schätzen. Er war eine „Führernatur", wie ihm später Kriminalhauptkommissar Weber aus Ludwigshafen bescheinigte, er war tollkühn und waghalsig, wie ein Team der Frankenthaler Kriminalpolizei mit Kriminalrat Dr. Fleischmann an der Spitze am eigenen Körper erfahren mußte, er konnte hervorragend schießen und mit „heißen" und ..kalten" Waffen gleich gut umgehen, er war beweglich, zäh und ausdauernd, was er unter anderem dadurch bewies, daß er in mancher Nacht an drei weit auseinanderliegenden Orten Geldschränke aufschweißte, war auch skrupellos und abgebrüht, wie der Mord zeigte, den seine Bande beging, und er war traditionsbewußt, wie die Hakenkreuze demonstrierten, mit denen er die Tatorte verzierte.


  In Bundeswehr, Bundesgrenzschutz oder im Amt für Verfassungsschutz hätte dieser Bernhard Kimmel aus Lamprecht in der Pfalz sicherlich rasch Karriere machen können, hätte er es nicht vorgezogen, einen zivileren Weg einzuschlagen.


  Vom Kaliber wie er waren auch seine Gefolgsleute: der im Umgang mit Schweißgeräten erfahrene Schlosser und Klempner Lutz Cetto, der kaltblütige Matrose Bruno Veit, der ebenfalls gut mit der Pistole umzugehen verstand, der kleine, wendige Kraatz, der sich noch durch kleinste Fensterluken winden, und der bullige Rudolf Hartmann, der mit bloßer Körperkraft verschlossene Türen eindrücken oder aufreißen konnte, der blasse Bartsch, der willig tat, was Boß Kimmel befahl, und schließlich Kimmels Braut Tilli Dohn, die sich außer zur Liebe auch hervorragend zum Schmierestehen eignete. Sie alle waren dem harten Kimmel sehr ähnlich, nur daß sie weniger Ambitionen zum Führen hatten und statt dessen lieber geführt werden wollten.


  Von 1953 bis 1961 trieb diese Bande, die im Laufe der Zeit ihre Zusammensetzung und Stärke wechselte, in der Pfalz ihr Unwesen. Als sie Anfang 1961 von der Kriminalpolizei gefaßt wurde, kamen 189 Verbrechen und Vergehen auf ihr Konto. Begonnen hatte es Anfang der fünfziger Jahre. Bernhard Kimmel, damals noch ein harmloses, wenn auch pfiffiges Bürschchen von 15 Jahren, unansehnlich, doch ehrgeizig, durchstreifte mit gleichaltrigen Freunden die Wälder in der Pfalz. Sie suchten und sammelten Waffen und Munition, die die faschistische Wehrmacht auf dem Rückzug weggeworfen hatte. Kimmel versteckte sie im Wald oder in seinem Zimmer. Das fiel niemandem auf, denn sein Zimmer lag im Anbau seines elterlichen Anwesens und hatte einen separaten Eingang. Waffen und Sprengmittel wurden Kimmels Hobby, und natürlich wollte er sie auch ausprobieren. Er konstruierte Sprengkörper und ließ sie im Wald detonieren, übte sich im Schießen und im Messerwerfen und übertraf darin schon bald seine Freunde.


  Mit 17 Jahren schloß er sich einer Bande jugendlicher Einbrecher an, die sich auf Jagd- und Wochenendhäuser im Wälzer Wald spezialisiert hatte. Die Bande flog auf, Kimmel aber, von seinen Kumpanen nicht verraten, blieb ungeschoren. Flugs gründete er eine eigene Clique mit strenger Hierarchie. Und weil er das primitive Aufbrechen von Wochenendhäusern und Jagdhütten für unter seinem Niveau hielt, studierte er eifrig den Mechanismus verschiedener Schloßarten, fertigte sich eine Sammlung von Spezialdietrichen an und übte sich im geräuschlosen und schnellen Öffnen fremder Türen.


  Stets auf die Qualifizierung seiner Leute bedacht, brachte er all diese Dinge auch seinen Bandenmitgliedern bei. Kimmel nahm sich immer größere Objekte vor. Er bewaffnete seine Bande mit Pistolen und rüstete sie mit Ku-Klux-Klan-ähnlichen Kapuzen aus. Er trieb Fachstudien anhand einschlägiger Filme und Illustriertenberichte, beispielsweise über den singenden Josef", einen amerikanischen Tresorknacker, oder das legendäre deutsche Geldschrankknackerpaar Franz und Erich Saß.


  Kimmel trimmte seine Bande auf Geldschränke, und zwar vornehmlich auf solche, die in den Filialen der Raiffeisen-Genossenschaft standen. Seine Bande bevorzugte die „heiße" Arbeit, d. h. das Aufschweißen der Geldschränke. Deshalb kaufte oder stahl Kimmel Schweißgeräte und entsprechende Fachliteratur. Er selbst wollte auch in dieser Materie topfit sein. Doch so geschickt er auf anderen Gebieten war. im Schweißen blieb er ein Stümper. Deshalb mußte diesen Teil der- militärisch exakt geplanten Operationen Lutz Cetto übernehmen, der als Schlosser dafür günstige Voraussetzungen mitbrachte. Cetto beherrschte den Schweißbrenner nahezu perfekt. Das jedoch ging Kimmel mit der Zeit trotz zahlreicher „Knackerfolge", die die Ludwigshafe-ner Kriminalpolizei schier zur Verzweiflung brachten, gegen den Strich, zumal Cetto als einziger hin und wieder gegen seine Führerschaft aufmuckte. Kimmel plante daher für die Zukunft ein anderes Verfahren, bei dem er selbst wieder die Nummer eins spielen konnte: das Aufsprengen der Geldschränke. Einstweilen jedoch erlaubte der Stand seiner Studien die Anwendung so riskanter Materialien wie Dynamit noch nicht.


  Kimmel plante jeden Coup mit großer Umsicht. Jedes Bandenmitglied wußte genau, was es zu tun hatte. Niemals nahmen


  mehr Leute teil als unbedingt erforderlich. Stets waren sie nach den konkreten örtlichen und sonstigen Bedingungen ausgewählt. Mußte geschweißt werden, durfte Cetto nicht fehlen, genügte hingegen einfache Körperkraft, trat Hartmann in Aktion. Galt es, durch ein kleines Schlupfloch ins Objektinnere einzudringen, übernahm Kraatz diese Aufgabe und öffnete von innen Tür oder Fenster. Ein Bandenmitglied hatte Spuren zu tilgen, ein anderes, oft Kimmeis Braut Tilly, das Objekt von außen abzusichern. Sollten in einer Nacht mehrere Einbrüche begangen werden, wurden weit auseinanderliegende Tatorte gewählt, manchmal bis zu 100 Kilometer voneinander entfernt. Kimmel wollte der Kripo den Eindruck vermitteln, mehrere Banden wären am Werke. Und das ist ihm gelungen. Bis zum 21. Januar 1961, als sie Kimmel festnahm, hatte die Kriminalpolizei nicht die geringste Ahnung, daß die zahlreichen Geldschrankeinbrüche im Gebiet um Ludwigshafen und Frankenthal, die noch häufigeren Einbrüche in Wochenendhäuser. Jagdhütten und Herbergen im Pfälzer Wald, die Serie von Autodiebstählen sowie mehrere Brandstiftungen und Schießereien auf das Konto einer Bande kamen.


  Keiner von ihnen war bisher dem argwöhnischen Auge des Gesetzes aufgefallen. Alle, einschließlich Kimmel und seine Braut Tilly, gingen regelmäßig zur Arbeit, vor allem nach erfolgreichen Fischzügen. Keiner fiel durch übermäßiges Geldausgeben auf. Kimmeis Gesetz Nummer eins, „nur nicht auffallen", wurde strikt befolgt. Denn der Boß hatte seine Burschen fest im Griff. Spurten sie nicht, setzte es im Stile militärischer Gepflogenheiten einen Anschiß, den selbst der bullige Hartmann widerspruchslos hinnahm. Nur Cetto, wegen eines kleinen Versehens mit dem Sauerstoff als „Stümper" abqualifiziert, schmollte einmal und zog sich für ein Weilchen zurück.


  Angeregt von den Presseberichten über den Liebespaarmörder und Waffenfan Werner Boost, der im Düsseldorfer Wald Waffenverstecke mit Milchkannen angelegt hatte, ließ Kimmel von seiner Bande gleichartige Depots im Pfälzer Wald einrichten. Und weil die Presse schrieb, einige der Boostschen Pistolen wiesen Rostflecken auf, befahl er, in die gut ausgetrockneten Milchkannen zusätzlich geöffnete Schachteln mit Streichhölzern zu legen, die dank ihrer hygroskopischen Wirkung etwaige Feuchtigkeitsreste aufsaugen sollten.


  Noch etwas lernte Kimmel aus dem Fall Boost: Gegen Kripolist und Freundesverrat ist kein Kraut gewachsen. Daher ordnete er an, daß jedes Bandenmitglied zusätzlich zu den gemeinnützigen eine bestimmte Anzahl individueller Waffen-, Geld-und Kleidungsverstecke anzulegen und streng geheimzuhalten hatte. Diese Vorsichtsmaßnahme sollte ihm später zugute kommen.


  Kimmel wollte beim Tresorknackentnicht unbedingt morden. Er meinte, etwaige Eigentümer oder Zeugen könnten allein schon durch drohend präsentierte Waffen so geschockt und demoralisiert werden, daß sie „freiwillig" auf Eigentum und Hausrecht verzichten. Folglich beschloß er, seine Bande mit demoralisierenden Waffen auszurüsten (die Verwandschaft seiner Gedanken mit denen gewisser Generalstäbler ist geradezu frappierend). Kimmel brauchte zwar nicht gleich atomare Sprengsätze oder die Neutronenbombe, doch eine Maschinenpistole sollte es schon sein.


  Er holte sie sich in der Nacht zum 13. März 1959 von der Wache einer französischen Garnison. Auch diesmal war alles bestens geplant. Die Bande brach eine Garage auf, „lieh" sich den dort abgestellten Wagen und hinterließ für die Dauer ihres Kommandounternehmens das eigene Fahrzeug. Dann fuhr sie zur französischen Garnison. Während der Wagen mit laufendem Motor und Fahrer vor dem Wachlokal hielt, drangen Kimmel und Hartmann kapuzenvermummt und revolverschwingend in die Wachstube ein. Die Wache war so erschrocken, daß sie auch ohne Aufforderung sofort die Hände hob. Kimmel ergriff eine MPi und lief mit Hartmann zurück zum Auto. Ehe die Wachsoldaten reagieren konnten, war die Bande auf und davon.


  Das Jahr 1960 ging zu Ende. Im Pfälzischen wurde wie überall Silvester gefeiert. In Kimmeis Wohnung traf sich die Bande zu gemeinsamer Fete. Tilly wollte tanzen, doch Kimmel entschied, das neue Jahr „banden-like" in einer aufgebrochenen Waldgaststätte mit den dort zu erwartenden Spirituosen zu feiern. Ein rascher Blick in die Zeitung belehrte sie, daß die Hellerhütte, eine reichliche Wegstunde südlich von Lamprecht, durch eine „geschlossene Gesellschaft" besetzt war. Also beschloß man. die unweit davon gelegene Jacobshütte zu beehren. Kimmel steckte seine „Astra", Kaliber 6,35, und eine Handvoll Munition in die Tasche, Veit war mit einer „Star", Kaliber 9 mm, und Cetto mit einer P38 vom gleichen Kaliber ausgerüstet. Gegen 21 Uhr marschierten sie los. Bereits am Waldrand fingen sie an. fröhlich darauf loszuballern.


  An der Jacobshütte angekommen, hängte Cetto die Gartentür aus, Veit schlug das Fenster ein, und schon war man drinnen. Doch sie hatten sich verkalkuliert: Schnaps gab es hier nicht. Also vergnügten sie sich etwa eine halbe Stunde lang damit, die Wände mit Hakenkreuzen und dem Wort „Tresor" zu beschmieren, und Cetto schoß in den Fensterrahmen. Dann war man der „trockenen" Feierei überdrüssig und brach zur Totenkopfhütte auf, die etwa eine knappe Stunde von der Hellerhütte entfernt lag und die die Bande von früheren Raubzügen her bestens kannte. Hartmann hatte sich hier ein Jahr zuvor an der Selbstschußanlage verletzt.


  Zunächst wurde geprüft, „ob die Luft rein war", dann kurzerhand ein Loch in die Hüttenwand gebrochen und eingestiegen.


  Im Keller der Hütte fand sich alles, was Kimmeis Leute brauchten. Und während die Männer einen Kasten Bier, zehn Flaschen Wein und eine Flasche Brandy herbeischleppten, kochte Tilly eine Ochsenschwanzsuppe. Die Bande feierte bis gegen zwei Uhr morgens, dann zerschlug sie das Mobiliar und die Scheiben, malte Hakenkreuze auf die Trümmer und steckte schließlich die Hütte in Brand. Dannmeinte Kimmel,es wäre Zeit für den Heimweg.


  Ihr Weg führte sie an der Hellerhütte vorbei, wo die Mitglieder des Pfälzer Waldvereins Silvester gefeiert hatten. Jetzt, gegen vier Uhr, waren nur noch fünf Personen anwesend: der Hüttenwart Jahraus, der Chemiearbeiter Karl Wertz. der an diesem Tag den Hüttendienst versah, und die Mitglieder Ritter, Ekrat und Koechel. Als Kimmel und seine Leute leicht schwankend an der Hütte ankamen und das Licht sahen, suchten sie Steine, um die Fenster einzuwerfen. Doch sie trafen nur das Dach. Just in diesem Moment traten Wertz, Ritter und Ekrat aus der hinteren Hüttentür. Die Bande ging sofort in Deckung. Nur Kimmel blieb hoch aufgerichtet stehen. In der Hütte hatte man von den Steinwürfen nichts bemerkt. Jetzt aber sah Wertz Kimmel und ging mit der Taschenlampe auf ihn zu. „Was ist hier los? Was schafft ihr hier?" wollte er wissen. Kimmel zog die Pistole, trat ihm entgegen und forderte: „Licht aus!" Wertz schaltete die Taschenlampe aus, und Kimmel kam näher. Dabei stieß er mit Ritter zusammen, der auf den Wortwechsel hin näher gekommen war. Kimmel schrie ihn an: „Hier AI Capone - sieben Meter Distanz!"


  Ritter, an einen Silvesterscherz glaubend, ging darauf ein und schritt laut zählend genau sieben Schritte zurück.


  Inzwischen hatte sich Cetto herangeschlichen, um Kimmel gegebenenfalls zu helfen. Der versuchte gerade, sich zurückzuziehen, da leuchtete Wertz ihn erneut an. Kimmel schoß daraufhin mehrmals dicht neben ihm in den Boden. Wertz löschte zwar das Licht, doch nur, um mit dem Knüppel diesem Möchtegern-Al-Ca-pone eine Lektion zu erteilen.


  Ritter kam ihm zu Hilfe, packte Kimmel im Genick und riß ihn zu Boden. Cetto, der seinem Chef aus alter Rivalität zwar eine Abreibung ohne weiteres gegönnt hätte, überlegte blitzschnell, daß sie alle auffliegen könnten, falls Kimmel zur Polizei gebracht würde. Er hob daher kaltblütig die Pistole, zielte kurz und drückte dreimal ab.


  Wertz brach sofort zusammen, konnte aber noch rufen: „Die Feiglinge schießen scharf, ich bin getroffen", dann verlor er das Bewußtsein.


  Ritter hatte Kimmel nach dem ersten Schuß losgelassen und rannte mit Ekrat in die Hütte. Boß Kimmel suchte erst noch seelenruhig seine Baskenmütze und seine Pistole, die er beim Handgemenge verloren hatte, ehe er befahl: „Los, jetzt ab!"


  Wertz starb auf dem Transport ins Krankenhaus. Alle drei Kugeln hatten ihn getroffen, eine die Wade, eine zweite das Gesäß, die dritte die siebente Rippe, den Herzbeutel, die rechte Lunge, die Leber und das Zwerchfell.


  Gegen sechs Uhr morgens traf die Mordkommission der Ludwigshafener Kriminalpolizei am Tatort ein. Sie stellte fest, aus mindestens zwei verschiedenen Pistolen wurden insgesamt elf Schüsse abgegeben. Die gesicherten Projektile verwiesen auf eine Pistole Kaliber 9 mm Parabellum und auf eine vom Kaliber 6.35.


  Später suchte die Polizei mit hochempfindlichen amerikanischen Minensuchgeräten das Waldgebiet zwischen der Hel-lerhütte und der Kleinstadt Lamprecht ab und fand dabei 60 Patronenhülsen und Projektile sowie zahlreiche Kugeleinschläge in Wegweisern und Bäumen. Noch während der Tatortarbeit an der Hellerhütte wurde die Verwüstung der Totenkopfhütte be-
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        Die von der Kimmel-Bande verwüstete Totenkopfhütte

      
    

  


  kannt. Vom Einbruch in die Jacobshütte erfuhr die Polizei allerdings erst zwei Tage später.


  Die Kripo, die von Anfang an davon ausging, daß in allen drei Fällen dieselbe Tätergruppe am Werke war, analysierte die Wegverhältnisse und die umliegenden Ortschaften und konzentrierte ihre Ermittlungen auf Lamprecht. Das beunruhigte


  Kimmel und seine Bande, da die meisten von ihnen in Lamprecht wohnten. Sie beschlossen daher, die Kripo abzulenken.


  In der Nacht vom 6. zum 7. Januar 1961. gegen ein Uhr, saßen im Nebenzimmer der Gaststätte Deidersheimer in Haardt bei Neustadt vier Stammgäste in fröhlicher Runde. Der Wirt spielte auf dem Klavier, die anderen sangen. Plötzlich flog die Tür auf, drei vermummte Gestalten drangen ins Zimmer und drohten mit Pistolen. „Hände hoch, hier AI Capone!" schrie einer und richtete seine Pistole auf die Stammgäste, die zu schimpfen begannen. Da fielen auch schon die ersten Schüsse. Gastwirt Bach konnte sich gerade noch zur Seite werfen, als auch schon das Holz an der Frontseite des Klaviers zersplitterte. Vier Kugeln schlugen dort ein, wo er eben noch gesessen hatte. Die drei Rowdys, es waren Kimmel, Cetto und Hartmann, schössen ihre Pistolen leer und verschwanden dann ebenso plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. Einer der Gäste nahm zwar die Verfolgung auf, mußte jedoch unverrichteterdinge wieder umkehren. Die Banditen waren im Wald untergetaucht.


  Als die Kriminalpolizei eintraf, konnte sie nur noch diverse Projektile und Hülsen sichern. Die Aussagen der Gäste brachten sie nicht weiter. Es war alles zu schnell gegangen. Der Schußwaffenerkennungsdienst im Bundeskriminalamt stellte anhand der sichergestellten Hülsen und Projektile fest, daß bei dem Überfall die gleichen 9-mm-Pistolen verwendet worden waren wie bei den Schießereien an der Hellerhütte und auf die Wegweiser und Bäume in der Umgebung von Lamprecht. Damit aber tauchte sofort der Verdacht auf, dieser Feuerüberfall wäre nur inszeniert worden, um die Ermittlungen von Lamprecht abzulenken.


  In der Öffentlichkeit wuchs die Empörung. Aufgebrachte Bürger, darunter Lehrer und Erzieher, wiesen auf die hohe Jugendkriminalität in der BRD hin und gaben die Schuld der Flut von Schundschmökern und -filmen, in denen Menschenverach-tung und Gewalt verherrlicht wurden. Bei den Behörden gingen Protestschreiben ein, und in Neustadt demonstrierten sogar über 2000 Einwohner vor dem Rathaus gegen die Verbreitung von Schund- und Schmutzliteratur. Ein aufgeschreckter Kinobesitzer zog daher schleunigst den soeben angekündigten Kriminalfilm „Guten Tag. ich bin Ihr Mörder!" aus dem Programm zurück.


  Beim Begräbnis des ermordeten Wertz wurden Transparente getragen, auf denen zu lesen stand: „Keine Milde den Mördern unseres Freundes Wertz." Die Polizei, gleichfalls im Schußfeld der Kritik, verdoppelte schleunigst die für die Aufklärung des Mordes an der Hellerhütte ausgesetzten 2500 DM und verstärkte ihre Ermittlungs- und Fahndungstätigkeit. Razzien und Fahrzeugkontrollen wurden durchgeführt und alle „Vigilanten", also Polizeispitzel, mobilisiert. Über tausend Hinweise auf -verdächtige Personen gingen ein, darunter auch einer auf Bernhard Kimmel und seine Freunde.


  Kimmel wurde beobachtet, seine Umgebung überprüft.


  Das war der Stand, als die kriminaltechnische Untersuchungsstelle mitteilte, an der Totenkopfhütte wäre ein Schuhsohlenabdruck gesichert und routinemäßig mit den aversierten Spuren noch unaufgeklärter Delikte verglichen worden. Er stimmte mit einer Spur vom Tatort eines Geldschrankeinbruchs überein. Diese Mitteilung schlug wie eine Bombe ein. Kimmel wurde noch sorgfältiger beobachtet, und als dann auch noch der vertrauliche Hinweis kam, daß er im Besitz mehrerer Schußwaffen wäre, griff die Kriminalpolizei am 21. Januar 1961 zu.


  Kimmel wurde sofort ausgiebig verhört. Nach vier Tagen, in denen er hartnäckig leugnete, gestand er einige Einbrüche und erbot sich, die Kripo zu jenem Ort im Pfälzer Wald zu führen, an dem er Waffen und Diebesgut versteckt hatte. Er stellte allerdings die Bedingung, daß seine Braut Tilly zugegen sein sollte. Die Beamten gingen darauf ein.


  Am 9. Februar brachten ihn die Beamten der Frankenthaler Mordkommission unter Leitung von Kriminalrat Dr. Fleischmann nach Lamprecht. Kimmel schritt, mit Handschellen an einen Kriminalbeamten gekettet und von zwei weiteren flankiert, den „Zickzackweg" entlang auf den Steinbruch am Brechloch zu. Tilly ging hinterher, obwohl sie eigentlich bei den Wagen bleiben sollte. Kimmel hatte ihr heimlich zugeblinzelt, und sie gehorchte. Gerade als sie zurückgeschickt werden sollte, begann es zu regnen. Tilly, nur in Rock und Pulli, fror. Sie tat den Kriminalisten leid, und Kimmel, eine Chance witternd, erbot sich, ihr seinen Mantel zu geben. Dazu aber mußten ihm die Handfesseln abgenommen werden. Die Beamten zogen die Pistolen und entfesselten ihn. Kimmel ging langsam vor ihnen her auf einen etwa


  zehn bis fünfzehn Meter steilen Abhang zu. Hier in der Nähe wäre das Versteck, sagte er und tat, als orientiere er sich. Plötzlich sprang er mit einem Satz den Steilhang hinab, überschlug sich dabei einige Male, kam schnell wieder auf die Füße und rannte auf ein Dickicht zu. Die Kriminalbeamten gaben acht Schüsse auf ihn ab. die aber ihr Ziel verfehlten. Als sie endlich einen bequemen Abstieg gefunden hatten, um ihn zu verfolgen, war der Flüchtling verschwunden. Kimmel fand genügend Zeit, um sein tatsächlich ganz in der Nähe gelegenes Waffenversteck aufzusuchen, daraus eine Pistole 38 und jene Maschinenpistole sowie drei Magazine mit je 40 Schuß zu entnehmen, die die Bande in der französischen Garnisonwache erbeutet hatte.


  Weit davon entfernt, einfach das Weite zu suchen, schlich Kimmel behutsam auf die Polizeiautos zu, während die Polizisten ihn noch im Unterholz am Steinbruch suchten. Tilly, die dort unter Aufsicht von Kriminalrat Dr. Fleischmann stand, spähte nach ihm aus. Sie bemerkte ihn und das Zeichen, das er ihr gab, sah aber keine Chance wegzulaufen und schüttelte den Kopf. Das bemerkte einer der Beamten und entdeckte Kimmel. Er lief schießend auf ihn zu und forderte: „Kimmel, bleiben Sie stehen!" Der sprang hinter einen Baum, schickte mit drei Feuerstößen in die Baumkronen die Polizisten in Deckung und zog sich dann mit Tilly, die unter seinem Feuerschutz zu ihm gelaufen war, zurück. Die Kriminalbeamten aber hatten zum Nachsehen auch noch den Spott der Öffentlichkeit und die Rügen ihrer Vorgesetzten einzustecken.
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  Es wurde zwar sofort die aufwendigste Großfahndung ausgelöst, die Rheinland-Pfalz bis dahin erlebt hatte, aber Kimmel und seine Freundin wurden nicht gefaßt. Staatssekretär Karthausen vom Innenministerium mußte später eingestehen, daß diese Fahndung „kein Heldenstück" gewesen war. Wie sich herausstellte, konnte der Gesuchte mühelos sogar mehrmals den Zehn-Kilometer-Sperring, den die Polizei nach seiner Flucht um das „Brechloch" gelegt hatte, passieren. Er übernachtete mit Tilly innerhalb des Polizeigürtels in der Kabine eines Freibades, brachte ein Auto samt Fahrer in seine Gewalt und ließ sich kreuz und quer durch die von Polizeistreifen wimmelnde Gegend fahren. In einem Taxi sitzend, wurde er einmal gar in eine Formation von Funkstreifenwagen der rheinland-pfälzischen Polizei eingereiht, die gerade zur Fahndung ausrückte.


  Nur in Iggelbach, einer kleinen Gemeinde zwölf Kilometer von Lamprecht entfernt, wäre er fast um seine Freiheit gekommen. Er hatte sich dort bei einem ehemaligen Arbeitskollegen zum Mittagessen eingeladen. Während er mit Tilly und ihm im Wohnzimmer aß, schlich die Hausfrau zur nächsten Gaststätte, um die Polizei zu alarmieren. Als die endlich drei Stunden später mit Blaulicht und Martinshorn vor dem Haus vorfuhr, waren Kimmel und Tilly natürlich längst weitergefahren.


  Die Polizei hätte vermutlich noch lange weiterfahnden können, wenn Kimmel sich zu guter Letzt nicht selbst gestellt hätte. Kimmel, gerade wieder einmal durch den Polizeikordon geschlüpft, suchte eine entfernte Tante in Lamprecht auf, um seinen Hunger zu stillen. Die Tante setzte ihm seine Lieblingsspeise vor und überredete ihn, sich zu stellen.


  Nun konnte sich die Kripo endlich auch der anderen Bandenmitglieder annehmen. Bruno Veit freilich war mittlerweile über Libyen und Genua nach Singapur geflohen, wo er eine alte Schaluppe ergattert hatte und mit drei Kumpanen in See gestochen war. Interpol fahndete zwar nach ihm, dennoch hätte Veit vermutlich sein Ziel, Australien, erreicht, wäre seine Schaluppe nicht vor der Insel Tobi gesunken. Ein amerikanischer Hilfskreuzer fischte ihn am 13. September 1961 auf und setzte ihn fest. Im Januar 1962 konnten ihn dann westdeutsche Kriminalbeamte auf Grund einer alten, aus dem Jahre 1930 stammenden Auslieferungsvereinbarung zwischen Deutschland und den USA in New York abholen.


  Zu dieser Zeit warteten Kimmel und seine Freunde bereits auf ihren Prozeß. Der AI Capone aus der Pfalz machte der Kripo keine Schwierigkeiten mehr. Nachdem er sich freiwillig gestellt hatte, legte er, ohne zu zögern, ein umfassendes Geständnis ab.


  Da er den größten Teil seiner Straftaten noch als Jugendlicher begangen hatte, mußte er sich zunächst im Oktober 1962 vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Vier Monate später verhandelte dann das Frankenthaler Schwurgericht gegen die Bande wegen des Mordes an Karl Wertz und anderer Straftaten. Unter Einbeziehung der von der Jugendstrafkammer ausgeworfenen Strafen kam das Schwurgericht am 8. Februar 1962 zu folgendem Ergebnis: Der Bandenchef Bernhard Kimmel wurde als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher zu vierzehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Lutz Cetto, der die tödlichen Schüsse auf Wertz abgegeben hatte, erhielt lebenslängliches Zuchthaus. Das Gericht glaubte nicht, daß er nur auf Wertz' Beine schießen wollte, sondern unterstellte ihm zumindest bedingten Tötungsvorsatz. Genau zwei Jahre nach seinen Schüssen auf Karl Wertz, in der Silvesternacht 1962/63, hat sich Lutz Cetto in seiner Zuchthauszelle vergiftet. Hartmann wurde zu neun Jahren und acht Monaten, Kraatz zu neun Jahren und sechs Monaten und Bartsch zu vier Jahren und zehn Monaten Zuchthaus verurteilt. Bruno Veit und Tilly Dohn kamen mit Gefängnisstrafen von drei bzw. zwei Jahren davon.


  



  


  „Die Russen kommen"


  In der Nacht vom Samstag, dem 18., zum Sonntag, dem 19. Januar 1958, wurden die Bewohner eines kleinen hessischen Dorfes von mehreren Detonationen geweckt. Der Zimmermann B. und seine Frau sprangen erschrocken aus dem Bett und stürzten ans Fenster.


  Etwas mehr als hundert Meter entfernt, nur durch eine Viehweide von ihrem Haus getrennt, lag das des 64jährigen Rentners Herrmann G. Von dort kam der Lärm.


  Der Zimmermann knipste das Licht an, sofort peitschten Gewehrschüsse durch die regnerische Nacht. B. rief seiner Frau zu, sie solle in Deckung gehen. Es war zu spät! Scheiben splitterten, Frau B. riß die Hände zum Hals und brach blutüberströmt zusammen. Eine Gewehrkugel hatte ihr die Halsschlagader zerfetzt.


  Als Landpolizei und Feuerwehr ausrückten und sich dem Hause des Rentners G. näherten, gerieten auch sie unter Beschuß. Ein Polizist wurde schwer verletzt. Dann öffnete sich plötzlich die Haustür, und der Rentner trat zögernd mit erhobenen Händen ins Freie. „Nix schießen", rief er. Radebrechend erzählte er, er sei kein Feigling und hätte tapfer weitergekämpft, wenn ihm die Munition nicht ausgegangen wäre. Rentner G. hatte die hessische Landpolizei und die Feuerwehr, die ihn nun festnahmen, für eine sowjetische Fallschirmjägereinheit gehalten.


  In der Gemeinde war man ratlos. G. war allgemein als gutmütig bekannt, wenn auch seit seiner Verschüttung im ersten Weltkrieg als nicht mehr ganz richtig im Kopf. Niemand hätte ihm derartiges zugetraut. Im zweiten Weltkrieg hatte er als Soldat an der Ostfront gedient, er konnte demnach so schwachsinnig nicht sein, wie man das jetzt bei einigen Behörden sehr gern gesehen hätte. Herrmann G. war eifriger Leser bundesdeutscher Zeitungen und verfolgte seit langem die Berichte über die „aggressiven Absichten der Sowjets". Deshalb hatte er auch vier jungen Dorf burschen geglaubt, die ihm einredeten, „russische Fallschirmspringer" würden in der Nacht vom Samstag zu Sonntag dicht am Dorf abspringen.


  Im Gerichtsverfahren gegen ihn wollte die Staatsanwaltschaft die Angelegenheit als bedauerliches Mißgeschick, als die nicht voraussehbare Wahnsinnstat eines Schwachsinnigen darstellen. Die eigentlichen Schuldigen wären die vier jungen Männer, die G. angestiftet hätten. Für drei von ihnen lieferte die Anklage allerdings gleich auch die Milderungsgründe. Sie hätten nur deshalb so unbedacht und leichtfertig dieses gefährliche Spiel mit einem Irren getrieben, weil der vierte, ein bereits vorbestrafter Rowdy, sie dazu verführt hatte. Herrmann G. wurde vorsorglich in eine Irrenanstalt gesteckt. Kein Wort verlor der Staatsanwalt über das antisowjetische und antikommunistische Trommelfeuer offizieller Regierungsstellen. Parteien und Zeitungen, die wahren geistigen Urheber solcher Wahnsinnstaten. Kaum ein Wort auch zu der sich zwangsläufig aufdrängenden Frage, wie es möglich war, daß ein Schwachsinniger viele Jahre langein ganzes Waffenlager besitzen und darüber sogar reden konnte, ohne daß etwas unternommen wurde.


  Welche Auswüchse die antikommunistische Hysterie in der Polizei trieb, bewies einige Monate später ein anderer Fall. Am Freitag, dem 17. Juni 1960, nachmittags, drang der 16jährige Dieter Jacoby aus Marktschorgast im Kreis Kulmbach in die Arbeitsräume eines Steinbruchunternehmens im Landkreis Müncheberg (Oberfranken) ein. Er brach die Stahltür zur sogenannten Pulverkammer auf und stahl 404 hochexplosive Sprengkapseln, mehrere Dynamitpatronen und ein Stück Zündschnur. Jacoby hatte kurz zuvor den Film „Die Brücke am Kwai" gesehen und wollte nun ebenfalls eine Brücke sprengen. Noch in der Pulverkammer, in der mehrere Zentner Dynamit lagerten, probierte er eine Sprengkapsel aus.


  Sein Ziel war die Autobahnbrücke bei Marktschorgast zwischen Bayreuth und Hof.


  Doch dorthin kam er glücklicherweise nicht. Unterwegs begegnete ihm ein Steinbrucharbeiter, der aus Jacobys Tasche ein Stück Zündschnur baumeln sah. Der Arbeiter griff sich kurz entschlossen den Bengel, und als er feststellte, was der in den Taschen hatte, brachte er ihn zur Polizei.


  Damit hätte die Angelegenheit erledigt sein können, wäre die Polizei nicht allzu willig auf die Märchen eingestiegen, die ihr der Jugendliche erzählte. Dieter Jacoby, wegen seiner Spinnereien ortsbekannt, entschuldigte den Einbruch damit, daß eine „östliche Agentengruppe" ihn dazu gezwungen hätte, die Autobahnbrücke zu sprengen. Er setzte hinzu, daß außer ihm bereits weitere Agenten mit gleichen Aufträgen unterwegs wären. Diese Aussage paßte genau in die Klischeevorstellungen, die dem Durchschnittsbundesbürger und dem Durchschnittspolizisten der BRD durch Massenmedien und regierungsamtliche „Verteidigungspolitik" bewußt und systematisch anerzogen wurden. Wen wundert es, daß die Polizei sofort Großalarm gab. Schwerbewaffnete Einheiten der Bereitschaftspolizei und sämtliche Bundesgrenzschutzeinheiten der Standorte Bayreuth, Hof und Steinach rückten aus und besetzten alle Brücken. Sogar die Jägerschaft wurde alarmiert und aufgefordert, in ihren Revieren nach Agenten zu fahnden.


  Zwölf Stunden später mußte die kriegerische Aktion abgeblasen werden. Jacoby, zufrieden mit dem Erfolg seiner Aussage, erklärte alles für einen Ulk.


  In den Führungsstäben der Polizei nahm man das gelassen hin. Es hätte ja immerhin sein können, nicht?


  



  


  Das galante Phantom


  Ein Phantom geisterte durch die Villengegend von Bremen. Es hatte der Polizei bereits unzählige schlaflose Nächte bereitet und die Villenbewohner in helle Aufregung versetzt. Es war kein bösartiges Phantom, keines, das mit gezücktem Messer oder schallgedämpfter Pistole auf Blut aus war.


  Im Gegenteil, es war ein sehr galantes Phantom, das eigentlich besser in eine Kriminalkomödie als in die rauhe Welt des Verbrechens gepaßt hätte.


  Da schlummerte in einem vornehmen Villenviertel, in dem die Mieten so gepfeffert waren, daß sie das Einkommen eines Normalverbrauchers weit überstiegen, eine attraktive Dame dem Tag entgegen. Nennen wir sie Marlies, der Name ist ohnehin unwichtig, weil beliebig austauschbar. Marlies schlief so friedlich und fest, wie man auf dem Kissen wohlhabender Zufriedenheit nur schlafen kann. Sie hörte nicht das leise Schaben an der Rückwand des Hauses, direkt neben ihrem Fenster. Sie hörte weder das leise Tapsen auf dem Balkon noch das Knarren des Oberlichtfensters, das behutsam nach innen gedrückt wurde, um einen Stock mit Schlinge einzulassen, die den Riegel der Balkontür umschlang und anhob. Marlies spürte nicht einmal den Lufthauch, der durch die sich lautlos öffnende Balkontür ins Zimmer drang. Eine dunkle, geschmeidige Gestalt trat ein. Es war weit nach Mitternacht, eben die Stunde des Phantoms. Es schlich auf leisen Sohlen an Marlies vorbei ins Nebenzimmer, schloß die Schlafzimmertür ab. knipste das Licht an und durchstöberte seelenruhig alle Räume, die Kleiderschränke, die Schubladen, ja sogar die Taschen der Kleidungsstücke, die im Korridor hingen. Es gab eine Menge Schmuck und Wertgegenstände in der Wohnung, doch das Phantom rührte nichts davon an. Es suchte Bargeld. Bei Marlies hingegen, die ein Scheckbuch besaß, war nicht allzuviel davon im Hause. Das Phantom hatte auch den letzten Raum durchsucht und blickte sich noch einmal kritisch um. Nichts deutete darauf hin, daß hier soeben fremde Finger am Werke gewesen waren. Marlies' Spitzenhöschen lagen genauso da wie vorher, am Mantel war der Ärmel in der ursprünglichen Weise verdreht und das Rollenbuch, das aufgeschlagen auf dem Tisch lag, lugte mit einer Ecke beinahe auf den Millimeter genausoweit über den Tischrand wie vorher.


  Das Phantom war hungrig geworden. Geräuschlos glitt es in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Dem raschen Blick folgte ein unwilliges Kopfschütteln. Marlies war eine moderne Hausfrau, der Kühlschrank enthielt nur Konserven.


  Es blieb das Schlafzimmer. Unverzüglich machte sich das Phantom an die Arbeit. Mit wenigen, hundertfach geübten Handgriffen zog es einen Stolperdraht zwischen Bett, Tür und Balkon, ließ kurz seine Lampe aufblitzen, um die Steckdose der Nachttischlampe zu suchen. Ein rascher Griff über Marlies hinweg zur Wand, dann waren Lampe und Steckdose voneinander getrennt.


  Das Phantom setzte sich auf den Bettrand und betrachtete die Frau. Es streifte einen Handschuh ab, strich der Schlafenden behutsam eine Haarsträhne aus dem Gesicht und streichelte zart ihre Wangen und Brüste.


  Marlies fuhr erschrocken empor und wollte schreien. Das Phantom redete gütlich auf sie ein. Sie hätte nicht das geringste zu befürchten, sofern sie nur still im Bett bliebe und nicht versuchte, das Licht einzuschalten. Marlies gehorchte. Der Fremde hielt artig Abstand, sprach höflich mit sanfter Stimme und nahm sogar die furchteinflößende Maske ab. Sein Gesicht konnte sie freilich nicht erkennen. Das Phantom begann zu plaudern. Die Angst wich von Marlies, und ehe sie sich versah, war eine perfekte Konversation im Gange, die ein zufälliger Zuhörer nicht anders als angeregt, höflich und artig hätte bezeichnen können. Drei Stunden lang plauderten sie. Die ganze Zeit über saß das Phantom gemütlich an Marlies' Bett, während es draußen in den Gärten und


  Straßen von Dutzenden Polizisten und Streifenwagen gesucht wurde.


  Erst als der Morgen heraufzudämmern begann, schickte sich das Phantom an zu gehen. Geschickt entfernte es die Stolperdrähte und glitt zur Balkontür. „Vergessen Sie nicht die Tür zu schließen, gnädige Frau, sonst erkälten Sie sich", sagte es, bevor es sich elegant über die Balkonbrüstung schwang.


  Als der Beamte der Bremer Kriminalpolizei später von Marlies wissen wollte, wie das Phantom ausgesehen hatte, konnte sie nur immer wieder erklären: „Es war groß, schlank, sehr höflich und sprach ein gutes Deutsch."


  Der Kriminalhauptmeister, der nun schon länger als zweieinhalb Jahre hinter dem Villeneinbrecher herjagte, konnte nur resigniert die Achseln zucken. Die Kriminaltechniker suchten verzweifelt nach Spuren und hinterließen dabei in Marlies' Wohnung mehr Schmutz und Unordnung als das Phantom. Doch diesmal sollte es sich lohnen. Der Einbrecher hatte seinen Handschuh nicht wieder angezogen und deshalb einen klaren Abdruck seines rechten Ringfingers am Fenster hinterlassen.


  Bisher hatte die Kriminalpolizei an den mehr als hundert Tatorten des Phantoms stets nur Fragmente von Finger- oder Handflächenabdrücken sichern können. Endlich hatte sie eine brauchbare und gut auswertbare Spur! Der gesicherte Fingerabdruck wies ein sogenanntes zufälliges Muster auf. Diese Abart des Wirbelmusters kommt sehr selten vor. Nur etwa jedes zehnte Wirbelmuster ist ein „zufälliges Muster".


  Die Bremer Kripo konnte frohlocken, denn selbst Anfang der sechziger Jahre, als die westdeutsche Kriminalpolizei noch nicht über Computer verfügte, mußte es ein Kinderspiel sein, den gesicherten Fingerabdruck anhand der einliegenden Zehnfingerabdruckblätter zu identifizieren, vorausgesetzt, der Spurenverursacher war schon einmal erkennungsdienstlich behandelt worden. Wie groß war die Enttäuschung, als sich herausstellte, daß der „Villenschreck" bisher nirgendwo in der BRD kriminalpolizeilich registriert worden war. Das Phantom war also ein „Neuling" mit der Umsicht und Routine eines Profis.


  Burschen dieser Art waren am schwersten zu fangen. Weit über hundert Anzeigen lagen der Kripo bereits vor - dabei war das Ende der Einbruchsserie noch gar nicht abzusehen. Presse und Bevölkerung machten sich schon über die Bremer Stadtpolizei lustig und zweifelten gelegentlich gar an ihrer Fähigkeit. Solchen Zweifel vertragen Ortspolizisten nie. Und noch weniger vertragen ihn die Kommunalpolitiker, sofern sie nicht gerade die Opposition bilden. Die Politiker des Landes Bremen heizten den Politikern der Stadt Bremen ein; die machten dem Polizeipräsidenten, der dem Kripochef und dieser wiederum dem zuständigen Dezernatsleiter Dampf, der ihn zum zuständigen Sachbearbeiter weiterleitete. Ihm, dem letzten in der Reihe, blieb aber kaum Zeit, die einzelnen Tatorte zu besuchen, die Tatortbefunde auszuwerten und die Geschädigten und Zeugen zu vernehmen. So häufig war der „Villenschreck" unterwegs. Die Chefs mobilisierten schließlich die gesamte Bremer Polizei. Die Kripo ließ ein „Phantombild" vom Villenschreck in der Presse veröffentlichen. Sechzig Bereitschaftspolizisten wurden für Nachteinsätze in die Bremer Villenviertel abkommandiert. Vor allem an den Wochenenden, der Hauptarbeitszeit des Phantoms, fuhren die Funkwagen der Polizei Sondereinsätze, und Kriminalbeamte leisteten zahlreiche Überstunden. Vom gesicherten Fingerabdruck wurden Vergrößerungen angefertigt und allen Polizeidienststellen mit eigenem Erkennungsdienst zugestellt. Über den Abrollvorrichtungen der Erkennungsdienste hing fortan der Fingerabdruck des Phantoms.


  Eine Unmenge von sehr verdächtigen, halbwegs verdächtigen und kaum verdächtigen jungen Männern wurde überprüft. Den nächtlichen Polizeistreifen ging so mancher Gauner ins Netz. Der „Villenschreck" war nicht darunter. Der stieg immer genau dort ein, wo die Polizei gerade nicht war; und war sie einmal in allen Villenvierteln zugleich, pausierte er.


  Zeitweise nahm die Kriminalpolizei sogar an, der Villenschreck wäre selbst Polizist und wüßte genau über die Polizeieinsätze Bescheid.


  Das Phantom wurde immer dreister. Eines Nachts suchte es eine Villa in der Lüneburger Straße auf. in der im Erdgeschoß gerade eine Feier stattfand. Alle Fenster waren hell erleuchtet, das fröhliche Lachen der Gäste konnte man bis auf die Straße hören. Der Villenschreck schlich ums Haus, bis er an der Rückfront die Blitzableitung entdeckte. Er kletterte zur ersten Etage empor und stieg ein. Sicher wie der Hausherr selbst ging er die


  Treppe hinab zum Flur, wo die Garderobe der Gäste hing. Seelenruhig durchsuchte er sie, fand rund 1000 DM und begab sich nach nebenan in die Küche, wo er umsichtig das Fenster öffnete. Als kurze Zeit später der Hausmeister eintrat, saß der Villenschreck auf dem Topfschrank, ließ die Beine baumeln und verzehrte eine Bulette. Der Hausmeister sprang auf ihn zu und packte ihn. Das Phantom entschlüpfte wie ein Aal seinen Fäusten und hechtete aus dem Fenster.


  Ein anderes Mal stieg das Phantom in die Villa eines Geschäftsmannes ein, der, umringt von fünf Hunden, vor dem Fernseher saß. Die Hunde begannen zu knurren, doch das Phantom durchsuchte in gewohnter Ruhe den Nebenraum und verschwand bald darauf ungesehen. Nicht selten foppte es die Bestohlenen auch noch: drehte etwa das Radio laut oder knipste das Licht an, ehe es das Weite suchte.


  Auch die Kripo wurde von ihm häufig veralbert. An manchen Tatorten hinterließ es sehr verschiedene Schuhsohlenabdrücke, etwa von zwei linken oder solche von unterschiedlich großen Schuhen. Die Kripo hatte dann zunächst auch prompt geglaubt, es mit mindestens zwei Tätern zu tun zu haben. Erst die Aussagen jener Zeugen, die den phantomhaften Villenschreck gesehen hatten, belehrten sie eines Besseren. An einem Tatort verlor der Einbrecher ein Taschentuch, und zwar eines jener Schnupftücher, die die Bundeswehr an ihre Soldaten ausgab. Der den Fall bearbeitende Kriminalbeamte überprüfte daraufhin die mehr als tausend in Bremen stationierten Soldaten. Von allen wurden Handflächenabdrücke genommen und mit den Spurenfragmenten von den Tatorten verglichen. Das einzige, was dabei herauskam, war ein Spitzname für den Kriminalbeamten. Er wurde fortan „Unteroffizier Müller" genannt.


  Es ist eine uralte Weisheit: Jeder Serienverbrecher, mag er es noch so raffiniert und intelligent anstellen, begeht eines Tages einen Kardinalfehler. Beim Bremer Villenschreck dauerte es viereinhalb Jahre, bis er sich selbst verriet. Schuld daran war seine Bequemlichkeit. Solange er noch auf Schusters Rappen, das Transistorgerät unter dem Arm, loszog, fiel es ihm nicht schwer, unauffällig durch das immer enger werdende Netz der Polizeistreifen zu schlüpfen. Als er jedoch mit dem Auto zur „Arbeit" fuhr, fiel er schon sehr bald auf. Zeugen sahen nämlich wiederholt in Tatortnähe einen parkenden französischen Kleinwagen Marke Dauphin von heller Farbe.


  Die Polizei dehnte unter dem Codewort ..Schraubendampfer" ihre Fahndungsarbeit auf den hellen Dauphin aus. Die nächtlichen Fahrzeugkontrollen wurden verstärkt, bei der Kraftfahrzeugzulassungsstelle alle Eigentümer des gesuchten Autotyps aussortiert und vorgeladen, um unter einem Vorwand ihre Fingerabdrücke zu bekommen.


  Im Zuge dieser Aktion meldete sich am 23. Oktober 1963 ein höflicher junger Mann bei der Verkehrspolizei. Man fragte ihn über einen Unfall aus, von dem er natürlich nichts wußte, und da er diesbezüglich ein reines Gewissen hatte, willigte er gern ein, seine Fingerabdrücke nehmen zu lassen, obwohl er den Dauphin nicht mehr besaß, sondern schon seit längerer Zeit einen Isabella fuhr.


  Der junge Mann hatte sich als Fred Schütte ausgewiesen. Amüsiert sah er zu, wie der Beamte vom Erkennungsdienst jeden einzelnen seiner Fingerabdrücke musterte. Beim vierten Finger der rechten Hand gab es dem Beamten einen Ruck. Ungläubig huschte sein Blick zwischen dem Abdruck und der Vergrößerung hin und her, die über dem Abrollbock hing. Beide zeigten das gleiche „zufällige Muster". Kurze Zeit später stand es fest: Fred Schütte war der gesuchte Villenschreck!


  Freddy war clever. Die Vernehmer mußten erst mit handfesten Trümpfen aufwarten, ehe er sich geschlagen gab. Dann allerdings zeigte der 23jährige Fred Schütte ein erstaunliches Erinnerungsvermögen. An jedes Detail seiner Einbrüche und der Einbruchsorte, und das waren allein in Bremen 317. konnte er sich erinnern, sobald man ihm nur einen winzigen Anhaltspunkt gab.


  Von Beruf eigentlich Gerüstbauer, war er der bis dahin aktivste Einbrecher der Bundesrepublik. Vor ihm wurde dieser traurige Rekord von einem Münchner Berufsverbrecher gehalten, der es aber „nur" auf 250 schwere Diebstähle gebracht hatte. Fred Schütte war kein Berufsverbrecher. Bis zu seinem 19. Lebensjahr hatte er den geraden, aber weniger einträglichen Wad der Tugend nicht verlassen. Erst dann kam er auf die Idee, seine beruflich erworbenen Fähigkeiten im Klettern auch außerberuflich zu verwerten. Anfangs ging es ihm nicht einmal um Geld, sondern vielmehr darum, schlafende Frauen, möglichst jung und appetit-


  
    
      	[image: ]
    


    
      	
        Villeneinbrecher Schütte (rechts) und das nach Zeugenangaben von ihm angefertigte „Phantombild"

      
    

  


  lich, zu betrachten und ein klein wenig zu streicheln. Nur vier der Gestreichelten hatten sich dadurch beleidigt gefühlt.


  Die Dritte Große Strafkammer am Landgericht Bremen verurteilte Fred Schütte am 30. Juni 1964 zu sechs Jahren Zuchthaus und 160 DM Geldstrafe und erkannte ihm für drei Jahre die bürgerlichen Ehrenrechte ab. Das Urteil berücksichtigte nur 206 schwere und einfache Diebstähle und Diebstahlsversuche. Es heißt, die geschädigten Herren hätten das Urteil mit Befriedigung, etliche Damen jedoch mit Bedauern aufgenommen.


  Schüttes Gesamtbeute betrug 45 828 DM, pro Diebstahl im Durchschnitt also 222 Mark. Ein armseliges Sümmchen, verglichen mit den rund 300 000 DM, die die Justiz und andere staatliche Stellen im Bundesland Schleswig-Holstein einem steckbrieflich gesuchten Massenmörder, dem SS-Standartenführer und Leiter des faschistischen Euthanasieprogramms, Professor Dr. Werner Heyde, in den fünfziger Jahren als Honorar zahlten. Heyde, im Nürnberger Ärzteprozeß vor dem Internationalen Gerichtshof des Mordes an mehr als 100000 Menschen angeklagt, 1947 mit Hilfe ehemaliger Nazis auf dem Wege ins Gerichtsgebäude geflohen, konnte trotz Ausschreibung im Fahndungsbuch und Bundeskriminalblatt unter dem Namen Dr. Fritz Sawade in


  Schleswig-Holstein ganz offen als gerichtlicher Gutachter fungieren. Sowohl der Präsident des Landessozialgerichts von Schleswig-Holstein, Buresch, sein hauptsächlicher Auftraggeber, als auch Generalstaatsanwalt Voß und der Ministerialrat Heigl sowie 18 weitere prominente Juristen. Mediziner und Regierungsbeamte hatten gewußt, welcher Verbrecher sich hinter dem Namen Sawade verbarg, und ihn dennoch vorsätzlich der Bestrafung entzogen.


  Gegen 14 Juristen und beamtete Mediziner wurden zwar Ermittlungsverfahren eingeleitet, doch elf davon sofort eingestellt. In den restlichen Fällen lehnte das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Nur der Landessozialgerichtsrat Dr. Meinicke-Pusch wurde mit einem Verweis und Senatspräsident Michaelis für zwei Jahre mit einer zehnprozentigen Gehaltskürzung disziplinarisch bestraft.


  Die Ehefrau des Massenmörders Heyde/Sawade. die ihren Mann wider besseren Wissens hatte für tot erklären lassen, also nach dem westdeutschen Strafgesetzbuch einen Betrug beging, wurde nicht nur nicht zur Verantwortung gezogen, sondern durfte weiterhin die Professorenrente ihres Mannes kassieren.


  



  


  Pistolen-Uschi - das „Kavalier-Mädchen"


  Fred Schütte hatte in Hamburg eine Kollegin, die nicht weniger tollkühn war als er. Von der Lokalpresse als „tollkühnste Einbrecherin der Bundesrepublik" apostrophiert, wurde sie allerdings erst im nachhinein bekannt, denn bis zum Prozeß vor dem Hamburger Schöffengericht am 28. Januar 1964 nahm niemand von ihr Notiz, wovon allein schon der leere Gerichtssaal zeugte. Allzuviel, genauer gesagt, die pikantesten Details im Leben und Wirken der Ursula D., genannt Pistolen-Uschi, bekamen die wenigen Prozeßgierigen ohnehin nicht zu hören. Die wurden unter „Ausschluß der Öffentlichkeit" verhandelt. Und das hatte seine Berechtigung, denn die tieferen Wurzeln für das ungewöhnliche Verhalten dieses ungewöhnlichen Mädchens lagen in einem Bereich, der damals vorwiegend Pornographen vorbehalten war. Uschis Sexus hatte nämlich einen Knick, ererbt oder erworben, sei dahingestellt. Fest steht, daß eine Ärztin die damals Fünfzehnjährige für jene Liebe gewann, deren Erfindung der altgriechischen Dichterin Sappho von der Insel Lesbos zugeschrieben wird. Durch diese Ärztin wurde Uschi auch in eines jener Lokale in St. Pauli eingeführt, in denen Männer nicht gern gesehen sind. Uschi fühlte sich dort wohl, weil ihr männlicher Haarschnitt und ihr wiegender Seemannsgang ebenso akzeptiert wurden wie ihre männliche Kleidung. Hier wurde um ihre Gunst geworben, ja sogar hitzig und eifersüchtig gestritten.


  Als „Kavalier" war Uschi aber nicht nur im Lesbierinnenklub bekannt. Altersheime, Kindergärten und Bekannte wußten ein hohes Lied von ihrer Großzügigkeit zu singen. Eines Tages betrat sie. ein neues Radio unter dem Arm, ein Altersheim. „Hier", sagte sie, „für die alten Leutchen, damit die ein bißchen Musik hören können und wissen, was in der Welt los ist."


  Wenige Tage später brachte sie den Alten einen modernen elektrischen Rasierapparat. „Damit die sich beim Rasieren nicht schneiden!" Dann wiederfuhr sie handwagenweise Lebensmittel, Obst und Südfrüchte an.


  Ihre Freundin Rosemarie, Mutter von zwei kleinen Kindern und bereits wieder banger Hoffnung, hatte Sorgen. Wo sollte sie die Babywäsche für das dritte hernehmen? Mit dickem Bauch verdiente sie in ihrem Job so gut wie nichts. Uschi beruhigte sie: „Mach dir darum mal keine Sorgen!" Und sie brachte so viel Babywäsche, daß es für ein halbes Dutzend Zwillinge beiderlei Geschlechts gereicht hätte.


  Unterdessen aber plagte sich die Hamburger Kriminalpolizei mit einer Einbruchsserie in Geschäften und Büros herum. Im Juni 1961 hatte es begonnen, und im Januar 1963 war noch immer kein Ende abzusehen. Es waren nicht gerade meisterhafte Einbrüche, doch sie waren rationell und überaus tollkühn ausgeführt. Rationell, weil vom Täter stets die günstigste Einstiegsmöglichkeit genutzt wurde. Tollkühn, weil dabei weder meterhohe Mauern noch Dächer ein Hindernis bildeten. Spuren, mit Ausnahme von Fingerabdrücken, gab es stets massenhaft, besonders Abdrücke sowohl von nägelbeschlagenen Leder- als auch von glatten Gummisohlen. Für die Kripo stand deshalb fest: Hier waren zwei gut aufeinander eingespielte Ganoven am Werk, die zwar nicht gerade zur „Elite" der Hamburger Einbrecherzunft gehörten, aber dennoch Format besaßen. Ein Tatort, das Büro im Ober-geschoß eines Hauses, war nur über das Dach des Polizeireviers, also über Polizistenköpfe hinweg, zu erreichen gewesen. Solcher Dreistigkeit konnten nur ganz ausgekochte Burschen fähig sein.


  Die Kriminalpolizei fahndete nach zwei Männern, denen bereits dreißig Einbrüche zur Last gelegt wurden. Das war in Hamburg, wo alltäglich 247 Verbrechen und Vergehen, die Verkehrsdelikte nicht mitgezählt, begangen wurden, zwar nicht allzuviel, zumal die Täter durchschnittlich nur alle 24 Tage von sich reden machten. Lästig war es trotzdem. Die Kripo sah sich die Tatorte an, stattete den Geschädigten ihren „Beileidsbesuch" ab, schrieb die übliche „Meldung über unbekannte Täter", trug den neuen Fäll in den KP 14a, die „Vergleichsreihe", ein, schickte die gesicherten Spuren zur kriminaltechnischen Untersuchungsstelle und wartete auf den nächsten Einbruch. Inzwischen „plagte" sich Uschi D. weiter im Wohlfahrtsdienst ab. Nachts ratterte sie mit eisenbeschlagenem, vollbeladenem Handwagen an Polizeiwachen und Streifen vorbei über holprige Straßen. Daß Uschi sich nicht fürchtete, war allgemein bekannt. Ihre engeren Freundinnen wußten auch den Grund. Uschi galt als eine phantastische Schützin und trug stets eine geladene Pistole im Hosenbund. Deshalb hieß sie Pistolen-Uschi. Später sollte sich allerdings herausstellen, daß Uschi ebensowenig mit einer Pistole wie mir. einer Schöpfkelle umgehen konnte und daß es lediglich ein harmloser Spielzeugrevolver war, den sie mit sich herumschleppte.


  Eines freilich konnte sie wirklich: so gewandt klettern wie ein Affe. Das bewies sie schon im Oktober 1961. Uschi hatte damals mit einem gestohlenen Moped einen Verkehrsunfall verursacht und war bewußtlos ins Hafenkrankenhaus eingeliefert worden. Kaum wieder bei Bewußtsein, sprang sie aus einem Fenster des dritten Stockwerkes und verschwand.


  Ein knappes Jahr später hatte man sie in die geschlossene Abteilung des Krankenhauses Ochsenzoll gesteckt. Man hatte begonnen, an ihrem Verstand zu zweifeln, weil sie so viele schöne Dinge verschenkte. Die dreieinhalb Meter hohe Mauer, die das Krankenhaus umgab, war für sie kein Problem. Uschi D. quartierte zwei Patientinnen aus ihren Betten aus, baute daraus ein Gerüst und verschwand.


  Aber schließlich kam ihr die Kripo mit viel Glück und der Hilfe einer Schwätzerin doch auf die Sprünge. Nach längerer Anstaltsbeobachtung stand Pistolen-Uschi im Januar 1964 vor Gericht. Sie trug diesmal zwar Rock und Bluse, doch mädchenhafter soll sie dennoch nicht gewirkt haben.


  „Setzen Sie sich doch", forderte der Vorsitzende. Uschi aber lehnte den Stuhl ab. Sie blieb stundenlang stehen, bis ihre Knie schlappmachten.


  Uschi D. gab alles zu und war sogar stolz auf ihre dreißig Einbrüche. Der psychiatrische Sachverständige erging sich lang und breit über das „Problem der Vermännlichung". Er erklärte ihr Verhalten mit negativen Kindheits- und Jugenderlebnissen und hielt sie für völlig normal. Dieses Mädchen hätte sich von der „brutalen Welt der Männer", insbesondere vom brutalen Stiefvater, der ihre Mutter verprügelte, abgestoßen gefühlt und wäre einem Ideal nachgejagt: dem „Kavalier der alten Schule". Weil es an solchen Männern in ihrer Umgebung mangelte, wollte sie ihn selbst darstellen. Das Gericht reagierte nicht gerade kavaliermäßig. Es schickte Uschi D. für fünf Jahre hinter Gefängnismauern, wo sie, wie eine Kriminalreporterin später feststellte, nicht weiblicher wurde, sondern total vermännlichte.


  



  


  Das Paradepferd


  Bis Mitte i960 hatte das Bundeskriminalamt ein Paradepferd besonderer Art im Stall. Es hieß Edgar Bröse, nannte sich Doktor der Philosophie und Diplompsychologe. Bröse war in der Abteilung II; Gruppe KT. Referat KT/U, als Schriftsachverständiger tätig. Schriften, besonders solche, die im Verdacht standen, gefälscht zu sein, waren bis dahin im BKA von Leuten begutachtet worden, die keinen Doktortitel, ja nicht einmal ein „Dipl." vor ihren Namen schreiben durften. So ein nackter Name, höchstens mit einem Dienstrang versehen, hat manchmal Nachteile. Zweiflern und chronischen Querulanten, die stets und gern an allem herumnörgeln, fällt es natürlich viel leichter, das Gutachten eines Herrn „Häberle" anzuzweifeln als das eines „Herrn Doktor Häberle". Kein Wunder also, daß der damalige Bundeskriminalamtschef Dullien große Stücke auf seinen dok-toralen Schriftsachverständigen hielt, größere jedenfalls als auf die anderen, die keine Promotionsurkunde über ihren Schreibtisch hängen konnten. Auch die Anklagebehörden gaben ihm den Vorzug. Wenn Dr. Bröse gewandt mit einer geschmeidigen Verbeugung zu Anklagepult und Richtertisch und mit einem herablassenden Kopfnicken zur Verteidigerbank den Gerichtssaal betrat, spürte jeder sofort: Hier steht ein Mann vom Fach, fest wie eine bundesdeutsche Eiche und unbeirrbar wie ein Jesuitenpater. Wehe dem Testamentsfälscher, der da glaubte, mit eigenmächtigen Korrekturen den Willen des Erblassers verfälschen zu können! Wehe dem geexten Studenten, der sieh eigenmächtig ein Diplom oder gar einen Doktortitel anfertigte! Wo Dullins Paradepferd Dr. Bröse sachverständig wieherte, hatte der Staatsanwalt gut paradieren.


  Nur in Kollegenkreisen kam Dr. Bröse nicht so gut an. Vielleicht war es Neid, der manchem Kollegen ein abfälliges Grinsen entlockte, wenn er durch die BKA-Siedlung in Wiesbaden ging und am Haus Nr. 37 in der Idsteiner Straße das Türschild mit der Aufschrift ,,Dr. Bröse" sah. Vor allem die Leute von den unteren Rängen und Dienststellen hatten angesichts der Bröseschen Gutachtertätigkeit immer etwas zu tuscheln.


  Einer von ihnen, der Fachgraphologe und gerichtliche Sachverständige Hermann Fritsche vom Landeskriminalamt Niedersachsen, ging Ende Oktober 1956 sogar so weit, Dr. Bröses Doktor- und Diplomtitel anzuzweifeln. Bundeskriminalamtschef Dullin hielt das für einen Witz.


  Fritsche kannte Bröse, so wie sich Fachkollegen untereinander kennen. Fritsche kannte auch die Graphologin und Schriftsachverständige Elisabeth Loofs-Rassow aus Frankenthal in der Pfalz. Bei einer Begegnung hatten sich beide einmal über den gemeinsamen Kollegen Bröse unterhalten. Dabei stellte sich heraus, daß Bröse der Kollegin Loofs-Rassow etwas anderes über seinen beruflichen Werdegang erzählt hatte als dem Kollegen Fritsche. Das aber muß bei Leuten, die vom Betrugsverdacht leben, natürlich sofort den empfindlichsten Nerv treffen. Einen Kollegen aber kann man nicht einfach so beschuldigen wie etwa einen Scheckfälscher, schon gar nicht, wenn dieser Kollege die Nummer eins in der Gunst des BKA-Chefs ist. Folglich beschloß man, zunächst einmal heimlich, aber gründlich zu recherchieren.


  Bröse wollte seinen eigenen Angaben zufolge 1949 aus der sowjetischen Zone in die Westzonen übergesiedelt sein. In der sowjetischen Besatzungszone hatte er 1948 in Dresden, wie er Frau Loofs-Rassow anvertraute, beziehungsweise 1949 in Leipzig, wie er seinem Kollegen Fritsche erzählte, promoviert. Fritsche schrieb daraufhin an alle ihm bekannten Universitäten und großen Bibliotheken in der DDR und erbat per Fernleihe die Doktorarbeit seines Kollegen Bröse zum Thema: „Über den Einfluß der Romantik auf den Liberalismus des Vormärz 1848" sowie dessen Diplomarbeit „Über die Metamorphose der Seele".


  Fritsche erhielt postwendend Antwort, darunter von der Deutschen Bibliothek in Leipzig, die alle Dissertationen registriert, und von der Leipziger Karl-Marx-Universität. Nirgendwo in der DDR war Bröses Dissertation bekannt. In Leipzig hatte nach dem Krieg ein Edgar Bröse zwar einige Semester Germanistik studiert, aber kein Examen abgelegt.


  Am 29. Oktober 1956 teilte Fritsche dem Bundeskriminalamtschef Dullien auf dem Dienstweg die Ergebnisse seiner Recherchen mit. Dullien reiste daraufhin nach Hannover zu Landeskriminalamtschef Dr. Schulz. Dort sprach man dienstlich und streng vertraulich über das Paradepferd Dr. Bröse und den aufmüpfigen Fritsche, und man kam, wie zwischen Chefs üblich, zu einem Chef-Agreement. Man wollte vorerst nichts unternehmen. Den Fachgraphologen ließ man das Ergebnis des Agreements wissen. Doch der wurde nur noch aufsässiger und erbat die Genehmigung, Dr. Bröse wegen unberechtigter Titelführung anzeigen zu dürfen. Die Genehmigung wurde notgedrungen und mit nachsichtigem Lächeln erteilt.


  Fritsche erstattete unverzüglich bei der Wiesbadener Oberstaatsanwaltschaft Anzeige. Dort trug man die Anzeige ein, heftete sie in einen Aktendeckel und versah ihn sorgfältig mit dem laufenden Aktenzeichen 7 Js 1090/57.


  Dullien, von diesem Frontalangriff sofort informiert, ergriff Gegenmaßnahmen. Er beauftragte Oberregierungsrat Mally,den Chef der KT-Gruppe im BKA, mit der Echtheitsprüfung der Bröseschen Testate. So etwas braucht natürlich Zeit, sehr viel Zeit, und in dieser Zeit war Dr. Bröse weiterhin als Gutachter tätig. Auch Fachgraphologe Fritsche gutachtete weiter im Dienste der Kripo- und Justizbehörden. Und weil er wußte, daß die Mühlen bundesdeutscher Anklagebehörden in gewissen Fällen sehr langsam mahlen, wartete er geduldig. Oberstaatsanwalt Rahn aus Wiesbaden sah keinen Grund, den Fall Bröse zu beschleunigen. Das brachte den Anzeigeerstatter schließlich in Harnisch. Zum Jahresende 1957 schrieb er an seinen obersten Dienstherrn, den damaligen Bundesinnenminister Schröder. Mit allem gebotenen Respekt, aber doch bestimmt, wies er darauf hin, daß der Fall Bröse die einschlägigen Fachkreise „heftig beunruhigt" und sogar schon „auf Fachtagungen diskutiert wird", folglich eine alsbaldige Klärung wünschenswert wäre.


  Minister Schröder beauftragte den Referatsleiter Dr. Wiede-mann mit der Erledigung der Angelegenheit, und der setzte sich mit BKA-Präsident Dullien in Verbindung. Fünf Monate später, am 23. Mai 1958 teilte er im Auftrage des Ministers unter dem Aktenzeichen „2-02-133 Dr. Bröse" Fritsche lakonisch mit: „Herr Dr. Bröse hat Originalurkunden über die Ablegung seiner Diplom-Hauptprüfung und seiner Dissertation beigebracht, an deren Echtheit nicht zu zweifeln ist."


  Dieser Bescheid stützte sich auf ein im Bundeskriminalamt selbst erstattetes und von Oberregierungsrat Mally unterschriebenes Gutachten. Diesem Gutachten lagen die von Bröse vorgelegten Dokumente, nämlich ein Zeugnis, ein Diplom und eine Promotionsurkunde zugrunde. Alle diese Papiere hatten das Format DIN A5, keinen gedruckten „Kopf", waren unsauber mit Schreibmaschine geschrieben und mit einfachen Gummistempeln abgesiegelt. Die Blätter, auf denen Herrn Edgar Bröse der „Dr. phil." und der „Dipl.-Psych." bescheinigt wurden, waren grau, porös, von schlechter Qualität, wie das von entsprechenden Urkunden aus der „hungernden Ostzone" nicht anders erwartet werden konnte. Das BKA bescheinigte denn auch ausdrücklich, daß diese Dokumente „grundsätzlich nicht fälschungsverdächtig und daher echt" wären. Als wichtiges Echtheitsindiz galt das als typisch „östlich" bezeichnete Papier. Für die Echtheit spräche weiter, daß eine Schreibmaschine „mitteldeutschen Fabrikats" verwendet wurde. Natürlich wiesen auch die verwendeten Gummistempel die Papiere als echt aus, hatten damals doch „selbst manche westdeutschen Behörden Schwierigkeiten, Stempel zu beschaffen", wie das Regierungskriminaldirektor Becker, Experte für „moderne Kriminaltechnik" im BKA. formulierte. Bröses Doktorschaft wurde also ausdrücklich bundeskriminalamtlich bestätigt.
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  Nun aber mußte Fachgraphologe Fritsche zusehen, daß er nicht zwischen die Mühlräder der Politischen Polizei geriet. Gestützt auf entsprechende Hinweise des BKA-Präsidenten Dullien, glaubte das Bundesministerium des Innern nämlich sicher zu sein, die von Fritsche erhaltenen Auskünfte aus der DDR wären pure „Verleumdungen" und wenig glaubhaft. Sie riefen eher den Verdacht hervor, „daß die Universität Leipzig Herrn Dr. Bröse wegen seiner Flucht aus der sowjetischen Besatzungszone Schwierigkeiten bereiten will".


  Damit war der Fall Bröse zum politischen Fall geworden, denn daß die Universitäten und Bibliotheken in der DDR die Gelegenheit sofort beim Schopfe packen und dem verdienten Dr. Bröse schaden würden, bedurfte keiner weiteren Begründung. Niemand war schließlich so prädestiniert, das politische Ränkespiel kommunistischer Institutionen'zu durchschauen, wie Bonns Innenminister, der ehemalige SA-Mann Schröder, und Bonns oberster Kripochef, der ehemalige SS-Mann Dullien. Damit war aber auch klar, daß sorgfältig geprüft werden mußte, ob der Fall Bröse nicht eigentlich ein Fall Fritsche war, zumal Fritsche schon früher Kontroversen mit Bröse gehabt hatte.


  Fritsche allerdings bestand weiterhin darauf, daß Bröse weder Doktor noch Diplom-Psychologe sei. Er konnte sicher sein, weil seine Fachkollegin Loofs-Rassow mittlerweile auch etwas in Erfahrung gebracht hatte. Früher selbst am Psychologischen Institut in Leipzig tätig, hatte sie 1958 das Brösesche Diplom gesehen und meinte nun, die darauf erkennbare Unterschrift könnte von einem gewissen Professor Dr. Petzelt stammen, der 1951 am Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster tätig gewesen war, inzwischen aber im Ruhestand lebte. Hätten die Experten des BKA nur einen Blick in das Vorlesungsverzeichnis der Münsteraner Universität geworfen, hätten sie diesen Professor leicht ermitteln und nach der Unterschrift fragen können. Die Regierungsräte im BKA indessen verließen sich auf ihren Sachverstand. Erst als Fritsche hartnäckig weiterbohrte und Frau Loofs-Rassows Ansicht popularisierte, bequemte man sich beim BKA und bei der Staatsanwaltschaft, der Sache nachzugehen. Professor Petzelt, mittlerweile 72 Jahre alt, war sicher, daß die auf den Bröseschen Papieren prangende Unterschrift nicht von ihm stammte. Sie hätte aber unbedingt von ihm stammen müssen, da er bis etwa 1949 in Leipzig die Psychologieprüfungen abgenommen hatte. An einen Edgar Bröse oder gar an dessen Diplomthema „Über die Metamorphose der Seele" konnte er sich ebenfalls nicht erinnern.


  Der von Bröse angegebene „Doktorvater" Professor Dr. phil. Dr. theol. h.c. Walter Baetke konnte schließlich ebenfalls ermittelt werden. Und auch er kannte weder Bröse noch dessen Dissertation.


  Man sollte meinen, daß das alles Grund genug gewesen wäre,


  Bröse zu entlassen. Weit gefehlt! Bundeskriminalamtschef Dullien hielt es aus Prestigegründen zwar für klüger, seinen Günstling offiziell nicht mehr als Gutachter im Gerichtssaal auftreten zu lassen, im Amt aber blieb er. Und nach wie vor arbeitete er weiter als Schriftsachverständiger und bestritt Fachschulungen zum Thema „Betrug und Urkundenfälschung".


  Im Februar 1959 publizierte das Magazin „Der Spiegel", offenbar von Fritsche inspiriert, den Fall Bröse. Westdeutsche Zeitungen griffen ihn auf, doch erst Mitte 1960 wurde Bröse vom Dienst im BKA suspendiert. Er behielt allerdings seine Dienstwohnung und führte auch weiterhin den Doktortitel.


  Ein Jahr später, im Mai 1961, mußte sich Bröse vor dem erweiterten Wiesbadener Schöffengericht verantworten. Die gerichtliche Beweisaufnahme machte die peinliche Blamage des Bundeskriminalamtes perfekt.


  Der Dokumentensachverständige Dr. Franzheim aus Köln stellte beispielsweise fest, daß das Papier, auf dem Bröse die Bezahlung der Promotionsgebühren quittiert wurden, „1952 zum ersten Mal in der Bundesrepublik hergestellt worden" ist. Die Tinte auf dem Bröseschen „Dokumenten" war auch längst nicht so alt, wie sie sein sollte.


  Der Schriftführer des Gerichts entdeckte am zweiten Verhandlungstag ohne Brille und Mikroskop, daß die Schrift auf einer von Bröse präsentierten „Bescheinigung" vom Oktober 1946 aus Chemnitz über seine angeblichen Psychologiestudien auffällig derjenigen ähnelte, die ein angeblich 1947 in Dresden ausgestelltes Dokument zierte. In beiden Fällen handelte es sich um eine Schreibmaschinenschrift vom gleichen Maschinentyp, und in beiden Fällen klebten die Ziffern I und 9 in der Datumsangabe in gleicher Weise zusammen. In beiden Schriftbildern war das „a" rechts unten beschädigt und das „o" im Wort „psychologisch" nach oben versetzt.


  Der Gerichtsvorsitzende Dr. Lange ließ deshalb beide Schreiben nochmals vom BKA begutachten. Es sollte festgestellt werden, ob beide „Dokumente" auf ein und derselben Schreibmaschine geschrieben wurden.


  Am nächsten Tag nahm Oberregierungsrat Mally, der durch seine Unterschrift die Bröseschen Dokumente für echt erklärt hatte, zu dieser Frage Stellung und mußte zugeben: „Ich habe nichts gefunden, was gegen eine Maschinenidentität spricht." Und: „Selbst bei vorsichtigster Beurteilung kommt man zu dem Schluß, daß aller Wahrscheinlichkeit nach beide Schriftstücke mit ein und derselben Maschine geschrieben worden sind."


  Nach dieser Eröffnung präsentierte Gerichtspräsident Lange dem Oberregierungsrat sofort das dritte strittige Dokument: Bröses Promotionsurkunde. Sie lag nur in Form einer „amtlich beglaubigten" Abschrift vor. Das Gericht wollte wissen, ob diese amtlich beglaubigte Abschrift auch auf der fraglichen Maschine getippt wurde.


  Oberregierungsrat Mally zog eine Lupe aus der Tasche, studierte das Schriftstück einige Minuten lang und sagte dann mit unbewegter Miene: „Es ist wahrscheinlich dieselbe Maschine!" Das war ein böser Tag für den Oberregierungsrat Mally, der nicht nur Bröses Vorgesetzter, sondern auch sein Mentor im BKA war.


  Für eine weitere Blamage sorgte Oberrichter Lange, als er ganz nebenbei feststellte, was dem BKA in fünf Jahren Ermittlungstätigkeit völlig entgangen war: Nach Bröses eigenen Angaben in seiner Personalakte war er nämlich 1945/46 zur gleichen Zeit a) fleißiger Trümmerarbeiter in Leipzig, b) unermüdlicher Gasthörer an der Leipziger Universität und c) eingetragener Hörer am Psychologischen Institut in Chemnitz, dem heutigen Karl-Marx-Stadt gewesen. Dazu aber hätte er Entfernungen zurücklegen müssen, die selbst für den Galopp eines Paradepferdes um einige Kilometer zu weit gewesen wären.


  Das Gericht hielt denn auch Bröse der falschen Titelführung in Tateinheit mit Urkundenfälschung und Betrug für eindeutig überführt. Das Urteil fiel trotzdem milde aus: ein Jahr Gefängnis!


  Offen blieb die Frage, was aus den Gerichtsurteilen wurde, die sich auf die Gutachten dieses falschen Gutachters stützten.


  



  


  IV Vorbild FBI


  


  


  Besonderes Kennzeichen: dicker Hintern


  Brotwagenfahrer Zappel aus Bosau in Schleswig-Holstein fuhr über Land wie jeden Dienstag, wenn er für seinen Chef Backwaren nach dem entlegenen Kieckbusch brachte. Und wie jeden Dienstag brauchte er auch am 29. November 1966 viel Zeit, mußte er doch mangels einer richtigen Straße über holprige Feldwege fahren. So tuckerte er denn gemütlich mit dem brötchenbeladenen Ford Kombi dahin. In einer Linkskurve hielt er an. Ein Stapel alter Latten lag quer über dem Weg. genau zwischen Gebüsch und Feldrain. Darum herumzufahren war unmöglich, eine hilfreiche Hand weit und breit nicht zu sehen. Kraftfahrer Zappel kletterte also nicht eben erfreut aus dem Wagen und ging auf das Hindernis zu. Er hatte es fast erreicht, als ihn aus dem Gebüsch heraus eine helle Stimme ankrähte: „Hände hoch, oder ich schieße!"


  Zappel sah verwirrt zur Seite und bemerkte eine Gestalt im blauen Arbeitsanzug, deren Gesicht durch eine schwarze Pudelmütze verdeckt war. Eine Pistole, deren Laufmündung genau auf Zappels Bauch zielte, unterstrich die Forderung. Zappel riß die Augen auf. „Was ist denn los?" fragte er verwirrt. „Geld her!" krähte es erneut. Nun war Zappel eifriger Fernsehkrimistudent, daher nicht unerfahren, und kombinierte blitzschnell: helle Stimme - junger Bursche: bleibt im sicheren Abstand - hat also Schiß; Schiß aber heißt - er ist Anfänger! An diesem Punkt angekommen, machte Zappel einen gewaltigen Satz wie nie zuvor in seinem Leben und flitzte hinter sein Auto. Riskieren wollte er nichts, schon gar nicht für fremde Brötchen!


  Daß der Kerl nicht sofort schoß, machte Zappel Mut. Er lugte durch die Scheiben und sah, daß sich der Straßenräuber zurückzog. Das war Mark für Zappels weiche Knochen. Er schlich zum


  Lattenberg, wählte mit Bedacht einen besonders derben Knüppel und blickte sich drohend um. Der Räuber war schon etwa 40 Meter weit weg. Jetzt gab es für Zappel kein Halten mehr. Mit demoralisierendem Kampfgeschrei ging er zur Attacke über. Den Blick entschlossen in die rückwärtige Front des Räubers gebohrt, stürmte er knüppelschwingend vorwärts. Zappel holte auf; als er etwa die halbe Distanz bewältigt hatte, hörte er den Räuber schreien: „Lauft doch nicht weg, kommt und helft mir!"


  Zappel stoppte, blickte noch einmal auf das davonwippende Hinterteil des Räubers und kehrte zum Ford zurück. Als er das Gebüsch passierte, in dem der Räuber gestanden hatte, sah er ein Damenfahrrad. Überzeugt, das Tatfahrzeug entdeckt zu haben, nahm er es unter Beschlag, holte aus dem Ford die Kassette mit dem Wechselgeld und radelte zum nächsten Gehöft, dem Windberghof, um die Polizei zu alarmieren.


  Kurz vor elf kam der Anruf bei der Kriminalpolizeistelle Eutin an. Um die Mittagszeit traf die Polizei, bestehend aus einem Kriminalobermeister und dem zuständigen Landgendarmen am Tatort ein. Sie sah den Brötchenausfahrer Zappel, das Fahrrad fest im Griff, im angeregten Plausch mit einer jüngeren Frau. Nachdem Zappel sein aufregendes Abenteuer detailliert und mit allen Hintergründen, Zusammenhängen und eigenen Kombinationen geschildert hatte, kam die Frau, Hannchen Klemm, zu Wort. Auch sie hatte ein schreckliches Abenteuer und ganz offenbar mit demselben Straßenräuber. Friedlich und arglos, wie es ihre Natur war. hatte sie Moos gesammelt, 300 bis 400 Meter vom Tatort entfernt, als plötzlich eine vermummte Gestalt hinter ihr auftauchte, die wortlos Hannchens Fahrrad ergriff und in Richtung Windberghof davonradelte. Als sie den ersten Schrecken überwunden hatte, lief sie Täter und Fahrrad hinterher und stieß so auf die Straßensperre und Zappel. Zappels Beutefahrrad gehörte natürlich Hannchen Klemm, wie jeder Bewohner von Kieckbusch bezeugen konnte.


  Kriminalobermeister Rettich nahm die Anzeigen auf und notierte die Personenbeschreibung. Sie stimmte in beiden Fällen auffallend überein. Zappel beschrieb. Hannchen brauchte nur noch zu bestätigen. Laut Zappel war der Räuber wahrscheinlich ein junger, dicklicher Bursche von etwa 15 bis 16 Jahren, ungefähr 165 Zentimeter groß, und hatte eine helle Stimme. Er trug einen


  blauen Schlosseranzug, große Gummistiefel und eine schwarze Pudelmütze, die das ganze Gesicht bedeckte und in Augenhöhe mit Sehschlitzen versehen war.


  „Und irgendwelche Merkmale oder Kennzeichen sind Ihnen nicht aufgefallen?" fragte Rettich.


  Zappel kratzte sich hinterm Ohr und sah auf Hannchen. „Das schon", sagte er endlich. „Der Kerl hatte einen richtigen Weiberhintern, dick und schön rund!"


  Hannchen bestätigte dies mit einem verschämten „Ja, das stimmt".


  Der Kriminalobermeister gab die Beschreibung sofort an die Zentrale durch. Die Zentrale leitete eine „Sofortfahndung" ein und ließ das gesamte Gebiet um Bosau abriegeln. Streifenwagen kontrollierten die Straßen, und Polizistenaugen begannen argwöhnisch die untere Rückenpartie der Passanten zu mustern.


  Inzwischen blieb die Polizei auch vor Ort nicht tatenlos. Hannchen Klemm durfte sich mit ihrem Fahrrad, Brotwagenfah-rer Zappel mit den Brötchen zurückziehen.


  Kriminalobermeister und Landgendarmerie sistierten inzwischen die Umgebung. 300 Meter vom Tatort entfernt fanden sie eine blaue, verwaschene Leinenjacke und eine schwarze Pudelmütze mit Sehschlitzen. Zappel konnte beides als Räubereigentum identifizieren.


  Da der Täter offenbar wußte, wann der Brötchenwagen die Strecke passierte, konnte er nur in der näheren Umgebung des Tatortes wohnen. Folglich wurden alle benachbarten Polizeiposten benachrichtigt. Mittlerweile war es Feierabend, und weil Polizisten auch nur Menschen sind, zog die Polizei ab.


  Am nächsten Morgen wurden die Ermittlungen fortgesetzt. In allen Schulen der Umgebung, in den Dörfern, Betrieben und Kneipen zeigte man die Pudelmütze. Aber niemand wußte, wem sie gehörte. Da er nicht weiterkam, suchte Kripoobermeister Rettich Hannchen Klemm auf. Sie mußte ja noch nach dem vorschriftsmäßigen Vordruck als Zeugin vernommen werden und sollte außerdem den Platz zeigen, an dem sie beim Moossammeln ihres Fahrrades beraubt worden war. Hannchen unterzog sich der Aufgabe mit viel Eifer. Rettich fand neben einem großen Feldstein unmittelbar am Kieckbuscher Weg tatsächlich eine Stelle, von der erst kürzlich Moos entfernt worden war. In Hannchens


  gute Stube zurückgekehrt, begann er die schriftliche Vernehmung.


  Der Landgendarm seinerseits ging in Kieckbusch mit der Pudelmütze von Tür zu Tür. Viele Türen waren es ohnehin nicht. Schon an der zweiten hatte er das, was Psychologen ein AHA-Erlebnis nennen. Die Einwohnerin erklärte sofort: „Die gehört dem Jungen von Hannchen Klemm." Das bestätigte auch noch eine zweite Kieckbuscherin. Da Hannchens Sohn aber erst sechs Jahre alt war, mithin noch nicht ernsthaft Räuber spielen konnte, kombinierte der Kriminalobermeister sofort: Hannchens Alter! Doch Hannchen enttäuschte ihn. Ihr Mann war am Dienstag wie jeden Tag in Malente zur Arbeit, also 20 Kilometer weit vom Tatort entfernt gewesen. Die Kripo fragte bei der Arbeitsstelle nach und erhielt Hannchens Angaben bestätigt.


  Wennschon nicht Hannchens Mann, wer dann? Da riß es den Kriminalobermeister plötzlich hoch. „Der dicke Hintern!" Just in diesem Moment meldete sich Landgendarm Scharf erneut zum Rapport. Beim Kaffeeplausch mit Hannchens Nachbarin hatte er erfahren, daß die Sache mit dem gestohlenen Fahrrad möglicherweise ganz anders war. Jetzt wurde es Rettich zu bunt. Diese Hannchen Klemm sollte erfahren, was es bedeutet, einen Kriminalobermeister an der Nase herumzuführen. Er wurde streng dienstlich. Hannchen schluckte und druckste, druckste und schluckte, und plötzlich gestand sie: „Ich war's, ganz allein!" Weder ihr Mann noch ihre Kinder hatten eine Ahnung, welche finsteren Räuberpläne ihr Gehirn schon seit längerer Zeit entwarf. Hannchen hatte sich nämlich finanziell übernommen. Weihnachten stand vor der Tür, und da hatte sie, nobel wie stets, für 800 DM Lebensmittel und Festartikel und für 1000DM Bücher bestellt. Soviel Geld wollte aber erst einmal beschafft sein. Sie beschloß, es zu rauben. Aber sie hatte keine Erfahrung im mühseligen Straßenräuberhandwerk, und sie hatte die Wirkung ihrer Spielzeugpistole sowie auch ihren eigenen Mut überschätzt. Als Zappel, anstatt zu zahlen, davonrannte, war sie am Ende ihres Mutes. Das Umziehen geschah dann zu rasch, und sie steckte die Pudelmütze und die Arbeitsjacke neben statt in die Tasche. Zum Glück fiel ihr die Ausrede mit dem gestohlenen Fahrrad ein.


  Hannchen Klemm, die als erster und überaus seltener Fall einer weiblichen Straßenräuberin in die westdeutsche Kriminalgeschichte einging, wurde am 15. September 1967 von der Großen Strafkammer am Landgericht Lübeck wegen „Auto-Straßen-raubes" in Tateinheit mit schwerer räuberischer Erpressung zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Kurz darauf wurde die Strafe jedoch im Gnadenwege auf ein Jahr Gefängnis herabgesetzt. Doch auch die brauchte sie nicht anzutreten.


  Sie zog mit ihrer Familie in ein anderes Dorf, wo sie sich alsbald als Einbrecherin betätigte.


  PS: Die Namen der Personen sind frei erfunden, die Ortsnamen hingegen stimmen.


  Hannchen Klemm kam vom Lande. Rustikal und ein wenig angestaubt war auch die Methode, mit der sie Daherkommenden den Geldbeutel abnehmen wollte, geradeso wie Strauchdiebe im Mittelalter oder die coltschwingenden Desperados in Wildwestfilmen. Das Mittelalter ist vorbei, die Desperados im „Wilden Westen" sind längst moderner geworden.


  



  


  Die Banklady


  Von Januar 1964 bis Dezember 1967 verübte eine Bande im Norden der BRD 27 Banküberfälle mit einer Gesamtbeute von 450000DM. Das ist selbst für die Verhältnisse in der BRD eine sehr große Zahl, die .— sieht man von den gut geplanten und organisierten Bankräubereien extremistischer Terrorgruppen ab - bisher nur wenige Gangster erreicht oder gar überboten haben. Die Täter gingen stets in der gleichen Art und Weise vor. In einer gutgeführten Straftatenvergleichskartei durfte es daher nicht schwierig sein zu erkennen, daß diese Verbrechen zusammengehörten. Mehr noch: War einer der Täter bereits mit gleichem Modus operandi aufgetreten, mußte ein präziser Vergleich der noch unaufgeklärten Straftaten mit den registrierten Tatbegehungsweisen bekannter Täter zum gesuchten Verbrecher führen. Darin besteht der Sinn kriminalpolizeilicher Karteien und Sammlungen. Auch der Kriminalpolizei in Kiel und dem Landeskriminalamt von Schleswig-Holstein hätte dies möglich sein müssen. Da sich die Bande nicht an die kommunalen Territorialgrenzen hielt, also zu den sogenannten reisenden Tätern gehörte, hätte auch der Erkennungsdienst im Bundeskriminalamt überentsprechende Unterlagen verfügen und Vergleiche vornehmen müssen. Bei der norddeutschen Bankraubserie indessen klappte das nicht. Die Meldungen „über die Straftaten unbekannter Täter" wurden teilweise so oberflächlich ausgefüllt, daß sie jedem beliebigen Raubüberfall auf ein Geschäft, eine Sparkasse oder eine Bank zugeordnet werden konnten.


  Und das war das erste Handikap der untersuchenden Kripokommission: Sie hatte keine Vorstellung, wie aktiv die Bankräuber tatsächlich waren. Später stellte sich heraus, daß etliche von der Kommission in die Untersuchung einbezogene Verbrechen nichts mit diesem Komplex zu tun hatten, andere wiederum, obwohl dazugehörig, nicht berücksichtigt wurden. Nur soviel war klar: Beim eigentlichen Überfall traten stets nur zwei Personen auf, die mit einem Auto dicht an das Objekt, das sie gerade ausrauben wollten, heranfuhren. Manchmal waren es zwei Männer, manchmal auch ein Mann und eine Frau. Bei den ersten Überfällen trugen die Räuber Karnevalsmasken, bei den späteren nur Hüte und Brillen. Die Frau, von der Presse „Banklady" getauft, trug manchmal eine perückenartige Badekappe, manchmal ein Kopftuch, stets aber auffallend helle Strümpfe. Handschuhe hatten beide Räuber immer an.


  Die Überfälle fanden in der Regel am Freitagnachmittag statt. Anfangs waren die Banditen nur mit Pistolen, später auch mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Bis zum 15. Dezember 1967 hatten sie aber nie geschossen. In den Bankfilialen, in denen sie auftauchten, kannten sie sich offenbar gut aus, was darauf schließen ließ, daß sie die Tatorte vorher ausgekundschaftet hatten. Sie bevorzugten kleinere Geldinstitute mit geringem Publikumsverkehr, ohne Schutzverglasung an den Schaltern. Jedesmal waren sie bemüht, mit geringstem Aufwand in kürzester Zeit den Überfall abzuwickeln. Dabei paßten sie sich jeweils den örtlichen Verhältnissen an. In jedem Falle setzten sie das Telefon außer Betrieb, manchmal sperrten sie die anwesenden Kunden und Bankangestellten in Keller-oder Waschräume. Einmal wurde eine Frau, die schrie, brutal zusammengeschlagen, ein anderes Mal ein altes Muttchen, das während des Überfalls den Kassenraum betrat, fürsorglich beruhigt und zum Stillsein ermahnt. Dieser Überfall wich auch insofern von den übrigen ab, als er vormittags gegen elf Uhr stattfand. Das westdeutsche Fernsehen übertrug zu dieser Zeit gerade die Hochzeitszeremonie der niederländischen Kronprinzessin Beatrixe. Einmal lag die Überfallene Bankfiliale in unmittelbarer Nähe einer Polizeistation. Genau zur Zeit des Überfalls blockierte ein anonymer Anrufer die Telefonleitung der Polizei und verhinderte deren Alarmierung.


  Die von der Polizei vorgenommenen Straßenabsperrungen im gesamten Tatortumkreis führten nie zum Erfolg. Und das war die zweite Misere kriminalpolizeilicher Routinepraxis: Ehe die Polizei die üblichen Kontrollpunkte erreichte, hatten die Täter den Sperrkreis längst passiert. Der Kripo standen zudem oft nur ältere, leistungsschwache Fahrzeuge zur Verfügung, die keine Aussicht hatten, eine Verfolgungsjagd zu bestehen. Die Polizei veränderte daher ihr Absperrsystem, gestaltete es beweglicher, doch das Ergebnis war das gleiche. Der für jedermann leicht abzuhörende Polizeifunk wurde zum Verräter.


  Die Kriminalpolizei vermutete, daß mindestens zwei, wahrscheinlich aber drei, wenn nicht sogar vier Personen zu dieser Bande gehörten. Eine davon war höchstwahrscheinlich eine Frau. Von einem der Bandenmitglieder lag eine brauchbare Personenbeschreibung vor. Die Kripo ließ danach zwei Porträtskizzen anfertigen und in der Presse veröffentlichen. Aus der Bevölkerung gingen daraufhin 86 Personenhinweise ein, die aber zu nichts führten. Die Pressefahndung mit der Porträtskizze blieb erfolglos.


  Die Kripo schaltete natürlich auch ihre V-Männer, also die Zuträger aus der Unterwelt, ein. Die konnten zwar manchen interessanten Tip, aber keinen Hinweis auf die Bankräuber geben. Trotz professioneller Tatausführung war man sich in der Kieler und Hamburger Unterwelt einig, die Bankräuber mußten „Außenseiter" sein. Und das war für die Polizei sehr ungünstig, denn Profis konnten die Spitzel in der Unterwelt auftreiben, zu Außenseitern hatten sie keine Verbindung. Über die Beute waren die Räuber auch nicht zu fassen. Sie bestand ja aus Bargeld.


  Um jede Möglichkeit auszuschöpfen, wurde angewiesen, in allen Vernehmungen verdächtiger Personen wegen der Banküberfälle „auf den Busch zu klopfen". Da es aber dem jeweiligen Vernehmungsbeamten überlassen blieb, wie und was er fragte, war das Ergebnis ein kunterbuntes, nutzloses Durcheinander, ohne System und Vergleichsbasis. Hinzu kam, daß zur gleichen


  Zeit zwei weitere Räuberbanden in Schleswig-Holstein ihr Unwesen trieben, es für außenstehende Vernehmer folglich schwierig war, fallbezogene Fragen zu stellen.


  Alles in allem waren es schwache Leistungen, die die Schleswig-Holsteiner Kriminalpolizei bis Mitte Dezember 1967 in der Untersuchung der Raubserie aufweisen konnte. Nach vierjähriger Tätigkeit lag nichts als eine dicke Mappe unaufgeklärter Banküberfälle und eine untaugliche Phantomskizze vor. Dabei hatte die Polizei einmal die Chance gehabt, die Bankräuber zu fassen. Zwei von ihnen waren samt Beute und Waffen im Sommer 1964 in eine Polizeikontrolle geraten.


  Nach dem Überfall auf eine Bank im Hamburger Vorort Billstedt stoppten Polizisten auf der Autobahn nach Bremen einen Volvo, in dem ein Mann und eine Frau saßen. Die Streife nahm die übliche Routinekontrolle vor, ohne die Personalien der Insassen oder das polizeiliche Kennzeichen des Wagens zu notieren. Die Beamten sahen in das Wageninnere, forschten nach Raubgut und Waffen und wollten die Rücklehne des Fahrersitzes nach vorn ziehen. Das ging aus unerklärlichen Gründen nicht. Als nun der durchsuchende Polizist kräftiger ziehen wollte, protestierte der Volvofahrer und die Streife gab auf. Später stellte sich heraus, die Volvoinsassen waren der Boß der Räuberbande und die Banklady und in der Rücklehne des Autos befand sich ein eingebautes Versteck, in dem nicht nur die gesamte Geldbeute des Billstedter Bankraubes, sondern auch die Schußwaffen und Verkleidungsutensilien der Bankräuber lagen. Dieses Versteck aber konnte nur durch einen kräftigen Ruck an der Rücklehne des Fahrersitzes freigelegt werden.


  Im Dezember 1967 hatten sich die Ermittlungen so festgelaufen, daß der Polizei nur die Hoffnung blieb, die Bankräuber auf frischer Tat zu stellen. Am Freitag, dem 15. Dezember 1967, sollte sich diese Hoffnung endlich erfüllen.


  Am frühen Abend gegen 18 Uhr betraten zwei Männer den Schalterraum der Kreissparkasse in Bad Segeberg, in dem sich zu dieser Zeit zehn Kunden und dreißig Angestellte aufhielten. Einer der Männer ging sofort zum Kassenschalter 2 und erklärte dem Schalterangestellten, er wolle einen Scheck einlösen. Dabei schob er seine Collegmappe über den Tresen und öffnete seinen Mantel. Der Angestellte erschrak, denn über der Brust des Mannes hing eine Maschinenpistole. Ohne langes Zögern reichte er dem Räuber 5000 DM, weigerte sich aber, mehr herauszugeben. Statt dessen warf er sich plötzlich hinter die Schutzwand. Der zweite Gangster war an den Schalter 3 getreten, um mit gezückter Pistole zu kassieren. Als der Kassierer von Schalter 2 sich in Deckung flüchtete und losschrie: „Überfall! Überfall!", raffte er schnell die Scheine am Schalter 3 zusammen und deckte dann seinem Kumpan, dem MPi-Mann, den Rücken. Der schnauzte den brüllenden Angestellten an, der daraufhin ein gefährliches Spiel begann. Er legte zwar ein paar Scheine auf das Zahlbrett, zog dieses aber sofort zurück, wenn der Bankräuber danach griff. Und das machte er mehrmals, bis dem MPi-Mann die Geduld riß und er dem widerspenstigen Bankmann die Mündung seiner MPi direkt auf den Bauch drückte. „Du bist wohl lebensmüde?" raunzte er. „Geld her, oder ich drücke ab!"


  Da setzte der Angestellte das Zahlbrett so hart auf, daß ein Teil der Scheine herabfiel. Die Räuber rafften das Geld zusammen und gingen ohne Eile rückwärts zum Ausgang. Dort aber stand, noch immer wie erstarrt, eine Angestellte mit einem Adventsgesteck in der Hand. Jetzt, da die Täter im Rückzug begriffen waren, faßte sie sich ein Herz und schleuderte ihnen mangels einer anderen Waffe das Gesteck samt brennender Kerze hinterher. Damit aber brach im Schalterraum die Hölle lös. Alle schrien und rannten durcheinander, die Beherzteren stürzten zum Ausgang und nahmen die Verfolgung auf. Die Bankräuber liefen über den Vorplatz auf ein Auto zu, ein halbes Dutzend Kassenangestellte hinterher. Plötzlich drehte sich einer der Gangster um und gab einen Feuerstoß aus der MPi ab. Eine Angestellte wurde am Handgelenk, eine andere an der Wade getroffen, ein Bankkunde am Oberschenkel verletzt. Die anderen setzten die Verfolgung fort und hatten die Distanz bereits auf drei Meter verkürzt, als die Verfolgten von ihrem Fahrzeug aus eine zweite MPi-Garbe abgaben, durch die wieder eine Frau verletzt wurde. Die Räuber rasten mit ihrer Beute, rund 12000 DM, davon.


  Bei der Polizei standen, wie jeden Freitag, auch an diesem 15. Dezember in Erwartung eines neuen Raubüberfalls Sondereinsatzkräfte der Schutz- und Kriminalpolizei in Bereitschaft. Es dauerte daher nur wenige Minuten, bis die Fahndungsmaßnahmen anliefen. Ein Einsatzwagen der Kripo fuhr, von den Bankange-
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  Bankräuber Wittorf und die Phantomzeichnung, die der Fahndung zugrunde lag. rechts „Banklady" Gisela Werler


  stellten eingewiesen, den Tätern hinterher. Doch ihr VW-Kombi war alt und, wie das ein Kieler Regierungskriminalrat formulierte, „infolge seines Verschleißgrades nicht in der Lage, das schnelle Fahrzeug der Flüchtigen einzuholen". Um ein Haar hätte daher die Kripo wieder das Nachsehen gehabt, wenn die Bankräuber nicht den Fehler begangen hätten, nach wenigen Kilometern umzukehren. Sie beabsichtigten nämlich, vom gestohlenen Tatfahrzeug in ihr eigenes umzusteigen. Das aber stand in der Nähe des Tatortes. Die verfolgenden Kriminalbeamten, die die Hoffnung auf Erfolg schon aufgegeben hatten, wollten ihren Augen nicht trauen, als das gesuchte Auto direkt auf sie zukam. Sie brauchten nur noch zuzugreifen. Aber sie waren offenbar so verwirrt, daß sie vergaßen, den MPi-Mann, den bisher unbescholtenen Taxifahrer Hermann Wittorff, auf Waffen zu durchsuchen. Auch seine Begleiterin, die 33jährige Gisela Werler alias Banklady, wurde lediglich gefesselt und abgeführt.


  Im Dienstgebäude der Polizei, als man ihm die Handschellen abnahm, holte Wittorff plötzlich eine Pistole aus dem Schulterhalfter. Die Kriminalbeamten durchlebten bange Sekunden, bis es gelang, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen. Auch die „Lady" hatte noch einen Revolver in der Tasche.


  Danach jedoch verlief alles programmgemäß und ohne besondere Schwierigkeiten. Wittorff legte nach kurzer Verständigung mit seiner Komplizin und Geliebten Gisela ein ausführliches Geständnis ab. Er verriet auch die beiden anderen Bandenmitglieder, den 46jährigen Taxichauffeur Gerhard Jordan und den 40jährigen Taxibesitzer Hugo Warncke. Und Wittorff gestand nicht nur das, was er mit seiner Bande bereits verbrochen, sondern sogar das, was er noch zu verbrechen vorgehabt hatte, nämlich besser ausgeklügelte Überfälle, die er allein mit seiner Banklady Gisela begehen wollte. Seine Kumpane Hugo und Gerhard, die zwar nicht immer beim Rauben doch stets beim Verteilen der Beute dabei gewesen waren, wollte er abhängen.


  Das Pärchen war so gut aufeinander eingespielt, daß es zwischen ihm kaum noch der Worte bedurfte. Beim Stehlen der Tatfahrzeuge reichte sie ihm aus der mitgeführten Werkzeugkollektion wortlos zum richtigen Zeitpunkt das Richtige. Geriet er einmal in Panik, bewahrte sie kühles Blut. Verließ ihn der Mut. trieb sie ihn an. Auch beim Überfall in Bad Segeberg: Wittorff
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  Polizeimeister Alfke, der ein Dutzend bewaffnete Banküberfälle beging, wurde zum Vorbild der Wittorf-Bande


  wollte umkehren, als er die große Anzahl Angestellter und Kunden im Kassenraum sah; die Banklady aber entschied: ..Kommt gar nicht in Frage!"


  Sie war auch die einzige in der Bande, die vor den Überfällen weder schlaflose Nächte hatte noch an Appetitlosigkeit litt, während Wittorff tagelang vordem Überfall von nervösen Durchfällen, Appetit- und Schlaflosigkeit geplagt wurde. In älteren Kriminologie- und Strafrechtslehrbüchern wird oft behauptet. Raubüberfälle seien ein ausgesprochenes Männerdelikt, weil es Frauen an Mut, Nerven und Standhaftigkeit dafür fehle. Inge Marchlowitz, Hannchen Klemm und Gisela Werler sind bei weitem nicht die einzigen Vertreterinnen des schönen Geschlechts, die sich im rauhen Räuberhandwerk versuchten. Sie gehören jedoch zu den ersten, die es in der BRD in dieser Branche zu traurigem Ruhm gebracht haben.


  Wittorff, Werler. Jordan und Warncke waren längst über das abenteuerliche Jugendalter hinaus und gehörten auch nicht zur Kategorie der Berufsverbrecher. Sie haben in professioneller Manier Banken überfallen und konnten so lange unentdeckt bleiben, weil sie eifrige Zeitungsleser waren. In der Presse konnten sie sich über den Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, im Polizeifunk über die polizeilichen Fahnungs-maßnahmen orientieren. Durch Kriminalberichte in der Presse waren sie überhaupt erst auf ihre verbrecherischen Pläne gebracht worden. Anfang der sechziger Jahre berichtete beispielsweise die BRD-Presse in großer Aufmachung über drei Bankräuber, vor allem aber über den Hamburger Polizeimeister Hugo Alfke, der zehn Raubüberfälle auf Geldinstitute begangen hatte. Die Zeitungen schilderten detailliert die Tatausführung und die Fehler, die diese Verbrecher gemacht hatten.


  Das reizte Wittorff und seine Freunde, es ebenfalls zu versuchen. Polizeimeister Alfke, der jahrelang seine Kollegen erfolgreich getäuscht hatte, wurde ihr spezielles Vorbild.


  Der Prozeß gegen die Wittorff-Bande fand im Februar 1968 vor dem Kieler Schwurgericht statt. Hermann Wittorff wurde zu dreizehneinhalb Jahren, Gisela Werler zu neuneinhalb, Jordan und Warncke je zu neun Jahren Zuchthaus verurteilt. Mit Ausnahme von Warncke, der das Urteil sofort annahm, legten alle anderen Revision ein.


  Am 4. November 1969 verwarf der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) die Revisionsanträge. Damit wurde das Urteil rechtskräftig.


  



  


  Der Box-Champion


  Am Mittwoch, dem 5. Juli 1967, kurz nach 16 Uhr, klingelte in der Kripohauptstelle Bielefeld das Telefon. Hier wurden seit fünf Jahren alle Raubüberfälle auf Geldinstitute zentral bearbeitet. Die Polizeieinsatzstelle Armin aus Detmold teilte einen Raubüberfall auf die Sparkasse in Gohfeld-Wittel mit. Drei unbekannte Männer hatten die Zweigstelle dieses kleinen, an der Fernverkehrsstraße 61 liegenden Ortes im Kreis Herford gegen 16 Uhr überfallen, etwa 19500DM geraubt und in einem hellen Opel Rekord die Flucht ergriffen. Die Kriminalhauptstelle alarmierte alle in Tatortnähe stationierten Funkstreifen und benachrichtigte die benachbarten Polizeidienststellen sowie das Ermittlerteam, das zu dieser Zeit im Einsatz war.


  Auf dem Wege zum Tatort stieß die Ermittlergruppe am Rande eines ausgedehnten Kornfeldes kurz vor Gohfeld auf mehrere Polizeifahrzeuge und eine Menge Schaulustiger. Hätte das Funkgerät ihres Einsatzwagens funktioniert, wäre ihnen die Ursache dieses Auflaufes bekannt gewesen, so aber erfuhren sie erst jetzt von Zeugen, einer der Täter wäre in dieses Kornfeld gerannt. Der Unbekannte trug ein rotes Hemd und Turnschuhe. Das riesige Feld sollte nun mit allen verfügbaren Schupo- und Kripokräften der Umgebung umstellt und von einem Polizeihubschrauber, einer sogenannten Hummel, systematisch abgesucht werden. Die Hummel konnte aber nicht vor einer dreiviertel Stunde eintreffen, und die erforderlichen Absperrkräfte mußten noch herangeschafft werden. Da Anforderung und Einsatz der der Landesregierung unterstellten Alarmhundertschaft zuviel Zeit in Anspruch genommen hätte, den Räubern folglich ein großer Vorsprung eingeräumt worden wäre, sollten die örtlichen Reserven erschlossen werden: die dienstfreien Polizisten des Wechsel- und Postendienstes sowie Beamte der Kreispolizeibehörden Minden und Bielefeld. Da die Ermittlergruppe nicht helfen konnte, fuhr sie nach Gohfeld, inspizierte den Tatort und vernahm die Kassiererin.


  Die Gohfelder Sparkasse gehörte zu jenen Geldinstituten auf dem Lande, die zwar stets über recht ansehnliche Bargeldbeträge, aber nur über unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verfügten. Es gab weder eine Schutzverglasung des Schalters noch spezielle Tresorsicherungen, keinen Wächter, ja nicht einmal eine Sicherung des Kassenraums. Eine einzige Angestellte versah hier den Dienst.


  Solche Geldinstitute waren leicht auszurauben und daher bevorzugte Objekte von Bankräubern, insbesondere von Anfängern. Das änderte sich erst, als Ende der sechziger Jahre Versicherungen und Polizei gemeinsam die Schutzverglasung der Kassenschalter durchsetzten.


  In Gohfeld war das bisher unterblieben, denn hier hatte es noch nie Scherereien gegeben. Als am Nachmittag gegen 16 Uhr zwei junge Männer den leeren Kassenraum betraten, argwöhnte die Angestellte nichts Böses. Plötzlich jedoch zogen die Fremden Pistolen hervor und forderten Geld. Einer von ihnen, er trug ein rotes Hemd und Turnschuhe, sprang sogleich über den Tresen, raffte das Papiergeld zusammen und befahl der Frau, den Tresor zu öffnen. Die Angestellte mußte sich mit erhobenen Händen an die Wand stellen, während die Räuber den Tresor leerten. Das ging sehr schnell. Ehe die Angestellte einen klaren Gedanken fassen konnte, rannten die Täter mit dem Geld auf die Straße zu einem hellen Opel Rekord. Am Steuer des Opel saß ein dritter Mann, der sofort anfuhr, als die Räuber eingestiegen waren. Die Angestellte sah nur noch, daß der Opel ein „komisches Nummernschild" hatte, aber wie das Kennzeichen lautete, wußte sie nicht. Damit konnte jedoch ein anderer Zeuge aushelfen. Er glaubte ein ausländisches Kennzeichen mit der Nummer 44 BKK gesehen zu haben.


  Die Einsatzleitung gab das Kennzeichen an alle Fahndungskräfte durch.


  Die Kriminaltechniker hatten inzwischen denKassenraum auf


  Spuren durchsucht und einen Schuhsohlenabdruck mit deutlicher Musterausprägung sichern können. Der Abdruck befand sich auf dem Schaltertisch und stammte von dem Räuber im roten Hemd.


  Mittlerweile kreiste auch die Hummel unaufhörlich über dem Kornfeld. Der Pilot, einer großen Zuschauermenge sicher und sich seiner Wichtigkeit bewußt, setzte mehrmals zum Sturzflug an, „weil das großen moralischen Eindruck" mache.


  Noch während dieses Schaufluges meldete ein Bauer, in der Wiese hinter seinem Haus stände ein heller Opel Rekord. Die Hummel, dorthin dirigiert, bestätigte es. Damit war das Tatfahrzeug gefunden. Sein Kennzeichen lautete 44BXK und nicht BKK. Der Zeuge hatte sich also geringfügig geirrt. Dieses Kennzeichen, lose aufmontiert, war falsch. Die Originalnummernschilder mit dem Kennzeichen WD-RU 51 lagen im Kofferraum. Der Opel war frühmorgens in Gütersloh, also etwa 40 Kilometer von Gohfeld entfernt, gestohlen worden. Der Eigentümer hatte bereits Diebstahlanzeige erstattet. Im Handschuhfach des Wagens fanden die Kriminalbeamten täuschend echt aussehende Spielzeugpistolen aus Plastik, wie man sie in den meisten Spielwarengeschäften erwerben konnte. Sie waren offenbar erst vor kurzem gekauft worden, denn die Originalverpackung lag noch dabei. Hinweise auf die Täter gab es im Opel nicht.


  Mit Einbruch der Dunkelheit mußte der Hubschraubereinsatz abgebrochen werden. Das Kornfeld blieb jedoch umstellt. Ein Posten sah nachts einen Mann aus dem Feld kommen und auf Gohfeld zulaufen. Er wurde gefaßt und, da er nicht nur ein rotes Hemd und Turnschuhe trug, sondern überdies ein dickes Bündel Geldscheine lose in der Tasche hatte, sofort der Sparkassenangestellten gegenübergestellt. Sie identifizierte ihn ohne Zögern.


  Bei dem Bankräuber handelte es sich um den 22jährigen Bundeswehrdeserteur Friedrich Ridderbusch, der dreimal vorbestraft war und obendrein in Kassel als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen Raubüberfalls gesucht wurde. Das Bielefelder Kripokommando, das sich im Wohnzimmer des Gohfelder Gastwirtes einquartiert hatte, begann noch in der gleichen Nacht mit der Vernehmung. Ridderbusch machte keine Schwierigkeiten. Zwar nur mäßig intelligent, war er doch klug genug, die Ausweglosigkeit seiner Situation zu erkennen. Der Schuhsohlenabdruck seiner Turnschuhe und die Aussagen der Angestellten, die ihn identifizierte, sowie die 7003 DM, die er bei sich trug, waren handfeste Beweise seiner Schuld. Brav und eifrig beantwortete er daher alle Fragen, die ihm gestellt wurden.


  Er hatte am Überfall teilgenommen, weil er Geld brauchte, um mit seinem Freund Horst Möller, der ebenfalls beteiligt war, nach Schweden auszuwandern. Die Angst vor der Strafe, die ihn in Kassel erwarten würde, und besonders seine Abneigung gegen das „Soldatsein" hatten den Plan auszuwandern entstehen lassen.


  Das Soldatenleben war ihm seit seiner Einberufung zuwider, weshalb er auch eigenmächtig seinen Weihnachtsurlaub verlängerte. Daß seine eigenen Eltern ihn schließlich mit sanfter Gewalt in die Kaserne zurückbrachten und zu seiner Bestrafung wegen eigenmächtiger Entfernung von der Truppe beitrugen, konnte er nie mehr verwinden.


  Über seine Mittäter wußte er nicht viel zu berichten. Sein Freund, der Hilfsarbeiter Horst Möller, hätte Geldsorgen, und der Dritte im Bunde, der Boß des Unternehmens, hieße Karl-Heinz und wäre ein Boxer aus Amerika.


  Ridderbusch und Möller hatten Angst vor ihm. Ohne Karl-Heinz und seine Drohungen hätten sie wohl nie die Sparkasse überfallen. Er wäre es auch gewesen, der die Spielzeugpistolen gekauft hätte, weil sie sich geweigert hatten, die Frau im Schalterraum niederzuschlagen.


  Bei der Aussage über den Boxer Karl-Heinz wurden die Beamten hellhörig. Sie ließen sich von Ridderbusch eine Personenbeschreibung geben und waren überzeugt, nur der Profiboxer Karl-Heinz Guder konnte gemeint sein.


  Nach Guder fahndete die Kripo schon seit einiger Zeit. Einem Spitzelbericht zufolge sollte er einen Raubüberfall auf Lohngelder in Ost-Westfalen planen. Ihrer Sache sicher, blies die Kripo die Großfahndung ab und suchte gezielt nach Guder und Möller.


  Möller wurde schon wenige Stunden später gefaßt, als er an der Straße stand, bemüht, ein Auto zu finden, das ihn mitnahm. Seinen Beuteanteil von 4245 DM hatte er in den Schuhen versteckt.


  Von Ridderbusch und Möller erfuhr die Kripo, Guder würde in einem gestohlenen Wohnwagen auf einem Campingplatz bei Gütersloh hausen. Ein Fahndungsteam, durch Beamte aus Gütersloh verstärkt, fuhr sofort dorthin. Der Wohnwagen wurde umstellt und durchsucht. Vier Freunde von Guder traf man an. Er selbst hatte sich schon tagelang nicht mehr blickenlassen. Einer der vier nannte sich Siegbert. Die Kripo stellte indessen anhand seiner Fingerabdrücke sehr schnell fest, daß er in Wirklichkeit der knapp 26jährige, mehrfach vorbestrafte Friedhelm Göhner war, der von einer Sonderkommission des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen wegen mehrfachen Autodiebstahls gesucht wurde. Göhner war insofern an dem Sparkassenüberfall beteiligt, als er den Tip dafür gegeben, mit Guder den Plan ausgeheckt und Ridderbusch sowie Möller zum Mitmachen überredet hatte. Göhner wurde verhaftet; die drei übrigen wurden nach Feststellung ihrer Personalien entlassen, der Wohnwagen und seine Umgebung überwacht.


  Die Kriminalpolizei von Gütersloh, in die Fahndung nach Guder einbezogen, verstärkte ihre Streifen. Ein Polizeiwagen, als Zivilfahrzeug getarnt, fuhr durch das Landgebiet. Gegen Morgen wurde er von einem Mann angehalten, der mitgenommen werden wollte. Die Kriminalisten taten es nur allzu gern. Der Anhalter war nämlich niemand anderes als Guder. Einer der Beamten, ehemals selbst aktiver Boxer, hatte ihn sofort erkannt.


  Der damals 33 Jahre alte Karl-Heinz Guder war in der Tat kein Unbekannter. Während der letzten Jahre hatte er zwar keine großen Schlagzeilen mehr gemacht, doch den Anhängern des Boxsportes war sein Name noch immer ein Begriff. Guder, seit seinem fünfzehnten Lebensjahr aktiver Boxer, von seinen Trainern als Naturtalent angesehen, absolvierte zahlreiche Kämpfe im Bantam- und Halbmittelgewicht. Bei der Olympiade 1952 in Helsinki vertrat der damals 18jährige die BRD und errang den vierten Platz als Einzelkämpfer. Danach blieb er noch zwei


  Jahre Amateur und wurde dann Profisportler. Guder erwarb 1954 die Lizenz als Berufsboxer, kam später zu dem geschäftstüchtigen Boxmanager Riethmüller nach Essen und boxte sich, nunmehr Lohnboxer, durch die Welter- und Mittelgewichtsklasse.


  Damit begann sein persönliches Drama. Solange er jung und zugkräftig genug für das rauhe Metier des Profiboxers war, hatte er Geld und Ruhm. Guder war in seinem Fach besser als die meisten anderen. Er bestand etwa 150 Kämpfe als Amateur und 80 als Profi, und keinen einzigen verlor er durch k. o. Von 230 Kämpfen hat er überhaupt nur 26 verloren, davon 20 in seiner Profizeit, und wie weit es mit Sieg und Niederlage dabei ehrlich zuging, wissen nur die Boxer und ihre Manager.


  Im Jahre 1957 ging Karl-Heinz Guder in die USA, wo er in sechs Jahren etwa 200000 Dollar verdiente. Dann aber, erst 29 Jahre alt, war er am Ende. Sein Name zog nicht mehr, der Dollarregen versiegte. Eine Zeitlang fand er noch Arbeit als Trainer oder Sparringspartner. In dieser Zeit versuchte er ein Comeback. Als Sparringspartner von Willi Quator und Norbert Grupe tätig, stieg er in Westberlin einige Male in den Ring.


  Doch seine Zeit als Boxer war unwiederbringlich vorbei. Enttäuscht und verbittert, kehrte er in die USA zurück, wo er einen Naturalisierungsantrag stellte. Er erwarb im Oktober 1961 die amerikanische Staatsbürgerschaft und schlug sich mehr schlecht als recht als Hilfsarbeiter, Maschinist, Maurer und Bankangestellter durchs Leben, wobei ihm seine ursprünglichen Lehrberufe als Schlosser und Maurer zugute kamen.


  Jetzt aber, in beiden Berufen den modernen Anforderungen nicht mehr gewachsen, blieben ihm nur untergeordnete Tätigkeiten, deren Entlohnung dem luxusverwöhnten Profi als kümmerliche Brosamen erschienen. Er versuchte sich zwar zusammen mit Grupe als Unternehmer, doch die Behörden entzogen ihnen die Lizenz.


  Wie viele Profisportler, die sich noch weit vor Vollendung ihres vierten Lebensjahrzehnts, also im kräftigsten Mannesalter, am Ende ihrer Karriere sahen, konnte auch Guder seinen Abstieg nie verwinden. Und wie jeder ausgediente Profi nährte auch er die unsinnige Hoffnung auf eine Rückkehr zu Ruhm und Glanz.


  Nun war Guder schon in seiner Glanzzeit nicht das gewesen, was man einen braven Burschen nennt. Jetzt aber, auf dem Wege nach unten, wurde er ein einsamer, gefährlicher Wolf, mit dem schließlich nicht einmal mehr die eigene Mutter etwas zu tun haben wollte.


  Dem FBI, der Bundeskriminalbehörde der USA, war Karl-Heinz Guder seit langem bekannt. Von den insgesamt 19 Eintragungen, die seine Karteikarte aufwies, bezogen sich 18 auf strafbare Handlungen. So war unter dem 29. November 1962 vermerkt, daß Guder in Los Angeles einen Diebstahl begangen hatte. Unter dem 3. Februar 1963 war ein Angriff mit einer tödlichen Waffe registriert, für den 14. Januar 1965 Haftbefehl und Steckbrief wegen eines schweren Verstoßes gegen das Geschäftsund Berufsgesetzbuch, am 25. August 1965 ein Raub, am 15. Oktober 1965 ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft. Fünf Tage später wurde er wegen eines versuchten Raubüberfalls notiert. Unter dem 2. Januar 1966 enthielt die Kartei einen Vermerk, daß Guder nach einem bewaffneten Raubüberfall in Las Vegas flüchtig wurde. Am 20. April 1966 war er zusammen mit einem Amerikaner in der Nähe von Hollywood festgenommen worden. In ihrem Besitz befanden sich Gesichtsmasken, Gummihandschuhe und ein geladener Trommelrevolver. Eine Eintragung vom 4. J uni 1966 wies aus, daß Guder wegen bewaffneten Raubüberfalls auf eine Bar in Los Angeles verhaftet, aber gegen eine hohe Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, und so weiter.


  Am 24. Juni 1966 floh Guder nach Paris, um der Strafverfolgung in den USA zu entgehen. Dreieinviertel Jahre später, am 27. Oktober 1969, konnte das FBI die Akte des Exprofiboxers Karl-Heinz Guder für immer schließen. In jener Oktobernacht hatte Guder seinen letzten Auftritt. Zusammen mit einem Komplizen überfiel er in Yorba Linda in Südkalifornien einen Barbesitzer, der sich jedoch zur Wehr setzte und Guder mit vier Revolverkugeln niederstreckte.


  Die drei Jahre zwischen seiner Ankunft in Paris im Juni 1966 und seinem unrühmlichen Ende im Oktober 1969 in Yorba Linda verbrachte Guder in Europa. Er hielt sich in verschiedenen westeuropäischen Städten auf und kam schließlich auch nach Essen, wo er Friedhelm Göhner kennenlernte. Guders Geld war aufgebraucht. Daher knackte er am 17. Dezember 1966 mit Göhner einen Automaten in Minden. Noch am gleichen Tage verhaftete ihn die Polizei. Im Februar 1967 wurde er vom Schöffengericht Minden zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Da die Untersuchungshaft auf die Gefängnisstrafe angerechnet worden war, kam er noch am selben Tage frei. Eine Woche später wurde er erneut festgenommen. Er hatte Lohngelder gestohlen, wofür ihn das Schöffengericht Detmold am 2. Mai 1967 zu acht Monaten Gefängnis verurteilte. Guder legte gegen das Urteil Revision ein und wurde am 22. Juni 1967 bis zur Entscheidung über seinen Revisionsantrag aus der Haft entlassen. Sofort nahm er wieder Verbindung mit Göhner auf, der ihm den Tip mit der Sparkassenfiliale in Gohfeld gab.


  Guder fuhr nach Gohfeld, trieb Örtlichkeitsstudien und warb mit Göhners Hilfe Ridderbusch und Möller an. Göhner, Ridderbusch und Möller gaben das Verbrechen unumwunden zu. Anders dagegen Guder. Nach seiner Verhaftung hatte er seine Beteiligung zwar global eingestanden, auf weitere Fragen jedoch die Antwort verweigert.


  In der Gerichtsverhandlung im Dezember 1967 vor der II. Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld behauptete er dann, er wäre nur deshalb mit nach Gohfeld gefahren, um Ridderbusch und Möller von ihrem räuberischen Vorhaben abzubringen. Außerdem hätte er nicht geahnt, daß der Überfall schon am 5. Juli stattfinden sollte. Das war offenkundig gelogen. Guder mußte nämlich zugeben, daß er beim Diebstahl des Tatfahrzeuges zugegen war und sogar eigenhändig bei der Montage des englischen Kennzeichens 44BXK geholfen hatte. Er mußte auch zugeben, daß Ridderbusch und Möller ohne ihn gar nicht den Weg zur Sparkasse nach Gohfeld gefunden hätten. Und schließlich mußte er eingestehen, die Plastikpistolen gekauft und verteilt zu haben. Das freilich wollte er nur getan haben, um Ridderbusch und Möller vom Einsatz gefährlicherer Waffen abzuhalten. Die 6985 DM Beuteanteil schließlich wollte er nur an sich genommen haben, um sie Göhner zu übergeben. Das Gericht sah in alledem nur Schutzbehauptungen und verurteilte ihn zu einer Gesamtstrafe von siebeneinhalb Jahren Zuchthaus. Göhner erhielt drei Jahre Zuchthaus, Ridderbusch vier Jahre Gefängnis und Möller vier Jahre Jugendstrafe. Guder und Göhner legten Revision ein, die jedoch am 25. Juni 1968 vom 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofes als unbegründet verworfen wurde. Auch jetzt
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  gab Guder noch nicht auf. In der zweiten Augusthälfte stellte er einen Antrag auf Wiederaufnahme seines Verfahrens.


  Nach der Strafprozeßordnung der BRD wird im Revisionsverfahren, in zweiter Instanz also, ein übergeordnetes Gericht, hier der Bundesgerichtshof, tätig. Im Wiederaufnahmeverfahren, dem letztmöglichen Rechtsmittel jedoch, entscheidet das gleiche Gericht, gegen dessen Urteil sich der Wiederaufnahmeantrag richtet. Die Regelung, die den Richter zum Richter über sich selbst macht, wurde seit jeher von namhaften Juristen und Strafrechtswissenschaftlern kritisiert. Diese juristische Mißgeburt hat nämlich in der BRD oftmals dazu geführt, daß zu Unrecht Verurteilte jahrelang im Zuchthaus saßen.


  So wurde beispielsweise im Januar 1955 der Fleischer Hans Hetzel vom Schwurgericht in Offenbach wegen Sexualmordes an der 25jährigen Magdalene Gierth zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt. Hetzel, der die Tat von Anfang an bestritten hatte, war auf Grund fragwürdiger Indizien und eines haarsträubenden Fehlgutachtens des Münsteraner Professors für Gerichtsmedizin, Ponsold, verurteilt worden. Zweimal versuchte Hetzel, seine Unschuld in einem Wiederaufnahmeverfahren zu beweisen. Zweimal lehnte dasselbe Gericht, das ihn verurteilt hatte, die Wiederaufnahme des Verfahrens ab. Erst beim dritten Versuch, als der Fall Hetzel bereits zu einem Justizskandal geworden war, der in der internationalen Fachwelt Aufsehen erregte, mußte das Gericht dem Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens nachgeben.


  In diesem Verfahren wurde dann durch die Gutachten international anerkannter Gerichtsmediziner festgestellt, daß die von Hetzel angeblich Ermordete einem Herzschlag erlegen ist. Hans Hetzel mußte daher wegen „mangelndem Tatverdacht", zu deutsch: wegen erwiesener Unschuld, freigesprochen werden. Bis dahin aber hatte er, wie eine westdeutsche Zeitung ausrechnete, genau sechzehn Jahre, drei Monate und drei Tage unschuldig im Zuchthaus gesessen.


  Im Fall Guder freilich war die Beweislage anders, die Ablehnung des Wiederaufnahmeverfahrens daher verständlich.


  Am 21. Januar 1969 ging eine sensationelle Meldung durch die westdeutsche Presse. Heinz Guder war am Vortage gegen 17 Uhr gemeinsam mit dem Berufsverbrecher Gerhard Balk, einem prominenten Mitglied der berüchtigten Dominas-Bande, aus dem Zuchthaus Remscheid-Lüttringhausen geflohen. Für Kriminalkomissar Schröder von der Kriminalhauptstelle Bielefeld kam dieser Ausbruch nicht unerwartet. Ihm hatte Guder anvertraut, daß er, falls sein Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt werde oder es zu lange auf sich warten lasse, fliehen würde. Kommissar Schröder hatte pflichtgemäß die Anstaltsleitung informiert, doch dort war man mit einem mitleidigen Lächeln über die Sache hinweggegangen. „Guder und abhauen? Den könnten wir zum Einkaufen in die Stadt schicken, der würde wiederkommen!" hatten die Leute vom Strafvollzug gemeint. Der Exboxer galt bei ihnen als ausgesprochen „angenehmer" Häftling, weswegen er auch von Anfang an außerhalb des Zuchthauses in einem privaten Schraubenmagazin arbeiten durfte.


  Während sein Fluchtkomplize Balk, der wegen diverser Diebstähle und Raubüberfälle elf Jahre Zuchthaus abzusitzen hatte, schon am nächsten Tag wieder eingefangen wurde, blieb Guder verschwunden. Die Kriminalpolizei alarmierte ihre Spitzel innerhalb und außerhalb der Zuchthausmauern. Einer von ihnen brachte kurze Zeit später eine Ansichtskarte, die am 24. Januar morgens 8 Uhr in London abgestempelt worden war. Sie stammte, wie ein Schriftvergleich ergab, von Guder.


  Unter Umgehung des vorgeschriebenen, aber umständlichen Amtsweges über das BKA setzte sich die Bielefelder Kriminalpolizeihauptstelle mit INTERPOL London in Verbindung. Aber dort war Guder nicht mehr auffindbar. Am 18. Februar übergab der Polizeispitzel eine zweite Ansichtskarte. Sie war 15 Tage vorher in Los Angeles abgeschickt worden. Guder war also mittlerweile in seine Wahlheimat zurückgekehrt.


  Obwohl keine Aussicht bestand, daß Guder als naturalisierter USA-Bürger an die Strafbehörden der BRD ausgeliefert würde, blieb ihm die Bielefelder Kripo auf der Spur. Sie schaltete „Stern"-Reporter ein, hängte sich an einen Berliner Boxer, von dem bekannt war, daß er mit Guder verkehrte und demnächst in die USA reisen würde, und benutzte ihn insgeheim als Lotsen. Der Triumph, Guder noch vor dem FBI aufzuspüren, blieb ihr jedoch versagt.


  Wie der Exboxer trotz sofort eingeleiteter Fahndung ohne Geld und Personalpapiere aus der BRD fliehen konnte, blieb ungeklärt. Balk, mit dem er aus dem Zuchthaus entwichen war, sagte, Guder wäre sofort von einem Opel Kadett mit Dortmunder Kennzeichen aufgenommen worden. Wer seine Helferwaren, ob und woher er falsche Papiere hatte und wer ihn mit Reisegeld versorgte, blieb unbekannt. Fest steht nur, daß die Fahndung nicht sehr intensiv gewesen sein kann. Kriminalkommissar Schröder, der 1970 ausführlich über den Fall Guder berichtete, schrieb: „Jeder praktizierende Kriminalist weiß, welchen Effekt Fahndungen dieser Art haben. Oft sind (leider) Fernschreiben und Fahndungsplakate nur noch Alibi für uns selbst."


  Als Guder 1967 die Sparkas-se in Gohfeld überfiel, waren im Fahndungsbuch der BRD nicht weniger als 60000 Personen zur Festnahme und 50000 zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Das ist etwas weniger, als eine Großstadt wie Darmstadt, Herne oder Mainz an Einwohnern hatte. Unter denen, die gesucht wurden, befanden sich allein 171 flüchtige Mörder.


  



  


  Der falsche Detektiv


  Es war Samstag, der 18. Juni 1966; in Langenberg, einem kleinen Ort etwa zehn Kilometer nördlich von Wuppertal, herrschte beschauliche Wochenendruhe. In der Heegerstraße saß Werkmeister Binder vor dem Fernseher, als plötzlich die Hausglocke anschlug. Nicht nur bei ihm, im ganzen Haus wurde Sturm geläutet. Ärgerlich stand er auf, um nach dem Störenfried zu sehen.


  Draußen wartete ein etwa 14jähriger Junge, der sich in einem erbarmungswürdigen Zustand befand. Sein nackter Oberkörper war mit blutigen Striemen, Hauteinrissen und dünnen Schnitten übersät. Der Junge trug weder Schuhe noch Strümpfe, seine Fußgelenke und Unterschenkel waren mit Brandblasen bedeckt, die Hände mit einer dünnen, aber sehr festen Schnur auf dem Rücken zusammengebunden. Der Werkmeister schnitt kopfschüttelnd die Fesseln durch und fragte den Jungen aus.


  Der stellte sich als Peter Frese aus Wuppertal vor und redete eine Menge verworrenes Zeug. Er hatte offenbar einen schweren Nervenschock. Der Werkmeister benachrichtigte die Polizei und bemühte sich weiter um den Jungen. Schließlich kam ein Polizist und hörte sich Freses Geschichte an. Der Junge sagte, er hätte einen Schlag auf den Kopf bekommen, sprach auch von einer Höhle, von Bewußtlosigkeit und davon, daß er gefoltert worden wäre, daß er schließlich aber an einer Kerze seine Fußfesseln durchsengen und fliehen konnte.


  Der Polizist verzog den Mund. Für ihn war Peter Frese einfach ein Strichjunge, dem ein anderer Homosexueller eine Abreibung verpaßt hatte. Er zeigte daher wenig Neigung, der Sache nachzugehen. Peter Frese indessen beteuerte weinend, seine Geschichte wäre wahr, und forderte den Beamten auf, mit zur Höhle zu kommen, weil dort ja noch seine Schuhe und Strümpfe wären. Der Polizist, der sich kein Versäumnis nachsagen lassen wollte, ging schließlich, wenn auch von der Nutzlosigkeit des Weges überzeugt, mit.


  Es war nicht weit bis zu dieser Höhle, die in Langenberg jeder kannte, weil sie im letzten Krieg als Luftschutzstollen gedient hatte. Damals hatte der Stollen mehrere Zugänge, die in verschiedene Straßen mündeten. Jetzt war nur noch der in der Bonsfelder Straße offen, aber auch vor ihm türmten sich, wie der Polizist feststellte, Berge von Abfällen. Vor dem Eingang lag eine rote Kerze, mit der der Polizist jedoch nichts anzufangen wußte. Im Stollen nachzusehen, ob Freses Strümpfe und Schuhe oder gar andere Spuren vorhanden waren, hielt der Schutzmann ohnehin für überflüssig. Er schrieb einfach in seinen Bericht: „Der vollkommen mit Abfällen am Eingang zugeschüttete Stollen konnte mangels Beleuchtung nicht betreten werden." Damit war für ihn die Angelegenheit erledigt.


  Peter Frese, so schwer verletzt, daß er ins Krankenhaus gebracht werden mußte, wurde aber am nächsten Tag noch einmal vernommen.


  Er hatte inzwischen den Schock so weit überwunden, daß er zusammenhängend erzählen konnte. Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr war er in Wuppertal von einem etwa 18jährigen Burschen angesprochen worden, der sich als Privatdetektiv ausgab und sagte, er müßte für die Versicherung eine Tasche mit gestohlenen Diamanten aus einem Versteck holen. Dazu wollte er Frese als Zeugen mitnehmen. Er bot dem Jungen dafür 20 DM. und Peter war einverstanden. Sie fuhren mit einem Taxi nach Neviges, stiegen dort in ein anderes um, das sie nach Langenberg brachte. Am Stollen angekommen, gab der Fremde dem Jungen die versprochenen 20 DM, wies auf den Eingang und sagte, dort drinnen wären die Diamanten. Peter sollte ihm beim Abtransport helfen. Als der Junge, bereits im Stollen, nach dem Grund des Verwesungsgestanks fragte, erklärte der „Privatdetektiv", der käme von einigen Toten, die noch vom letzten Krieg hier lägen. Nachdem sie weit genug im Stollen waren, sollte Frese einen Stein anheben. Als er sich bückte, fiel der Bursche über ihn her. stieß ihn mehrmals mit dem Kopf gegen die Felswand, riß ihm die Kleider vom Leib, fesselte ihn an Händen und Füßen, küßte und betastete ihn gleichzeitig, zerrte an ihm herum und schlug dazwischen immer wieder brutal auf ihn ein. Peter Frese schwanden mehrmals die Sinne. Ganz plötzlich aber hätte der Bursche von ihm abgelassen und gesagt: „Jetzt muß ich zum Essen, aber in der Nacht komme ich wieder zurück."


  Der Fremde ging tatsächlich weg, vergaß aber die Kerze, die er beim Betreten des Stollens angezündet hatte, auszulöschen. Peter wartete, bis die Schritte seines Peinigers verhallt waren, sengte dann mit zusammengebissenen Zähnen die Fesseln seiner Füße an der Kerze durch, zog sich, so schnell und so gut das mit gefesselten Händen ging, die Hose an und lief aus dem Stollen.


  Als die vernehmenden Kriminalbeamten diese schaurige Geschichte hörten, wurden sie ebenfalls skeptisch. Dabei hätten sie hellwach werden müssen. Denn seit über vier Jahren fahndete die Kriminalhauptstelle Düsseldorf nach einem Mann, der vier Jungen entführt und wahrscheinlich umgebracht hatte.


  Der erste Fall war am Samstag, dem 31. März 1962, bekanntgeworden. Am Nachmittag dieses Tages war der achtjährige Klaus Jung von einer Kirmesveranstaltung in der Essener Innenstadt entführt worden. Klaus hatte sich von seiner älteren Schwester getrennt, weil er unbedingt noch auf einen Schulfreund warten wollte. Seither fehlte jeder Spur von ihm. Die Fahndungsmaßnahmen der Kripo waren erfolglos geblieben. Fast dreieinhalb Jahre später, am 12. August 1965, meldete der Bergmann Rudolf Fuchs bei der Kriminalpolizei in Gelsenkirchen seinen 13jährigen Sohn Peter als vermißt. Peter war von ihm am 2. August zu Verwandten nach Duisburg-Neumühl gebracht worden, wo der Junge ein paar Wochen bleiben sollte. Am 12. August, zu Peters Geburtstag, wollten ihn die Eltern besuchen. Als sie bei den Verwandten ankamen, war Peter jedoch nicht mehr dort. Er hatte zu großes Heimweh und war daher bereits am Freitag, dem 6. August, wieder nach Hause gefahren. Seine Tante hatte ihn in Oberhausen-Buschhausen in den Zug gesetzt und angewiesen, am Hauptbahnhof in Oberhausen in den Zug nach Gelsenkirchen umzusteigen. Die Kriminalpolizei konnte einen Eisenbahner ermitteln, den Peter Fuchs auf dem Hauptbahnhof Oberhausen nach dem Bahnsteig gefragt hatte, von dem der Zug nach Gelsenkirchen abfuhr.


  Auch Peter Fuchs war seither spurlos verschwunden. Da um jene Zeit in der Umgebung von Essen wiederum mehrere Kirmesveranstaltungen stattfanden, von denen besonders die Cranger-Kirmes in Wanne-Eickel als beliebtes Volksfest stets stark besucht war, und Peter Fuchs möglicherweise die Gelegenheit zu einem Kirmesbesuch genutzt hatte, zog die Kriminalpolizei sofort Parallelen zum Fall Jung und überprüfte wiederum alle Kirmesschausteller. Doch auch diesmal fand sie weder die Spur des Jungen noch die des Entführers.


  Acht Tage später, am Samstag, dem 14. August 1965, wurde bei der Polizei der zwölfjährige Schüler Ullrich Kahlweis aus Velbert vermißt gemeldet. Der Junge war unmittelbar nach dem Mittagessen mit einem Schulfreund zur Kirmes gegangen und dort auch von seinen Schwestern und mehreren Schulkameraden gesehen worden. Gegen 18 Uhr hatte er am Auto-Scooter mit einem Mitschüler gesprochen. Ullrich befand sich zu dieser Zeit in Begleitung eines etwa 18 bis 20 Jahre alten Burschen, mit dem er im Scooter fuhr. Der Mitschüler war sogar eine Runde mitgefahren, wobei ihm auffiel, daß Ullrich recht vertraut mit dem Fremden tat und ihn sogar duzte. Gegen 18 Uhr wurde Ullrich zum letzten Mal gesehen. Seither fehlte auch von ihm jede Spur.


  Dennoch schien die Aufklärungschance der Kripo diesmal unendlich höher zu sein als in den vorangegangenen Fällen. Es meldete sich nämlich ein Filmamateur, der an jenem Samstagnachmittag auf der Kirmes den Festtrubel gefilmt hatte. Auch den Auto-Scooter hatte er aufgenommen. Die Kripo ließ den Film entwickeln und am 25. August Ullrichs Eltern und Bekannten vorführen. Angespannt folgten die Zuschauer den Schmalfilmszenen. Plötzlich schrie Ullrichs Mutter auf: „Da ist er ja!" Auch die anderen hatten den Jungen sofort erkannt. Der Amateur hatte tatsächlich gerade in der Zeit am Auto-Scooter gefilmt, als Ullrich Kahlweis mit seinem Begleiter dort gewesen war. Die Aufnahmen waren zwar unscharf und obendrein durch Gegenlichtreflexe verspiegelt, dennoch gab es keinen Zweifel über die Identität des Jungen. Die Presse, die den unbekannten Kindesentführer mittlerweile „Kirmesmörder" getauft hatte, verbreitete auf Ersuchen der Kriminalpolizei die sensationelle Meldung.


  Bei der Kriminalhauptstelle Düsseldorf wurde eine Sonderkommission „Kirmesmörder" gebildet, die sofort eine Großfahndung einleitete. Der Amateurfilm wurde wochenlang in Velbert und den Nachbarorten aufgeführt. Alle Zeitungen und Illustrierten veröffentlichten den Filmausschnitt, auf dem Ullrich Kahlweis mit seinem Entführer zu sehen war. Lautsprecherwagen, mit einem überlebensgroßen Ausschnitt des Films bestückt, fuhren durch die Ortschaften. Handzettel in deutscher, italienischer, spanischer und griechischer Sprache wurden auf den Straßen verteilt und als Postwurfsendung an 75 000 Haushalte verschickt. Allein in Langenberg, das etwa 38 500 Einwohner zählte, wurden 5334 Postwurfsendungen, faktisch also nahezu an jede siebente Person, versendet.


  Das Bundeskriminalamt gab einen Sonderdruck zum Bundes-kriminalblatt heraus, und im Gebiet der BRD wurden 15 000 Fahndungsplakate mit der Zusicherung einer hohen Belohnung ausgehängt.


  Die Kriminalpolizei hatte all ihre Hoffnungen auf diese Aktion gesetzt, doch sie blieb erfolglos. Von den Hinweisen, die bei der Polizei eingingen, führte keiner zum Täter!


  Später sollte sich herausstellen, daß er jeden Tag mit seiner Verhaftung gerechnet hatte. Einer seiner Bekannten, ein Jugendlicher, hatte ihn auf dem Bild erkannt, aber nicht verraten, sondern gegen ein im Verhältnis zur ausgesetzten Belohnung geradezu lächerliches Entgelt geschwiegen.


  Nach einigen Wochen wurde es allmählich still um den „Kirmesmörder". Eine neue Kindesentführung war nicht bekanntgeworden, die Bevölkerung beruhigte sich, andere Verbrechen machten Schlagzeilen und zogen die Aufmerksamkeit auf sich.


  Da verschwand am Sonntag, dem 8. Mai 1966, der elfjährige Manfred Grassmann aus Essen. Auch er war zuletzt auf einer Kirmes gewesen. Seine beiden jüngeren Brüder gaben an, daß Manfred von einem jungen Mann angesprochen und zu einer Fahrt auf dem Auto-Scooter eingeladen worden war. Der Fremde hatte nicht nur für Manfred, sondern auch für die anderen Kinder den Eintrittspreis bezahlt. Als Manfred von seinen Brüdern aufgefordert wurde, mit nach Hause zu kommen, weigerte er sich, weil er mit dem „Onkel" noch Karussel fahren wollte. Etwas später sah ihn ein Zeuge mit dem Unbekannten in einer Gaststätte dicht am Rummelplatz. Dort hatte der junge Mann ein Taxi bestellt und war mit Manfred nach Essen-Steele gefahren. Von da ab fehlte jede Spur von dem Jungen. Der Taxifahrer gab an, er hätte die beiden nahe beim Bahnhof abgesetzt. Die Kripo vermutete daher, der Täter könnte mit dem Jungen per Bahn in Richtung Bottrop gefahren sein, und dehnte die Fahndung auf dieses Gebiet aus. Da anzunehmen war. daß Manfred Grassmann und Ullrich Kahlweis von ein und derselben Person entführt wurden, ließ die Kriminalpolizei erneut Plakate mit dem Amateurfilmausschnitt und weitere 100000 Handzettel mit dem Bild von Ullrichs Entführer verbreiten. Diesmal gingen sogar 650 Hinweise aus der Bevölkerung ein, dennoch blieb die Aktion ohne Erfolg.
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  Die Sonderkommission analysierte die Entführungsfälle immer wieder und stellte fest, daß alle entführten Jungen in ihrer äußeren Erscheinung Gemeinsamkeiten aufwiesen. Alle waren schlank, hatten einen dunklen, sonnengebräunten Teint, dunkles Haar und eine zarte, mädchenhafte Haut. Doch auch diese victimologischen, das heißt auf die Opfer bezogenen Erkenntnisse halfen nicht weiter.


  Auch Peter Frese entsprach diesem Opfertyp. Doch den Polizisten, die ihn anfangs verhörten, fiel das nicht auf, obwohl der letzte Entführungsfall nur einen guten Monat zurücklag. Die beiden Kriminalisten, die ihn am 19. Juni vernommen hatten, bequemten sich erst am folgenden Tag, also am 20. Juni, den Stollen aufzusuchen. Auch sie kehrten unverrichteterdinge um, weil sie nur einfache Taschenlampen bei sich hatten und damit nichts Verdächtiges im Stollen feststellen konnten. Erst nachdem dritten Versuch, den ein einzelner Polizist am gleichen Tage unternahm, wurde die Polizei aufmerksam. Der Beamte fand nämlich auf Anhieb einen abgeschnittenen menschlichen Finger. Er holte Verstärkung, und nun entdeckte man im ersten Quergang des Stollens eine Kinderleiche. Erst jetzt wurde die Sonderkommission „Kirmesmörder" benachrichtigt, die eine gründliche Untersuchung des Stollens anordnete. Mit Polizei- und Feuerwehrkräften. auch unter Hinzuziehung von Gerichtsmedizinern, wurde der etwa 200 Meter lange, durch Quergänge unterteilte Stollen abgesucht. Eine Kamera hielt jedes Detail fest.


  Die bereits entdeckte Leiche wurde geborgen, außerdem drei weitere Kinderleichen, teils mit Erde und Schutt bedeckt und größtenteils schon stark verwest oder gar skelettiert.


  Im Institut für gerichtliche Medizin der Düsseldorfer Universität wurden sie als die der vier vermißten Kinder identifiziert. Manfred Grassmann und Ullrich Kahlweis wurden anhand ihrer Gebisse zweifelsfrei wiedererkannt. Bei Peter Frank und Klaus Jung war die Identifizierung wesentlich schwieriger, doch sie gelang. Peter Frese wäre um Haaresbreite das fünfte Opfer des Kirmesmörders geworden. Dabei konnte man noch von Glück reden, daß es bei vier Morden geblieben war, denn wie sich später herausstellte, hatte der Täter etwa hundert Versuche unternommen, ein Kind zu entführen und abzuschlachten. Am 19. und 20. Juni, als die Polizei Peter Freses Aussagen noch mißtraute, war der Kirmesmörder schon wieder auf der Suche nach einem Opfer.


  Der bestialische Mörder hatte bereits mehrere Methoden zur Anlockung von Opfern erprobt, ehe er auf den Detektivtrick verfiel: Er ließ z.B. in der Nähe des erwählten Opfers Zettel fallen, auf denen er dem „Finder" einen leichten Verdienst von 50 DM versprach. Kein Kind hob aber so einen Zettel auf. Daher inserierte er in der Zeitung „Balljunge gesucht" oder „Leichte Nebenarbeit für Schüler zu vergeben", doch kein Schüler meldete sich. Darum verschaffte er sich einen großen Koffer, Watte und Äther. Er wollte die Opfer betäuben, fesseln und dann im Koffer abtransportieren. Der Koffer erschien ihm jedoch seiner Größe wegen zu auffällig. Schließlich verfiel er auf den Detektivtrick, der besser zog und den Vorteil hatte, daß die Entführten ihm freiwillig folgten.


  



  


  Der Kirmesmörder


  Peter Frese, durch die grauenhafte Entdeckung im alten Luftschutzstollen von Langenberg rehabilitiert, wurde zum wichtigsten Zeugen für die Polizei.


  Die Kriminalpolizei nahm an, daß der Täter in der näheren Umgebung des Luftschutzstollens wohnte. Dafür sprach, daß er zu Peter Frese gesagt hatte, er ginge essen, käme aber nachts zurück. Tatsächlich war er, wie sich später herausstellte, bei den früheren Fällen nach dem Mord in den Stollen zurückgekehrt und hatte die Leichen zerstückelt und zerschnitten. Auch in der Nacht zum 19. Juni kam er in Schlafanzug und Pantoffeln in die Höhle, um Peter Frese umzubringen. Wäre die Polizei weniger voreingenommen gewesen, hätte sie ihn dort erwarten können! Peter Frese beschrieb seinen Entführer als jungen Mann von etwa 18 Jahren, 175 bis 180 Zentimeter groß, mit dunklem, kurzgeschnittenem und gescheiteltem Haar sowie glattem, ovalem Gesicht.


  Um möglichst rasch zum Ziele zu kommen, wollte die Kripo alle jungen Männer von Langenberg überprüfen, auf die Peter Freses Beschreibung zutraf. Doch dazu kam es nicht mehr. In den frühen Morgenstunden des 21. Juni meldete sich der Malermeister Beck aus Langenberg bei der Kripo und gab an, bei dem gesuchten Mörder könnte es sich nur um Jürgen Bartsch, Sohn des Fleischermeisters Bartsch, seines Nachbarn, handeln. Dann berichtete er eine Begebenheit, die die Kriminalisten aufhorchen ließ. Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren, am 23. Juni 1961, hatte Jürgen Bartsch Becks Sohn Frank in denselben Luftschutzstollen gelockt, in dem die Leichen gefunden worden waren. Dort hatte Jürgen Bartsch seinem Sohn die Kleider vom Leibe gerissen, ihn verprügelt, mit einer Pistole bedroht und zu sexuellen Handlungen gezwungen. Beck hatte sofort Bartschs Eltern zur Rede gestellt, doch die taten die Sache als harmlose Kinderbalgerei ab.


  „Menschenskind", entfuhr es einem der Beamten, „warum sind Sie denn damals nicht gleich zur Polizei gegangen?" Der Beamte hätte das lieber nicht fragen sollen.


  „War ich ja", entgegnete Beck empört, „aber die haben ja nichts unternommen. Für Spinnerei haben die alles gehalten!"


  So war es tatsächlich. Am 24. Juni 1961 hatte Beck bei der Kriminalpolizei in Wuppertal Anzeige gegen Jürgen Bartsch erstattet. Dort wurde unter Aktenzeichen LJs 942/61 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Angehörige der Weiblichen Kriminalpolizei vernahm Frank Beck und Jürgen Bartsch, fand aber „keinen Anhaltspunkt für ein Sittendelikt". Die Pistole, mit der Jürgen Bartsch Frank Beck bedroht hatte, erwies sich als Attrappe. Das Ermittlungsverfahren wurde daher eingestellt, und Bartsch, der Sohn eines angesehenen und wohlhabenden Fleischermeisters, nicht einmal in die Jugendkartei aufgenommen.


  Jürgen, am 6. November 1946 in Essen geboren, war nicht das leibliche Kind des Ehepaares Bartsch. Er hieß ursprünglich auch nicht Jürgen, sondern Karl-Heinz, und war der außereheliche Sohn einer 22jährigen tuberkulösen Frau, deren Ehemann im Kriege vermißt war. Jürgens Mutter hatte damals ein Verhältnis mit einem Fabrikarbeiter, den seine Kollegen wegen seiner außergewöhnlichen Kopfform „Gurkenphilipp" nannten. „Gurkenphilipp" war Jürgens Vater, doch er ließ die Mutter samt Kind im Stich, die daraufhin ihrerseits, das Kind zurücklassend, heimlich aus dem Krankenhaus, wo sie entbunden hatte, verschwand. Dort sah Frau Bartscii, deren Ehe kinderlos geblieben war, den kleinen Jungen und nahm ihn mit Zustimmung der Behörden zu sich. Acht Jahre später adoptierte das Ehepaar Bartsch den Knaben Karl-Heinz auch formell und nannte ihn fortan Jürgen.


  Die Behörden wollten der Adoption anfangs nicht zustimmen, weil angesichts der Herkunft des Kindes die Gefahr „einer negativen Erbanlage" bestand. Das Ehepaar Bartsch jedoch schlug alle Warnungen in den Wind. Besonders Frau Bartsch verhätschelte den Jungen, isolierte ihn von anderen Kindern und wachte eifersüchtig über ihn. Als Vater Bartsch eine eigene Fleischerei eröffnete und in Langenberg ein Eigenheim baute die Zeit, die das Ehepaar für den Sohn erübrigen konnte, wurde also sehr knapp -, kam Jürgen vorübergehend zur Großmutter.


  In der Schule zeigte der Junge durchschnittliche Leistungen, trieb allerlei Unfug und wurde öfters vor der ganzen Klasse, in der sich auch Mädchen befanden, vom Lehrer auf das nackte Gesäß geschlagen, ein Vorgang, der an westdeutschen Schulen damals nicht gerade selten war.


  Jürgen blieb immer ein Einzelgänger. Er war kontaktarm und wenig beliebt. Mit zehn Jahren kam er in ein katholisches Internat, von dort zwei Jahre später in ein zweites, in dem sich auch schwererziehbare Jungen befanden und in dem eine strenge, geradezu preußisch-militärische Zucht herrschte. In dieser Atmosphäre von Juchten und Weihrauch entdeckte Jürgen seine religiösen Neigungen. Er wurde Meßdiener, und schließlich erfuhr er, von einem Pater dazu angelernt, auch noch die homosexuelle Liebe. Die alleinseligmachende Erfüllung schien es jedoch nicht gewesen zu sein, denn er verschwand zweimal heimlich aus dem Heim, wurde nach dem ersten Mal wieder zurückgebracht, durfte nach dem zweiten Male aber zu Hause bleiben. Auf Wunsch seines Vaters nahm er bei einem Fleischermeister die Metzgerlehre auf, die er dann im väterlichen Betrieb vollendete. Dieser Beruf machte Jürgen jedoch keinen Spaß, das Schlachten von Tieren ekelte ihn. Besonders Kälber konnte er nicht töten, „weil die so ängstlich guckten".


  Mit 17 Jahren begann er zu trinken, mitunter bis zu zwanzig Schnäpse an einem Abend, und fühlte sich dann als richtiger Mann. Ungeachtet dessen wurde er zu Hause immer noch als Kind behandelt, sollte pünktlich daheim sein, wurde ängstlich von allem ferngehalten, was mit dem Sexualleben zu tun hatte, und mußte manchmal sogar zwischen „Vati" und „Mutti" im Bett liegen.


  In seinem Kopf aber rumorten sexuelle Phantasien. Seine Versuche, von und bei Mädchen das zu lernen, was man in der Schule nicht lernt, aber doch zur Arterhaltung braucht, erlitten Schiffbruch. Es zog ihn nicht zu Mädchen, sondern zu Jungen, und zwar zu solchen, die schwächer waren als er. Jürgen wollte die Jungen ja nicht einfach lieben, sondern quälen und martern. Er hatte stark ausgeprägte sadistische Neigungen und Vorstellungen, die in dem gipfelten, was er seinen „Generalplan" nannte, nämlich den Partner nicht schlechthin zu Tode zu quälen, sondern bei noch lebendigem Leibe zu zerstückeln. Bei Frank Beck hatte er im Juni 1961 zum ersten Mal versucht, „seinen Generalplan zu realisieren". Die Beamtin von der Kriminalpolizei hatte das freilich nicht erkannt. Schon kurze Zeit nach der Einstellung des damaligen Ermittlungsverfahrens überfiel Jürgen Bartsch erneut einen Jungen, der aber zu stark für ihn war und entkommen konnte. Seine Mutter stellte Frau Bartsch zur Rede, die die Angelegenheit schleunigst mit 20 DM Schmerzengeld bereinigte.


  Wenige Monate danach lockte Jürgen Bartsch nach der Berufsschule einen Jungen in seine Höhle. Er bedrohte ihn mit der Spielzeugpistole, kam aber nicht zu weiteren Taten, weil ihm vor Aufregung plötzlich so übel wurde, daß er sich übergeben mußte. Er ließ daher den Jungen laufen und gab ihm sogar noch Fahrgeld.


  Einige Tage später beging er den Mord an Klaus Jung. Schon viele Monate vorher gab es also Hinweise auf seine perverse Aggressivität. Sie wurden nur nicht ernst genommen. Vier Kinder mußten diese Nachlässigkeit mit dem Leben bezahlen; eine detailliertere Schilderung der bestialischen Grausamkeit, mit der Bartsch vorging, verbietet sich von selbst.


  Als Malermeister Beck am 21. Juni 1966 die Polizei nun erneut auf Jürgen Bartsch hinwies, fuhr endlich gegen 6 Uhr 30 ein Funkwagen zur Siedlung „Glaube und Tat", wo die Familie Bartsch wohnte. Jürgen rasierte sich gerade, als die Beamten eintrafen. Er wurde festgenommen und mit dem gegen ihn vorliegenden Verdacht konfrontiert. Höflich, aber sehr bestimmt stritt er alles ab. Daher wurde er zusammen mit sieben gleichaltrigen Männern, die ebenso gekleidet waren wie er, Peter Frese vorgestellt. Der Junge identifizierte Jürgen Bartsch auf Anhieb.


  Der so Entlarvte legte ein Geständnis ab. Ausführlich und in allen Einzelheiten protokollierte die Kripo die Entführung und Ermordung der vier Knaben. Als das Gericht später die Tatabläufe in gewohnter juristischer Sachlichkeit im Urteil festhielt, füllte allein die Beschreibung des Sterbens des elfjährigen Manfred Grossmann drei maschinengeschriebene Seiten. Insgesamt umfaßte die Urteilsbegründung 160 Seiten.


  Jürgen Bartsch, der seinen ersten Mord mit 15, den letzten mit 19 Jahren begangen hatte, wurde am 15. Dezember 1967 von der Jugendstrafkammer am Landgericht Wuppertal unter Anwen-dungdes Erwachsenenstrafrechts zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Drei namhafte psychiatrische Sachverständige hatten seinen Geisteszustand untersucht und Jürgen Bartsch für überdurchschnittlich intelligent befunden. Sie charakterisierten ihn als sadistischen Trieb- und Hangtäter, dessen kriminelle Neigung so fest verankert wäre, daß mit einer entscheidenden Wendung in seinem Verhalten weder durch therapeutische Maßnahmen noch durch Strafe gerechnet werden könnte. Der Bartsch-Verteidiger Möller aus Wuppertal beantragte, den Angeklagten zusätzlich durch den bekannten Hamburger Sexualforscher Giese untersuchen zu lassen. Professor Giese, den Möller vorsorglich nach Wuppertal hatte kommen lassen, forderte kategorisch „wissenschaftliche Erforschung eines so exemplarischen Falles in meinem Institut unter sicherem Gewahrsam".


  Oberstaatsanwalt Klein war dagegen. Er würde, wie er sagte, „schlaflose Nächte bekommen, wenn Bartsch zur Untersuchung nach Hamburg geschafft werden sollte". Das Gericht lehnte den


  Antrag des Verteidigers mit der Begründung ab, daß auch Professor Giese keine Untersuchungsmethoden zur Verfügung stünden, die denen der in der Verhandlung gehörten Gutachter überlegen wären.


  Als das Urteil verkündet wurde, brach unter den Zuschauern spontaner Beifall aus. Einige Besucher forderten sogar die Hinrichtung von Jürgen Bartsch. Die „Süddeutsche Zeitung" schrieb zwei Jahre später, daß das Urteil „ganz gewiß im Sinne der überwiegenden Mehrheit des Volkes war".


  Anders dachten freilich Mediziner, Psychiater, Sexuologen, manche Juristen und Publizisten. Und während Jürgen Bartsch, der im Prozeß seinem Verteidiger untersagt hatte, zu seinen Gunsten zu plädieren, als Häftling Nummer 370 in der Strafvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn weiter von seinem abartigen Sexus geplagt wurde und verzweifelte Briefe schrieb, begann draußen der „Fall Jürgen Bartsch" Gegenstand eines heftigen Meinungsstreites zu werden. Die einen meinten, Jürgen Bartsch gehöre ins Zuchthaus, und begründeten das mit der Notwendigkeit, die Gesellschaft vor solchen unverbesserlichen Verbrechern zu bewahren. Sie stützten sich dabei auf die Rechtsprechung in der BRD, die dem Triebtäter noch nie Konzessionen gemacht hätte, sondern stets davon ausgegangen wäre, daß auch der perverse Mensch, sofern geistig normal, grundsätzlich in der Lage ist, sein Triebleben zu kontrollieren, und folglich für seine Tat auch büßen müßte. Die anderen meinten, Bartsch gehöre nicht ins Zuchthaus, sondern in eine Heilanstalt, da er offenbar nicht in der Lage sei, seine Triebe zu steuern. Auch sie beriefen sich auf die geltende Rechtsprechung, namentlich auf ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofes vom November 1959.


  Von Medizinern wurde die Forderung des Bartsch-Verteidigers nach Anfertigung eines sogenannten Karyogramms, d.h. einer Chromosomen-Analyse, unterstützt, die Aufschluß darüber geben sollte, ob Bartschs Triebhaftigkeit durch eine Chromosomenanomalie hervorgerufen wurde, also genetisch bedingt war. Um jene Zeit machten in der Presse kapitalistischer Länder genetische Forschungsergebnisse aus den USA Schlagzeilen, die unter anderem besagten, daß es Abweichungen, sogenannte Aberrationen, von der normalen Chromosomenkonstellation des Menschen, die sich bei der Frau als XX, beim Mann als XY


  darstellt, geben kann. Bestimmte Aberrationen, z.B. XYY oder XXY, könnten zu schweren, insbesondere auch aggressiven Verhaltensanomalien führen. In der Presse bezeichnete man solche Chromosomenanomalien als „Mörder-Chromosom".


  Bei Bartsch vermuteten der Verteidiger und manche Experten von vornherein dieses Mörder-Chromosom, d. h. eine angeborene Neigung zur Aggressivität, an der er selbst schuldlos sei. Andere Wissenschaftler wiederum wiesen darauf hin, daß es wesentlich , mehr Männer mit Chromosomenanomalien als Mörder auf dieser Welt gäbe. Bei jedem fünftausendsten neugeborenen Jungen wären solche Anomalien festzustellen. Oberstaatsanwalt Klein lehnte denn auch die These vom Mörder-Chromosom ab.


  Im November 1969, als die Entscheidung über den Revisionsantrag der Verteidigung unmittelbar bevorstand, stellte die „Bonner Rundschau" die Frage: Kann eine Hirnoperation den Kirmesmörder Bartsch heilen?, und sie teilte gleichzeitig mit. daß Bartsch bereits sein Einverständnis zu einem „stereotaktischen Eingriff, der ihn von seinem abnormen Sexual- und Aggressionstrieb befreien könnte", erteilt hatte. Wie diese Operation vor sich gehen sollte, beschrieb das Blatt auch. Eine Elektrosonde sollte durch ein Loch in der Schädeldecke ins Gehirn eingeführt werden und dort mit einem Stromstoß das etwa 50 Kubikzentimeter große Sexualzentrum gerinnen lassen. Der Eingriff unterblieb.


  Der Bundesgerichtshof hob Ende November 1969 tatsächlich das Urteil gegen Jürgen Bartsch auf und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung an die Jugendstrafkammer am Landgericht Düsseldorf. Dem Revisionsantrag des Verteidigers hatte sich auch Bundesanwalt Schuhmacher angeschlossen. Das Wuppertaler Gericht, dessen Sachfeststellungen nicht angefochten worden waren, hätte, wie es in der Begründung heißt, dem Antrag der Verteidigung auf Hinzuziehung eines Sexuologen stattgeben müssen.


  Bartsch indessen blieb in Haft. Er unterzog sich später im Krankenhaus in Eickelborn freiwillig einer Kastration. Dabei ist er am 28. April 1976 verstorben. Die Ärzte diagnostizierten Herzversagen als Todesursache. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Angelegenheit ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.


  Mit seinem Tod war die umstrittene Frage, ob Bartsch heilbar und besserungsfähig war oder nicht, gegenstandslos geworden.


  Da jedoch immer wieder Sexualverbrechen begangen werden -in der BRD waren es 1969 z. B. 57670 - bleibt das Problem des Triebtäters und seiner Besserungsfähigkeit vorerst aktuell.


  Ende 1968. Anfang 1969 machte beispielsweise der als „Siegburger Halstuchmörder" apostrophierte 20jährige Bernhard Nepute von sich reden. Er hat am 19. Dezember 1968 die 19 Jahre alte Zahntechnikerin Barbara Lohmann vergewaltigt, mit ihrem Schal erdrosselt und ausgeraubt. Normalerweise hätte dieser Mord gar nicht geschehen dürfen, denn Nepute war zur Tatzeit Häftling der Jugendhaftanstalt Siegburg. Im Mai 1967 war er wegen zweifacher vollendeter und vierfacher versuchter Notzucht in Tateinheit mit schwerem Raub zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Schon nach 15 Monaten wurde ihm jedoch von der Anstaltsleitung der Status eines „zivilen Freigängers" eingeräumt. Von da ab durfte er jeden Morgen unbewacht die Haftanstalt verlassen, um einer Arbeit außerhalb des Gefängnisses nachzugehen. Auf dem Weg zur Arbeit beging er den Mord an Barbara Lohmann.


  Es sind schon eigenartige Verhältnisse, wenn ein solcher Strafgefangener während seiner Haftzeit außerhalb der Gefängnismauern so einfach eine zufällig des Wegs daherkommende Frau vergewaltigen und umbringen kann.


  



  


  Millionär auf Staatskosten


  Als der Aufseher vom Block C im Untersuchungsgefängnis „Ulmer Höh" am frühen Morgen des 11. November 1969 durch den Spion in die Einzelzelle 34 sah, war das Bett des Häftlings leer. Der Aufseher, Schlimmes ahnend, alarmierte den Sanitäter. Gemeinsam betraten sie die Zelle und stellten fest, daß sich der Gefangene Friedrich Wilhelm Ermisch mit Hilfe eines Handtuchs neben der Tür am Heizungsrohr erhängt hatte.


  Dieser Selbstmord erregte Aufsehen, denn der Verstorbene war der Hauptangeklagte eines seit sieben Monaten vor dem Düsseldorfer Landgericht anhängigen Betrugsprozesses. Oberstaatsanwalt Heydenreich berief eiligst eine Pressekonferenz ein, um bekanntzugeben. Ermisch hätte „keine Angaben" über sein Selbstmordmotiv hinterlassen.


  Das war merkwürdig. Wer den Prozeß verfolgt hatte, mußte wissen, daß Ermisch seinen Selbstmord angedroht hatte, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Er hatte sich wiederholt beklagt, daß er widerrechtlich aus Mexiko in die BRD gebracht worden war und sein Prozeß nicht fair verlief. In Ermischs Zelle wurde ein halbes Dutzend Abschiedsbriefe gefunden, worin er ebenfalls Klage führte. Einer dieser Briefe war an den Staatsanwalt, ein anderer an den Gerichtsvorsitzenden gerichtet.


  Nun mögen die Klagen über die Prozeßführung nichts weiter als der Versuch eines in die Enge getriebenen Gauners gewesen sein, seine Position vor Gericht zu verbessern. Was jedoch das von Ermisch behauptete Kidnapping in Mexiko angeht, so beklagte er sich keineswegs grundlos. Ermisch war tatsächlich von Staatsanwalt Dr. Pieh und dem Düsseldorfer Kriminalhauptkommissar Fabelje am 4. März 1968 unter Täuschung der mexikanischen Behörden und Umgehung der internationalen Auslieferungsbestimmungen aus Mexiko-City mit einer Lufthansamaschine nach Köln-Wahn geholt worden. Daß sich zwei Staatsbeamte der BRD dieser Mühe und dem damit verbundenen Skandalrisiko aussetzten, kam nicht von ungefähr.


  Friedrich Wilhelm Ermisch hatte den westdeutschen Staat innerhalb von sechs Jahren um runde 12 Millionen DM geprellt und ihn obendrein der Lächerlichkeit preisgegeben, also seinem Ansehen geschadet. Zur Wahrung ihres Prestiges aber haben Staatsorgane und Politiker der BRD schon ganz andere Lügen und Täuschungsmanöver riskiert.


  Ermisch gehörte zu jenen Verbrechern, die nicht mit dem Revolver, sondern durch Geschäftsgründungen, falsche Bilanzen und Steuererklärungen Beute machen. Er gehörte also zur rapide wachsenden Zunft der Wirtschaftsverbrecher. Nach einer Schätzung der Münchener Industrie- und Handelskammer, einer durchaus kompetenten Institution, werden in der BRD alljährlich ungefähr vier Millionen Wirtschaftsverbrechen begangen, die einen Sachschaden von 10 bis 12 Milliarden DM, also das Zwei-bis Dreifache des Jahresumsatzes eines Konzerns wie etwa der Volkswagenwerke in Wolfsburg, verursachen.


  Ermisch, noch keineswegs einer der ganz großen Oberweltskriminellen, hatte sich auf Steuerbetrügereien spezialisiert. Als er Anfang 1966 begann, systematisch den BRD-Fiskus zu schröpfen, war er für Polizei und Staatsanwaltschaft längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Sein Vorstrafenregister reichte 15 Jahre zurück und war entsprechend lang.


  Bis 1951 galt er als unbescholten. Sieben Jahre zuvor hatte er die Prüfung als Kaufmannsgehilfe mit Auszeichnung bestanden und schließlich in Essen eine Kohlehandlung eröffnet.


  Kaum freier Unternehmer, begann er, seine Profitraten über Gebühr und ohne Investitionen zu steigern. Er betrog seine Kunden. Das Essener Schöffengericht, das ihn 1957 wegen fortgesetzten Betruges zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilte, stellte fest, daß er mindestens 2600 Tonnen Luft statt Kohlen verkauft hatte. Im gleichen Jahr geriet Ermisch dann auch noch in Verdacht, gemeinsam mit seinem Vater den Kraftfahrer seiner Kohlehandlung ermordet zu haben.


  Der Mord konnte ihm nicht nachgewiesen werden, weshalb ihn das Gericht mangels Beweises freisprach. Etwas später hieß es, er gefährde die Sicherheit der BRD. Als die Polizei wieder einmal seinen Kohlenplatz durchsuchte, hatte sich Ermisch nämlich als „Angehöriger der KPD-Intelligenz" ausgegeben und einem Polizisten mit „25 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien" gedroht. Und weil man bei der BRD-Polizei nur allzugern jeden Unsinn glaubt, der sich auf die Kommunisten bezieht, fühlte sich dieser Polizist so bedroht, daß die Essener Staatsanwaltschaft gegen den großmäuligen Kohlenhändler prompt ein Ermittlungsverfahren einleitete.


  Auch dieses Verfahren mußte, wie noch so manche andere Untersuchung, eingestellt werden. Eine ganze Reihe weiterer Delikte, darunter auch Verkehrsstraftaten, wurden Ermisch im Laufe der Jahre nachgewiesen oder zumindest angelastet. Zuletzt war er 1966 wegen Steuerrückvergütungsbetruges zu 25000 DM Geldstrafe verurteilt worden. Das hinderte ihn aber nicht daran, diese Betrügereien weiter fortzusetzen und sogar zu forcieren. Ermisch bediente sich nicht etwa besonders raffinierter oder schwer durchschaubarer Kniffe. Im Gegenteil, er benutzte die ältesten Tricks der Welt: freche Täuschung und Bestechung.


  Am 15. Februar 1966 erschien beim Gewerbeamt in Düsseldorf eine Frau Glinga und ließ auf ihren Namen die Firma „Hansa-Export-Großhandel mit Kohle und Stahl" registrieren. Da sie für diesen Akt weder ein Befähigungszeugnis noch sonst einen Nachweis benötigte, wurde die Firma nach Entrichtung der entsprechenden Gebühren ordnungsgemäß unter der Nummer A 5497 in das Gewerberegister eingetragen.


  Frau Glinga war die Geliebte des Essener Kohlenhändlers Ermisch, die von ihr gegründete Firma ein fiktives Gebilde. Erst ein Vierteljahr nach der gewerbeamtlichen Registrierung bekam die Firma ihren Geschäftssitz, eine leerstehende Souterrainwohnung in der Wittelsbacher Straße 22 zu Düsseldorf. An die Wohnungstür kam ein Firmenschild, in die Stube ein Aktenschrank mit drei leeren Ordnern. Frau Glinga, die anfangs noch mit einem alten, klapprigen Volkswagen ins „Geschäft" fuhr,


  hatte nichts weiter zu tun. als die leeren Ordner zu bewachen. Nur


  


  an manchen Wochenenden gab es Arbeit für sie. Dann kam Ermisch und fabrizierte mit seinem „Mäuschen" in den Pausen zwischen den Liebesspielen die Geschäftsbriefe, Quittungen, Bilanzen und Belege, die für das Kassieren von Steuerrückvergütungen unerläßlich sind. Ermisch und seine Helfer lebten von der Steuer, genauer gesagt, von den Steuervergünstigungen, die der Staat den Kohle- und Stahlexporteuren zur Sanierung der in der Absatzkrise steckenden Kohlengruben und Stahlwerke einräumte. Im Ruhrgebiet wuchsen zu dieser Zeit die Kohlenberge ins unermeßliche, das viel saubere und damals noch billige und reichlich zur Verfügung stehende Heizöl hatte die Kohle verdrängt. Der Kohleabsatz ging rapide zurück. Zechen mußten stillgelegt, Bergleute entlassen werden, die Profitraten der Kohleproduzenten sanken. Als Anreiz für den Export von Kohle und zur Eindämmung der Krisensituation wurde den Exporteuren des „schwarzen Goldes" die übliche Umsatzsteuer erlassen oder rückvergütet.


  Und hier stieg Ermisch ins Geschäft ein. Mit Hilfe fingierter Handelsbelege der „Hansa-Export" und weiterer vier Scheinfirmen täuschte er riesige Kohle- und Stahlexporte nach Holland vor. Ohne auch nur ein einziges Brikett über die Grenze transportiert zu haben, kassierte er vom Fiskus bis November 1967 insgesamt 12,7 Millionen DM Umsatzsteuerrückvergütung. Fachleute errechneten später, daß diese Summe einem Umsatz von 250 Millionen DM entsprach, wofür die „Hansa-Export" und ihre vier Schwestern täglich allein 200 Tonnen Stahlblech hätten exportieren müssen. Für Geschäfte dieser Größenordnung aber wären, nach bescheidener Expertenkalkulation, mindestens 150 Angestellte mit dem erforderlichen Inventar an Büros, Telefonen. Fernschreibern, Buchungsmaschinen nötig gewesen.


  Ermisch aber beschäftigte nur fünf Komplizen, seine Geliebte eingeschlossen. Hinzu kamen ein teilbeschäftigter Steueranwalt, eine saisonbeschäftigte Steuerberaterin sowie drei bis vier im Staatsdienst stehende Finanzer, die Ermisch für ihre blinde Gutwilligkeit entsprechend honorieren mußte. So unwahrscheinlich das auch klingt: Weder dem Finanzamt Düsseldorf noch dem Finanzamt Essen-Ost, die die Steuerrückvergütungsanträge bearbeiteten und zur Liquidation freigaben, waren die plumpen Täuschungsmanöver aufgefallen.


  Bezeichnend ist folgendes Beispiel: Im Mai 1966 stellte die ..Hansa-Export" an das Finanzamt Düsseldorf einen Antrag auf Rückvergütung der Umsatzsteuer für den Export von Steinkohle und Stahlblechen in Höhe von 4 Millionen DM. Die Ware wurde angeblich von der Firma „Glückauf" in Köln bezogen und an die Firma „Van der Berge" in Amsterdam geliefert. Die Rückvergütungssumme betrug 216838,20 DM. Keiner der Steuerprüfer kam auf den Gedanken, im Handelsregister nachzuschlagen, ob es die Lieferfirma „Glückauf" in Köln und den Abnehmer van der Berge in Amsterdam überhaupt gab. Beide Firmen existierten nur in Ermischs phantastischen Bilanzen. Ein einziger Blick ins Handelsregister hätte das aufgedeckt. Mehr noch: Der Sachbearbeiter im Finanzamt sah nicht einmal in der amtseigenen Kartei nach, ob die Antragstellerin, also die „Hansa-Export", tatsächlich Umsatzsteuer bezahlt hatte. Dieser selbstverständliche Prüfungsakt hätte sofort offenbart, daß die Ermisch-Schein-firmen zwar beim Gewerbeamt, nicht aber beim Finanzamt registriert waren, folglich noch nie Steuern abgeführt hatten und daher gar keinen Anspruch auf Steuerrückvergütung haben konnten.


  Doch die Finanzer waren nicht nur bequem, sie kannten sich anscheinend auch im eigenen Metier schlecht aus. Nach dem Antrag der „Hansa-Export" war die Lieferung über das Zollamt II am Grenzübergang Dammbruch abgewickelt worden. Dieses Zollamt aber existierte bereits seit zwölf Jahren nicht mehr. Als es noch existierte, waren dort wegen seiner Abgeschiedenheit nur hin und wieder kleinere Gemüsetransporte abgefertigt worden.


  Dieses Zollamt war ausgesprochen unrentabel und wurde deswegen geschlossen. Auch im Finanzamt hätte man das wissen müssen, zumal die Zollorgane unmittelbar dem Finanzministerium unterstehen, mithin zur gleichen Behörde gehören wie die Steuerfahndung und das Finanzamt.


  Das ging lange Zeit: Ermischs Scheinfirmen stellten Steuerrückvergütungsanträge, der zuständige Sachbearbeiter im Finanzamt fand sie in Ordnung, sein Vorgesetzter zeichnete den Antrag ab, und die geforderten Summen wurden ausgezahlt.


  Einmal aber findet selbst ein stockblindes Huhn ein Korn. Im September 1967 stellte die soeben erst gegründete und gewerbeamtlich registrierte Firma „Stahlgroßhandlung Glinga" beim Finanzamt Essen-Ost gleich zwei Umsatzsteuerrückvergütungsanträge auf einmal. Diesmal griff der Steuersachbearbeiter zum Handelsregister und stellte verwundert fest, daß diese Stahlgroßhandlung dort gar nicht verzeichnet war. Weiteres Nachforschen ergab, daß in Düsseldorf auf die gleiche Frau Glinga die Firma „Hansa-Export" eingetragen war. Der Sachbearbeiter überlegte nicht lange und schickte nach dem altbewährten Bürokratenmotto: „Die schönste Arbeit ist allemal die, die andere machen" den Vorgang zum Finanzamt Düsseldorf. Dort wunderte man sich ebenfalls, weil man von dieser Doppelfirmenrolle der wohlbekannten „Hansa-Export"-Inhaberin bislang nichts wußte. Die Unterlagen wurden geprüft, dabei festgestellt, daß die Ausfuhrbestätigung nicht die vorschriftsmäßige Unterschrift des vorschriftsmäßig berechtigten Zollbeamten, sondern lediglich das vorschriftsmäßige Zolldienstsiegel trug. Harmlos und gutmütig, wie man bei der Steuerbehörde nun einmal ist, wurde Frau Glinga auf diesen Mangel an Vorschrift hingewiesen. Die attraktive Firmenchefin bedankte sich und versprach, die Angelegenheit sofort in Ordnung zu bringen. Schon wenige Tage später übersandte sie dem Finanzamt ein Dienstschreiben des Zollamtes Dammbruch, addressiert an die Firma Brigitte Glinga, Stahlgroßhandlung, 43 Essen-Bredeney, Meisenburger Straße 42. Darin wurde unter Berufung auf diverse Paragraphen des Zollgesetzes und der allgemeinen Zollordnung mitgeteilt, daß im allgemeinen und folglich auch in diesem speziellen Fall eine Unterschrift keineswegs, ein Stempel hingegen unbedingt erforderlich war. Das Schreiben trug eine unleserliche Unterschrift mit dem Zusatz „Zoll-Ass.".


  Nun hätte man sich beim Finanzamt mit dieser Auskunft ohne weiteres zufriedengegeben, wäre da nicht eine Kleinigkeit gewesen: im zoll- und finanzamtlichen Schriftverkehr der BRD kürzt man den Zollassistenten nicht mit „Zoll-Ass.", sondern schlicht „ZASS" ab. Das von der Firmenchefin Glinga präsentierte Dienstschreiben enthielt also drei Buchstaben zuviel. Dieser Verstoß gegen die behördliche Etikette, der das Berufsethos des Steuerbeamten zutiefst verletzen mußte, bewirkte endlich, was die frechsten Schwindeleien nicht zuwege gebracht hatten: Beim Fiskus wurde man stutzig! Der Sachbearbeiter versuchte mit dem Zollamt Dammbruch zu telefonieren, dem so ordinäre Verstöße gegen die sakralen Amtsabkürzungen unterliefen.


  Und damit war es dann passiert: Nun traten der Reihe nach die Steuerfahndung, der Staatsanwalt und die Kriminalpolizei in Aktion. Und als letztere endlich zupacken wollte, waren Ermisch und Brigitte Glinga mit unbekanntem Ziel verreist.


  Allzu eilig schienen sie es nicht gehabt zu haben. Ermisch konnte vorher noch alle Möbel aus seiner Essener Luxuswohnung räumen, die Glinga sogar ordnungsgemäß die „Hansa-Export" im Düsseldorfer Gewerberegister streichen lassen.


  Gefaßt wurden im Januar 1968 lediglich einige Randfiguren und Strohmänner der Ermisch-Gruppe. Erst in der zweiten Februarhälfte begannen sich Staatsanwalt und Kriminalpolizei intensiver mit dem Fall zu befassen. Mitte Februar wurden der Bruder von Brigitte Glinga sowie die Steuerberaterin Inge Herchenröder verhaftet. Wenige Tage später setzte die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft für die Ergreifung des Betrügerpärchens 10(X)0DM Belohnung aus. Bei der Düsseldorfer Kripo wurde eigens für den Fall Ermisch eine achtzehn Mann starke Sonderkommission gebildet, der acht Steuerfahnder angehörten. Das Bundeskriminalamt und INTERPOL wurden in die Fahndung eingeschaltet. Die Jagd auf Ermisch begann.


  Ermisch und Brigitte Glinga erholten sich unterdessen in Dampfbädern und an sonnigen Stränden. Hin und wieder schickte Ermisch der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ein Lebenszeichen, eine Ansichtskarte aus Holland, einen Gruß aus Finnland und so weiter. Er spielte regelrecht Haschmich mit den Strafverfolgungsbehörden und gab derweil die ergaunerten Millionen mit
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  vollen Händen aus. Eines Tages ließ er durch einen Mittelsmann der Staatsanwaltschaft einen „streng vertraulichen" Tip zugehen, der besagte, daß die von Polizei und Staatsanwalt so fieberhaft gesuchten Geschäftsunterlagen der fünf Ermisch-Schwindelfir-men auf einer Müllkippe in Kornelimünster bei Aachen vergraben wären. Die Staatsanwaltschaft fiel tatsächlich darauf herein. Tagelang wurde das hundert Quadratkilometer große Gelände von Spezialsuchtrupps, Schützenpanzern der Bundeswehr und Schaufelbaggern abgesucht, während Ermisch in seiner Sechs-Zimmer-Luxuswohnung in Calle de Socrates Nr. 390, im vornehmen Villenviertel Colonia Polanco von Mexiko-City, die Zeitungsberichte verfolgte. Als er von dem Riesenaufwand las, der um seine imaginären Geschäftspapiere getrieben wurde, wäre er. wie er später dem Gericht sagte, „vor Lachen beinahe von der Couch gefallen".


  Ermisch konnte der Zukunft gelassen entgegensehen. Im Dezember 1967 hatte er bei der Swiss Bank Cooperation in Genf noch schnell anderthalb Millionen D-Mark eingezahlt, ehe er mit seiner Geliebten nach Mexiko reiste. Mexiko hatte er als Exil gewählt, weil nach dortigen Gesetzen die Eltern eines im Lande geborenen Kindes nicht an einen fremden Staat ausgeliefert werden; und Brigitte Glinga sollte im März 1968 niederkommen. Nur wenige Wochen noch, dann wären sie in Sicherheit gewesen. Das aber wußten die westdeutschen Ermittlungsbehörden mittlerweile auch. Ein Grundstücksmakler aus Freiburg, mit dem Ermisch aus Mexiko telefoniert hatte, setzte die Kripo auf seine Spur. Ermisch selbst tat ein übriges. Er lud die Eltern von Brigitte Glinga nach Mexiko ein. Sie folgten nicht nur der Einladung, sondern gaben am 15. Februar 1968 auch ihr Luftfrachtgepäck auf, versehen mit der mexikanischen Anschrift ihrer Tochter. Die Kriminalpolizei, die sie vorsorglich überwachte, brauchte nur noch abzuschreiben.


  Anfang März flogen Staatsanwalt Pieh und Kriminalhauptkommissar Fabelje nach Mexiko-City. Sie hatten keine Mühe, ihren Mann zu finden. Auch ohne das Namensschild an seiner Wohnungstür war der vornehme Playboy hinreichend bekannt. Der reiche Herr, der seiner Geliebten in einer Laune Schmuck im Werte von 200000DM schenkte und der sich zum Ford Mustang einen Chauffeur hielt, knauserte überaus mit Trinkgeldern für das Personal. Die kleinen Leute waren daher nicht gut auf ihn zu sprechen und halfen Pieh und Fabelje gern. Doch das nützte den beiden wenig. Wegen simpler Steuerbetrügereien lieferten die mexikanischen Behörden keinen Ausländer aus, und schon gar nicht, wenn er die Taschen voller Geld hatte. Aber Pieh und Fabelje kannten die mexikanischen Gesetze und wußten daher, daß die Mexikaner auf Paßfälschungen empfindlich reagieren. Ermisch besaß zwar einen echten Paß, doch hatte er Brigitte Glinga wahrheitswidrig als seine Ehefrau ausgegeben. Staatsanwalt Pieh bezichtigte ihn der Paßfälschung. Vertrauliche


  Gespräche mit mexikanischen Amtskollegen und diverse „kleine Aufmerksamkeiten" für Justizangestellte taten das übrige.


  Ermisch wurde von den mexikanischen Behörden abgeschoben. Aber nicht, wie es internationaler Brauch ist, mit der nächsten internationalen Maschine, sondern mit dem nächsten Lufthansaflugzeug. Pieh und Fabelje sorgten dafür, daß er unterwegs nicht verlorgenging. Ihr Versuch, auch die hochschwangere Brigitte Glinga mitzunehmen, scheiterte allerdings am Widerstand des Flugkapitäns. Die Wehen hatten bereits eingesetzt, und an Bord befand sich kein Arzt. Der Flugkapitän befürchtete daher Komplikationen. Brigitte Glinga wurde drei Tage später, begleitet von einem Arzt, dem die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft dafür 1200 DM Honorar zahlte, in die BRD gebracht und vom Flughafen aus sofort in die Entbindungsanstalt des Frauengefängnisses Bochum eingeliefert. Dort kam am 12. März ihr Kind zur Welt.


  Die Sonderkommission der Kriminalpolizei benötigte noch mehrere Monate für die Untersuchung. Erst am 21. Mai 1969 wurde der Prozeß gegen Friedrich Wilhelm Ermisch und seine Komplizen vor der I. Strafkammer am Landgericht Düsseldorf unter Vorsitz von Landgerichtsdirektor Monschau eröffnet. Bis zu diesem Tage gab es im Fall Ermisch bereits drei Selbstmorde. Der Geschäftsführer der Ermisch-Scheinfirma „Handelsunion", Anton Peeters, der Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Feige und der Justizwachtmeister Heinz Bala, der für Ermisch gegen Bezahlung diverse Kassiber aus dem Gefängnis schmuggelte, waren aus dem Leben geschieden.


  In einem Kassiber, den man jedoch abfing, hatte Ermisch den Vater seiner Geliebten anzustiften versucht, ein Salzsäureattentat auf Staatsanwalt Pieh zu organisieren. Das Attentat unterblieb, die Anklage gegen Ermisch indessen wurde um einen weiteren Punkt ergänzt.


  Im September 1969 schnitt sich Brigitte Glinga im Haftkrankenhaus die Pulsadern auf. Die Tat konnte rechtzeitig entdeckt, Frau Glinga gerettet werden. Ermisch selbst hatte zu Beginn des Prozesses wiederholt mit Selbstmord gedroht. Das Gericht ordnete daher seine strenge Überwachung an. Ermisch wurde zwecks Verhinderung eines Selbstmordes nachts alle halbe Stunden geweckt. Dagegen hatte die Verteidigung protestiert, weshalb man Ende April das nächtliche Wecken einschränkte.


  Ebenso wie die Voruntersuchung schleppte sich auch die Gerichtsverhandlung nur mühsam vorwärts. Ermisch, abgemagert, bleich und offensichtlich schwer mitgenommen, versuchte mit allen Mitteln, der drohenden Verurteilung als ,,gefährlicher Gewohnheitsverbrecher", die zwangsläufig Sicherungsverwahrung bedeutet hätte, zu entgehen. Dabei kam es immer wieder zu Szenen, die nicht der Komik entbehrten. So etwa, als das Gericht in der Beweisaufnahme verwundert feststellte, daß Ermisch vom Finanzamt Essen-Ost einmal eine beträchtliche Steuerrückvergütung überwiesen bekam, noch ehe er überhaupt einen Antrag gestellt hatte.


  Auch als der Staatsanwalt einen Antrag der Scheinfirma ,,Phönix-Brennstoffe" präsentierte, der laut Eingangsstempel früher beim Finanzamt einging, als er laut Datum des Antrages überhaupt geschrieben worden war, gab es Gelächter im Saal.


  Für Heiterkeit sorgten schließlich auch die Finanzbeamten, die im Prozeß gehört wurden, beispielsweise der Finanzprüfer Vossen vom Finanzamt Düsseldorf-Nord, dem die Überprüfung der Betriebe oblag. Er suchte seinerzeit den Sitz der Firma „Hansa-Export" auf, also jene Souterrainwohnung in der Wittelsbacher Straße. Angesichts der attraktiven, Kognak spendierenden Brigitte Glinga, die ihn obendrein noch zum Essen einlud, war er nach eigener Aussage so verwirrt und aufgeregt, daß ihm gar nicht erst der Gedanke kam, hier könnte etwas nicht stimmen. Typen wie Vossen, der später auch noch reichlich mit Tausendmarkscheinen gespickt wurde, und der Finanzbeamte Bieler, der gleichfalls bestochen war, hatten Ermisch auf Staatskosten zum Millionär werden lassen.


  Mit dem Selbstmord von Ermisch wurde der Prozess erneut unterbrochen. Nach insgesamt 72 Verhandlungstagen, am 30. Januar 1970, wurde er endlich abgeschlossen. Brigitte Glinga wurde zu vier Jahren, die ehemalige Steueroberinspektorin des Finanzamtes Essen-Ost und spätere Steuerberaterin von Ermisch, Inge Herchenröder, zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die bestechlichen Finanzbeamten Vossen und Bieler bekamen dreieinviertel bzw. drei Jahre Gefängnis, der Geschäftsführer der Ermisch-Scheinfirma „Phönix-Brennstoffe", Jacob Napoleon Wirtz, zwei Jahre, Brigitte Glingas Vater, Werner Szypa, neun Monate.


  Von den über zwölf Millionen D-Mark Beute blieben rund fünf Millionen unauffindbar. Der Rest konnte wieder eingetrieben werden.


  Der Steuerbetrüger Ermisch gehörte zu jener Kategorie von Wirtschaftsverbrechern, gegen die die BRD-Justiz mehr oder weniger beherzt vorgeht. Er blieb auch trotz der ergaunerten Millionen ein Außenseiter, dem es nicht gelang, in die exklusiven Kreise vorzudringen. Bewundert von den kleinen, verachtet von den wirklich großen Gaunern, blieb Ermisch aufs Mittelmaß beschränkt.


  Zu den großen Gaunern der sechziger Jahre zählte in der BRD der Industrielle Walter Jordan aus Braunschweig, Herrscher über die Industriegruppe Luther&Jordan KG, die 5000 Arbeiter und Angestellte beschäftigte und über ein schier unübersehbares Kapital verfügte. Jordan war einer der ersten und eifrigsten Rüstungsproduzenten der BRD. Als kreditwürdiger Geschäftsmann in der Oberwelt akzeptiert, mit hohen Orden dekoriert und nahezu unbegrenzt kreditfähig, war er gewohnt, mit Ministern zu speisen und Kriminalräte abzukanzeln. Bundespräsident Lübke persönlich hatte ihn zu einem Treffen mit dem Präsidenten der USA, Kennedy, in die Frankfurter Paulskirche eingeladen.


  Dieser ehrenwerte Herr Jordan war ein Betrüger. Aber er betrog in einem solchen Ausmaß und auf so hoher Ebene, wie das eben nur Konzernherren können.


  Jordan hatte klein angefangen. Er war 1941 in die „Luther KG" als Geschäftsführer eingetreten. Dort stellte er die Produktion sofort auf Kampfflugzeuge um und erwarb sich einen guten Ruf in faschistischen Führungskreisen. In den folgenden Jahren sicherte er sich dann durch üble Tricks und Erpressungen die Alleinherrschaft in diesem Unternehmen.


  Als die Adenauer-Regierung zum „Kampf gegen den Bolschewismus" trommelte und die Remilitarisierung und Wiederaufrüstung der BRD unverhüllt forcierte, war Jordan sofort zur Stelle. Sein Konzern hatte praktisch nie aufgehört, Waffen zu produzieren. Als Hitlers Luftmarschall Göring ihm keine Flugzeuge mehr abkaufen konnte, weil er in Nürnberg auf der Anklagebank saß, bekam Jordan bereits von den Amerikanern den Auftrag, Betankungssysteme für ihre Panzer zu bauen. Als Bonn die ersten Steuermilliarden in die Kriegsrüstung steckte, übernahm Jordan den Bau beweglicher Großtankbehälter und die Reparatur von Panzern für die bundesdeutsche Armee. Er beteiligte sich auch an der Entwicklung und am Bau des „europäischen Standardpanzers" und verdiente durch zu hoch angesetzte Preiskalkulationen an jedem einzelnen Panzer einen Überpreis von 400000DM. Das heißt, mit jedem Panzer, den er verkaufte, betrog er den Staat um nahezu eine halbe Million Mark.


  Mit dieser Verdienstspanne hatte die Luther & Jordan KG allein in der Vorserie bereits 15 Panzer produziert und an die Bundeswehr ausgeliefert. Da sich die frisierten Kalkulationen zwangsläufig auch auf die Bilanzen und damit auf die Steuern auswirken mußten, zahlte Jordan wesentlich weniger Steuern, als er es bei seinem Profit hätte tun müssen. Zum Überpreis kam also die Steuerhinterziehung.


  Jordans'Betrügereien wurden nur durch einen Zufall entdeckt. Ein Spezialistenteam von Wirtschaftskriminalisten begann zu ermitteln. Als Jordan davon erfuhr, versuchte er den Leiter der Gruppe, Oberkommissar Klingenberg, zunächst einzuschüchtern, später dann mit einem Monatsgehalt von 4000 DM, dem Vierfachen von dem also, was ein Kriminalbeamter im mittleren Dienst damals verdiente, für seinen Konzern anzuwerben. Als auch das mißlang, ließ er sich von einem dienstbeflissenen Medizinprofessor vernehmungsuntauglich schreiben. Während seines „Asyls" in einer Klinik führte er täglich etwa 50 Telefongespräche und empfing Dutzende Besucher.


  Zur gleichen Zeit, da Jordan auf diese Weise seine Geschäfte weiterführte, versiegte urplötzlich das Spesenkonto der Ermittlergruppe, so daß die Ermittlung gegen Jordan und damit die Beweisführung für seine Verbrechen beinahe eingestellt worden wären. Wer den Spesenhahn geschlossen hatte und auf wessen Anweisung, blieb natürlich unbekannt. Es ist klar, daß ein so ehrenwerter Mann wie Jordan natürlich nicht nur Neider, sondern auch Gönner hatte. Der Hartnäckigkeit der Ermittlergruppe, die von den eigenen Kollegen nicht ernst genommen, sondern vielmehr als „Eierköppe" abqualifiziert wurde, war es zu danken, daß die Untersuchungen weiterliefen.


  Zum Prozeß gegen Jordan kam es aber doch nicht. Der Industrielle, der, kurzzeitig inhaftiert, sehr bald wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, verstarb am 12. November 1963. Er soll sich im Keller seiner komfortablen. Villa erhängt haben. Dieser Selbstmord war zweifellos sehr voreilig. Betrachtet man den Ausgang der Verfahren gegen prominente Wirtschaftsverbrecher in der BRD. so ist keineswegs sicher, daß Jordan tatsächlich verurteilt worden wäre. Das ist durchaus nicht übertrieben, denn selbst Oberstaatsanwalt Bähr aus Kleve sagte 1968 auf einer Kriminalistentagung in Frankfurt am Main, daß man in der BRD täglich „eine glatte Kapitulation der Justiz vor der Wirtschaftskriminalität" erlebt.


  



  


  Der Soldatenmord von Lebach


  Man schrieb Montag, den 20. Januar 1969. Der Tag war noch keine drei Stunden alt. In der Wachbaracke des 261. Fallschirmjägerbataillons der Bundeswehr in Lebach schliefen vier Soldaten. Drei lagen in den Betten des Schlafraums, der vierte, der Wachhabende, saß nebenan in der Wachstube auf dem Stuhl. Der fünfte der Gruppe, der Gefreite Schulz, kam gerade von einem Kontrollgang zurück, betrat den Aufenthaltsraum und stellte sein Gewehr ab.


  Die Wache am Munitionsdepot galt als ruhiger, aber langweiliger Posten. Die Kaserne, zu der das Depot gehörte und wo das Bataillon seinen Standort hatte, war fünf Kilometer entfernt. Nur wenn man Munition holte, kam vorübergehend Leben in den Wachdienst.


  Gefreiter Schulz war gerade im Begriff, seine Ablösung zu wecken, als er im Heizungsraum ungewöhnliche Geräusche hörte. Noch ehe er nachsehen konnte, flog die Tür auf. und ein Mann in olivgrüner Militärjacke sprang in die Baracke. Der Fremde schoß sofort. Schulz spürte einen harten Schlag in der rechten Brustseite, warf sich aber dennoch dem Eindringling entgegen. Der Mann hatte ein Messer in der Hand und stach damit mehrmals auf den Gefreiten ein. Schulz wollte die Stiche abwehren, konnte jedoch nicht verhindern, daß er siebenmal getroffen wurde. Während er noch um sein Leben kämpfte, fielen auch nebenan in der Wachstube und im Schlafraum Schüsse. Schulz brach zusammen, erkannte aber noch, wenn auch verschwommen, was um ihn herum vorging. Ein zweiter Mann, gleichfalls in olivgrüner


  Verfassungsschutzämter und der Militärische Abschirmdienst (MAD), d.h. der militärische Geheimdienst der BRD, tätig. Die Verfassungsschutzämter forschten nach politischen Kräften, denen der Lebacher Überfall zugetraut werden konnte, und der MAD koordinierte die Untersuchung innerhalb der Bundeswehr.


  Die Sonderkommission Lebach, als kriminalpolizeiliches Hilfsorgan der Generalbundesanwaltschaft und mit beiden Geheimdiensten im engsten Kontakt, leitete und koordinierte die Untersuchung. Spuren und Hinweise gab es genug. Am Tatort freilich waren die meisten davon durch Neugierige, Reporter und Soldaten bereits vor dem Eintreffen der Kriminalpolizei zertrampelt worden. Die Tatorterhebung ergab, daß die Täter ein Loch in die Drahtumzäunung geschnitten hatten und so auf das Gelände des Munitionsdepots gelangt waren. In der Nähe dieses Durchschlupfes lag der Vorsatzfilter einer Polaroid-Kamera. Da er keinem der anwesenden Reporter gehörte, konnte angenommen werden, daß die Täter ihn verloren hatten. Diese Vermutung stellte sich später als richtig heraus.


  Die Mörder hatten aus zwei verschiedenen Pistolen geschossen. Mit einer Neunmillimeterwaffe waren der Wachhabende und die drei Soldaten im Schlafraum erschossen worden. Einen Schuß daraus hatte man auch auf den Gefreiten Schulz abgegeben. Mit der anderen Pistole, Kaliber 6,35, war mehrmals auf ihn geschossen worden. Sichergestellte Projektile und Hülsen wiesen darauf hin, daß die größere Pistole eine P38 war, wie sie beispielsweise zur Ausrüstung der Bundeswehr gehört. Die kleinere Waffe konnte als „Schmeisser" identifiziert werden, ein Waffentyp, der vor dem Kriege in Suhl in relativ geringer Stückzahl produziert wurde.


  Keine der beiden Waffen war beim Schußwaffenerkennungsdienst des BKA registriert, also scheinbar nie zuvor bei einer bekannt gewordenen Straftat benutzt worden. Diese Annahme, die sich später als irrig erwies, brachte die Sonderkommission um die Chance der sofortigen Tataufklärung.


  Am 21. Januar, einen Tag nach seiner Verletzung, war der Gefreite Schulz vorübergehend vernehmungsfähig und konnte den Tatablauf und das Aussehen der Täter schildern. Seine Erinnerung, durch Schock und Verwundung getrübt, täuschte ihn in einem wichtigen Punkt. Er sagte, daß die Täter unterschiedlich groß waren. Der Größere hätte die Kapuze seiner Militärjacke über den Kopf gezogen gehabt, so daß nur wenig zu erkennen war. Der Kleinere, der zuerst auf ihn geschossen hatte, wäre blond gewesen, hätte einen Cäsarenhaarschnitt gehabt und einen Bart getragen. Die Kripo ließ nach dieser Beschreibung eine Porträtskizze anfertigen und der Fahndung zugrunde legen. Doch wie sich erst viel später erwies, trug nicht der kleinere, sondern der größere und dunkelhaarige Täter einen Bart. Die Kripo jagte also den falschen Mann. Dennoch sah es zunächst so aus, als wäre der Fall schon aufgeklärt, noch ehe seine Untersuchung richtig begonnen hatte.


  Am 21. Januar bekam die Sonderkommission einen Hinweis auf den 22jährigen Steinmetzgehilfen Helmut Skupin aus Heiligenwald im Amtsbezirk von Zweibrücken. Skupin sollte zwei Tage vor dem Überfall auf das Munitionsdepot in Lebach seinen Bekannten Fredy Schmidt gefragt haben, ob er nicht Lust hätte, ihm bei einer „Waffenbeschaffungsaktion" im Munitionsdepot Stambach bei Zweibrücken zu helfen. Fredy hatte keine Lust. Zwei andere junge Burschen, die Skupin nacheinander fragte, hatten auch keine. Das Munitionsdepot Stambach blieb unversehrt. Als der Überfall auf das Lebacher Depot bekannt wurde, ging Fredy zur Polizei. Skupin wurde verhaftet, sein Alibi überprüft. Es war anfechtbar. Skupin hatte die Tatnacht bis gegen ein Uhr in der Ponderosa-Bar in Merchweiler, also nur knapp 15 Kilometer von Lebach entfernt, verbracht. Danach wollte er zu Hause gewesen sein und geschlafen haben. Seine Familie bestätigte das zwar, aber was ist schon das Zeugnis von Familienangehörigen wert? Erst ab fünf Uhr fünfzig gab es wieder einen unbefangenen Zeugen. Ein Bekannter hatte ihn zu dieser Zeit in Heiligenwald getroffen und im Auto mit nach Neukirchen genommen. Für die Zeit von ein Uhr bis fünf Uhr fünfzig konnte Skupin kein zweifelsfreies Alibi erbringen. Theoretisch hätte er also die Tat begehen können.


  Der Steinmetzgehilfe Skupin hatte im Mai 1967 bei der Bundeswehr gedient. Damals waren aus der Waffenkammer seines Standortes 12 Pistolen gestohlen worden. Bisher hatte man weder den Täter noch eine Spur der entwendeten Waffen entdeckt. Skupin wurde dazu vernommen. Regierungskriminaldirektor Schütz von der Sicherungsgruppe und Leiter der Sonderkommission Lebach sowie Oberstaatsanwalt Buback erledigten das höchstpersönlich. Der Steinmetzgehilfe leugnete länger als drei Stunden, ehe er den Pistolendiebstahl zugab. An einem freundlichen, hellen Maivormittag des Jahres 1967 war er gemächlich in die Waffenkammer gegangen und hatte die 12 Pistolen an sich genommen, während der wachhabende Unteroffizier nebenan laut schnarchend auf dem Sofa lag.


  Eine besondere Leistung war das also nicht, und Skupin hatte auch nichts Besonderes mit den Waffen vorgehabt. Er versteckte sie hinter seinem Wohnhaus, und dort wurden sie auch noch gefunden. Damit war für die Sonderkommission klar: Skupin mußte in Lebach dabeigewesen sein! Bloß mit wem, war die Frage, denn daß dort mindestens zwei Täter am Werke gewesen waren, stand unumstößlich fest.


  Skupin, in strenger Isolierhaft, wollte damit jedoch nichts zu tun haben. Die „Bullen von Bonn" ließen nicht locker. Skupin, dieser dickliche und offenbar nicht sehr intelligente Bursche, der sich in den Wäldern seines saarländischen Heimatdorfes ein Blockhaus gebaut hatte, wo er stundenlang am Lagerfeuer saß und sich als Trapper, manchmal auch als Robin Hood fühlte, der einen wilden Fuchs zähmte, Eichhörnchen bei ihren Liebesspielen beobachtete und mit den geklauten Pistolen auf Blechbüchsen und Baumstämme schoß, schien ihnen geradezu prädestiniert für ein hartes „Kommandounternehmen" mit politischem Hintergrund zu sein. Doch schließlich mußte man einsehen, daß Skupin mit dem Überfall in Lebach nicht das geringste zu tun hatte. Wegen des Waffendiebstahls und erfolgloser Anstiftung zu einem Überfall kam er im Dezember 1969 vor Gericht.


  Mittlerweile waren zur Aufklärung des Soldatenmordes hohe Belohnungen ausgelobt worden. Das Bundesverteidigungsministerium hatte 50000 DM ausgesetzt, der saarländische Innenminister weitere 10000DM, und zwei Privatpersonen, die „nicht genannt werden" wollten, stifteten insgesamt noch einmal 8000DM. Die Sonderkommission, die mit Skupin kein Glück gehabt hatte, klammerte sich nun an die Feststellung, daß die Mörder über gute Ortskenntnisse verfügt haben mußten. Vielleicht gehörten sie sogar selbst einmal dem 261. Fallschirmjägerbataillon an? Alle ausgeschiedenen Soldaten dieser Einheit wurden daher überprüft. Und dabei passierte die nächste Panne.


  Wie sich später herausstellte, waren die Unterlagen unvollständig und enthielten gerade dort eine Lücke, wo die Kripo hätte erfolgreich ansetzen und auf die Täter stoßen können.


  



  


  Die heiße Spur


  Am 28. Januar 1969 erhielt die Hamburger „Bild-Zeitung" einen anonymen Brief, dem ein Blatt aus dem Wachbuch von Lebach beilag. Zehn Tage später bekam „Der Spiegel" ein ähnliches Schreiben. Ihm waren die Seiten 31 und 32 aus der „Kladde für Besucher" der Lebacher Wachstube beigefügt. Die Kontrollbücher waren von den Soldatenmördern zusammen mit drei Gewehren, zwei Pistolen und einer Kiste Munition gestohlen worden. Beide Briefe hatte man auf derselben Schreibmaschine, Marke „Olympia", geschrieben und beim Postamt I in Frankfurt-Zeil aufgegeben. In ihnen bekannten sich die Schreiber zu den Morden und kündigten einen dritten Brief, an Oberstaatsanwalt Buback gerichtet, an. In den Briefen hieß es: „Sie haben es mit der Mafia zu tun. und wir werden innerhalb der nächsten elf Wochen an geeignetem Objekt Feuerüberfall wiederholen."


  Die beiden Briefe erhielten im „Spurenband" der Sonderkommission Lebach die Registriernummer 1081-13/10.


  Man entschloß sich, den Briefkasten am Postamt 1 in Frankfurt-Zeil zu überwachen. Mit Hilfe einer transportablen Fern-sehansage wurden beide Briefschlitze Tag und Nacht beobachtet und jeder Posteinwurf registriert, die Sendung vom Inneren des Postamtes aus entnommen und überprüft. Ein abrufbereites Observationsteam konnte verdächtige Briefeinwerfer sofort verfolgen.


  Auch dieser beträchtliche technische und personelle Aufwand war vergeblich. Der dritte Brief wurde nicht in Frankfurt-Zeil eingeworfen, und er war auch nicht an Oberstaatsanwalt Buback adressiert.


  Er kam am Montag, dem 17. Februar, aus dem kleinen italienischen Ort Noli und war an den Münchner Finanzmakler Rudolf Münemann gerichtet. Er war vier Seiten lang, wiederum auf derselben Schreibmaschine „Olympia" geschrieben, und enthielt eine Fotografie von den in Lebach geraubten Waffen. Das Foto hatte man mit einer Polaroid-Kamera aufgenommen. Dem Brief lagen außerdem zwei Zeitungsausschnitte bei. In dem Schreiben wurde dem Finanzmakler gegen ein ..Honorar" von 800000 DM in Hundertmarkscheinen ein „Schutzvertrag" angeboten. Es wurde angedeutet, daß der 1967 in der BRD-Presse publizierte mysteriöse Tod des Industriellen Quant ebenfalls auf das Konto der Lebach-Täter käme. Quant hätte sich geweigert, einen solchen Schutzvertrag zu unterschreiben. Nun hätten weitere 86 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens genauso wie Makler Münemann die Wahl, ihr Angebot anzunehmen. Münemann sollte das Honorar zum kommenden Wochenende flüssig machen und einen beigefügten Annoncentext mit seiner Telefonnummer in die Wochenendausgabe der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einrücken lassen.


  Finanzmakler Münemann war empört, und das bekam sofort der Münchener Polizeipräsident zu spüren, der rasch seine auf Erpressungen geeichten Spezialisten zu Münemann schickte. Die Kripo rückte die geforderte Annonce in die Zeitung, schloß ein Tonbandgerät an das Telefon des Maklers an und sah sich nach einem Double um.


  Die Erpresser meldeten sich tatsächlich, sogar mehrmals, und jedesmal lief das Tonband. Doch nie dauerte das Gespräch lange genug, um den Standort des Anrufers auszumachen.


  Der Anrufer, der stets höflich und mit charmantem französischem Akzent sprach, bezeichnete einen Kilometerstein an der Autobahnstrecke München-Augsburg, wo das Geld zu hinterlegen wäre. Münemann wollte indessen von einer Geldhinterlegung nichts wissen, sondern begehrte, mit seinem „Vertragspartner" selbst zu sprechen und ihm das Geld zu übergeben. Der Anrufer bat um etwas Geduld, da er dazu erst die Genehmigung aus Paris einholen müßte. Eine halbe Stunde später rief er bereits zurück. Paris wäre einverstanden, der Treff wurde vereinbart.


  Doch nicht Münemann, sondern ein Double aus den Reihen der Münchener Polizei fuhr in Münemanns Wagen zum Treffpunkt. Im Kofferraum lag ein zweiter, mit MPi und Funkgerät ausgerüsteter Polizist. Der Erpresser ließ sich jedoch nicht blik-ken. Es war nämlich wieder eine Panne passiert. Die Kripo hatte vergessen, den Kontrollhubschrauber der Polizei aus dem Einsatzraum abzuberufen, und der hatte die Täter verscheucht. Damit aber war der Kontakt mit den Tätern erst einmal unterbrochen, die Chance, sie zu fassen, in die Ferne gerückt.


  Der Erpressungsversuch an Münemann, der solange geheim gehalten worden war, drang in die Öffentlichkeit. Die Kripo bemühte sich, den Zusammenhang mit dem Lebach-Überfall zu verheimlichen. Sie hoffte, die Erpresser würden sich noch einmal bei dem Makler melden.


  Inzwischen wurde INTERPOL gebeten, in Noli nach dem Briefaufgeber Ermittlungen anstellen zu lassen. Das BKA schickte einen Beamten dorthin. Seine Recherchen brachten einen Italiener namens Guiseppe Catinella in Verdacht, der in Noli als Kellner arbeitete und in Frankfurt am Main einen Alfa Romeo unterschlagen haben sollte. Catinella war, wie sich herausstellte, zu der Zeit in Frankfurt, als die Briefe an die beiden Redaktionen aufgegeben wurden, konnte also diese Briefe ebenso abgeschickt haben wie den an Münemann. Ehe die Polizei in Noli zugreifen konnte, war Catinella verschwunden. Später ergab sich, daß er mit dem Lebach-Fall nichts zu tun hatte.


  Am letzten Februartag meldeten sich die Erpresser abermals bei Münemann. Ein Telegramm kündigte ihren Anruf an. Das Telegramm, in Karlsruhe aufgegeben, trug keine Unterschrift. Ein Beamter der Sonderkommission, sofort nach Karlsruhe entsandt, brachte den Absender in Erfahrung. Es war ein Dr. Sardo aus Paris XII, Rue Flaubert. Der Schalterbeamte erinnerte sich, daß Dr. Sardo seine Adresse erst auf ausdrückliches Verlangen angegeben hatte. Dieser Sardo wurde als etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank, 175 Zentimeter groß, mit kurzgeschnittenem dunkelbraunem Haar beschrieben. Er sollte ein akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die Überprüfung in Paris brachte die Gewißheit, daß der Name und die Anschrift falsch waren. Dr. Sardo wurde ebenso wie Catinella zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Die Sonderkommission Lebach wollte außerdem das BRD-Fernsehen, und zwar die Serie „Aktenzeichen XY -ungelöst", einschalten und nahm daher Verbindung mit dem zuständigen Autor E. Zimmermann auf.


  Am 4. März 1969 brachte der Amtsgerichtsdirektor Merkel aus


  Landau seinem Vorgesetzten, dem Landgerichtspräsidenten Thomas, einen peinlichen Vorfall zur Kenntnis. Er berichtete, daß


  schon vor mehreren Monaten aus der Asservatenkammer des Gerichts jene Schmeisser-Pistole abhanden gekommen wäre, die am 21. Februar 1968 bei dem Winzer Gustav Lidy aus Frankenweiler beschlagnahmt worden war. Aber nicht nur die Waffe, auch die dazugehörige Akte wäre verschwunden. Landgerichtspräsident Thomas war entsetzt. Ausgerechnet eine „Schmeisser" mußte bei ihm wegkommen, wo alle Welt nach einer solchen Waffe fahndete. Und noch fataler war, daß zwischen Landau und Lebach nur knapp 80 Kilometer Luftlinie lagen. Thomas telefonierte unverzüglich mit Oberstaatsanwalt Träger in Karlsruhe, den er persönlich kannte. Träger veranlaßte über seinen Kollegen Buback, daß ein Beamter der Sonderkommission nach Landau fuhr. Dort war man von diesem Besuch nicht sehr erbaut. Der aufsichtsführende Staatsanwalt bestritt mögliche Zusammenhänge zwischen Waffenverlust und Soldatenmord und komplimentierte den Soko-Mann einfach hinaus.


  Und das war die größte Panne, die der Sonderkommission unterlief. Ihr Beamter zog aus Landau ab, ohne dem Hinweis von Thomas nachzugehen. Damit aber verschenkte man die aussichtsreichste Chance, die die Kripo in der bisherigen Untersuchung hatte.


  Zum Beschuß in das Bundeskriminalamt, wie das laut Vorschrift bei allen sichergestellten Feuerwaffen zu geschehen hat, war die Schmeisser seinerzeit auch nicht geschickt worden. Wozu denn, meinten die biederen Polizisten im pfälzischen Landau und sparten Mühe und Porto. Ohne diese Schlamperei hätte der Überfall auf das Lebacher Munitionsdepot wenige Stunden nach der Tat aufgeklärt werden können. Nun kam die Mitteilung des Landgerichtspräsidenten Thomas als „28. Schmeisser-Spur" in die Akten der Sonderkommission.


  Am Nachmittag des 8. März, die Sonderkommission hatte noch immer keine Spur von den Tätern, fuhr vor einem Hause des Victoriabergwegs in Remagen ein blauer Fiat Sport vor. Ihm entstieg ein junger Mann im eleganten dunkelblauen Anzug mit einem großen Strauß roter Tulpen, Das Auto und der Mann fielen hier nicht auf, höchstens die Tulpen, denn Wahrsager legen bei ihren Kunden weniger Wert auf Blumensträuße als auf Geld. Hier, im Hause Nummer fünf, wohnte der BRD bekannteste Wahrsagerin Margarete Goussanthier. genannt Madame Buchela.


  Madame Buchela zählte die Spitzen der Bonner Prominenz zu ihren Kunden und war deshalb keineswegs erstaunt, als sich der höfliche junge Mann als Dr. Sardo, Rechtsanwalt der Fürstin Eva Esfandiary, Mutter der skandalumwitterten ehemaligen Kaiserin Soraya, vorstellte. Fürstin Esfandiary hätte Sorgen, sagte Dr. Sardo bekümmert. Ihre leichtfertige Tochter befände sich wieder einmal auf Amors gefährlichen Pfaden, was den Schah womöglich dazu bewegen könnte, Soraya die Unterhaltsbeiträge zu entziehen. Das aber wäre entsetzlich, auch für die Fürstin!


  Madame Buchela nickte verständnisvoll. Das Begehren der Fürstin, einen Blick in die Zukunft ihrer Tochter zu werfen, leuchtete der Wahrsagerin ein. Sie lebte ja schließlich von solchen Wünschen. Dann aber sagte Dr. Sardo etwas, das dem Remagener Prominentenorakel nicht gefiel. Sie, Madame Buchela, sollte sich irgendwo an einem neutralen, aber streng verschwiegenen Ort mit der Fürstin treffen? So etwas kam natürlich nicht in Frage. Ihre Klientin mußte sich schon zu ihr bemühen. Auch das in Aussicht gestellte Honorar machte die hellsichtige Madame mißtrauisch. Die Fürstin wollte mit kostbaren Pelzen aus dem Familienbesitz zahlen. Soviel hatte bisher niemand für einen einfachen Blick ins Morgen geboten. Sie wollte der Fürstin gern helfen, aber das könnte nur in ihrem Hause in Remagen geschehen. Dr. Sardo versprach, die Fürstin zu informieren und Bescheid zu geben.


  Einige Tage später kam er wieder. Diesmal begleitete ihn ein blonder junger Mann, den Dr. Sardo als Privatsekretär der Fürstin vorstellte. Die Besucher brachten rote Rosen und schlugen der Wahrsagerin vor, mit ihnen nach Bad Godesberg in die iranische Botschaft zu fahren. Das aber machte Madame Buchela noch mißtrauischer. Nach ihrer Ansicht befand sich diese Botschaft nämlich in Köln. Insgeheim bat sie daher einen zufällig anwesenden Kunden, die Autonummer ihrer Besucher festzustellen. Der Kunde notierte: KA — A 29.


  Sardo und sein Begleiter zogen unverrichteterdinge ab. Doch schon am 2. April tauchte Sardo erneut auf. Auch diesmal ließ Madame die Autonummer feststellen. Es war der gleiche Fiat, doch die Zulassungsnummer lautete LD-X 733. Da Dr. Sardo nach einigem Handeln schließlich zustimmte, die Fürstin nach Remagen zu bitten, wurde der 4. April 1969, Karfreitag, als Konsultationstermin vereinbart. Anstelle der Fürstin kam dann aber eine telegrafische Absage. Danach hörte Madame Buchela nichts mehr von Dr. Sardo.


  Am Freitag, dem 11. April, brachte das zweite Fernsehprogramm der BRD im Rahmen der Sendung „Aktenzeichen XY -ungelöst" ein ausführliches Fahndungsersuchen zum Soldatenmord in Lebach und zum Erpressungsversuch an Finanzmakler Münemann. Neben einer nach Zeugenangaben angefertigten Phantomzeichnung wurden Tonbänder mit den Erpresseranrufen bei Münemann abgespielt.


  Auch Madame Buchela sah diese Sendung. Am nächsten Tag meldete sie sich bei dem ihr bekannten Kriminaloberkommissar Wissmann, der die von ihr notierten Autonummern an die Sonderkommission Lebach weitergab. Die Nummer KA-A 29 war als gestohlen gemeldet, die andere - LD-X733 - für einen gewissen Wolfgang Ditz aus Landau registriert. Und dann kam das Beste: Ditz war bis zum 19. Januar 1969 als Justizsekretär beim Amtsgericht Landau tätig! Bei jenem Gericht also, dem eine Schmeis-ser-Pistole abhanden gekommen war.


  Jetzt endlich geschah, was schon fünf Wochen früher hätte geschehen müssen: Ein Beamter der Sonderkommission fuhr nach Frankenweiler zum Winzer Lidy, dem im Februar 1968 die Schmeisser-Pistole abgenommen worden war. Dort erwartete ihn eine peinliche Überraschung.


  Winzer Lidy hatte schon Ende Januar, als im Fernsehen die Bevölkerung zur Mitfahndung nach einer solchen Pistole aufgefordert wurde, den Polizeimeister Schranz aus Frankenweiler auf seine beschlagnahmte Waffe aufmerksam gemacht. Schranz aber, der seinerzeit selbst die Beschlagnahme von Lidys Schmeisser veranlaßte, gab den Hinweis nicht weiter. Er beruhigte den Winzer damit, daß die Waffe zur Untersuchung im BKA gewesen wäre, was aber nicht stimmte. Und dann hatte der Beamte der Sonderkommission ein geradezu unwahrscheinliches Glück. Der Winzer bewahrte zur Erinnerung ein aus seiner Schmeisser verfeuertes Projektil auf. Das Geschoß wurde zum Schußwaffenerkennungsdienst in das BKA geschickt, und von dort kam der Bescheid: „Die Verfeuerungsspuren der in der Wachbaracke in Lebach sichergestellten 6,35er-Projektile sind identisch mit denen aus dem Geschoß aus Frankenweiler." Aus der Pistole, die beim Amtsgericht Lindau abhanden kam, war am 20. Januar im Munitionsdepot Lebach auf den Gefreiten Reinhard Schulz geschossen worden. Wer die Pistole in Landau gestohlen hatte, war auch klar, nämlich Wolfgang Ditz alias Dr. Sardo, der ehemalige Ju-stizsekretär an diesem Amtsgericht. Einmal soweit gekommen, lösten sich die meisten übrigen Fragen von selbst.


  Ditz hatte einen gleichaltrigen Freund, an den ihn intime Beziehungen banden, den Bankkaufmann Hans-Jürgen Fuchs. Die beiden waren so unzertrennlich, daß man sie in Landau nur ,,das Pärchen" nannte. Wo Ditz war, mußte auch Fuchs in der Nähe sein, folglich auch in Lebach. Und dann gab es noch eine peinliche Überraschung: Hans-Jürgen Fuchs gehörte von 1967 bis 1968 dem 261. Fallschirmjägerbataillon in Lebach an. Er kannte das Munitionsdepot, weil er selbst dort Wache gestanden hatte. In der Zeit, als Fuchs bei der Fallschirmjägereinheit diente, kam dort eine Pistole 38 abhanden. Eine der Tatwaffen, wie sich jetzt herausstellte. Fuchs stand damals schon in Verdacht, doch der Diebstahl konnte ihm nicht nachgewiesen werden. In den Listen aber, die das Bataillon zur Überprüfung der Soldaten zur Ver-l ugung gestellt hatte, fehlte sein Name. Die Unterlagen über den mysteriösen Waffenverlust wiesen ihn ebenfalls nicht aus.


  Es ist unbeschreiblich, wie leicht bei der Bundeswehr und anderen amtlichen Stellen der BRD Waffen verschwinden können und wie leichtfertig darüber hinweggegangen wird. Aber nicht genug damit. Es gab eine weitere sensationelle Überraschung: Die Olympia-Schreibmaschine, auf der die Briefe an Münemann und an die Redaktionen geschrieben wurden, gehörte zum Inventar des Amtsgerichts Landau. Ditz mußte also die Schreiben bereits vor dem Überfall auf das Munitionsdepot fabriziert oder nach der Tat noch Zugang zur Schreibmaschine gehabt haben. Das Fehlen von Fuchs' Namen in wichtigen Unterlagen des 261. Bataillons und die Erpresserbriefe ließen vermuten, daß Ditz und Fuchs das Verbrechen von langer Hand vorbereitet hatten.


  Einmal auf der Spur des „Pärchens", stieß die Sonderkommission Lebach nun auch auf einen Dritten im intimen Bunde, auf den Zahntechniker Gernot Wenzel, einen Günstling von Fuchs und auf dessen Befehl von Ditz geduldeter Nebenbuhler. Wenzel absolvierte gerade seinen Militärdienst im Lazarett in Koblenz.


  Die Kriminalpolizei wollte zugreifen, doch Ditz und Fuchs waren verschwunden. Das war nichts Außergewöhnliches, denn das „Pärchen" verreiste öfters. Die Kripo entschloß sich, auf die Einleitung aufwendiger Fahndungsmaßnahmen zu verzichten und in aller Stille auf die beiden zu warten. Dreißig Polizisten bezogen in Landau Posten. Die Zufahrtstraßen zu der knapp 30000 Einwohner zählenden Stadt in der Südpfalz wurden überwacht.


  Am 25. April meldete ein solcher Posten die Ankunft von Fuchs und Ditz. Kurz darauf hielten sie im blauen Fiat vor Ditz' Wohnung. Dort wurden sie verhaftet. Wenzel blieb vorerst auf freiem Fuß. Später, als seine beiden Freunde festgenommen waren, verlor er als erster die Nerven. In den Vernehmungen behauptete er, lediglich oberflächliche Kenntnis von der Planung des Überfalls gehabt zu haben. Zum Zeichen seines guten Willens verriet er das Versteck, in dem die in Lebach geraubten Waffen lagen.


  Mit der Festnahme des homosexuellen Trios Fuchs, Ditz und Wenzel war die Untersuchung des Lebacher Soldatenmordes noch lange nicht abgeschlossen. Die Ausgangsversion der Kriminalpolizei vom politisch motivierten Gewaltverbrechen war mit dem Erpressungsversuch an Finanzmakler Münemann widerlegt worden. Seither hatte man angenommen, der Überfall sollte den Auftakt für eine großangelegte Erpressungsserie bilden. Der Soldatenmord hatte also lediglich dazu gedient, potentielle Erpressungsopfer im voraus einzuschüchtern. Mit dieser Version kam die Kripo der Wahrheit am nächsten.


  Wie fast immer in spektakulären Kriminalfällen blieb im Prozeß gegen Fuchs, Ditz und Wenzel manches im dunkeln. Fuchs, der eigentlich Psychologie studieren wollte, dann aber Bankkaufmann wurde, und Ditz, der gern Modezeichner geworden wäre, auf Geheiß seiner Eltern aber in den Justizdienst trat, kannten sich seit ihrer Handelsschulzeit. Weil sie vieles gemeinsam hatten, wurden sie Freunde. Sie verachteten die Gesellschaft, in der sie lebten, wegen ihrer moralischen Heuchelei und brutalen Intoleranz. Sie lasen zusammen Gedichte, bevorzugten klassische Musik und ärgerten sich über die spießbürgerliche Kleinstadtenge. Sie schmiedeten phantastische Pläne für Segelfahrten über das Meer und den Erwerb einer Farm in Südamerika.


  Diese schöne Harmonie bekam einen Riß, als Fuchs im Sommer 1963 den gleichgesinnten und sexuell gleichgestimmten


  Gernot Wenzel kennenlernte. Ditz, damals gerade bei der Bundeswehr, konnte lange nicht verwinden, daß Fuchs sich so ohne weiteres mit einem anderen einließ. Dennoch machte er weiter mit. Fuchs entwickelte sich zum Boß des Trios, Wenzel und Ditz wetteiferten um seine Gunst. Die alten Segel- und Farmphantasien wurden jetzt zu dritt gesponnen. Segelboote und Hazienden kosten viel Geld. Viel Geld aber bekam man nach Ansicht des Trios am schnellsten mit Gewalt. Moralische Einwände ließ es nicht gelten. So kam es zu Plänen für Verbrechen.


  Am 8. Juni 1965 startete der erste Überfall. Fuchs überfiel, als Frau verkleidet, die Stadt- und Kreissparkasse Landau, wo er bis 1962 als Bankkaufmann gearbeitet hatte. Er schlug den Hauptkassierer nieder, mußte dann aber ohne Beute fliehen. Der Kassierer starb. Polizei und Presse fahndeten damals mit großem Aufwand, aber vergeblich nach einer „blonden Banklady". Für den Fehlschlag als „Banklady" revanchierte sich Fuchs bei seinen Eltern. Er stahl ihnen 2000 DM und fälschte mit Wenzels Hilfe außerdem einen Scheck, der weitere 1500 DM einbrachte. Mit diesem Geld verreisten die beiden und trieben sich wochenlang in Spanien herum. Aus einem Madrider Museum stahlen sie im Februar 1966 Schmuck und Antiquitäten für rund 40000 DM. Mit der Beute kehrten sie nach Landau zurück, wo Ditz eifrig beim Absatz des Diebesgutes half.


  Weitere kostspielige Reisen und Pläne für neue Räubereien folgten. Wenzel aber erwies sich als ungeeignet für den rauhen Gelderwerb. Außerdem rief ihn um die Weihnachtszeit der Einberufungsbefehl zur Fahne.


  Nun, da Wenzel im Lazarett Soldatenzähne plombierte, kam Ditz bei Fuchs wieder zu Ehren und Aufmerksamkeiten. Sein erster Auftrag lautete, eine Wahrsagerin in Paris zu überfallen! Doch Ditz bekam Angst, der Überfall unterblieb. Auch andere Aufträge dieser Art fielen aus.


  Am 1. April 1967 wurde auch Fuchs zum Militärdienst einberufen. Beim Wacheschieben an den Munitionsbunkern in Lebach entstand dann erstmals der Plan, den er mit Ditz am 20. Januar 1969 ausführte.


  Das Trio diskutierte ihn wiederholt und veränderte auch immer wieder einzelne Details, bis es endlich soweit war. Während Fuchs und Ditz die Wache überfielen, drückte ihnen
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        Waffenarsenal neonazistischer Terroristen. Von zwölf verhafteten Angehörigen dieser Gruppe behielt die Polizei nur einen in Haft

      
    

  


  Wenzel, rechtzeitig telefonisch informiert, im Bundeswehrlazarett in Koblenz die Daumen. Einige Stunden später half er dann, die erbeuteten Waffen im „Buchenloch" beim Dorf Silz zu verstecken.


  Lebach sollte einer Reihe vom Trio beabsichtigter Erpressungen von vornherein Nachdruck verschaffen. Als erste Opfer waren der Finanzmakler Münemann aus München, der Gemäldehändler Friedrich Kohn aus Stuttgart, der Briefmarkenhändler H. C. Schwenn aus Frankfurt und die Wahrsagerin Buchela aus Remagen vorgesehen. Während von den drei Geschäftsleuten Bargeld erpreßt werden sollte, wollten sie die Prominenten-Wahrsagerin entführen, um von ihrem Wissen um pikante und erpressungsträchtige Details hochgestellter Persönlichkeiten zu profitieren.


  Fuchs, Ditz und Wenzel waren geständig. Nach einiger Zeit widerriefen oder modifizierten sie ihre Geständnisse jedoch. Aber das half ihnen nichts. Am 7. August 1970 verurteilte das Schwurgericht von Saarbrücken Fuchs und Ditz zu lebenslänglichem Zuchthaus. Der Schauprozeß wurde nicht im Justizgebäude, sondern in der Kongreßhalle der Stadt vor mehr als 1000 Zuschauern durchgeführt. Die von den Angeklagten eingelegte Revision verwarf der Bundesgerichtshof am 28. Mai 1971.


  Fuchs, der ehemals von einem Verbrecher-Imperium a la Mafia geträumt und sich schon als Imperator dieses Reiches gesehen hatte, meldete sich 1974 noch einmal zu Wort. In der Diskussion zu den Haftbedingungen der Baader-Meinhof-Häftlinge, die von Anwälten und international angesehenen Persönlichkeiten als grausam und persönlichkeitszerstörend kritisiert, ja sogar als „Isolationsfolter" charakterisiert wurden, erklärte Fuchs im Dezember 1974: „Als einer, der die Erfahrung länger dauernder totaler und abgestufter Isolation kennt, weise ich deshalb die Behauptung, daß Einzelhaft, wie sie praktiziert wird, Vernichtungshaft sei, aufs schärfste zurück."


  Wie hatte schon Jürgen Bartsch in einem Abschiedsbrief an die Wärter im Zuchthaus Duisburg-Hamborn geschrieben ? „Wäre ich nicht so gewesen, wäre ich eines Tages bei Euch gelandet! Und glaubt mir, ein schlechter Beamter wäre ich bestimmt nicht gewesen!"


  



  


  Vorbild FBI


  Das Verbrechen von Lebach war nicht nur das bis dahin spektakulärste in der Nachkriegskriminalität der BRD, es wurde auch mit dem größten Aufwand an Personal und Material untersucht. Bis zu den Terroristenfahndungen der siebziger Jahre war es in dieser Hinsicht von keinem anderen Fall übertroffen worden. Es forcierte aber auch die bereits seit einigen Jahren immer deutlicher werdende Regierungskonzeption zum weiteren Ausbau des staatlichen Machtapparates, der Polizei. Der Hauptgrund waren die in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre stark angewachsenen Aktionen oppositioneller Gruppen, insbesondere der rebellierenden Studentenschaft, und breiter Teile der Bevölkerung gegen die Notstandsgesetzgebung und den damit einhergehenden Abbau demokratischer Bürgerrechte. Die Polizei ging mit zunehmender Härte und Brutalität gegen Protestierende, Demonstranten und streikende Studenten vor. Die Kriminalpolizei und
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        Im .März 1973 gingen Einheiten der hessischen Bereitschaftspolizei mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummiknüppeln gegen Bürger vor, die gegen Mietwucher und unsoziale Wohnungspolitik demonstrierten

      
    

  


  die Gerichte, durch die weiterhin steigende Kriminalität ohnedies überfordert, mußten auf höhere Weisung immer mehr Kräfte für die Überwachung und Bekämpfung dieser Opposition abstellen. Die Ämter für Verfassungsschutz hatten Hochkonjunktur.


  Aber auch die Gewaltkriminalität, die Diebstähle, die Wirtschafts- und die Sexualverbrechen stiegen in beängstigender Weise an. Der Soldatenmord von Lebach, an dem zeitweise bis zu 130 Kriminalbeamte gleichzeitig arbeiteten, war ja nur eins von den im Jahre 1969 registrierten 2217966 Verbrechen. In nur vier Jahren, von 1965 bis 1969, hatte sich die Kriminalität der BRD um nahezu ein Viertel erhöht, während im gleichen Zeitraum die Verbrechensaufklärung auf 51,2 Prozent abgesunken war. Nahezu jeder zweite Täter konnte also damit rechnen, weder ermittelt noch zur Verantwortung gezogen zu werden. Damit aber
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        Bereitsehaftspolizei drang in Gelsenkirchen auf Bürger ein, die gegen die willkürliche Fahrpreiserhöhung durch die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahngesellschaft demonstrierten

      
    

  


  wuchs das Gefühl der Unsicherheit und Hilflosigkeit gegenüber dem Verbrechen. Die politischen Parteien nutzten das in ihren Wahlkampfparolen aus und überboten sich darin, ihren Wählern „mehr Sicherheit" zu versprechen. Die F.D.P. stellte zum Beispiel die These auf: Unsere Sicherheit darf nicht an alten Zöpfen hängen und zielte damit direkt auf die Verstärkung und Modernisierung der Polizei.


  Schon seit 1967 beschäftigte sich der Bundestag auf Initiative der SPD-Fraktion jährlich mit einem Bericht über den Ausbau und die Entwicklung des Bundeskriminalamtes. Auf der 110. Sitzung des Innenausschusses im Oktober 1968 forderte der Hamburger Innensenator Ruhnau. daß das BKA besser ausgestattet wird und „Bund und Länder mehr Willen zu unbürokratischer Arbeit" aufbringen. Das war eine direkte Aufforderung für größere Konzessionen an die Kompetenzen des Bundeskriminalamtes.


  Die Polizei sollte mehr Mittel bekommen, den Polizisten mehr Rückhalt verschafft und das Gesetz über das Bundeskriminalamt verändert werden. In schönster Harmonie damit und im besten polizeidemagogischen Stil forderte der Präsident des BKA, Paul Dickopf: „Die Polizei sollte nicht zum Erzieher der Nation, darf aber auch nicht zu ihrem Prügelknaben gemacht werden."


  Doch in der Öffentlichkeit war man mißtrauisch. Nur allzuoft hatte sich die Polizei in den Auseinandersetzungen auf der Straße als prügelnder Erzieher der „Nation" erwiesen, der nicht nur den Knüppel, sondern auch das Schießeisen viel zu schnell zur Hand hatte. Der am 2. Juni 1967 von dem Westberliner Polizeimeister Kurras meuchlings erschossene wehr- und ahnungslose Student Benno Ohnesorg und Dutzende andere Opfer schießwütiger Polizisten, dazu deren fürsorgliche Behandlung durch BRD-Gerichte, straften Dickopfs Worte Lügen und verursachten in der Bevölkerung Unbehagen. Die Parteien im Bundestag, Koalition wie Opposition, zögerten daher. In dieser Situation zerfetzten die Kugeln in Lebach nicht nur fünf Soldatenleiber, sondern gleichsam auch die Bedenken der Politiker.


  Vom Bundesinnenministerium wurde unverzüglich ein „Fünfjahrplan" zur Erhöhung der Effektivität des Bundeskriminalamtes propagiert und in der Presse unter Berufung auf Lebach die Notwendigkeit zur Verstärkung und Modernisierung der Polizei und zur Erweiterung der Exekutivbefugnisse des Bundeskriminalamtes betont. „Das Bundeskriminalamt soll überall tätig werden können", schrieb beispielsweise das Hamburger Abendblatt am 16. April, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung teilte Ende Mai mit, daß „nach FBI-Vorbild das Bundeskriminalamt auch mit Computern ausgestattet" werden soll. Eine Woche später schrieb BKA-Präsident Dickopf im „Rheinischen Merkur" unter der Überschrift: „Brauchen wir ein deutsches FBI?", daß die „Tendenz, ausländische Vorbilder kritiklos zu übernehmen", es schwer macht, bei der Verbrechensbekämpfung „auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben", daß eine Umwandlung des BKA in ein FBI, Scotland Yard oder in eine schwedische Reichspolizei der Kriminalpolizei die Sache nicht leichter mache und daß der vielbeklagte Föderalismus kein Hindernis wäre, sofern er sich
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  nicht gegen „eine notwendige Koordinierung und Lenkung der Verbrechensbekämpfung" richtete. Er kündigte eine Änderung des BKA-Gesetzes an und schrieb: „Insgesamt gesehen hat die Kriminalpolizei in der Bundesrepublik erst einen Teil des Weges zurückgelegt, der sie zum Instrument der inneren Sicherheit machen soll."


  Die Politiker und Polizeichefs der BRD bestritten zwar, daß das FBI bei der beabsichtigten Polizeireform in der BRD Pate stand. Bundesinnenminister Benda behauptete im August 1969 sogar, daß das Bundeskriminalamt in so wesentlichen kriminalpolizeilichen Bereichen wie der Personen- und Sachfahndung, des Erkennungs- und Meldewesens dem FBI bereits weit überlegen wäre, doch das waren taktische Ausflüchte. Als am ,19. September 1969 das „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes" erschien, war in diesen Änderungen das amerikanische Schnittmuster erkennbar.


  Nunmehr konnte das Bundeskriminalamt nicht nur auf Weisung des Bundesinnenministers oder auf Ersuchen einer Landespolizeibehörde, sondern auch auf Ersuchen des Generalbundesanwalts oder der zuständigen Untersuchungsrichter exekutiv werden. Es durfte von nun ab immer dann, wenn eine Straftat den Zuständigkeitsbereich mehrerer Landespolizeibehörden berührte, einer von ihnen die gesamte Untersuchungs-
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  Schießausbildung hei der Polizei


  führung übertragen. Damit und mit einer Reihe weiterer Maß-nahmen zur Vereinheitlichung der Kripo-Organisation, zur An-hebung der BKA-Gehälter und zur Übernahme von kriminaltechnischen und schulungspolitischen Aufgaben wurde das Bundeskriminalamt einer regierungsgesteuerten Bundeskriminalpolizei, also einem bundesdeutschen FBI, bedeutend nähergebracht.


  Wenige Wochen nach Erlaß dieses Gesetzes wurden in der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 Maßnahmen zur Modernisierung und Verstärkung der Polizei angekündigt, und wenig später lag dem sechsten Bundestag ein „Sofortprogramm der Bundesregierung zur Modernisierung und Intensivierung der Verbrechensbekämpfung" vor. Danach sollte das BKA anstelle der ursprünglich für 1970 vorgesehenen 24,8 Millionen DM 38,9 Millionen und 1971 statt 26,4 Millionen sogar 54,2 Millionen DM erhalten. Für 1972 waren 74,3, für 1973 68,8 und für 1974 70,8 Millionen DM Haushaltmittel vorgesehen. Noch für das Jahr 1970 waren im BKA 278 zusätzliche Planstellen, 1971 weitere 252 vorgesehen. Zu ihrer Besetzung wurden erst einmal 57 Angehörige des Bundesgrenzschutzes (BGS) zum BKA versetzt und verstärkten dort die Sicherungsgruppe.


  Der Soldatenmord in Lebach und die meisten anderen Gewaltverbrechen, die den Vorwand für diese Finanzzuschüsse abgeben mußten, waren Gewaltverbrechen rein krimineller Art, ohne alle politischen Ambitionen, begangen von Verbrechern, die sich am Vorbild amerikanischer Gangster orientierten. Es waren also eigentlich keine Fälle für die Sicherungsgruppe. Dennoch waren gerade ihr, der politischen Polizeiexekutive, die finanziellen Sonderzuschüsse zugedacht. Neben den Investitionen im kriminaltechnischen Bereich, insbesondere zum Ausbau des Bildübertragungsnetzes und der Umstellung der Personenkarteien und anderer Sammlungen auf EDV, betrafen die Struktur-und Stellenplanerweiterungen sowie die Ausrüstungsverbesserung in erster Linie die Sicherungsgruppe.


  Dieses Sofortprogramm erschien vielen Kritikern als stark überzogen. Doch schon wenige Jahre später, als die Terroristen-und Radikalenhysterie in der BRD aufbrandete, erlebte dieses Programm Erweiterungen, die in Europa ohne Beispiel sind. So hat also das Gaunertrio Fuchs, Ditz und Wenzel mit dem Überfall auf Lebach gewissen politischen Kreisen in Bonn im Grunde genommen einen Gefallen erwiesen. Daß es bei diesem extensiven Ausbau des Polizeiapparates und den damit verbundenen Zentralisationsbestrebungen primär um die Festigung der Regierungsmacht ging und die Verbrechensbekämpfung erst in zweiter Linie eine Rolle spielte, plauderte der bayerische Innenminister Junker (CSU) in einem Anfall seltener Offenheit ganz unverblümt aus, als er erklärte, was aufmerksame Beobachter allerdings nicht überraschen konnte: „Polizeifragen sind Machtfragen. Wer der Polizei befiehlt, hat Macht in den Händen", und weiter: „Immer und zu allen Zeiten bedeutet zentralisierte Polizei Macht."


  Damit wäre dann wohl zugleich auch erklärt, warum die im Bundestag vertretenen Parteien mal „hü" und mal „hot" zum Polizeizentralismus sagten.


  



  


  V. BRD-Kripo heute


  



  


  Wechsel für den Killer


  Am 12. Januar 1970 gegen 20 Uhr 40 wurde der Millionär Theodor Schubert vor dem Gartentor seiner Villa in der Reichswaldallee zu Düsseldorf niedergeschossen. Er war gerade seiner schwarzen Mercedes-Limousine entstiegen, als die Schüsse am gegenüberliegenden Waldrand fielen. Der Mann, der sie abgab, schoß ohne jedes Gefühl. Für ihn war das nichts anderes als die Erledigung eines Auftrages.


  Schubert wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Geschoß aus einer kleinkalibrigen belgischen Repetierbüchse der Marke „FN-Trombone" hatte oberhalb der Beckenschaufel seinen Bauch durchschlagen, den Dünndarm zweimal passiert sowie mehrfach aufgeschlitzt und die Bauchmuskulatur zerfetzt. Dennoch kam der Millionär mit dem Leben davon.


  Der 43jährige Theodor Schubert war geschäftsführender


  Geselischafter der Rheinisch-Westfälischen Getränke-Industrie GmbH, mehrfacher Millionär und Bruder des ebenfalls schwerreichen Frankfurter Großbrauereibesitzers B. H. Schubert. Er gehörte zur High Society von Düsseldorf und lebte entsprechend, zum zweiten Mal verheiratet, dem Sex zugetan und diesbezüglich tolerant, gestattete er auch seiner Frau alle erdenklichen Freiheiten.


  Micheline oder Minouche, wie sie meist genannt wurde, war 33 Jahre alt, Tochter einer belgischen Sängerin und in erster Ehe mit einem US-Hauptmann verheiratet gewesen. Von dem war sie bereits nach zwei Jahren wieder geschieden worden. Mit Schubert war sie seit 1959, also seit elf Jahren, verheiratet. Sie und ihre 1955 geborene Tochter Michéle waren testamentarisch Festgelegte Erbinnen des Schubert-Vermögens.


  Das Ehepaar Schubert führte, wie gesagt, eine sehr moderne Ehe. Doch während er seine Gespielinnen vornehmlich in den wohlhabenden Kreisen, also unter seinesgleichen suchte, hatte Minouche einen fatalen Hang zum Primitiv-Ordinären. Dieses Vollweib, „unter dessen Haut hochexplosiver Sex und Leidenschaft auf ihre Zündung warten", wie das später ein Kriminalhauptkommissar ausdrückte, hatte in ihrem Leben niemals arbeiten müssen. Sie war stets nur „Rasseweib" und „luxuriöser Zeitvertreib vitaler Männlichkeit" gewesen. Ihr Interesse, sofern nicht gerade von ihrer verwöhnten Siamkatze oder aktuellen Modefragen beansprucht, richtete sich daher vorzugsweise auf Regionen unterhalb der Gürtellinie. Ihr Verschleiß an Liebhabern war groß. Seit einigen Jahren jedoch gab sie dem vier Jahre jüngeren Dieter Ellenbeck den Vorzug. Ellenbeck, Vertreter für modische Damengürtel, war zwar bereits verheiratet, doch das störte weder ihn noch Micheline Schubert. In Minouches Schlafzimmer kannte er sich besser aus als Ehemann Theodor. Ellenbeck, von der Mittelschule vorzeitig wegen Faulheit abgegangen, im Berufsleben ein Versager, aber im Bett ein hochbegabter Künstler, hatte dort endlich das Terrain gefunden, auf dem er Bestätigung und Anerkennung fand. Er bestätigte sich so oft, daß die beiden mannscharfen Doggen, die die Villa bewachten, nicht einmal mehr die Köpfe hoben, wenn er nachts durch den Park zu Minouches Schlafzimmer schlich.


  Auch Michele, Micheline Schuberts Tochter, verstand sich ausgezeichnet mit Ellenbeck. Das Mädchen haßte ihren Stiefvater, weil er ihren Umgang und ihre Freundschaften kontrollierte. Sie wäre daher viel lieber die Stieftochter des toleranten Ellenbeck gewesen, denn natürlich wußte sie von seiner Liebschaft zu ihrer Mutter, so wie es das gesamte Hauspersonal wußte.


  Als Ellenbeck und Minouche sie einmal fragten, ob man nicht ohne den Stiefvater schöner leben könnte, stimmte die damals Zehnjährige sofort begeistert zu. Den dreien war natürlich klar, daß Theodor Schubert den Platz an Minouches Seite nicht so ohne weiteres räumen, geschweige denn gar seiner untreuen Ehehälfte genügend Unterhalt zahlen würde. Minouche war der Gedanke an eine Scheidung daher äußerst unsympatisch. Erben? Ja! Sich scheiden lassen? Nein! Das war ihre Meinung. Schubert mußte also sterben. Und weil bei seiner kräftigen Konstitution mit einem natürlichen Tode vorerst nicht zu rechnen war, beschloß man nachzuhelfen.


  Das Trio schmiedete abenteuerliche Pläne, von denen einer verrückter war als der andere. Einige davon versuchte es zu realisieren. So wollten Ellenbeck und Michele im Herbst 1967 den schlafenden Getränkemillionär mit Hilfe eines fünf Meter langen Kabels durch elektrischen Strom töten. Michele streichelte die im Zimmer ihres Herrn schlafende Dogge Pascha, während sich Ellenbeck mit dem Kabel in der Hand ans Bett heranschlich. Beim letzten Meter verließ ihn der Mut, und er drückte Michele das Kabel in die Hand.


  Bevor das Mädchen jedoch seinen Stiefvater unter Strom setzen konnte, trat die Mutter ins Zimmer. Die in ihrem Zimmer schlafende Dogge Puma hatte sie geweckt. Miche1e raunzte die Mama an und gebot ihr zu verschwinden. Danach aber hatten beide Verschwörer keinen Schneid mehr undschoben das Morden auf. Ellenbeck schlich zu Minouche, um wenigstens seine Begierde zu töten, Michele ging schlafen. Theodor Schubert träumte indessen neuem Profit entgegen.


  Einige Wochen später, Anfang 1968, las Ellenbeck einen Zeitungsbericht über japanische Fischgerichte. Dort stand, daß der Fugu-Fisch, eine Kugelfischart, richtig zubereitet, eine Gaumenfreude allererster Güte wäre. Allerdings besäße der Fisch einige hochgiftige Körperteile, die vor der Zubereitung fachgerecht entfernt werden müßten. Dieser Operation aber wären nur versierte japanische Fischköche fähig.


  Ellenbeck wurde hellwach. Eine tödliche Fischvergiftung schien ihm eine geradezu ideale Lösung seines Nebenbuhlerproblems zu sein. Er nahm unverzüglich Verbindung mit der Geschäftsleitung einer japanischen Gesellschaft auf, die in Düsseldorf ein Spezereiengeschäft unterhielt. Mit ihrer Hilfe ergatterte er tatsächlich zwei frisch aus Japan importierte Fugu-Fische zum Preis von 229 DM. Damit ging er zu einem japanischen Fischkoch und ließ sich die giftigen Teile zeigen. Zu Hause präparierte er sie heraus und gab sie Micheline Schubert. Sie sollte damit das Essen ihres Ehemannes würzen. Ob nun Minouche Angst bekam und nicht würzte oder ob der Ehemann das Gift vertrug, sei dahingestellt. Minouche berichtete jedenfalls ihrem


  Liebhaber, ihr Mann wäre munter wie ein Fugu-Fisch im Wasser und dächte gar nicht daran zu sterben.


  Eilenbeck wandte sich nun mit dem gleichen Auftrag an Michele. Die reicherte damit prompt viermal hintereinander Stiefvaters Haferschleimsuppe an. Aber Schubert merkte den penetranten Fischgeschmack, schimpfte auf die profitsüchtigen Haferflockenproduzenten und ließ die Suppe stehen. Verdacht schöpfte er auch dann noch nicht, als er Reste der Fischteile in Micheles Zimmer entdeckte. Das Mädchen erklärte das Fischgift kurzerhand zu Bestandteilen einer Biologieaufgabe, und ihr Stiefvater ordnete lediglich an, den Mist wegzuwerfen. Ellenbeck, verärgert über die Fehlinvestition, begann zu argwöhnen, seiner Minouche wäre es vielleicht gar nicht so ernst mit Schuberts Tod.


  Eifersüchtig überwachte er sie, schlich beinahe jede Nacht in ihr Schlafzimmer und wurde dabei eines Nachts von Schubert ertappt, der ihn rausschmiß. Minouche, zur Rede gestellt, bekannte schluchzend, was nicht mehr zu verheimlichen war, und weil Schubert sich wenigstens zu Hause nicht täglich am eigenen Geweih stoßen wollte, mußte sein Weib versprechen, die nicht standesgemäßen Amouren mit Ellenbeck einzustellen. Damit der aber auch den Ernst ihres Entschlusses merkte, schrieben ihm Theodor und Micheline Schubert auf Anraten ihres Hausanwalts jeder einen Brief: Theodor grob, Micheline ein wenig wehmütig. Kaum waren die Briefe im Kasten, schickte Theodor seine Frau unter schwiegermütterliche Kontrolle in die Sommerfrische.


  Zwei Monate lang konnten sich Ellenbeck und Minouche nicht sehen. Dann aber begannen die alten Spiele von neuem. Nur mied Ellenbeck fortan das Schubertsche Haus. Die Begegnungen fanden auf neutralem Boden statt. Ellenbeck versuchte sich zu dieser Zeit gerade als selbständiger Geschäftsmann für modische Jugendkleidung und hatte viel Zeit. Doch schon drei Monate später war er pleite. Minouche und ihr Vermögen wurden damit noch unentbehrlicher für ihn. Prompt kam er auf die Mordpläne zurück. Diesmal aber wollte er auf „Nummer Sicher" gehen. Schubert sollte erschossen werden. Mit Minouche als Dolmetscherin suchte er in den Brüsseler und Lütticher Waffengeschäften eine Pistole mit Schalldämpfer. Die Waffenhändler zuckten bedauernd die Schultern: Pistole oder Revolver jederzeit, aber ohne Schalldämpfer. Das verstieß gegen die Sicherheitsvor-


  Schriften. Im Dezember 1968 fuhren Ellenbeck und Micheline Schubert zwecks Waffenkauf wieder nach Lüttich, Ellenbeck hatte sich entschlossen, ein Kleinkalibergewehr zu erwerben. Das bekam er nämlich ohne weiteres sowohl mit Schalldämpfer als auch mit Zielfernrohr. Weil er knapp bei Kasse war, gab Minouche die Hälfte des Kaufpreises dazu. In ihrem Beisein schoß Ellenbeck mit der Büchse auf Bäume und andere Ziele, fand die Schußleistung beachtlich und begann sich Gedanken über die Tatausführung zu machen. Weil er den eigenen Schießkünsten und Nerven nicht so recht traute, kam er auf die Idee, einen Killer zu mieten. Soviel hatte Ellenbeck nämlich bei aller Ge-schäftsuntüchtigkeit mitbekommen: In der Gesellschaft, in derer lebte, konnte man alles kaufen, auch einen Mord, es kam nur auf den Preis an.


  Im Februar 1969 zog er von seiner Ehefrau weg in eine eigene Wohnung. Dabei lernte er einen gewissen Hinzen kennen, der mit seinen engen Beziehungen zu Düsseldorfs Unterwelt prahlte. Ellenbeck, seine Chance witternd, wollte ihn sofort für den Mord an Schubert engagieren. Hinzen, nicht abgeneigt, versprach, die ..Kleinigkeit" für 40000 DM zu erledigen.


  Für Ellenbeck, der ewig in den roten Zahlen schwamm, war das jedoch eine unerschwingliche Summe. Andererseits erschien ihm der Preis angesichts der Schubertschen Millionen durchaus angemessen. Er akzeptierte die Forderung, zeigte Hinzen die Villa und schlug drei mögliche Mordvarianten vor.


  Doch Hinzen fand sie alle drei schlecht. Schließlich einigte man sich auf eine vierte, auf die Abgabe der Schüsse vom Waldrand aus. Zur Tatvorbereitung wurden Schießübungen mit Ellenbecks Gewehr unternommen. Dann sollte Hinzen warten, bis Ellenbeck ihm das Einsatzsignal und 10 000 DM Vorschuß gab.


  Hinzen wartete einige Wochen, dann suchte er seinen Auftraggeber auf, um die Angelegenheit zu beschleunigen. Ellenbeck aber war nicht in der Lage, den Vorschuß zu zahlen.


  Um Hinzen bei Laune zu halten, gab er ihm jedoch in Form von Jugendkleidung eine Anzahlung von 600 DM. Hinzen nahm die Sachen und vergaß die Angelegenheit. Ein bankrotter Auftraggeber war nicht nach seinem Geschmack. Ellenbeck versuchte deshalb einen Freund von Michele für die Tat zu gewinnen. Der war zwar bereit, für 20000 DM einen Menschen zu erschießen, trat aber zurück, als er den Namen des Opfers hörte. Zur eigenen Rückversicherung informierte er dann noch Minouche vom Plan ihres Geliebten. Micheline Schubert hörte sich seine Warnung gelassen an.


  Anfang 1970 lernte Ellenbeck im Düsseldorfer „Club 69" den 26jährigen Felix Kamphausen kennen. Zils, der Barkeeper dieses Clubs, der wußte, daß Ellenbeck einen Killer suchte, hatte ihn an Kamphausen verwiesen. Felix Kamphausen, Sohn eines Berufssoldaten, fiel schon in seiner Kindheit auf. Seiner Mutter mixte er wiederholt Schlafpulver ins Essen, wenn er sich einmal unkontrollierte Freizeit verschaffen wollte. Für derartige Streiche wurde er der Fürsorgeerziehung überantwortet. Dort riß er bald aus und trieb sich herum. Auch später, als er zur Sühne diverser Diebstähle ins Jugendgefängnis gesteckt wurde, machte er sich einen Namen als Ausbrecher. Aus dem Gefängnis entlassen, widmete sich Kamphausen fortan nur noch emsiger dem Diebsgewerbe. Seine Spezialität wurde das Entwenden von Kraftfahrzeugen.


  Im Jahre 1967 heiratete er die Prostituierte Frei und erschloß sich damit als Zuhälter eine weitere Einnahmequelle. Sein Weib mußte für ihn täglich mindestens 300 DM „anschaffen", die er dann in Bars ausgab. Kamphausen liebte teure Autos und fuhr mehrere davon zu Schrott.


  Schließlich wurde er auch noch Mitglied einer wohlorganisierten Diebesbande, spezialisierte sich auf Einbrüche in Bürgermeisterämter, wo er Formulare und Dienstsiegel stahl, die für den Verkauf gestohlener Autos benötigt wurden.


  Ellenbeck unterbreitete Kamphausen sein Anliegen. Der Ganove bedachte die Sache und forderte für sich und seinen Freund „Angelo", der mit von der Partie sein sollte, ein Honorar von 50000 DM. Ellenbeck schluckte. Höchstens 20000 DM könnte er aufbringen, sagte er kleinlaut. Kamphausen rümpfte verächtlich die Nase und ließ ihn einfach stehen. Da kam Ellenbeck eine phantastische Idee. Wenn man ein Auto auf Kredit kaufen konnte, warum dann nicht auch einen Mord? Schleunigst bot er Kamphausen 20000DM in bar, zahlbar unmittelbar nach dem Mord, und 30000DM in Wechseln, einlösbar nach Verfügbarkeit des Schubert-Vermögens. Kamphausen war einverstanden.Ellenbeck besorgte daraufhin ein Wechselformularheft, schrieb sechs Wechsel a 5000 DM aus und versprach, sie nach dem Mord quergeschrieben an Kamphausen zu übergeben.


  Der Killer traf seine Vorbereitungen. Er untersuchte Ellenbecks Gewehr, schlug vor, eine Tasche zu kaufen, damit es unauffälliger transportiert werden könnte, und besprach mit seinem Auftraggeber alle weiteren Details. Ellenbeck berichtete Minouche darüber und setzte sie auch vom Tatzeitpunkt in Kenntnis. Micheline Schubert war von dieser Eile nicht sonderlich begeistert. Sie bat darum, die Sache aufzuschieben, bis ihre Tochter Michele, die gerade zu Besuch aus dem Internat zu Hause weilte, wieder abgereist wäre.


  Am Donnerstag, dem 8. Januar 1970, sollte das Unternehmen gestartet werden. Ellenbeck holte mit einem Mietwagen Kamphausen und „Angelo" Ortiz gegen 18 Uhr aus der Innenstadt ab. Sie fuhren zur Villa der Schuberts, kamen jedoch dort zu spät an. Schubert war bereits vorgefahren, für seine Ermordung blieb keine Zeit mehr.


  Am nächsten Abend brachte Ellenbeck den Killer früher zum Einsatzort, dem Waldrand gegenüber der Villa, und fuhr dann in die Stadt zurück. Kamphausen und Ortiz vertrieben sich die Zeit mit einem Probeschießen. Dabei erwiesen sich 25 von 26 Patronen als Versager. Das Unternehmen wurde deshalb zwecks
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  Killer Felix Kamphausen nahm auch Wechsel in Zahlung


  Beschaffung neuer Munition abgeblasen, der Mord auf den 12. Januar vertagt.


  Am Abend dieses Tages gegen 19 Uhr 30 rief Ellenbeck bei Minouche an und wollte wissen, wann ihr Mann nach Hause käme. Schubert hatte sich nämlich verspätet. Gegen 20 Uhr 40 fuhr er endlich vor. Als er ausstieg, um das Gartentor zu öffnen, fielen die Schüsse. Die beiden ersten prallten am Gartentor ab, der dritte traf Schubert in den Leib, so daß er vor der Front seines Wagens zusammenbrach. Nur sein Kopf war noch zu sehen. Kamphausen feuerte weitere zehn Schüsse ab, die ihr Ziel jedoch verfehlten.


  Der Millionär schrie um Hilfe. Der Killer und sein Komplize suchten das Weite. Gesehen hatte sie niemand, sie waren in der Deckung des Waldes geblieben. Als sie ihren in einer Nebenstraße abgestellten Wagen erreichten und stadteinwärts fuhren, kam ihnen bereits das erste Polizeifahrzeug entgegen.


  Schubert wurde ins Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Die Kriminalpolizei untersuchte denTatort und vernahm die Hausangestellten. Die Privatsekretärin des Millionärs wies auf Ellenbeck und sein intimes Verhältnis zu Micheline Schubert hin. Minouche wurde daraufhin vernommen. Sie gab das Verhältnis zu Ellenbeck unumwunden zu.


  Sie sagte auch, Ellenbeck hätte ihr wiederholt mit Säureattentaten und Mord gedroht, falls sie sich nicht scheiden ließe. Dennoch hätte er nichts mit dem Mord zu tun, sie wäre noch wenige Stunden zuvor mit ihm zusammen gewesen und hätte nichts Verdächtiges bemerkt.


  Die Kripo holte Ellenbeck trotzdem ins Polizeipräsidium zur Vernehmung. Der hatte offenbar damit gerechnet und präsentierte sofort ein Alibi. Es war so hieb- und stichfest, und er konnte auf Anhieb so viele Zeugen dafür benennen, daß die Kriminalbeamten mißtrauisch wurden. Man ließ daher seine Kleidung untersuchen und entdeckte an den Handschuhen und an den Ärmeln der Lederjacke Spuren von Pulverschmauch. Ellenbeck hatte aber behauptet, das letzte Mal vor etlichen Jahren, als Soldat der Bundeswehr, eine Waffe abgefeuert zu haben. Das alles war Grund genug, ihn in Haft zu behalten. Nun geriet Micheline Schubert in Panik. Besorgt, daß ihr Geliebter sie belasten könnte, ging sie selbst zur Polizei und meldete den Waffenkauf in Lüttich.


  Davon, daß mit diesem Gewehr ihr Mann ermordet werden sollte, wollte sie aber nichts gewußt haben. Erst als die Schüsse vor der Villa fielen, wäre ihr der Gedanke gekommen, Ellenbeck könnte etwas damit zu tun haben. Der Verdächtige wurde unverzüglich mit dieser Aussage konfrontiert. Er wollte nicht glauben, daß Minouche ihn in so gemeiner Weise verraten haben sollte, und die Kripo mußte ihm erst die Aussage und Minouches Unterschrift zeigen, ehe er darauf einging. Als Ellenbeck endlich begriffen hatte, daß das kein Bluff war, wurde er wütend und schilderte eingehend Micheline Schuberts Rolle im Komplott und wie sehr sich auch das Töchterchen dabei engagiert hatte. Ellenbeck ließ nichts aus: weder die ersten stümperhaften Mordversuche noch den Waffeneinkauf noch die Anwerbung der Killer. Nun fielen die Kriminalbeamten aus allen Wolken. Sie hatten bisher nicht die geringste Ahnung von der Existenz dieser Killer gehabt, sondern glaubten, Ellenbeck selbst hätte geschossen. Seine Aussage erschien ihnen so phantastisch, daß sie sie nicht glauben wollten. Lohn-Killer in der BRD? Das war zuviel, man lebte ja schließlich nicht in Chicago!


  Immerhin kannte die BRD-Kripo bis dahin schon mehr als ein Dutzend Fälle, in denen irgendwer in irgendwessen Auftrag von irgendwem umgebracht worden war. Nicht nur im trüben Fahrwasser imperialistischer Geheimdienste, auch bei den gewöhnlichen Verbrechen war Auftragsmord durchaus kein Novum. Iiisher lagen die Dinge freilich anders. Hier, bei dem Anschlag Hilf Schubert, hatten sie es mit dem ersten Fall zu tun, in dem Auftraggeber und Auftragnehmer bis zum Vertragsabschluß einander nicht kannten und in dem zum Zwecke eines Mordes rein kommerzielle Beziehungen, und zwar ganz und gar nach üblichem Handelsbrauch mit Zahlungsbedingungen und Zahlungsaufschub, eingegangen wurden.


  Der stellvertretende Düsseldorfer Kripochef Schulz-Isenbeck fand es denn auch beängstigend, daß man in der BRD „in der Öffentlichkeit schon über so etwas reden kann, ohne sofort


  angezeigt oder ausgelacht zu werden". So verwunderlich war das aber auch wieder nicht, kann man doch in der BRD in aller Öffentlichkeit, und sogar unter den Augen der Polizei, Hitler und andere Massenmörder glorifizieren, Mordparolen gegen Kommunisten ausgeben und SS-Henkern wie Kappler höchste


  Ehren erweisen, ohne bestraft oder ins Irrenhaus gebracht zu werden.


  Weil die Kriminalpolizei Ellenbeck zunächst nicht glauben wollte, bekamen Kamphausen und Ortiz viel Zeit für ihre Flucht. Als die Kripo noch den Tatort untersuchte, hatte sich Kamphausen mit Ellenbeck in einem Lokal an der Düsseldorfer Königsallee getroffen. Kamphausen wollte kassieren, aber Ellenbeck, durch ein weiteres Telefonat mit Minouche bestens unterrichtet, weigerte sich zu zahlen, da Schubert noch lebte. Erst als Kamphausen drohte, er werde ihn gründlicher „verarzten" als den Millionär, versprach Ellenbeck, seinen Vertragspflichten nachzukommen. Allerdings hatte er das versprochene Geld nicht bei sich. Deshalb fuhren sie zu Ellenbecks Ehefrau, die ihrem Mann 20000 DM lieh. Ellenbeck versprach Kamphausen außerdem die quergeschriebenen Wechsel für den nächsten Tag. Kamphausen-Komplize Ortiz hatte inzwischen die Mordwaffe im Rhein versenkt. Beide hielten es für besser, Düsseldorf erst einmal zu verlassen.


  Als die Kriminalpolizei Ellenbeck zu glauben begann, waren die Killer, ausgerüstet mit falschen Papieren, längst in Frankfurt am Main untergetaucht. Die Kripo veranstaltete eine große Fahndungsaktion, die in die Düsseldorfer und Frankfurter Unterwelt beträchtliche Unruhe brachte. Die häufigen Razzien und Kontrollen verscheuchten die Kundschaft der Prostituierten und Zuhälter, so daß diese selbst zu wünschen begannen, Kamphausen und Ortiz mögen endlich gefaßt werden. Diesen psychologischen Effekt hatte die Kripo einkalkuliert, und sie war daher auch nicht erstaunt, als ihr am 18. Februar ein Hinweis auf die beiden Gesuchten aus Ganovenkreisen zugespielt wurde. In einer Frankfurter Wohnung konnten sie, überrascht und unfähig zum Widerstand, festgenommen werden.


  Zwei Jahre später, am 17. Februar 1972, begann vor dem Düsseldorfer Schwurgericht die Gerichtsverhandlung. Micheline Schubert, auf Grund von Ellenbecks Aussage vorübergehend verhaftet, aber mit Hilfe einer Kaution von einer halben Million D-Mark wieder auf freiem Fuß, erhielt zwar zwei Jahre und zehn Monate Freiheitsentzug, brauchte aber die Strafe gar nicht erst anzutreten. Das Gericht billigte ihr nämlich Strafaussetzung auf Bewährung zu. Ihr bester Verteidiger war Theodor Schubert selbst. Er hatte nicht nur die Kaution für ihre Freilassung gestellt, sondern in der Presse auch einen mächtigen Rummel für ihre Reinwaschung veranstaltet.


  Dieter Ellenbeck wurde als Mordanstifter zunächst zu sechs Jahren Freiheitsentzug verurteilt, jedoch nach vier Jahren bereits vorzeitig aus der Haft entlassen.


  Kamphausen, den das Gericht als Killer apostrophierte, erhielt lebenslängliche Haft. Im Prozeß verteidigte er sich damit, daß er Schubert gar nicht töten wollte, sondern absichtlich daneben geschossen hätte.


  Am 30. Dezember 1974 meldete die westdeutsche Presse, Felix Kamphausen wäre aus der Strafvollzugsanstalt Düsseldorf-Derendorf ausgebrochen. Für Micheline Schubert traf die Polizei daraufhin eiligst Sicherheitsvorkehrungen. Auch Ellenbeck wurde bewacht. Kamphausen indessen dachte gar nicht daran, den beiden etwas anzutun. Er meldete sich bei Rechtsanwalt Bossi, kündigte an, er werde sich bald selbst der Polizei stellen und wäre nur ausgebrochen, weil man ihm jegliche Vergünstigung verweigert und ihn noch schärfer bewacht hätte als die Baader-Meinhof-Häftlinge.


  Am 10. Januar 1975 meldete der BRD-Rundfunk, der flüchtige Kamphausen wäre von der Polizei festgenommen worden. Damit war der Fall Schubert abgeschlossen. Doch er ist bei weitem nicht der einzige Mordfall, der sich innerhalb der westdeutschen Oberschichten abgespielt hat. Auch in diesen Kreisen wird hin und wieder gemordet.


  Manchmal morden Millionäre sogar höchst eigenhändig. So hat zum Beispiel am 29. August 1958 der Hamburger Finanz- und Ölmillionär Herbert Gerdts seine Frau und seine Schwiegermutter erschossen. Das Gericht stellte fest, daß „der Angeklagte vorsätzlich, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt hat". Dennoch kam Gerdts mit einer Zuchthausstrafe von 15 Jahren davon, obwohl das westdeutsche Strafgesetzbuch bei einer solchen Tatqualifikation die lebenslängliche Zuchthausstrafe vorsieht. Das Gericht hielt Gerdts verminderte Zurechnungsfähigkeit zugute.


  Am 16. September 1968 erschoß der Fabrikant Karl Haas aus Wächtersbach seinen neun Jahre älteren Bruder Heinrich, weil er sich um sein Erbteil geprellt sah.


  Anfang November 1970 stach die Gräfin Diana zu Eitz vor einem Lokal in München ihren Geliebten, den Portugiesen Rodrigues dos Reis, nieder. Auch sie fand milde Richter, die auf nur dreieinhalb Jahre Gefängnis erkannten, die obendrein zur Bewährung ausgesetzt wurden. Es wäre ja schließlich auch schlecht angegangen, eine vom Blute derer, deren feudaler Stammsitz die 500-DM-Noten der BRD ziert, in eine schmucklose Zelle einzuweisen.


  



  


  Der Tod der Verlegerin


  Im dritten Stock des Hauses Nr. 14 der Braunschweiger Bismarckstraße wohnte die Witwe Helga Eckensberger. Frau Eckensberger war sehr reich, kapriziös und verwöhnt, lebte recht zurückgezogen, wenn man von bestimmten Bekannten und Geschäftspartnern absah, mit denen sie öfters zusammenkam. Ihr Weltbild war, auf eine einfache Formel gebracht, das einer egozentrischen Frau, die es von der Bardame zur mehrfachen Millionärin gebracht hatte und nun ihren Besitz zu genießen gedachte.


  Deshalb war sie auch gegen die Mitbestimmung der Gewerkschaften in ihrem Unternehmen und befürchtete, Sozialisie-rungswünsche könnten unter ihren Angestellten wach werden. Ansonsten aber kümmerte sie sich nicht viel um Politik und Wirtschaft oder um den Verlag. Dazu hatte sie ihre Angestellten. Plagten Frau Eckensberger einmal die Bandscheiben oder seelischer Kummer, zog sie sich in ihre vier Wände zurück, um bei Fernsehen und Alkohol über den Sinn des Reichtums und ihr oft sehr einsames Witwendasein nachzudenken. In Braunschweig hielt sie sich nur zeitweilig und eben gerade so lange auf, wie es ihre Geschäfte erforderten. Früher hatte sie im Hotel gewohnt, doch dann stellte ihr der Bauunternehmer und zeitweilige Auf-sichtsratsvorsitzende Bodo Schintzel die Wohnung in der Bismarckstraße zur Verfügung. Sein Namensschild war noch immer an der Tür. Ihr eigenes hatte sie gar nicht erst anbringen lassen, denn wer sie besuchen wollte, fand sie auch so.


  In Braunschweig fühlte sich Frau Eckensberger nicht sonderlich wohl. Sie hielt sich lieber in ihrer Pariser Wohnung auf oder auf ihrem Landsitz, dem Chäteau d'Eternes an der Loire, oder in Casablanca, Florenz und anderen schönen Orten dieser Welt. Fernab von Geschäften und Besprechungen, vom Flair kultivierter Sorglosigkeit und ihrem Schoßhündchen Püppelin-chen umgeben, genoß sie dort das Leben und ihre Millionen. Frau Eckensberger war erst seit sieben Jahren Witwe. Ihr verstorbener Mann, der Verleger Hans Eckensberger, hatte ihr bei seinem Tode im Jahre 1966 neben dem Appartement in Paris und dem Landschloß nebst Weinberg an der Loire auch 60 Prozent der Anteile an der „Braunschweiger Zeitung" hinterlassen, an einem Blatt also, das bei einer Auflagenhöhe von 153 634 Exemplaren jährlich etwa 10 Millionen DM Gewinn abwarf.


  Die Witwe, beim Tode ihres Mannes erst 50 Jahre alt, rotblond, durchaus passabel und als ehemalige Bardame mit dem prickelnden Hautgout der Sünde umgeben, war also das, was man eine gute Partie nennen konnte. Allerdings gab es auch ein schwerwiegendes Hindernis: Frau Eckensberger konnte sich nicht wieder verheiraten, ohne zugleich den größten Teil ihres ererbten Vermögens, nämlich jene Zeitungsanteile, zu verlieren. Ihr verstorbener Mann hatte das so verfügt.


  Hans Eckensberger war früher Angestellter des Zeitungsherausgebers Voigt. Die Voigts, einst in Dresden beheimatet, besaßen in der Nazizeit in Braunschweig drei Zeitungen, in denen stramm und engagiert „Großdeutschlands" Führerweisheiten propagiert wurden. Nach dem Zusammenbruch des Hitlerregimes beließ ihnen die britische Besatzungsmacht zwar die Druckerei Limbach, verwehrte ihnen aber die Lizenz für die Herausgabe einer Zeitung. Um diese Lizenz bewarb sich daher ihr ehemaliger Angestellter Eckensberger, der damals noch mit einer Jüdin verheiratet und damit für die Besatzungsmacht als Zeitungsherausgeber ausreichend antifaschistisch legitimiert war. Ek-kensberger, weit davon entfernt, den Voigts die einstige Bräune nachzutragen, arrangierte sich mit seinen ehemaligen Chefs, ließ die „Braunschweiger Zeitung" bei ihnen drucken, übertrug ihnen ein Fünftel der Anteile an seiner Zeitung und übernahm dafür selbst ein Fünftel der Anteile an der Druckerei Limbach. So entstand der Zeitungsverlag Eckensberger & Co.


  Eckensberger besaß 60 Prozent, seine siebzigjährige Schwester und die Voigts je 20 Prozent. In einem im Juni 1961 abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag wurde ein Vorkaufsrecht für die Voigts an Eckensbergers Anteilen fixiert. Eine Klausel besagte sinngemäß, daß nach Eckensbergers Tod dessen Witwe im Falle ihrer Wiederverheiratung den ererbten Anteil, der einen Wert von etwa 60 Millionen DM repräsentierte, zum Vorzugspreis von zweieinhalb Millionen an die Voigts abzutreten hätte.


  Auf diese Weise waren der Witwe Eckensberger juristische Fesseln angelegt worden, die sie an empfindlicher Stelle treffen mußten. Ob Eckensberger mit diesem Vertrag von den cleveren Voigts einfach übers Ohr gehauen wurde oder ob er sich, wie das eine Zeitung später schrieb, tatsächlich stets nur als „Statthalter der Voigts" bei der „Braunschweiger Zeitung" verstanden hat, sei dahingestellt. Fest steht, daß die Brüder Arndt und Hennig Voigt diesem Vertrag zufolge sowohl vom Tode als auch von der Wiederverheiratung der Eckensberger-Witwe profitieren mußten. Zu sterben gedachte die Witwe nicht, eher dachte sie schon ans Heiraten. Deshalb war ihr die Vertragsklausel auch stets ein Dorn im Auge, den zu beseitigen sie sich redlich bemühte. Behilflich dabei, zumindest moralisch, war ihr der in London lebende französische Baron Octave de Juniac, der nicht nur ihr intimer Freund und ein möglicher Heiratskandidat, sondern auch ihr Vermögensberater war. Frau Eckensberger konnte die Wiederverheiratungsklausel nicht zu Fall bringen. Die Voigts kannten in dieser Frage keinen Pardon, denn, so meinte Arndt Voigt, wenn die Witwe wieder geheiratet hätte, wäre womöglich ein ausländischer Name in das Impressum einer deutschen Zeitung gekommen. Das wollten die urdeutschen Voigts natürlich nicht dulden.


  Das Verhältnis der heiratslustigen Witwe zu ihren heiratsfeindlichen Mitgesellschaftern war also keineswegs ein freundliches, auch wenn nach außen hin alles in bester Ordnung zu sein schien.


  Im Jahre 1969 unterschrieb Frau Eckensberger ein Zertifikat, das ihrem Freund und Finanzberater de Juniac über ihren Tod hinaus weitgehende Vollmachten bezüglich ihres Vermögens einräumte.


  In ihrer testamentarischen Verfügung setzte sie, abgesehen von rund zwanzig Einzellegaten, eine wohltätige Stiftung im Verbreitungsgebiet der „Braunschweiger Zeitung" als Haupterbin ein. Ihrem Freund de Juniac vermachte die Witwe darin eine einmalige steuerfreie Zuwendung von drei Millionen D-Mark und dem Chefredakteur der „Braunschweiger Zeitung" 200000 DM. Ein gutes Dutzend weiterer Personen sollte monatliche Zuwendungen bis zu 500 DM erhalten. Auch ihren Geschäftsfreund Schintzel hatte sie bedacht. Ihm sollte das Chäteau an der Loire zu einem „Freundschaftspreis" zum Kauf angeboten werden.


  Den größten Teil ihres Vermögens hatte Frau Eckensberger bei ausländischen Banken deponiert. Juristisch war es strittig, wo ihr Hauptwohnsitz lag, in Frankreich oder in der BRD. Je nach Beantwortung dieser Frage aber hatte die Erbschaftsabwicklung und -besteuerung entweder nach französischem oder nach BRD-Recht zu erfolgen. In ihrem Testament hatte die Witwe diese Frage nicht bedacht. Auch in anderer Hinsicht schien ihr wohl, wie später vermutet wurde, ihr Testament erneuerungsbedürftig zu sein. Sie plante jedenfalls, das steht fest, eine Neufassung ihres Letzten Willens.


  Die Testamentsänderung sollte am 15. Dezember 1973 in Paris vorgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt aber war Frau Eckensberger bereits tot.


  Am Freitag, dem 26. Oktober 1973, lebte die Witwe noch. An diesem Tage war sie gesehen worden und hatte außerdem mit Baron de Juniac telefoniert. Auch der Verlagsleiter der „Braunschweiger Zeitung", Ulrich Voelkel, konnte das bezeugen. Er hatte nämlich gegen 18 Uhr 30 mit ihr eine Verabredung für den folgenden Montag getroffen. Das Wochenende wollte Frau Ek-kensberger ursprünglich in München verbringen. Sie disponierte dann aber kurzfristig um, weil ihr ihre Bandscheiben wieder einmal zu schaffen machten. Sie wollte deshalb zu Hause bleiben und sich kurieren. Das sagte sie zu Voelkel. Tatsächlich hatte sie den Fernseher im Schlafzimmer anschließen lassen. Dem Baron de Juniac, der aus London anrief, hatte sie anvertraut, am Freitagabend würde ihr guter Freund John zu Besuch kommen. Dieser John, von dem die Witwe oft und gern zu ihren Bekannten sprach, war eine überaus mysteriöse Figur. Niemand konnte später sagen, wie dieser Mann aussah. John alias Collins alias Cormak alias Cornings alias Cummingham alias Sievers und so weiter soll in geheimen Diensten der USA gestanden haben und Regierungsbeamter gewesen sein. Erzählungen der Witwe zufolge war er Exilungar und durfte den Boden mehrerer europäischer Staaten nicht betreten. John hätte öfter in der BRD zu tun und wäre stets mit irgendwelchen streng geheimen Dingen beschäftigt.


  Dieser John mit dem halben Dutzend Alias-Namen war offenbar peinlich bemüht, den Bekannten der Witwe aus dem Wege zu gehen. Keiner von ihnen hatte ihn jemals gesehen.


  Einmal wollte Frau Eckensberger ihn einer Düsseldorfer Jugendfreundin vorführen und nahm sie daher zu einem verabredeten Rendezvous ins Hilton-Hotel mit. Doch der überaus konspirative John hielt die Verabredung nicht ein. Manche von Frau Eckenbergers Bekannten hielten ihn daher für das Hirngespinst einer alternden Frau. Doch sie konnten für Johns Nicht-existenz ebensowenig Beweisbares anführen wie die anderen für seine Existenz. Ob es diesen John wirklich gab und welche Rolle er im Leben der Witwe spielte, ist, wie so vieles an diesem mysteriösen Kriminalfall, nie geklärt worden. Die Verteidigung bemühte sich später um den Beweis, er sei ein real existierendes Wesen und irgendwie in den Tod der Witwe verstrickt, fand aber damit bei Staatsanwalt und Gericht keinen Anklang.


  Ungeklärt blieb auch die Rolle einer anderen Geheimdienstfigur, nämlich die des damaligen Abteilungsleiters im Bundesnachrichtendienst (BND), Richard Meier alias Manthey. Frau Eckensberger, die. wie ihre Bekannten wußten, stets an allem Geheimdienstlichen interessiert war, verwahrte auch Zeitungs-bilder von diesem Meier. Meier hat inzwischen Karriere gemacht und den gefeuerten Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Dr. Nollau, abgelöst. Das hat zwar nichts mit Frau Ek-kensberger zu tun, zeigt aber, wie clever dieser Mann war. der später vor Gericht aussagte, er kenne weder den Dunkelmann John noch die Witwe Eckensberger. Und diese Aussage war die einzige Grundlage der richterlichen Überzeugung von der Nicht-existenz des mysteriösen Johns. Wo auch immer des Rätsels Lösung liegen mag, fest steht, Staatsanwalt und Gericht stimmten den Aussagen von Meier eifrig zu und waren bemüht, alles zu unterbinden, was dem Ansehen solcher Dienste schaden könnte. Geheimdienste haben ihr eigenes Selbstverständnis. Außenstehenden gelingt nur höchst selten ein Blick hinter ihre Kulisse. Doch spätestens seit den Plaudereien ehemals führender CIA-Leute weiß man aus authentischer Quelle, welcher Verbrechen derartige Dienste fähig sind und wie skrupellos und unverfroren


  Geheimdienstleute notfalls lügen und heucheln können. Es ist schwer zu sagen, ob der Fall Eckensberger zu einem solchen „Notfalls" gehört.


  Doch kehren wir zum 26. Oktober 1973 zurück. Frau Eckensberger fuhr also nicht nach München. Ob sie aber - wie dem Baron de Juniac gegenüber angekündigt - mit John oder einer anderen Person zusammengetroffen ist, blieb ebenso ungeklärt wie das, was an diesem Abend nach den Anrufen von de Juniac und Verlagsleiter Voelkel in der Bismarckstraße 14 geschah.


  Am nächsten Tag, Samstag, dem 27. Oktober, rief Henning Voigt aus Falkenstein im Taunus bei Verlagsleiter Voelkel in Braunschweig an. Er bat ihn, Frau Eckensberger, die er telefonisch nicht erreichen konnte, zu bestellen, er, Voigt, könne am Montag nicht zu ihr kommen. Einige Stunden später meldete sich Henning Voigt erneut bei Voelkel, um zu hören, ob seine Terminabsage schon übermittelt wurde. Voelkel hatte aber die Witwe ebenfalls noch nicht erreichen können. Am Sonntag rief Voigt ein drittes Mal an. Er war froh, daß Voelkel die Absage noch nicht übermittelt hatte, weil er nun doch zur Verabredung mit Frau Eckensberger kommen konnte.


  Am Montag, dem 29. Oktober, nahm Frau Eckensberger noch immer nicht den Telefonhörer ab. Auch auf das Läuten an der Wohnungstür reagierte sie nicht. Die Wohnungsfenster standen offen. Zwei besorgte Verlagsangestellte verschafften sich daher Zugang zur Wohnung, um nach dem Rechten zu sehen. Sie fanden Frau Eckensberger tot auf dem Boden liegend. Ihr Körper war gegen das Sofa gelehnt. Die Angestellten benachrichtigten die Verlagsleitung, und die rief die Kriminalpolizei an.


  Als Kriminalobermeister Schütte von der Braunschweiger Kripo in der Wohnung eintraf, waren dort mehrere Personen, darunter der Verlagsleiter Voelkel und der Wohnungseigentümer Schintzel. Obermeister Schütte fühlte sich unsicher. Die Verstorbene war erst „seine" fünfte oder sechste „Leiche", sein diesbezüglicher Erfahrungsschatz daher gering. Er zog vorsorglich den erfahreneren Kriminalhauptmeister Heuer hinzu. Die Kriminalbeamten, von Reichtum und Bekanntenkreis der Verstorbenen beeindruckt, fanden nichts Verdächtiges an der Fundsituation. Ihnen schien alles nach einem plötzlichen, natürlichen Tod der Witwe auszusehen. Deshalb verzichteten sie auf eine gründliche Durchsuchung der Wohnung und begnügten sich mit einer oberflächlichen Befragung der Anwesenden. Der vorgeschriebenen Ordnung halber wurde die Leiche jedoch zur Obduktion überwiesen und der Wohnungsschlüssel in Verwahrung genommen. Doch das war in diesem Falle mehr formaler Akt als kriminalistische Umsicht, denn als wenige Tage später Baron de Juniac nach Braunschweig kam, ließ ihn Kriminalhauptmeister Heuer entgegenkommend die Papiere der Verstorbenen sichten, einige Fotografien und sogar eine goldfarbene Kette aus der Wohnung mitnehmen. Der leutselige Kriminalbeamte verlangte nicht einmal eine Quittung.


  Erst am 2. November wurde Braunschweigs Kriminalpolizei amtlich. Da ging nämlich der Obduktionsbefund ein, und der sprach von Würgegriffen am Hals der Toten, von Quetschungen im Gesicht und an den Armen und von Brüchen des Zungenbeins und des Kehlkopfes. Zur Todeszeit wollten sich die Obduzenten nicht festlegen, weil angesichts der hohen Zimmertemperatur der Zersetzungsprozeß weiter fortgeschritten war als üblich. Das Gutachten stellte aber kategorisch fest, daß Frau Eckensberger ermordet worden war. Zwischen ihr und dem Täter mußte es ein Handgemenge gegeben haben.


  Die Braunschweiger Mordkommission veranlaßte sofort eine gründliche Untersuchung des Tatortes, doch sofern es dort jemals brauchbare Spuren gab, waren sie mittlerweile vernichtet.


  Manches an diesem Fall war rätselhaft. Schon die Frage, wie der Mörder in die im dritten Stock gelegene Wohnung gelangen konnte, mußte zunächst offenbleiben. Frau Eckensberger war Fremden gegenüber stets mißtrauisch gewesen, ihre Wohnungstür daher ständig abgeschlossen und zusätzlich verriegelt. Jeder Besucher, auch ihre Bekannten, mußten sich zunächst über die Sprechanlage melden und sich dann nochmals an der Wohnungstür zu erkennen geben, ehe sie eingelassen wurden. War die Wohnungstür auch am Tattage verriegelt gewesen, hatte die Witwe also dem Mörder die Tür selbst geöffnet. Dann aber war der Täter im Bekanntenkreis zu suchen. War die Tür nicht verriegelt, konnte er mit einem Nachschlüssel eingedrungen sein.


  Merkwürdig schien auch, daß die Tote mit einem Straßenkleid bekleidet war. Die letzten Wochen hatte die Witwe zu Hause fast ausschließlich einen Morgenrock getragen, und zwar selbst dann.


  wenn sie Besuch empfing oder geschäftliche Unterredungen führte. Warum also war sie ausgerechnet an ihrem Todestag von dieser Gewohnheit abgegangen? Oder wollte sie gerade das Haus verlassen? Hatte irgendwer sie gar aus dem Haus locken wollen? Hatte John sie vielleicht zu einem Rendezvous bestellt? Eigenartig war ferner, daß der Täter zwar zwei kostbare Platinringe mitgenommen hatte, die die Verstorbene stets trug und die etwa 650000DM kosteten, jedoch ein viel wertvolleres Diamantarmband mit einem Preis von etwa vier Millionen D-Mark zurückließ. Und schließlich war auch das Verhalten von Henning Voigt unverständlich. Dreimal hatte er mit dem Verlagsleiter Voelkel wegen seiner Verabredung mit der Witwe telefoniert, um beim letzten Mal ausdrücklich sein Kommen anzusagen. Dann aber erschien er doch nicht. Wußte Henning Voigt etwa am Montagmorgen schon, also früher als alle anderen, daß die Witwe nicht mehr lebte?


  Rätsel über Rätsel also im Fall Eckensberger, und die Kripo hatte es wahrlich nicht leicht. Im Nu gab es 68 Spurenbände mit Tat- und Täterhinweisen, mehrere Dutzend Personen, die als Zeugen vernommen werden mußten, und immer wieder neue Ungereimtheiten. Hinsichtlich des Barons de Juniac bedurfte es sogar der Amtshilfe von Scotland Yard, weil der Baron nicht zur Vernehmung in die BRD kommen wollte. Einer der Spurenbände betraf die Familie Voigt, die bekanntlich den größten Nutzen vom Tod der Witwe hatte, fielen ihr doch für ein Trinkgeld die millionenschweren Anteile an der „Braunschweiger Zeitung" zu.


  Während die Kriminalpolizei in Braunschweig an den Ungereimtheiten dieses Mordes herumrätselte, verfolgte 200 Kilometer weiter nördlich ein Mädchen aufmerksam die Presseberichte über den Tod der Verlegerwitwe. Ursula Winkler aus Trappenkamp bei Bad Segeberg in Schleswig-Holstein hatte nie etwas mit Frau Eckensberger zu tun gehabt, und doch glaubte sie ihren Mörder zu kennen. Am Freitag, dem 26. Oktober, gegen 22 Uhr, hatte ihr Freund, Volkmar Weilguny, sie angerufen und sein Kommen angesagt. Dreieinhalb Stunden später war er erschienen. Sie hatten eine vergnügte Nacht verbracht, wozu 5000 DM, die Weilguny seiner Freundin lieh, und eine Flasche „Black and White" wesentlich beizutragen vermochten. Es war eine kurze Nacht. Gegen sechs Uhr mußte ihr Freund schon wieder aus den Federn. Er hatte, wie er ihr anvertraute, in Braunschweig „etwas auszukundschaften", das nicht aufgeschoben werden durfte. Worum es ging, sagte er nicht, sondern nur, daß er nicht erkannt werden dürfe. Ursula Winkler hatte ihm daher ihren bescheidenen VW-Käfer angeboten, weil der unauffälliger war als Weilgunys Mercedes 220 SE. Am Nachmittag gegen 15 Uhr 30 kehrte er nach Trappenkamp zurück. Er wirkte verstört und beantwortete nur zögernd ihre besorgten Fragen. Es wäre einiges schiefgelaufen und ganz anders gekommen, als es geplant war, sagte er. Sein einziger Trost: Es hätte sich nun „mit einem Rutsch alles erledigt".


  Später fügte er hinzu, dort, wo er hätte kundschaften sollen, wäre jemand gewesen, obwohl man ihm ausdrücklich versichert hätte, niemand sei da. Plötzlich hätte er Schritte hinter sich gehört und einfach blindlings zugeschlagen. Schließlich durfte er nicht erkannt werden. Eine ältere Dame hätte er niedergeschlagen, die sich sehr schnell wieder „berappelt" hätte und zu schreien anfing. Deshalb drückte er ihr ein Kissen oder etwas Ähnliches auf das Gesicht und wäre weggelaufen. Als Ursula Winkler wissen wollte, ob die Frau erstickt sei, stutzte Weilguny. Offenbar hatte er sich noch keine Gedanken darüber gemacht, sondern sich nur mit der Frage beschäftigt, ob man ihn identifizieren könne. Weilguny telefonierte noch mit seiner Frau in München und mit der Sekretärin seines Chefs in Falkenstein, ehe er sich gegen 16 Uhr 30 verabschiedete, um zu seiner Frau zu fahren.


  Ursula Winkler ging am 11. November 1973 zur Polizei und berichtete dort, was sie wußte. Ihre Mitteilung wurde an die Kriminalpolizei in Braunschweig weitergeleitet, die gegen Weilguny einen Haftbefehl beantragte.


  Volkmar Weilguny war österreichischer Staatsbürger, lebte nach dem Kriege in Dresden und war hier wegen eines Zollvergehens gerichtlich bestraft worden. Im Jahre 1972 übersiedelte er in die Gegend von München. Schon 1966 machte er die Bekanntschaft von Henning Voigt, dem Mitinhaber der „Braunschweiger Zeitung" und Generalbevollmächtigten im Verlag Eckensberger & Co. Der 46jährige Henning Voigt, der in Falkenstein im Taunus lebte, war ein vielseitiger Geschäftsmann, der ebenso mit Büromaschinen und Müllcontainern wie mit italienischen Schuhen und spanischen Grundstücken handelte.


  Er vermittelte einer westdeutschen Hubschrauberfabrik israelische Geschäftspartner, finanzierte die Entwicklung neuer Motoren, besaß ein Kühlhaus und die drittgrößte Charterflotte der Welt und verachtete auch den Handel mit Diamanten und Brillantschmuck nicht. Seine Geschäfte pflegte er von seiner Villa in Falkenstein oder von seinem Münchener Büro aus abzuwik-keln.


  Als Weilguny in die BRD übergesiedelt war, hatte Voigt ihm geholfen, dort Fuß zu fassen. Weilguny arbeitete zunächst als Vertreter bei der Voigt-Büromaschinen KG in München, später, ebenfalls auf Voigts Empfehlung, bei der Müllcontainer-Firma Altvater im Allgäu und befaßte sich schließlich auch mit dem An-und Verkauf von Schmuck. Im Haushalt der Voigts spielte er eine Art Mädchen-für-alles-Rolle. Er chauffierte die greise Mutter Voigt durch die Lande, beaufsichtigte Bauarbeiten und erledigte für Henning vertrauliche Aufträge. Weilguny genoß nicht nur das Vertrauen der Familie Voigt, er hatte in deren Falkensteiner Villa sogar ein eigenes Zimmer. Und er erledigte diverse Transaktionen. So hat Henning Voigt an Weilguny einmal ein Smaragdkollier im Werte von 800000DM zum Verkauf übergeben. Ein anderes Mal arrangierte Weilguny für Voigt den Verkauf eines Diamanten im Wert von drei Millionen D-Mark. Dann wieder überbrachte er einem Geschäftspartner in Westberlin einen Bargeldbetrag von 800000 DM. Voigt wußte also, was er an Weilguny hatte, und der wiederum wußte, was er seinem Gönner und Auftraggeber schuldig war. Eigenartig mutete daher an, daß Voigt später der Kripo weismachen wollte, seine Beziehungen zu Weilguny wären nur sehr oberflächlich und lose gewesen.


  Auch am Freitag, dem 26. Oktober, hielt sich Weilguny in der Villa der Voigts auf. Nichts deutete darauf hin, daß er spezielle Pläne für das Wochenende hatte. Als er sich entschloß wegzufahren, kam dieser Entschluß für die Voigts angeblich überraschend. Weilguny erbat und erhielt von Henning Voigt ein Darlehen (oder war es ein Vorschuß?) von 2000 DM und fuhr nach dem Abendessen, gegen 20 Uhr, in seinem Mercedes mit dem Kennzeichen MB-Y 199 weg.


  Durch die Aussage von Ursula Winkler schwer belastet, wurde Weilguny am 25. November festgenommen - und schwieg zu den Mordvorwürfen. Erst acht Tage später, am 3. Dezember, gab er einmal sein Schweigen auf. Allerdings durften die Beamten das, was er sagte, nicht protokollieren. Er bestätigte, was Ursula Winkler der Polizei gesagt hatte. Er wäre in der Wohnung von Frau Eckensberger überrascht worden, hatte blindlings zugeschlagen und der Frau ein Kissen oder eine Polsterrolle auf das Gesicht gedrückt, um sie am Schreien zu hindern. Drei Details seiner Aussage waren der Polizei neu: Erstens wollte Weilguny die Wohnung mit einem Schlüssel geöffnet haben. Was er dort suchte, von wem er den Schlüssel erhalten hatte und weshalb er annahm, daß in der Wohnung niemand wäre - darüber verweigerte er die Aussage.


  Zweitens war er nicht in die Wohnung eingedrungen, um zu stehlen. Die Platinringe sowie 2000 DM Bargeld, von deren Verlust bisher niemand wußte, hätte er nur mitgenommen, um einen Raubüberfall vorzutäuschen. Das wertvolle Diamantarmband hatte er nicht übersehen, sondern absichtlich zurückgelassen. Die Ringe versteckte er im Hofoldinger Forst. Zwei Tage nach dieser Aussage führte er die Kripo zum Versteck. Die Ringe waren am Fuß einer Buche in einer Schokoladenschachtel nur lose unter Laub und Fichtennadeln verborgen. Es sah tatsächlich nicht so aus, als hätte Weilguny die Ringe, deren Wert er kannte, später verwerten wollen.


  Und drittens hatte er am 27. Oktober seinen blauen Trenchcoat auf einem Rastplatz an der Autobahn verbrannt, um ihm etwa anhaftende Spuren zu vernichten. An der von Weilguny beschriebenen Stelle fand die Kripo tatsächlich die verkohlten Reste des Mantels.


  Damit war klar, daß Weilguny die Witwe niedergeschlagen und vermutlich getötet hatte, wobei seine Tatdarstellung freilich nicht so recht zu den Würgemalen und den Zungenbein- und Kehlkopfbrüchen im Obduktionsbefund paßte. Entweder hatte Weilguny weder seiner Freundin noch der Polizei die Wahrheit gesagt, oder die Feststellungen im Obduktionsbefund waren fehlerhaft.


  Denkbar wäre eine dritte Möglichkeit: Ein anderer vollendete, was Weilguny begonnen hatte. Diese Frage blieb unklar, weil Weilguny weder von der Kripo noch vom Gericht zu bewegen war, darüber auszusagen. Unklar blieben auch das Motiv und die Hintergründe sowie die Auftraggeber dieses Verbrechens.
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        Volkmar Weilguny, des Mordes an der Verlegerin Eckensberger angeklagt, weigerte sich, seine Auftraggeber zu nennen

      
    

  


  Kurz vor dem Prozeß, im November 1974. hatte der Braunschweiger Generalstaatsanwalt Kintzi noch erklärt: „Von sich aus hat er" (Weilguny - G. F.) „das wohl nicht gemacht... zu einundfünfzig Prozent gab es einen Auftraggeber..." Zumindest gab es einen für die „Auskundschaftung". Das hat Weilguny selbst angedeutet. Dieser Auftraggeber wurde aber nicht ermittelt. Auch die Kriminalpolizei war ursprünglich von der Existenz eines Solchen Hintermannes ausgegangen. Er konnte beispielsweise in der Familie Voigt zu suchen sein. Dafür sprach, daß sich Frau Eckensberger und die Familie Voigt seit langer Zeit „wie Hund und Katze" belauerten, wie Zeugen vor Gericht bekundeten. Frau Eckensberger war außerdem im Begriff, ihr Testament zu ändern. Die Voigts waren zwar keine Erben ihres Privatvermögens, aber konnten die neuen Dispositionen vielleicht doch ihre Interessen berühren?


  Weilguny hatte in der Bismarckstraße 14 weder Geld noch Diamanten gesucht. War er vielleicht auf irgendwelche Papiere, etwa Testamentsentwürfe, Notizen, vertrauliche Geschäftsunterlagen, Aufzeichnungen über die Auslandskonten oder ähnliches aus? Wenn ja, so konnte er persönlich keinerlei Nutzen aus den Papieren ziehen, es sei denn, sie hätten seine Stellung bei demjenigen gefestigt, dem sie nutzten. War Weilgunys Bemerkung Ursula Winkler gegenüber, nun wäre alles „mit einem Rutsch" erledigt, vielleicht auf die nunmehr unmöglich gewordene Testamentsänderung zu beziehen? Dann wären als Interessenten freilich nicht nur die Voigts, sondern alle von der Witwe mit größeren Legaten bedachten Personen zu berücksichtigen. Weilguny war den Voigts sehr verpflichtet. Wenn er jemanden einen Gefallen tun wollte, dann vor allem ihnen. Voigt hatte seinen eigenen Reichtum hervorgekehrt und geltend gemacht, daß er auf die Anteile der Verlegerin nicht angewiesen war. Sein starres Festhalten an der Wiederverheiratungsklausel blieb aber damit unverständlich.


  Volkmar Weilguny hatte nach der Tat von der Wohnung seiner Freundin aus mit der Villa im Taunus, genauer gesagt, mit Henning Voigts Sekretärin, Gerda Carcia, telefoniert. Ursula Winkler, die in der Nähe stand, sagte aus, daß Weilguny davon sprach, es wäre etwas schiefgelaufen. Er sollte gesagt haben: „Ich mußte meine Pläne ändern, aber ich habe alles, was ich wollte." Die Ringe konnte Weilguny nicht gemeint haben, denn wäre es um sie gegangen, hätte er sie sorgfältiger verwahrt. Der Telefonanruf wurde von der Sekretärin bestätigt, Weilgunys Worte nicht. Angeblich war ihr der Wortlaut des Telefonats nicht mehr erinnerlich. Was auch immer in diesem Gespräch gesagt wurde, es steht fest, daß Weilguny kurz nach der Tat mit Henning Voigts Sekretärin telefoniert hat. Zufall oder Vollzugsmeldung? Eigenartig mutet auch an, daß Arndt Voigt kurz nach Bekanntwerden von Weilgunys Täterschaft auf der ersten Seite der „Braunschweiger Zeitung" den Lesern mitteilen ließ: „Wir haben mit dem Tod von Frau Eckensberger nicht das geringste zu tun."


  Die Kriminalpolizei hatte gegen Henning Voigt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihn als Beschuldigten vernommen. Das Schwurgericht unter Vorsitz des Vizepräsidenten am Landgericht Braunschweig, Friedrich Linke, attestierte dagegen den Voigts ausdrücklich, sie hätten mit der Sache nichts zu tun, und speziell gegen Henning Voigt bestünde „keinerlei Tatverdacht". Dieses ungewöhnliche Unschuldsattest ist um so eigenartiger, als keiner der gegen Voigt vorliegenden Verdachtsmomente wirksam entkräftet wurde. Gerichtsvorsitzender Linke, der in der Beweisaufnahme lang und breit Nebensächlichkeiten erörterte wie etwa die Frage, ob Frau Eckensbergers Schoßhündchen, der Yorkshire-Terrier Püppelinchen, einen Zeugen von vorn oder von hinten angesprungen hat, wurde jedesmal dann sehr wortkarg, wenn die Sprache auf die Tathintergründe und die möglichen Auftraggeber kam.


  Der ehemalige Diener der Witwe, der wenige Wochen vor der Tat von ihr wegen finanzieller Streitigkeiten entlassen wurde, wollte in seiner Aussage auf einige mysteriöse Vorfälle in Frau Eckenbergers Wohnung eingehen.


  Der Gerichtsvorsitzende unterbrach ihn jedoch und herrschte ihn an: „Erzählen Sie das nicht alles!" - Eine eigenartige Methode der Wahrheitsfindung.


  Die Kriminalpolizei stellte die Ermittlungen gegen Henning Voigt ein. Konnte sie nichts finden, oder sollte sie nichts finden? Sie hat überhaupt alle Ermittlungen zu den Motiven und Hintergründen dieses Mordes abgebrochen. Warum? Wer hatte sie zurückgepfiffen? Das Bundesamt für Verfassungsschutz oder ein anderer Geheimdienst? War die Witwe oder ihr Mörder in ein geheimdienstliches Fettnäpfchen getreten?


  Neben Geheimdienstmann Meier wurde im Prozeß auch der Oberregierungsrat Schrepfer vom Bundesamt für Verfassungsschutz „als Sachverständiger" gehört. Unter Ausschluß der Öffentlichkeit natürlich. Meier und Schrepfer bekundeten übereinstimmend, daß irgendwelche Geheimdienste mit dieser Sache nichts zu tun hätten. Was solche Bekundungen wert sind, weiß man.


  Weilguny selbst schwieg. Er sagte im Prozeß weder etwas zu seiner Rechtfertigung noch zur Untermauerung seines mündlichen Geständnisses vom Dezember 1973. Als der Gerichtsvorsitzende ihn darauf hinwies, er riskiere durch sein Schweigen möglicherweise eine hohe Freiheitsstrafe, erwiderte er lakonisch, er wäre sich nicht sicher, was schlimmer sei, das Gefängnis oder das, was ihm „draußen" bevorstünde. Eine ähnliche Äußerung hatte er schon früher einmal getan, als er anläßlich eines der gesetzlich vorgeschriebenen Haftprüfungstermine den Richter bat, ihn in Haft zu behalten und nicht auf freien Fuß zu setzen. Damit tauchte die Frage auf, wen und was Weilguny „draußen" zu fürchten hatte?


  Der Prozeß wirkte wie eine schlecht inszenierte Tragikomödie. Er dauerte von November 1974 bis Januar 1975. Rund siebzig Zeugen und Sachverständige wurden gehört. Auf die Vernehmung von Baron de Juniac, der nach dem Tod der Witwe deren Papiere sichtete und vermutlich mehr von der Toten wußte als jeder andere, verzichtete das Gericht ganz und gar. Herr Baron hatte mitteilen lassen, er müßte sich einer längeren Geschäftsreise in den Nahen Osten unterziehen und könne daher nicht zum Termin erscheinen.


  Weilgunys Auftraggeber blieben ungenannt, die Rolle der mysteriösen Geheimdienstfiguren dubios, die Voigts wurden -obwohl selbst der Gerichtsvorsitzende Linke zugeben mußte, daß „ein Rest in den Aussagen dieser Zeugengruppe ungeklärt" blieb - reingewaschen. Die in dieser Affäre vermutlich unbedeutendste Figur, der Österreicher Weilguny, wurde am 30. Januar 1975 verurteilt.


  Doch auch der Urteilsspruch erregte Verwunderung. Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer Weilguny des Mordes angeklagt und lebenslänglichen Freiheitsentzug gefordert. Das Gericht jedoch verurteilte ihn wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu zwölf Jahren Freiheitsentzug; und es schien so, als wären alle Beteiligten, Weilguny eingeschlossen, durchaus zufrieden mit diesem Urteil.


  Wie heißt es doch im §46 des Strafgesetzbuches der BRD: „Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe", und: „Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände. die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab."


  



  


  Die „Big Raushole"


  In den Abendstunden des 19. Oktober 1977 kam in journalistischen Kreisen Frankreichs und der BRD das Gerücht auf, man hätte die Leiche des Präsidenten der „Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA)", Hanns-Martin Schleyer, entdeckt. Wenige Stunden später wurde es von den Presseagenturen DPA und AFP bestätigt. Der Redaktion der „Liberation" im oberelsässischen Mülhausen und dem DPA-Büro in Stuttgart war ein gleichlautendes „Kommunique" eines „Kommandos Siegfried Hausner" zugegangen, in dem es hieß: „Wir haben nach 43 Tagen Hanns-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. Herr Schmidt, der in seinem Machtkalkül von Anfang an mit Schleyers Tod spekulierte, kann ihn in der Rue Charles Peguy in Mühlhausen in einem grünen Audi 100 Gl mit Bad-Homburger Kennzeichen abholen."


  Eine Einsatzgruppe der französischen Polizei, sofort in diese enge, zwischen Bahnhof und Krankenhaus gelegene Gasse beordert, fand den Wagen, halb auf dem Gehsteig, halb auf der Fahrbahn stehend, direkt vor einem Abrißgebäude, in dem sich nur einige Clochards aufhielten. Der Audi hatte Zeugenaussagen zufolge schon am Vortage dort gestanden. Nun wurde er zur Polizeidirektion gebracht und auf Spuren untersucht. Die Kripo der BRD schaltete sich unverzüglich in die Ermittlungen ein. Beamte des Bundeskriminalamtes fuhren nach Mülhausen. Das Landeskriminalamt Wiesbaden stellte fest, daß der Audi mit dem Kennzeichen HG - AN 460, am 5. und 8. Oktober in einer westdeutschen Zeitung zum Verkauf annonciert, für 2900 DM an einen jungen Mann aus Heidelberg verkauft worden war. Als Käufer vermutete man den seit langem gesuchten Terroristen Christian Klar, der auch im Verdacht stand, an der Ermordung des Generalbundesanwalts Buback und des Bankiers Ponto beteiligt gewesen zu sein. In der BRD und in Frankreich kam es zu einer aufwendigen Großfahndung, in deren Verlauf - so westdeutsche Pressemeldungen - „zahlreiche Unschuldige belästigt" wurden.


  Mit Schleyers Tötung hatte eine kleine Gruppe politischer Extremisten den Schlußpunkt hinter eine anarchistische Gewaltaktion gesetzt, die am 5. September 1977 in Köln begann. Am


  Spätnachmittag jenes Montags bog Schleyers schwarzer Mercedes, gefolgt von einem mit zwei Sicherheitsbeamten des Stuttgarter Landeskriminalamtes besetzten Begleitfahrzeug, aus der Friedrich-Schmidt-Straße in die Vincenz-Statz-Straße im Kölner Stadtviertel Brausfeld ein. Im vorderen Wagen befand sich außer Schleyer und dem Kraftfahrer ein weiterer Sicherheitsbeamter. Unmittelbar hinter der Kurve mußten die Fahrzeuge stoppen. Ein gelber Mercedes, der quer auf der Fahrbahn stand, und ein Kinderwagen am linken Straßenrand blockierten die Strecke. Das weitere geschah innerhalb von vier Minuten. Aus einem an der linken Fahrbahnseite parkenden weißen VW-Bus sprangen fünf bewaffnete Personen und stürmten auf die Autos zu. Schüsse zerrissen den Straßenlärm. Schleyer wurde gepackt, aus seinem Wagen gezerrt und in den VW-Bus geschleift, der davonraste. Ein Taxifahrer, der die Szene beobachtet hatte, nahm die Verfolgung auf, brach sie jedoch bereits an der nächsten Kreuzung ab, weil die Ampel gerade rot zeigte.


  Um 17 Uhr 36 trafen, von Zeugen alarmiert, zwei Funkwagen am Tatort ein. Eine Minute später wurde Ringalarm 20, das heißt die Absperrung aller Straßen im Umkreis von 20 Kilometern, veranlaßt.


  Die drei Sicherheitsbeamten und der Kraftfahrer waren tot.


  Die Polizisten sicherten den Tatort und warteten auf die Kriminalpolizei. Mit der Schleyer-Entführung hatten militante Anarchisten, die sich Rote Armee-Fraktion (RAF) nennen und Anfang der siebziger Jahre als Baader-Meinhof-Gruppe bekannt wurden, innerhalb von sechs Monaten bereits ihren vierten spektakulären Coup gestartet.


  Am 7. April 1977 erschoß das RAF-Kommando Ulrike Meinhof in Karlsruhe den Generalbundesanwalt Siegfried Buback, seinen Kraftfahrer und einen Sicherheitsbeamten. Buback leitete als oberster Staatsanwalt der BRD die Untersuchungen gegen die Führer der RAF und war für seine Härte und Unnachsichtig-keit in Strafverfahren wegen „Staatsschutzanglegenheiten" bekannt.


  Am 30. Juli 1977 erschossen Terroristen den Vorstandsvor-sitzenden der Dresdner Bank, Jürgen Ponto.


  Am 25. August 1977 sollen RAF-Angehörige beabsichtigt haben, das Gebäude der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe von einer gegenüberliegenden Wohnung aus mit Sprengsätzen zu beschießen. Dieser Anschlag konnte vereitelt werden.


  Nach der Ermordung Bubacks war der Fahndungs- und Überwachungsapparat der BRD-Sicherheitsorgane ein weiteres Mal verstärkt worden. Bereits davor, im Sommer 1972, hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz mit Billigung des damaligen Innenministers Genscher eine Spezialtruppe von Geheimagenten aufgestellt, die als Agents provocateurs, also Lockspitzel, in die sogenannte Anarcho-Szene eingeschleust wurden. Diese eigens ausgesuchten Leute haben nicht nur - wie die anderen Spitzel des Verfassungsschutzes - Zuträgerdienste zu leisten, sondern gegebenenfalls selbst terroristische Aktionen zu inspirieren, um so den Vorwand für Polizeiaktionen zu liefern. Nach dem verhinderten Anschlag auf die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erschien in der westdeutschen Presse eine Meldung, wonach angeblich eine Gruppe Roter Morgen die Verantwortung für dieses Attentat übernommen hätte. Die illegale RAF dementierte jedoch sofort und erklärte, daß eine solche Organisation in internationalen Anarchistenkreisen völlig unbekannt, das Ganze folglich nichts anderes wäre als ein „dreckiges" Geheimdienstmanöver und „eine Erfindung des Staatsschutzes", darauf abgezielt, die authentischen Erklärungen von RAF-Kommandos zu „neutralisieren".


  Die Entführung des BDA-Präsidenten Schleyer erregte großes Aufsehen, und sie sollte längst nicht die letzte Terroraktion dieser anarchistischen Wirrköpfe sein, die sich zumeist aus dem Kleinbürgertum und aus Intellektuellenkreisen rekrutieren, den organisierten Kampf der Arbeiterklasse ablehnen und irrealen Vorstellungen von der Freiheit des Individuums und dem Kampf gegen den Imperialismus anhängen. Westlichen Agenturmeldungen zufolge wurden in der BRD von 1971 bis Anfang Oktober 1977 30 Menschen, darunter zehn Terroristen, bei terroristischen Aktionen getötet, 105 Personen verletzt und 14 als Geisel genommen. Die Abteilung Terrorismus des BKA lastet für diese Zeit 36 Mordversuche und 45 Sprengstoffanschläge terroristischen Gruppen aller Schattierungen an. Alle diese sinnlosen Aktionen haben dem Kampf der antiimperialistischen und demokratischen Kräfte in der BRD allein schon deshalb großen Schaden zugefügt, weil sie den reaktionären Kreisen den Vorwand für eine immer stärkere Einschränkung der demokratischen Bürgerrechte und -freiheiten und für den enormen Ausbau der autoritären Staatsgewalt und ihrer Sicherheitsinstrumente boten. Auch die Entführung vom 5. September hatte im Endergebnis lediglich diesen Effekt. Und sie verschaffte außerdem einem Mann, der alles andere als ein. Märtyrer war, die Aureole des Märtyrers.


  Der entführte und später erschossene Hanns-Martin Schleyer war 62 Jahre alt und Sohn eines Landgerichtsdirektors. Bereits zwei Jahre vor dem Machtantritt der Faschisten, 1931, wurde er Mitglied der HJ, später der SS (Mitgliedsnummer 227 014) und der NSDAP. Er studierte Jura in Heidelberg, avancierte dort zum Amtsleiter des NS-Reichsstudentenwerkes und denunzierte im Mai 1937 den Rektor der Universität Freiburg, Professor Dr. Metz, bei den Nazi-Behörden, weil dieser sich geweigert hatte, den Reichsstudentenführer in der Alma mater sprechen zu lassen. Ein Jahr später, nach der, Annexion Österreichs, betrieb er die „Gleichschaltung" der Studenten an der Innsbrucker Universität, „wirkte" danach im gleichen Sinne an der Karls-Universität in Prag, um schließlich, ab 1941, als Leiter des Präsidialbüros im „Zentralverband der Industrie für Böhmen und Mähren" die tschechoslowakische Industrie für Hitlers Kriegswirtschaft auszubeuten.


  Nach 1945 wurde er, der stets auf der rechten Seite der Rechten stand, Mitglied der CDU, saß in Aufsichtsräten, wurde 1959 Vorstandsmitglied der Daimler-Benz AG und schließlich 1976 Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) sowie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Im Jahre 1963 beantwortete er den Streik der nordbadischen und nordwürttembergischen Metallarbeiter um höhere Löhne mit der rigorosen Aussperrung der Streikenden, wie er sich überhaupt den Forderungen der Arbeiter und Gewerkschaften gegenüber stets unnachgiebig und hart zeigte.


  Schleyer war auch ein konsequenter Gegner des Mitbestimmungsrechtes der Gewerkschaften und hat gegen das ohnehin nicht sehr weitgehende Mitbestimmungsgesetz der BRD-Regierung beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt.


  Diesen Mann hatte am 5. September ein RAF-Kommando in seine Gewalt gebracht. Kurz nach 18 Uhr verbreitete DPA bereits die Nachricht von Schleyers Entführung. Gegen 18 Uhr 30 traf die Meldung in der Nachrichtenzentrale des Bundespresseamtes ein und wurde direkt an Bundeskanzler Schmidt weitergeleitet, der gerade in einer Beratung mit Außenminister Genscher, Innenminister Maihofer und Justizminister Vogel saß.


  Der Innenminister fuhr sofort zur Antiterrorgruppe des Bundeskriminalamtes nach Bad Godesberg und von da mit Staatsminister Wischnewski zum Tatort. Dort waren inzwischen Spezialisten der Kriminalpolizei mit der Spurensicherung und ersten Zeugenvernehmungen beschäftigt. Aus den vorgefundenen Hülsen und Projektilen vom Kaliber 5,6 mm, verfeuert aus einem Schweizer Schnellfeuergewehr, zogen die Beamten den Schluß, Mitglieder der zur RAF gehörenden Haag-Meyer-Gruppe hätten die Tat begangen, denn mit einer ähnlichen Waffe war auch Generalbundesanwalt Buback erschossen worden. Sonstige Hinweise auf die Entführer gab es nicht.


  Die im Zuge des Ringalarms vorgenommenen Fahrzeugkontrollen brachten auch keine Ergebnisse. Mehrere verdächtige Personen wurden zwar festgenommen, mußten aber bei näherer Prüfung wieder freigelassen werden. Gegen 19 Uhr 20 ging beim Polizeipräsidium in Köln der Hinweis auf einen weißen VW-Bus ein, der in der Tiefgarage des Hochhauses Wiener Weg 16 bis 56 stand. Es war das Entführungsfahrzeug. Da man im Wagen keine Blutspuren fand, wurde angenommen, Schleyer habe den Gewaltakt unversehrt überstanden. Im Bus lag eine Mitteilung, in der die Entführer, das RAF-Kommando „Siegfried Hausner", die sofortige Einstellung aller Fahndungsmaßnahmen forderten, anderenfalls Schleyer erschossen würde.


  Über der Garage entdeckten die Kriminalbeamten eine nahezu unmöblierte Wohnung mit abgedunkelten Fenstern. Sie war am 15. August 1977 von einer jungen Frau gemietet worden, die sich Lisa Ries nannte und in Begleitung zweier junger Männer war. Von diesen drei Personen fehlte jede Spur. Später gab die Kripo bekannt, Lisa Ries wäre mit der 27jährigen RAF-Terroristin Friederike Krabbe identisch. Die von ihr gemietete Wohnung hatte den Entführern offenbar als Einsatzzentrale gedient. Ein Hausmeister aus dem Wiener Weg wollte seit dem 20. August wiederholt das Entführungsfahrzeug und den gelben Mercedes, der als Straßensperre gedient hatte, in der Straße gesehen haben.


  Ein anderer Zeuge sah in der Nähe des Tatortes mehrmals einen gelben VW-Kombi mit gelben Vorhängen. Im sichergestellten weißen Entführungskombi lagen einige gelbe Stoffreste. Die Kripo vermutete daher, der bisher nicht entdeckte gelbe VW-Bus wäre dazu benutzt worden, Schleyer und seine Fahrtroute zu beobachten und die Ergebnisse per Funk an die Einsatzzentrale durchzugeben. Anhaltspunkte dafür, wo die Entführer Schleyer gefangenhielten, hatte die Kriminalpolizei nicht. Sie vermutete, es könnte eine „konspirative Wohnung" sein, und gab den Polizeidienststellen, später auch der Öffentlichkeit, einen ganzen Merkmalskatalog für ein solches Quartier.


  Die Entführung in Köln kam nicht so überraschend, wie man meinte. Das Bundeskriminalamt rechnete auf Grund von Spitzelhinweisen bereits seit längerer Zeit mit einem spektakulären Anschlag, der sogenannten Big Raushole. Darunter verstand man die Freipressung der am 28. April 1977 zu lebenslänglichem Freiheitsentzug verurteilten und in der Strafvollzugsanstalt Stammheim einsitzenden Führer der RAF Andreas Baader, Jan Carl Raspe und Gudrun Ensslin.


  Unmittelbar nach dem Anschlag in Köln wurden daher schärfere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. In Stammheim und andernorts, wo RAF-Leute inhaftiert waren, erhielten die Posten durch berittene Polizeistreifen Verstärkung. Im Regierungsbezirk von Bonn bezogen Schützenpanzer und MG-Einheiten des Bundesgrenzschutzes Stellung. Die Schutzmaßnahmen für gefährdete Politiker wurden erweitert, der große und der kleine Krisenstab einberufen. In den Strafvollzugsanstalten nahmen Kriminalbeamte überraschend gründliche Durchsuchungen der Zellen von RAF-Angehörigen vor. Alle Kontakte dieser Häftlinge mit der Außenwelt, eingeschlossen die mit ihren Anwälten, wurden erheblich eingeschränkt, schließlich sogar völlig unterbrochen und die Gefangenen noch schärfer überwacht. Sie bekamen keine Zeitungen mehr, durften weder Radio hören noch fernsehen. Von den übrigen Strafgefangenen waren sie ohnehin seit jeher isoliert.


  Die Polizei durchsuchte in einer Blitzaktion die Kanzleien von Rechtsanwälten, die Anarchisten verteidigt hatten, sowie zahlreiche Wohnungen von Bürgern. Der harmloseste Hinweis, die übelste Denunziation genügten, um selbst völlig unbescholtene


  Personen zwischen die Mühlsteine der Staatsschutzorgane zu bringen.


  Bundesinnenminister Maihofer übertrug die Untersuchung des Falles der Antiterrorabteilung im Bundeskriminalamt. BKA-Präsident Herold übernahm, assistiert vom Chef des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen, Hamacher, die Leitung des Einsatzes. In Köln wurde außerdem eine Einsatzzentrale gebildet, die die Ermittlungen koordinieren sollte.


  Am 6. September übermittelten die Entführer der Bundesregierung eine zweite Forderung. Sie verlangten wiederum die Einstellung der Fahndung. Sobald das geschehen wäre, könnte Schleyer unversehrt zurückkehren, nachdem zuvor elf namentlich angeführte Häftlinge freigelassen und „in ein Land ihrer Wahl" ausgeflogen worden wären. Diese Häftlinge sollten am 7. September um 12 Uhr, versehen mit einem Handgeld von je 100000 DM, vom Frankfurter Flughafen abfliegen und von Pastor Niemöller und dem Schweizer Rechtsanwalt und Generalsekretär bei der internationalen Föderation für Menschenrechte, Payot, begleitet werden. Nach weiteren Details und der Androhung von Schleyers Erschießung im Falle des Nichteingehens auf die Forderungen schloß das Schreiben mit den Worten:


  „Wir gehen davon aus, daß Schfnidt, nachdem er in Stockholm demonstriert hat, wie schnell er seine Entscheidungen fällt, sich bemühen wird, sein Verhältnis zu diesem fetten Magnaten der nationalen Wirtschaftscreme ebenso schnell zu klären.


  6.9.77 Kommando Siegfried Hausner, RAF."


  Bei den freizulassenden Häftlingen handelte es sich neben Andreas Baader, Jan Carl Raspe und Gudrun Ensslin um die Terroristen Irmgard Möller, 1976 wegen „Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung" zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt; Verena Becker, 1974 zu sechs Jahren Jugendstrafe verurteilt, nach der Entführung des Westberliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz befreit und im Mai 1977 wegen Teilnahme am Attentat auf Buback erneut festgenommen; Günter Sonnenburg, beschuldigt der Teilnahme am Buback-Attentat und bei seiner Festnahme durch Kopfschüsse schwer verletzt; Karl-Heinz Dellwo, Hanna Elisabeth Krabbe und Bernhard Maria Rösner, nach dem Attentat auf die BRD-Botschaft in Stockholm im April 1975 inhaftiert; Werner Hoppe, 1972 nach einer Schießerei mit der Polizei in Hamburg festgenommen und zu zehn Jahren Freiheitsentzug verurteilt; und Ingrid Schubert, 1971 wegen Gefangenenbefreiung mit sechs Jahren und 1974 für drei Banküberfälle mit weiteren dreizehn Jahren Haft bestraft.


  Die Entführer verlangten, ihr Ultimatum müsse in Presse und Fernsehen veröffentlicht werden.


  Das Bundeskriminalamt ging jedoch nicht darauf ein. Statt dessen forderte es am 7. September in einer Fernsehmitteilung ein „untrügliches Zeichen" dafür, daß Schleyer noch lebe. Die Entführer übermittelten daraufhin ein Video-Band, das den BDA-Präsidenten mit einer weißen Tafel in den Händen zeigte, auf der die Worte Gefangener der RAF zu lesen waren. Die Antworten auf die vom BKA gestellten Fragen, die nur Schleyer selbst geben konnte, wurden ebenfalls übersandt. Damit war jeder Zweifel an der Authentizität der Forderung ausgeschlossen. Schleyer lebte, und das BKA hatte Kontakt mit seinen Entführern bekommen. Aber die BRD-Regierung dachte gar nicht daran, der Erpressung nachzugeben. Sofort nach Bekanntwerden der Entführung erklärte Bundeskanzler Schmidt in einer Fernsehansprache, die Regierung werde diesem Gewaltakt mit aller gebotenen Härte begegnen. Und Generalbundesanwalt Rebmann charakterisierte auf einer Pressekonferenz die Entführung Schleyers als den „bis jetzt wohl brutalsten Anschlag" und gab, aus welchen Gründen auch immer, eine unrichtige, zur Schürung der allgemeinen Empörung geeignete Darstellung des Tatablaufes. Seinen Worten zufolge hätten die fünf Entführer die Schleyer-Fahrzeuge umstellt und sofort die Sicherheitsbeamten und den Kraftfahrer erschossen, ohne daß diese zurückschießen konnten. Rebmann sagte auch, daß mindestens fünfzehn Personen an der Vorbereitung und Durchführung der Tat beteiligt waren, genauso viele also, wie das BKA, allerdings erst Wochen später und für mehrere Verbrechen zusammen, zur Fahndung ausschrieb.


  In der Presse wurde Rebmanns Version vom feigen Mord an Wehrlosen sofort hochgespielt; die erschossenen Sicherheitsleute wurden als naive und völlig ahnungslose Beamte dargestellt, die überhaupt nicht mit einem Attentat gerechnet und deshalb ihre Maschinenpistolen im Kofferraum verstaut hatten. Doch das erwies sich schon bald als eine „Ente", die vermutlich in die Welt gesetzt wurde, um die Terroristenhysterie anzuheizen und dem brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte ein Alibi und die verständnisvolle Zustimmung der Bevölkerung zu sichern. Eine solche Stimmungsmache war von vornherein fragwürdig, weil Regierung und Polizei bereits seit einer Woche mit einer anarchistischen Aktion gerechnet hatten. Zu diesem Zeitpunkt war nämlich von den Stammheimer RAF-Häftlingen ein Hungerstreik abgebrochen worden, was nach den Erkenntnissen der Antiterrorspezialisten beim BKA auf das unmittelbare Bevorstehen der „Big Raushole" schließen ließ und laut Aussage des Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft, Helmut Schirrmacher, auch tatsächlich als „Alarmzeichen" gewertet wurde. Selbst damit, daß Schleyer Opfer eines Anschlags werden könnte, hatte man gerechnet. Nach der Ermordung des Bankiers Ponto im Juli 1977 erfuhren nämlich die zuständigen Kripostellen, daß von der RAF nicht nur über Ponto, sondern auch über Schleyer Informationen beim wirtschaftswissenschaftlichen Institut in Kiel eingeholt worden waren. Außerdem bezogen Beamte der Politischen Polizei, die in den Papieren des RAF-Anwalts Haag eine Notiz fanden, wonach man „H. M. auschecken" müßte, diese ausdrücklich auf Schleyer. Die Sicherheitsvorkehrungen für ihn wurden daraufhin verstärkt. Die ihn begleitenden Beamten waren auch keineswegs routinemäßig abgeordnete Polizisten, sondern speziell ausgebildete Männer. Zu ihrem Ausbildungsprogramm gehörte, wie zu dem aller ähnlichen Spezialisten in der BRD, unter anderem auch rasches Reagieren in kritischen Situationen, Karate und schnelles Schießen. Ihre Maschinenpistolen lagen, wie der Stuttgarter Polizeichef ausdrücklich betonte, nicht im Kofferraum, sondern griffbereit in ihrer Nähe. Daß sie nicht wehrlos waren, beweist die Tatsache, daß zwei von ihnen insgesamt elf Schüsse auf die fünf Entführer abgaben. Der Vollständigkeit halber sei schließlich erwähnt, daß die Beamten sehr wohl das Risiko ihres Dienstes kannten und sich dennoch freiwillig dazu gemeldet hatten.


  In der BRD setzte im September 1977 eine bis dahin beispiellose, hauptsächlich von der CDU/CSU geschürte „Staats-feind"-Hysterie ein, die sich nicht nur gegen Terroristen, sondern global gegen alle linksorientierten Kräfte richtete. Allen voran gingen solche Erzreaktionäre wie der Ministerpräsident von


  Baden-Württemberg und ehemalige Nazi-Blutrichter Filbinger, der schon bei der Beerdigung der Schleyer-Begleiter gegen die ..wahnwitzige Zerstörungswut rabiater Feinde" eiferte und „entschiedene Maßnahmen" forderte. Sein Amtskollege Vogel aus Rheinland-Pfalz schrie: „Schluß mit der Liberalisierung! Es gibt keine gleichen Rechte für die Feinde der gleichen Rechte!" CDU-Ministerpräsident Albrecht aus Niedersachsen verstieg sich öffentlich zu der Behauptung, daß nicht die Terroristen, sondern deren „Sympathisanten" das eigentliche Problem wären, wozu er vor allem gewisse Schriftsteller wie Heinrich Boll, die Hochschullehrer und Jungsozialisten zählte. Und sein Parteifreund Biedenkopf, der bereits fünf Wochen vor dem Tod des BDA-Präsidenten dazu aufforderte, für Schleyer „zu beten", rückte sogar den gewiß unverdächtigen Vorsitzenden der SPD, Willy Brandt, in die Nähe der Terrorismussympathisanten.


  Während die reaktionären Kreise der BRD dieses Kesseltreiben veranstalteten, bereiteten alte und neue Faschisten dem aus dem Zuchthaus entflohenen Kriegsverbrecher und Massenmörder Kappler begeisterte Ovationen. SS-Ehrenwachen durften unbehelligt von Polizei und Verfassungsschutz vor seinem Haus aufziehen und Front gegen protestierende Antifaschisten machen. Am 22. September 1977 stellte sich sogar die BRD-Regie-rung schützend vor ihn, indem sie seine Auslieferung an die italienischen Strafvollzugsbehörden verweigerte. Kappler, vormals SS-Obersturmbannführer, war 1948 von einem italienischen Gericht wegen der Ermordung von 335 unschuldigen Geiseln rechtskräftig zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden und 1977 unter bisher ungeklärten Umständen, vermutlich aber mit Hilfe westdeutscher Geheimdienstagenten, aus Italien in die BRD geflohen.


  Das Bundeskriminalamt schlug unterdessen den Schleyer-Entführern gegenüber eine gewagte Verzögerungstaktik ein. Am 8. September verhängte die Regierung eine unbefristete Nachrichtensperre über den Entführungsfall. Einen Tag später bekamen verschiedene Zeitungen und Nachrichtenangenturen eine weitere Mitteilung der Entführer, der wiederum ein Foto von Schleyer beilag.


  Am 11. September verlangte das BKA von den Entführern erneut ein Lebenszeichen von Schleyer.


  Am 13. September teilte das BKA ihnen über das Fernsehen mit, bei Rechtsanwalt Payot wären die von den Häftlingen geäußerten Flugzielwünsche hinterlegt. Vier Tage später flog Staatsminister Wischnewski nach Algerien, Libyen, Irak und Südjemen, um angeblich über die Aufnahme der freizulassenden RAF-Leute zu verhandeln. Am 27. September reiste er in gleicher Mission nach Vietnam. Inzwischen liefen die Fahndungsmaßnahmen unvermindert weiter.


  Am 22. September war in Utrecht (Holland) der Terrorist Folkerts nach einer Schießerei mit der Polizei festgenommen worden. In seinem Fahrzeug fanden sich Fingerabdrücke der gesuchten RAF-Angehörigen Brigitte Mohnhaupt. Sie war der holländischen Polizei entkommen.


  Im BKA analysierte man das von den Entführern übermittelte Video-Band. In Hintergrundgeräuschen dieser Mitteilung glaubten die Spezialisten Meeresgeräusche zuerkennen. Daraus wurde geschlossen, daß man Schleyer auf einem Boot gefangenhielt. In einer „konzertierten", das heißt abgestimmten Fahndungsaktion suchten daher deutsche, holländische und dänische Polizeieinheiten die gesamte Nordseeküste ab. Später wurde auch die französische Westküste einbezogen. Man suchte die niederländische Schaluppe „Tornado Deuss" und den britischen Küstensegler „Kikilo India Sha", die nach vertraulichen Hinweisen möglicherweise als Terroristenunterschlupf dienten. Die vom BKA eingeleitete Personenfahndung erstreckte sich auf alle der Polizei bekannten RAF-Leute und deren vermutliche Sympathisanten.


  In einer neuen Mitteilung vom 28. September, übermittelt über die Redaktion einer französischen Zeitung, forderten die Entführer die BRD-Regierung erneut auf. die Fahndung einzustellen und ihre Verzögerungstaktik aufzugeben. Gleichzeitig fügten sie ein neues Foto bei, das Schleyer mit einer Tafel Seit 20 Tagen Gefangener der RAF zeigte.


  Die Regierung arbeitete inzwischen fieberhaft an einer gesetzlichen Bestimmung, die de jure legalisieren sollte, was de facto längst Praxis war: die Einschränkung der Rechte, insbesondere des Rechts auf Verteidigung gewisser Häftlinge. Ende September wurde das sogenannte Kontaktsperregesetz verabschiedet, das die Vollstreckungsbehörden ermächtigt, alle
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  Vorsicht Schußwaffen!


  Fahndungshlatt. vom Bundeskriminalamt in Millionenauflage zur Kahndung nach Terroristen herausgegeben


  Kontakte solcher Gefangenen uneingeschränkt zu unterbinden, die nach § 129a des westdeutschen Strafgesetzbuches, der sogenannten Lex Baader, wegen Teilnahme an einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurden oder verdächtig sind. Das war praktisch zwar längst geschehen, wurde aber nunmehr mit Wirkung vom 2. Oktober offiziell für 70 Straf- und Untersuchungsgefangene angeordnet.


  Ende September, Anfang Oktober forcierte die Polizei trotz Warnung der Terroristen die Fahndung erneut. Im Lagezentrum des Bundesinnenministeriums erwog man für gewisse Fälle die Möglichkeit, künstlich ein Verkehrschaos herbeizuführen, das heißt eine „Aktion Rotlicht" auszulösen, bei der schlagartig alle Verkehrsampeln auf Rot geschaltet werden, um den gesamten Verkehr zu blockieren.


  Am 8. Oktober veröffentlichte eine Pariser Zeitung einen handschriftlichen Brief Schleyers, der die Bundesregierung zu einer raschen Entscheidung aufforderte. Dem Brief lag wiederum ein Foto bei: Seit 31 Tagen Gefangener der RAF.


  Die Hinhaltetaktik der Regierung wurde immer offenkundiger, immer klarer auch ihre Absicht, die Entführer zu überlisten. Am 10. Oktober teilte das BKA im westdeutschen Fernsehen mit, daß bei Rechtsanwalt Payot eine „wesentliche Mitteilung" für die Entführer bereitläge. Die aber holten die Nachricht nicht ab. Allmählich sickerte durch, daß Payot überwacht würde, und zwar so dilettantisch, daß jeder Laie es merken mußte. Absicht oder Versehen? Die Polizei wußte genau, daß die Terroristen nicht nur ihre Anschläge minutiös planen, sondern stets auch ein System der Gegenobservation, das heißt der Überwachung der Polizeiaktionen aufbauen. Sollte vielleicht der bis dahin nicht gebrauchte Hinweis „wesentliche Mitteilung" am Ende die Entführer gar abhalten, die Botschaft abzuholen? Die Antiterroreinheiten der BRD-Polizei verfügen über Psychologieexperten, die bei wichtigen Aktionen zu Rate gezogen wurden. Sollten sie das BKA so schlecht beraten haben? Andererseits verfügte die BRD-Kripo zu dieser Zeit bereits über umfangreiche Erfahrungen in der Terrorismusbekämpfung, die derart simple Fehler unmöglich er-


  


  scheinen lassen. Wie auch immer - die Entführer meldeten sich bis zum 13. Oktober nicht mehr.


  An diesem Tage, es war ein Donnerstag, startete pünktlich um 12 Uhr 55 in Palma de Malorca die Lufthansamaschine D-ABCE-LH Cily-Jet „Landshut", eine Boeing 737, zu ihrem planmäßigen Flug nach Frankfurt am Main. Sie hatte 86 Passagiere, zumeist Urlauber, und fünf Besatzungsmitglieder an Bord und sollte um 15 Uhr 10 auf dem Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt eintreffen. Dort kam sie aber nicht an, sondern landete um 15 Uhr 45 in Rom. Schon gegen zwei Uhr meldete der Tower in Mailand ihre Flugroutenabweichung. Unmittelbar nach der Ankunft in Rom teilte ein gewisser Hauptmann Walter Mohamed aus der „Landshut" mit, Flugzeug und Passagiere befänden sich in der Gewalt seiner Gruppe. Die Geiseln würden erst dann heimkehren, wenn „die Genossen, die in den deutschen Gefängnissen sitzen", freigelassen werden. Geschähe dies nicht, wollte man die Geiseln töten.


  Die Bonner Regierung, sofort benachrichtigt, entsandte einen Mitarbeiter der BRD-Botschaft in Rom zum Flughafen. Die Flugzeugentführer ließen jedoch niemand an die Maschine heran. Dennoch gelang es Flu^kapitän Schumann, eine verschlüsselte Nachricht nach draußen zu schmuggeln. Vier unversehrte und nicht angerauchte Zigaretten verrieten den BKA-Spezialisten die Anzahl der Entführer. Von diesen war nicht viel bekannt. Anfangs hieß es, es wären Araber, später dann zwei Araber und zwei Deutsche. Zwei der Flugzeugentführer sollten Frauen sein.


  In Bonn wurde in aller Eile die Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) alarmiert. Diese in den BGS eingegliederte und damit dem Bundesinnenministerium unterstellte Elitetruppe war nach dem Massaker von Fürstenfeldbruck 1972 aufgebaut worden. Sie ist in Hangelar bei Bonn stationiert, besteht aus einer Führungstruppe, drei Einsatzeinheiten, mehreren technischen Gruppen und einer Hubschrauberkette. Jede Einsatzeinheit hat einen Einsatztrupp und fünf Spezialgruppen, die sich in ihrer Kampftaktik an das Konzept der amerikanischen Ranger und der sogenannten südamerikanischen Stadtguerillas anlehnen, also selbst terroristische Methoden praktizieren. Laut Dienstanweisung 1-1-630309/1 des Bundesinnenministers soll die GSG 9 den Ländern der BRD in Fällen von Mord, Totschlag, Menschenraub, Geiselnahme und räuberischer Erpressung Hilfe geben. Die


  Länderregierungen hatten jedoch bisher nie Gebrauch davon gemacht, weil es, so sagte ein Innenminister zum Chef der GSG 9, Wegener, „eine Furche verbrannter Erde von den Alpen bis zur Nordsee gibt, wenn Ihre Gruppe eingesetzt wird". Und Innenminister Schwarz von Rheinland-Pflanz lehnte die GSG 9 mit der Begründung ab: „Die können nur schießen, weiter nichts." Wegen dieser allgemeinen Mißachtung und der damit verbundenen Tatenlosigkeit hatte sich in Bonns Rangertruppe bereits Unmut breitgemacht.


  Als die Flugzeugentführung bekannt wurde, stand für das Lagezentrum im Innenministerium vermutlich von vornherein fest, daß diese Gelegenheit zur Rehabilitierung und praktischen Erprobung der GSG 9 genutzt werden müßte. Rasch wurde eine Boeing 737 bereitgestellt, der gleiche Typ also wie die entführte „Landshut", damit die GSG-9-Männer daran die Erstürmung eines Flugzeuges üben konnten. Gleichzeitig erschlossen Sicherheitsorgane und Geheimdienste alle verfügbaren Quellen zur Erlangung von Detailinformationen über die Entführer, ihre Stimmung und ihre Platzverteilung in der „Landshut".


  Am 13. Oktober um 16 Uhr 40 lag dem Lagezentrum die Passagierliste vor. Zwanzig Minuten später bat Innenminister Maihofer seinen italienischen Amtskollegen, den Abflug der Lufthansamaschine zu verzögern. Doch das mißlang. Um 17 Uhr 50 flog die „Landshut" ohne Starterlaubnis davon. Die Lufthansa meldete, das Flugzeug hätte Kurs auf Nikosia in Zypern eingeschlagen. Kurz darauf flog eine 60 Mann starke Einheit der GSG 9 in der BRD ab. Um 20 Uhr 28 landete die „Landshut" in Zypern. Dort bat ein Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) die Entführer, die Passagiere freizulassen. Die aber lehnten das ab und forderten die rasche Auftankung der Maschine. Die zypriotische Flughafenleitung versuchte Zeit zu gewinnen, bis die Terroristen damit drohten, das Flugzeug zu sprengen. Um 22 Uhr 25 unternahm der zypriotische Außenminister den Versuch, die Flugzeugentführer wenigstens zur Freilassung der Frauen und Kinder zu bewegen. Umsonst. Um 22 Uhr 54 startete die „Landshut", wenige Minuten vor Ankunft der GSG 9.


  Freitag morgen um 2 Uhr 32 landete die entführte Maschine in Bahrein. Die Terroristen übermittelten eine Forderung nach


  Freilassung von neun deutschen und zwei in der Türkei inhaftierten arabischen Häftlingen. Schon eine Stunde später flogen sie weiter, um gegen sechs Uhr in Dubai anzukommen. Nunmehr forderten die Flugzeugentführer die Freilassung der elf deutschen Baader-Meinhof-Häftlinge sowie der beiden in Istanbul einsitzenden Araber Mahdi und Hassein. Außerdem verlangten sie 15 Millionen US-Dollar, und die BRD-Regierung sollte unverzüglich mit den demokratischen Republiken Vietnam und Jemen zwecks Aufnahme der Freigelassenen verhandeln. Und schließlich sollte die Maschine mit den deutschen RAF-Leuten über Istanbul fliegen und dort die beiden Araber aufnehmen. Alle Gefangenen sollten bis zum Sonntag, dem 16. Oktober 1977, um 8 Uhr ihr Ziel erreicht haben, anderenfalls würden Schleyer und die Geiseln getötet werden. Weitere Kontakte zur BRD-Regie-rung sollten nicht mehr aufgenommen werden.


  Nach der Flugzeugentführung hatte sich auch das „Kommando Siegfried Hausner" wieder gemeldet und erklärt, seine Forderung wäre mit der der „Operation Kofr Kaddum" des „Kommandos Martyr Kalimet" identisch. Eine Begleitung der Freizulassenden durch Pastor Niemöller und Rechtsanwalt Payot sei also nicht mehr erforderlich.


  In der Nacht vom Freitag zum Samstag traf Staatsminister Wischnewski in Dubei ein, um Kontakt mit der dortigen Regierung und den Flugzeugentführern aufzunehmen.


  Inzwischen hatte in der BRD die Familie des entführten BDA-Präisdenten auf eigene Faust Verbindung mit der RAF aufgenommen, um Schleyer für ein Lösegeld von 15 Millionen US-Dollar freizukaufen. Die Angelegenheit wurde jedoch der Polizei bekannt und der Handel durch eine vermutlich von Sicherheitsleuten absichtlich inszenierte Indiskretion vereitelt.


  Die Geldübergabe sollte am 14. Oktober im Hotel Interkontinental in Frankfurt am Main stattfinden. Zur festgelegten Zeit aber waren dort so viele Reporter und Kriminalbeamte anwesend, daß die Entführer ausbleiben mußten. Um 10 Uhr 30 erklärte das BKA, daß der Geldübergabeversuch gescheitert wäre und bei Rechtsanwalt Payot eine neue Mitteilung für die Entführer bereitläge.


  Das Schicksal Schleyers wie auch das der Passagiere und der Besatzung der „Landshut" lag in den Händen der Bundesregierung. Am Samstag, dem 15. Oktober, um 11 Uhr 25 bat der Pilot der „Landshut" daher den Bundeskanzler, bei seiner Entscheidung das Leben der Passagiere, besonders das der Frauen und Kinder, zu berücksichtigen. Wenige Stunden später beantragte Schleyers Sohn Hanns Eberhard beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung, die die Regierung zwingen sollte, die Forderung der Terroristen zu erfüllen. Zur gleichen Zeit trat in Bonn das Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen.


  In der BRD tauchte das Gerücht auf, die Regierung wolle die entführte Lufthansamaschine durch eine Rangereinheit stürmen lassen. Das wurde um 17 Uhr 41 von Staatsminister Wischnewski nachdrücklich dementiert. Um diese Zeit befand sich die GSG 9 bereits in Ankara.


  Abends gegen halb acht gab die türkische Regierung bekannt, daß sie der Forderung der Flugzeugentführer nachgeben würde, sofern die Regierung der BRD ein Gleiches täte. Und während in Bonn bereits zum dritten Mal an diesem Tage der „kleine Krisenstab" unter Vorsitz von Bundeskanzler Schmidt zusammentrat, verwarf in Karlsruhe der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts den Antrag Hanns Eberhard Schleyers. Wenn der Senat die gewünschte Anordnung erließe, würde das Risiko für die Terroristen kalkulierbar, hieß es in der Ablehnungsbegründung. Damit war praktisch auch von höchstrichterlicher Seite die Taktik der Regierung gebilligt worden.


  Die Flugzeugentführer hatten sich mittlerweile eine Verlängerung des Ultimatums auf Sonntag, den 16. Oktober, 13 Uhr abhandeln lassen. Es lief ab, ohne daß Bonn die geringsten Anstalten traf, die Forderung der Terroristen zu erfüllen. Etwa 40 Minuten zuvor war die „Landshut" in Dubai gestartet. Nachts gegen drei Uhr landete sie in Mogadischu in Somalia. Die Flugzeugentführer setzten eine letzte Frist bis 15 Uhr, die sie jedoch später abermals verlängerten. Gleichzeitig ließen sie, um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren, eine Leiche aus der Maschine gleiten. Es war der Flugkapitän der „Landshut", Jürgen Schumann. Er war vermutlich schon mehrere Stunden zuvor erschossen worden. Staatsminister Wischnewski flog unverzüglich nach Afrika zu Geheimverhandlungen mit der somalischen Regierung. Die mittlerweile in Kreta stehende GSG 9 wurde nach Mogadischu beordert.


  Im Sonderflugzeug, das Wischnewski an das Horn von Afrika brachte, saßen auch der Leiter der Terrorismusabteilung des BKA, Boeden, der Chef der GSG9, Wegener, sowie weitere Sicherheitsexperten. Vom Tower auf dem Flugplatz in Mogadischu hielt Wischnewski, assistiert von einem Polizeipsychologen, Kontakt zu den Flugzeugentführern und versuchte mit Anfragen und vagen Zusicherungen Zeit zu gewinnen, bis die Einsatzeinheit der GSG 9 im Schutze der Dunkelheit landen konnte.


  Um 23 Uhr 50 erteilte er den Sturmbefehl. Genau zehn Minuten später schoß die Einsatzgruppe eine „Blendgranate" in das vordere Drittel der „Landshut", sprengte die Flugzeugtüren und sprang schließlich in die Maschine.


  Sieben Minuten später war alles vorbei. Drei Entführer waren erschossen, der vierte, eine Frau, schwer verwundet. Einige Geiseln und einer der GSG-9-Männer hatten leichte Verletzungen. Die terroristische „Operation Kofr Kaddum" war gescheitert.


  Um 0 Uhr 12 meldete Wischnewski nach Bonn: Die Arbeit ist erledigt. Um 0 Uhr 31 jagte DPA eine Blitzmeldung in den Äther: GSG 9 befreite Geiseln. Die Menschen atmeten auf.


  Acht Stunden später, am 18. Oktober 1977 um 8 Uhr 35, folgte eine DPA-Eilmeldung, die stutzig machte: Baader und Ensslin haben Selbstmord begangen. Bald darauf wurde bekannt, auch Jan Carl Raspe wäre verstorben und Irmgard Möller durch mehrere Stiche schwer verletzt. Damit war der gesamte sogenannte harte Kern, also die Führungsspitze der RAF, tot, denn Ulrike Meinhof hatte man bereits am 9. Mai 1976 erhängt in ihrer Zelle im Zuchthaus Stammheim aufgefunden.


  Was sich in der Nacht der Geiselbefreiung in Stammheim tatsächlich zugetragen hat, wird mit letzter Sicherheit wohl nie aufgeklärt werden. Unmittelbar nach Bekanntgabe des Todes der RAF-Führer wurde der Verdacht geäußert, sie hätten sich nicht selbst, wenigstens aber nicht freiwillig das Leben genommen. Nach ersten amtlichen Darstellungen fanden die Zuchthauswärter in Stammheim morgens um 7 Uhr 41 den Häftling Raspe mit einem Kopfschuß in seiner Zelle. Sie hätten sofort seinen Abtransport ins Haftkrankenhaus veranlaßt und erst danach, gegen acht Uhr, in den Zellen der anderen Häftlinge nachgesehen. Dabei entdeckten sie, daß auch Andreas Baader und Gudrun Ensslin „Selbstmord" begangen hatten und Irmgard Möller sich mit einem Brotmesser mehrere Stiche in die Brust beigebracht hatte. War schon der Zeitpunkt dieser Ereignisse merkwürdig, so mußten die festgestellten Details erst recht Mißtrauen wecken. Baader und Raspe, der um 9 Uhr 40 im Krankenhaus verschied, waren an Kopfschüssen gestorben. Die Pistolen sollen nahe bei den Körpern gelegen haben. Baader wies einen „Genickschuß" auf, der drei Zentimeter über dem Haaransatz im Nacken eindrang und am Stirnansatz endete. Bei Raspe war die Kugel in Höhe des rechten Ohres unterhalb der Schläfe eingedrungen und auf gleicher Höhe an der linken Schädelseite wieder ausgetreten. Baader starb an einem sogenannten absoluten Nahschuß, das heißt, die Pistole berührte bei Schußabgabe die Haut; bei Raspe konnten sichere Zeichen dafür nicht gefunden, jedoch mit Bestimmtheit gesagt werden, daß der Schuß aus unmittelbarer Nähe abgegeben wurde. Gudrun Ensslin soll sich mit einer Kabelschnur am Zellenfenster erhängt haben. Soweit lagen medizinische Befunde vor, die von den Anwälten der Verstorbenen bestätigt wurden. Der Baader-Verteidiger Heldmann räumte sogar ein, sein Mandant könnte sich den Genickschuß selbst beigebracht haben.


  Die Zusammenhänge und Voraussetzungen dieser mysteriösen Todesfälle allerdings waren überaus widerspruchsvoll. So erklärte beispielsweise der zuständige Justizminister Bender unmittelbar nach den Stammheimer Vorfällen, die Tatwaffen bzw. mindestens eine davon wären Fabrikate der Firma Heckler & Koch, wie sie stets von den RAF-Leuten bevorzugt wurden. Später berichtigte die Polizei: Das Fabrikat der Pistolen wäre nicht erkennbar, weil sie keine eingestanzte Firmenmarke aufwiesen. Wie die Waffen in die Hände der hermetisch von der Außenwelt abgeschlossenen Häftlinge kommen konnten, blieb ebenfalls rätselhaft. Bender sagte, er wüßte keine Erklärung dafür. In der Nacht nach der Entführung Schleyers wären alle Zellen der RAF-Häftlinge sehr gründlich von Beamten des Landeskriminalamts und danach täglich von denen der Anstalt durchsucht worden. Die Häftlinge hätten keinerlei Kontakt zur Außenwelt gehabt. Lediglich der Augenarzt durfte sie weiterbehandeln. Später gab Generalbundesanwalt Rebmann bekannt, die Pistolen wären in „Verteidigerakten", vermutlich schon lange vorher, ins Zuchthaus geschmuggelt worden. Das konnte aber sehr schnell von der Strafvollzugsleitung und sachkundigen Kriminalbeamten widerlegt werden. Gerade die Akten und Behältnisse der RAF-Anwälte wurden beim Betreten der Strafvollzugseinrichtung stets so gründlich durchsucht, daß nicht einmal ein Federmesserchen unbemerkt geblieben wäre.


  Als immer mehr kritische Stimmen laut wurden, entdeckte man plötzlich im Trakt der RAF-Häftlinge weitere Verstecke, in denen sich sogar Sprengstoffpatronen, Kopfhörer, ein Transistorradio, kurz, all das befunden haben soll, was die Selbstmordmöglichkeiten der total isolierten Häftlinge glaubhaft machen mußte. Wie die streng bewachten Gefangenen diese Verstecke, die größtenteils sogar außerhalb ihrer Zellen lagen, einrichten und jederzeit erreichen konnten, wurde lediglich mit allgemeinen Vermutungen belegt.


  Noch eine Angelegenheit blieb überaus undurchsichtig. Verschiedenen Meldungen zufolge hatte Andreas Baader am 17. Oktober offenbar doch gewisse Kontakte nach „draußen" gehabt. Er soll die Anstaltsleitung um die Vermittlung eines dringenden Gesprächs mit dem Bundeskanzleramt ersucht und ein solches auch bekommen haben. Etwa eine Stunde lang hätte er mit dem Kanzleramt, nach einer anderen Version mit dem Bundeskriminalamt, telefoniert und kurze Zeit darauf sogar den Besuch eines Beamten - des Kanzleramtes oder des BKA - erhalten. Ein Kontakt zum Bundeskanzleramt wurde von Regierungssprecher Bölling dementiert. Wieviel solche Dementis wert sind, hat das von Staatsminister Wischnewski am 15. Oktober zur gewaltsamen Geiselbefreiung bewiesen.


  Unbestritten ist, daß Gudrun Ensslin am Nachmittag des 17. Oktober auf eigenen Wunsch den Besuch der Anstaltsgeistlichen Rieder und Kurmann empfing. Sie bat die Geistlichen, wie diese später bezeugten, im Falle ihrer Verhinderung dafür zu sorgen, daß die drei Briefe, die sich in der „Anwaltmappe" in ihrer Zelle befänden, Staatssekretär Schüler im Bundeskanzleramt zugeleitet werden. Als die Anstaltsgeistlichen nach Gudrun Ensslins Tod den Bundesjustizminister auf dieses Gespräch aufmerksam machten und der in Baden-Württemberg nachfragte, hieß es jedoch, es wären keine Briefe in der Zelle gewesen.


  Nach dem mysteriösen Selbstmord von Ulrike Meinhof im Mai 1976 hatten Baader und andere RAF-Häftlinge ihre Anhänger und Verteidiger wissen lassen, sie dächten nicht an ein freiwilliges


  Sterben. Sollten sie eines Tages tot aufgefunden werden, so könnten sie nur umgebracht worden sein. Diese lange vor der Entführung Schleyers abgegebene Erklärung sowie das Fehlen der Ensslin-Briefe wurden von offizieller Seite als vorbedachtes und verabredetes Manöver bezeichnet, das darauf abzielen sollte, den westdeutschen Staat in Mißkredit zu bringen. Den Beweis dafür wie überhaupt für so manches, was in Stammheim geschehen sein soll, blieb man freilich bis heute schuldig. Als mögliches Selbstmordmotiv der RAF-Führer wurde auch ihre Enttäuschung über die Geiselbefreiung genannt. Ein überzeugender Beleg dafür, daß sie den Ausgang der Flugzeugentführung kannten, konnte aber nicht gebracht werden.


  Durch den Jubel über die erfolgreiche Aktion der GSG 9 in Mogadischu und durch die Nachricht von der Auffindung von Schleyers Leiche gerieten die Vorfälle in Stammheim auf die Innenseiten der Zeitungen.


  Monate später, am 9. Mai 1978, stellte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren zur Klärung der merkwürdigen Todesfälle in Stammheim mit der lakonischen Begründung ein, es liegt „zweifelsfrei Selbstmord" vor.


  Schleyers Erschießung war die prompte Reaktion der Terroristen auf Mogadischu und Stammheim. In der eingangs zitierten Mitteilung der Schleyer-Entführer hieß es: „Wir werden Schmidt und den ihn unterstützenden Imperialisten nie das vergossene Blut vergessen. Der Kampf hat erst begonnen."


  Das Bundeskriminalamt veröffentlichte eine Fahndungsliste und leitete eine neue, noch umfassendere Fahndungswelle aus. Die Politiker der BRD überboten sich in Forderungen nach weiteren wirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, nach neuen Gesetzen zur internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terroristen. Der GSG 9 wurden Lorbeerkränze geflochten, sogenannte Radikale und Extremisten in Grund und Boden verdammt.


  Von der französischen Regierung verlangte man die Auslieferung des am 30. September 1977 in Paris festgenommenen RAF-Anwalts Croissant, von der holländischen die des dort inhaftierten Terroristen Folkerts.


  Bei diesem Terrorismusrummel ging wiederum ein Ereignis nahezu völlig unter, das ein bezeichnendes Licht auf die Krimi-
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  BKA-Chef Herold fand Entschuldigungen für das Versagen seiner „Zielfahnder"


  Lottmann-Büchler eine Wohnung gemietet, die allen Anforderungen an ein konspiratives Quartier entsprach und, wie sich nun zeigte, auch als solches genutzt wurde. In dieser Wohnung war Schleyer tatsächlich bis zum 13. September gefangengehalten worden, hätte also, wäre der Hinweis nicht irgendwo „auf dem Dienstweg" abhanden gekommen, durch eine entschlossene Aktion befreit werden können. Mehr noch: Nicht nur dieser Hinweis, auch andere Akten und Unterlagen verschwanden spurlos im Neben- und Durcheinander polizeilicher Koordination. Und schließlich erwies sich, daß die Fahnder mehr Kraft auf die Bespitzelung sogenannter Sympathisanten als auf die Suche nach den Entführern verwandt hatten. Aber das war eigentlich schon vorher klar.


  Am 22. August 1978 wurde durch die Indiskretion einer Illustrierten ein weiteres peinliches Versagen der Kripo bekannt. Drei der vom BKA im Zusammenhang mit den Morden an Bu-back. Ponto und Schleyer dringend gesuchten Anarchisten waren den Fahndern, wie es hieß, „um Haaresbreite" entkommen. Der 26jährige Christian Klar, die 23jährige Adelheid Schulz und der 28jährige Willy Peter Stoll hatten einen privaten Hubschrauber gemietet, damit mehrere Rundflüge über bestimmten Gebieten der BRD unternommen und Luftaufnahmen gemacht. Sie waren bereits tagelang von den Fahndern beobachtet, aber nicht erkannt worden. Als die „Antiterrorspezialisten" des BKA dann endlich herausfanden, wen sie beobachteten, und zugreifen wollten, wurden sie schlicht und einfach „abgehängt". BKA-Chef Herold verteidigte seine „TE-Männer" damit, die Gesuchten hätten mittlerweile ihr Aussehen total verändert. Außerdem, und das wäre „ein Novum", sei bei der Überprüfung festgestellt worden, daß sie ihre „richtige Wohnanschrift" angegeben hatten. Mit anderen Worten: Die vom BKA gesuchten Personen sahen im August 1978 nicht mehr so aus wie Jahre zuvor, als sie vom Erkennungsdienst der Polizei fotografiert wurden, und sie hatten - wie raffiniert! - in ihren gefälschten Personalpapieren und Bescheinigungen die Adresse angegeben, unter der sie sich tatsächlich vorübergehend aufhielten. Und zwar deshalb, weil sie bei einer zufälligen Kontrolle und eventuellen Nachfrage beim Einwohnermeldeamt nicht sofort der Lüge überführt werden wollten. Mit diesem Trick, der mindestens ebenso alt ist wie der


  Personalausweis selbst, konnten die hochspezialisierten, mit allen technischen Finessen moderner Kriminaltechnik vertrauten BKA-Spezialisten natürlich nicht rechnen.


  Die mutmaßlichen Anarchisten sind der Polizei entkommen, die auf der schwarzen Liste des BKA stehenden Rechtsanwälte und „Sympathisanten" indessen bekamen postwendend die Auswirkungen des „Antiterrorgesetzes" zu spüren. In einer bundesweiten Blitzaktion wurden schlagartig Anwälte aus den Betten geholt, ihre Wohnungen und Büros von der Polizei aufgebrochen und durchsucht, Akten und Briefe beschlagnahmt. Aber das ist ja auch nicht neu. Es drängt sich nur die Frage auf: Wann und wo haben die eifrigen Staatsschützer der BRD eigentlich schon einmal die Büros und die Post der Anwälte überwacht und durchsucht, die bravourös alte und neue Nazis verteidigen und sich nicht scheuen, wie beispielsweise im Maidaneck-Prozeß, antifaschistische Zeugen zu diffamieren und die gequälten Opfer barbarischer Mörder zu verhöhnen? Wie oft und wo haben die Spezialisten der BRD-Kripo und des Verfassungsschutzes mit auch nur annäherndem Aufwand die wachsende Horde faschistischer Schläger und Terroristen beobachtet und verfolgt?


  



  


  Nachwort


  Das Buch schließt mit Fragen in einem Kriminalfall, an dem vieles so fragwürdig erscheint wie an der Sicherheitsinstitution, die ihn untersucht. Die Ermittlungen zur Schleyer-Entführung sind noch nicht abgeschlossen, weitere „Überraschungen" liegen also durchaus im Bereich des Möglichen. Gegenwärtig wird viel darüber diskutiert, ob BKA-Präsident Herold den Hut nehmen muß oder nicht. Wie auch immer das Resultat aussehen mag, der Charakter des Polizei- und Sicherheitswesens der BRD wird sich dadurch nicht ändern. Es wird sich stets dem Wesen und Charakter des Staates anpassen, dem es dient. Solange es die Institution Polizei gibt, so lange hat sie der jeweils herrschenden Klasse - und nur ihr - gedient. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, an der ein einzelner Polizeichef nichts zu ändern vermag.


  Die Kriminalpolizei der BRD ist eine der am besten ausgerüsteten in der westlichen Welt. Dennoch sind ihre Erfolge vergleichsweise bescheiden. Im Jahre 1977 konnte sie nicht einmal mehr die Hälfte der in der BRD begangenen Straftaten aufklären. Trotz Milliardenbudget und modernster Technik, trotz Rangertrupps und fortschreitender Zentralisierung wird die Unsicherheit der Bevölkerung und die Ohnmacht der Polizei gegenüber dem Verbrechen von Jahr zu Jahr größer.


  Drei Jahrzehnte liegen nunmehr hinter der Kriminalpolizei der BRD. Das Buch sollte die markantesten Etappen am Beispiel charakteristischer Kriminalfälle nachzeichnen. Ich möchte all jenen herzlich danken, die mich bei der Arbeit an diesem Buch unterstützt haben. Zu besonderem Dank bin ich der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin und der Bibliothek der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR in Potsdam-Babelsberg für ihr verständnisvolles Entgegenkommen sowie meiner Frau für ihre geduldige technische Mitarbeit verpflichtet.


  
    G. F.

  


  Bindow im August 1978


  



  


  



  VI. Anhang


  



  


  Chronologie zur Entwicklung der BRD-Polizei


  Mai 1945: Die alte, zentralisierte deutsche Polizei wird bis auf (in den einzelnen Zonen und Ländern unterschiedlich starke) Restpolizeien aufgelöst. Die Polizeigewalt und die Aufsicht über die deutschen Restpolizeien wird von den Besatzungsmächten ausgeübt.


  Juni bis Dezember 1945: Die Polizei wird auf Weisung und nach den Vorstellungen der jeweiligen Besatzungsmacht neu formiert: in der französischen Zone als zentrale Staatspolizei, in der britischen Zone als streng kommunalisierte Einheitspolizei und in der amerikanischen Zone als Staats- und Kommunalpolizei. Als in allen Zonen gültige Grundsätze sollen nach den Beschlüssen der Allierten gelten: Demilitarisierung, Denazifizierung, Dezentralisierung, Demokratisierung. Die militärischen Dienstränge in der Polizei werden abgeschafft und durch zivile Bezeichnungen ersetzt. Die Meldeämter, Gewerbeaufsicht u. ä. administrative Aufgaben werden von der Polizei weg auf die Verwaltungsorgane verlagert.


  11. 6. 1945: Die amerikanische Militärregierung erläßt „Richtlinien für die neue Polizei".


  25. 9. 1945: Auf Weisung der britischen Militärregierung wird die Kriminalpolizei als selbständiger Dienstzweig aufgelöst und in die allgemeine Polizei eingegliedert.


  20. 11. 1945: In Nürnberg beginnt vor dem Internationalen Militärtribunal der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher.


  


  I. 1. 1946: In Hamburg wird mit dem „Zonal Crime Records Bureau" (Kriminalpolizeiamt für die Britische Zone - KPABrZ) die erste 'zonenzentrale Kriminalbehörde (die Vorgängerin des Bundeskriminalamtes) eingerichtet.


  Februar 1946: In der amerikanischen Zone wird eine 1900 Mann starke „Bayerische Landesgrenzpolizei" ins Leben gerufen; in Hamburg (britische Zone) entsteht die erste Formation der weiblichen Polizei (Stärke: 45 Polizistinnen).


  Mai 1946: In der britischen Zone werden die ersten „Radio-Streifenwagen" der Polizei eingesetzt. Sie können nur empfangen, nicht aber senden.


  II. 5. 1946: Mit dem „Landeserkennungsamt Bayern" in München entsteht in der amerikanischen Zone die erste Zentrale der Kriminalpolizei. Sie wird später (1949) umbenannt in „Zentralamt für Kriminalidentifizierung, Polizeistatistik und Polizeinachrichtenwesen".


  Oktober 1946: In der britischen Zone (Lübeck) erscheint mit der „Polizei-Rundschau" die erste westdeutsche Nachkriegs-Polizeizeitschrift.


  *


  I. 10. 1946: In der britischen Zone wird das „Zentraljustizamt" gebildet (aufgelöst 1949 und in das Bundesjustizministerium eingegliedert).


  Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozeß werden verurteilt: zum Tode: Bormann, Frank, Frick, Göring, Jodl, Kaltenbrunner, Keitel, Ribbentrop, Rosenberg, Sauckel, Seyß-Inquart und Streicher: zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe: Funk, Heß und Raeder; zeitige Freiheitsstrafen: Dönitz (10 Jahre), Neurath (15 Jahre), Schirach und Speer (je 20 Jahre).


  16. 10. 1946: Hinrichtung der Hauptkriegsverbrecher.


  Okt./Nov. 1946: In Hamburg, Kiel und anderen Städten werden bei der Kriminalpolizei spezielle Dezernate zur Bekämpfung des schwarzen Marktes und des Schiebertums eingerichtet.


  Dezember 1946: Wegen Häufung bewaffneter Raubüberfälle auf Eisenbahnen wird mit der Aufstellung von Eisenbahnpolizeieinheiten begonnen.


  In der britischen Zone werden sogenannte Polizeiausschüsse gebildet, die zusammen mit den Polizeichefs als Polizeibehörde fungieren sollen.


  2. 12. 1946: Abkommen der amerikanischen und britischen Militärregierung zur Bildung der „Bi-Zone".


  /. 1. 1947: In der britischen Zone beginnt die Übernahme der Polizeigewalt durch die Landesregierungen (Landesinnenministerien).


  Damit werden auch die Kriminalpolizeiämter den Landesregierungen unterstellt. Die Leiter der Kripoämter werden zu Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen. Die Militärregierung behält sich die Kontrolle vor.


  Anfang 1947: Die Ernährungslage in den Westzonen ist außerordentlich kritisch. In der Bi-Zone beträgt die tägliche Kalorienration 1120.


  Zur Bekämpfung des Schieberunwesens wird eine 40köpfige britische Sonderpolizei eingesetzt und mit Sondervollmachten ausgestattet.


  Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz in Koblenz (französische Zone) wird als Kripozentrale der französischen Zone geschaffen; im Gegensatz zum KPABrZ und zum Landeserkennungsamt Bayern hat es Exekutiv- und Weisungsbefugnisse.


  11. 2. 1947: An der britisch-amerikanischen Zonengrenze werden die Paßkontrollen aufgehoben.


  1. 3. 1947: Es ergeht die Anweisung der amerikanischen Militärregierung (der sogenannte Titel 9) über den Aufbau der Polizei, nach der eine staatliche Polizei (einschließlich Grenzpolizei und Bereitschaftspolizei), eine Kommunalpolizei (in Städten und Gemeinden über 5000 Einwohner) und die kriminalpolizeilichen Landesämter (Bayern, Hessen, Württemberg-Baden, Bremen) neu organisiert werden.


  Anfang März 1947: Im Land Rheinland-Pfalz wird mit der „Verordnung zum Schutze der Volksernährung" die lebenslängliche Zuchthausstrafe und Vermögenseinziehung als Höchststrafe für Schwarz- und Schleichhandel eingeführt. (Der Entwurf sah ursprünglich sogar die Todesstrafe vor.)


  Frühjahr 1947: In der französischen Zone (Rheinland-Pfalz) wird aus Gendarmen und Kriminalbeamten eine spezielle „Wirtschaftspolizei" zur Bekämpfung von Korruption, Schiebertum und Wucher formiert.


  Anfang April 1947: In Bremen wird eine 25köpfige, nach amerikanischem Konstabler-Muster uniformierte weibliche Polizei eingesetzt.


  In Niedersachsen fordern Betriebsräte und Gewerkschaften die Einführung der Todesstrafe für Schieber und Schwarzhändler.


  Juni/Juli 1947: Zum Schutz der Feldkulturen werden spezielle berittene Polizeieinheiten in den Landgebieten eingesetzt.


  August 1947: Die amerikanische Militärregierung stellt die „German Industrial Police" (Deutsche Industriepolizei) auf, die ihrer ursprünglichen Bestimmung nach amerikanische Versorgungsobjekte schützen sollte, aber auch als Streikbrecherformation eingesetzt wurde.


  Anfang 1948: In der britischen Zone werden die Schöffen- und Schwurgerichte wieder eingeführt.


  In der amerikanischen Zone werden die Polizeiuniformen amerikanischen Mustern angepaßt. Mit der Schulung westdeutscher Polizeioffiziere in den USA wird begonnen.


  8. 1. 1948: Für die Bi-Zone wird auf Anordnung der amerikanischen und britischen Besatzungsmacht ein gemeinsamer Oberster Gerichtshof geschaffen.


  23. 2. 1948 beginnt in London die Konferenz der westlichen Außenminister. Damit wird der offene Kurs auf die Bildungeines westdeutschen Separatstaates und die Einbeziehung Westdeutschlands in den Marshallplan eingeleitet. Anfang April tritt der Marshallplan bereits in Kraft.


  1. 3. 1948: Mit der „Verordnung 135" der britischen Militärregierung wird in der britischen Zone die Polizei reformiert. Danach haben die Gemeinden über ihre Polizeiausschüsse für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, der Staat, d. h. die Landesregierung, aber darf nur dann in Polizeiangelegenheiten eingreifen, wenn sie den Verantwortungsbereich der Gemeinden überschreiten. Die Polizisten dürfen keiner politischen Partei angehören, die Polizeieinheiten werden in Übereinstimmung mit den Administrationseinheiten formiert.


  


  20. 3. 1948: Der alliierte Kontrollrat stellt auf Betreiben der Westmächte seine Tätigkeit ein.


  23. 6. 1948: Separate Währungsreform in den Westzonen, Einführung der Westmark (DM).


  1. 8. 1948: Die französische Zone wird mit der Bi-Zone zur Tri-Zone vereinigt.


   


  1. 9. 1948: Einsetzung des sogenannten Parlamentarischen Rates zur Ausarbeitung einer separaten Verfassung für den


  Westzonenstaat.


  


  September 1948: Erste Zusammenkunft der Polizeichefs aller Westzonen in Frankfurt am Main zur Erörterung der polizeilichen Zusammenarbeit, insbesondere der Fahndung, der Bildung von Bereitschaftspolizeien und eines Bundeskriminalamts im künftigen Separatstaat. Die Reaktivierung alter nazistischer Polizeioffiziere und Kriminalbeamter wird forciert.


  Dezember 1948: Der Chef der Sicherheitsabteilung der USA-Militärregierung erklärt, seine Regierung werde niemals der Bildung einer deutschen Geheimpolizei zustimmen. Zu dieser Zeit existieren bereits mit der aus der Nazizeit übernommenen „Organisation Gehlen" ein Geheimdienst, bei der Kriminalpolizei politische Kommissariate und die Vorläufer der Ämter für Verfassungsschutz.


  


  Frühjahr 1949: In Köln werden die ersten 18 Polizeinotrufmelder aufgestellt. (Polizeimelder wurden in Deutschland erstmals 1924 installiert.)


  


  /. 4. 1949: In Schleswig-Holstein tritt ein neues deutsches Polizeigesetz in Kraft. Am 9. 5. 1949 folgt Nordrhein-Westfalen, in den meisten übrigen Ländern treten die Polizeigesetze im Laufe des Jahres in Kraft.


  


  14. 4. 1949: Im sogenannten Polizeibrief stimmen die drei Militärgouverneure der Bildung von Verfassungsschutzorganen, also einem politischen Inlandsgeheimdienst, zu.


  2.5.1949: Die drei westlichen Militärgouverneure ermächtigen in einem Memorandum die künftige Bundesregierung, zentrale Bundespolizeibehörden und -Organisationen zu schaffen.


  


  23. 5. 1949: Gründung der Bundesrepublik und Verkündung des Grundgesetzes (Verfassung).


  


  September 1949: Die Gesamtstärke der Polizei im US-Zonenbereich beträgt 39 143 Mann, im Bereich der britischen Zone 49000 Mann, d.h., auf 1000 Einwohner kommen 2,1 Polizisten.


  20. 9. 1949: Bildung der ersten Bundesregierung. Die Remilitarisierung der BRD wird eingeleitet.


  Oktober 1949: Bundesinnenminister Heinemann kündigt die Schaffung des Bundesgrenzschutzes (BGS) und des Bundeskriminalamts (BKA) an.


  


  29.11.1949: Die Aufsicht und Weisungsbefugnis über den Zollgrenzschutz der britischen Zone wird von der Besatzungsmacht an die deutschen Behörden übergeben.


  Dezember 1949: Die amerikanische Militärregierung entläßt im Zuge einer Amnestie 60 verurteilte Kriegs- und Naziverbrecher aus dem Gefängnis.


  Ende Juni 1950: Adenauer übermittelt den Hohen Kommissaren der Westalliierten den Vorschlag für den Aufbau einer (militärischen) Bundespolizei.


  5. 9. 1950: In Bonn findet die erste Beratung aller Landeskriminalamtsleiter der britischen Zone statt.


  19.9. 1950: Die Regierung der BRD verbietet die Beschäftigung von Mitgliedern der KPD, der VVN, der FDJ. des DFD und anderer demokratischer Organisationen im öffentlichen Dienst.


  27. 9. 1950: Mit dem „Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes (VerfSchutzG)" wird der politische Geheimdienst der BRD offiziell gebildet. Faktisch arbeitete diese Institution, als „Dienststelle Köln" getarnt, schon lange vorher.


  8. 10. 1950: In Karlsruhe wird der Bundesgerichtshof (BGH), das Oberste Gericht der BRD, ins Leben gerufen.


  24. 1. 1951: Die Adenauer-Regierung verbietet die Volksbefragung gegen die Remilitarisierung und für den Abschluß eines Friedensvertrages.


  


  26. 1. 1951: Die Freie Deutsche Jugend wird verboten.


  31. 1. 1951: Der Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte und der Hochkommissar McCloy ordnen eine zweite Amnestie für Kriegs- und Naziverbrecher an. Von 15 noch nicht vollstreckten Todesurteilen werden 10 aufgehoben, 32 Kriegsverbrecher werden aus der Haft entlassen, 36 erhalten beträchtliche Straf Verkürzungen.


  8. 3. 1951: Das „Gesetz über die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamts (Bundeskriminalamt)" wird verabschiedet.


  12. 3. 1951: Das Gesetz über die Bildung des Bundesverfassungsgerichts wird erlassen.


  16. 3. 1951: Das Gesetz über den Bundesgrenzschutz (BGS) wird verabschiedet.


  29. 3. 1951: Mit dem Allgemeinen Eisenbahngesetz wird eine spezielle Bahnpolizei mit eigenen Kripo-Dienststellen gebildet.


  I. 4. 1951: Die erste Ausgabe des Fahndungsbuches der BRD


  sowie des Bundeskriminalblattes erscheinen.


  


  30. 8. 1951: Mit der Verabschiedung des 1. Strafrechtsänderungsgesetzes („Blitzgesetz") werden die gesetzlichen Grundlagen für die Verfolgung der Gegner der Adenauer-Poli-tik und für die Bildung von politischen Sondergerichten konstruiert.


  31. 10. 1951: Durch Verordnung der Bundesregierung wird das KPABrZ in die Verwaltung des Bundes übergeführt und in das BKA eingegliedert.


  21. 11. 1951: Die BRD-Regierung kauft die ersten 50 leichten Panzer für den Bundesgrenzschutz.


  9. 2. 1952: Die BRD wird Mitglied der INTERPOL mit einem jährlichen Beitragssatz von 210000 Schweizer Franken. (Von 1949 bis 1952 waren die Westzonen durch die Sicherheitsoffiziere der Besatzungsmächte in der INTERPOL vertreten.)


  März 1952: Nach einem Attentat auf Adenauer wird die Sicherheitsgruppe des BKA erheblich verstärkt.


  11.5. 1952: Eine Demonstration für Frieden, gegen die Remilitarisierung, an der 30000 Jugendliche teilnehmen, wird von der Polizei mit Schüssen auseinandergetrieben. Der FDJler Philipp Müller wird erschossen.


  27.5. 1952: Adenauer unterzeichnet den Generalvertrag und den Vertrag über den Beitritt der BRD zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG).


  


  1953: In Wiesbaden wird der Neubau des Bundeskriminalamts errichtet.


  1. 1. 1953: Die erste einheitliche Kriminalstatistik der Polizei wird eingeführt.


  1954: Die Innenministerkonferenz (IMK) als oberstes Koordinierungsorgan in allen Polizei- und Verfassungsschutzangelegenheiten wird konstituiert.


  I.4.1956: Aus der Organisation Gehlen entsteht der Bundesnachrichtendienst (BND), der Auslandsgeheimdienst der BRD.


  30. 5. 1956: Ein neues Gesetz über den Bundesgrenzschutz wird verabschiedet.


  17. 8. 1956: Die Kommunistische Partei Deutschlands wird vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt und verboten.


  1957 steigt die Kriminalität in der BRD bereits dreimal schneller als der Bevölkerungszuwachs.


  II. 6. 1957: Mit dem vierten Strafrechtsänderungsgesetz („Maulkorbgesetz") wird das politische Strafrecht der BRD verschärft.


  1961: In München beginnt die Polizei ihre Karteien auf Lochkarten umzustellen.


  Seit 1967 nimmt der Bundestag jährlich einen Bericht über das BKA entgegen.


  Herbst 1967: Im Bundeskriminalamt nimmt die „Arbeitsgruppe automatische Datenverarbeitung" die Arbeit auf.


  1968 beginnt die Polizei von Nürnberg als erste der BRD mit Computern nach flüchtigen Rechtsbrechern zu fahnden.


  Oktober 1968: Der Chef des Bundeskriminalamts, Paul Dickopf, wird Präsident der INTERPOL.


  1969 wird im BKA mit der Einrichtung einer eigenen EDV-Anlage begonnen.


  6. I. 1969: Die erste Bildtelegrafenleitung eines Landeskriminalamts (LKA Nordrhein-Westfalen) wird zum Bundeskriminalamt geschaltet.


  Juli 1969: Der Bundestag beschließt die Änderung des Gesetzes über das Bundeskriminalamt. Damit werden die Befugnisse des BKA erweitert. Gleichzeitig wird die Einrichtung des Bildtelegrafengesetzes für die Polizei mit dem BKA als Zentrale beschlossen.


  28. 10. 1969: Regierungserklärung zur „inneren Sicherheit". Danach wird dem Bundestag das „Sofortprogramm zur Modernisierung und Intensivierung der Verbrechensbekämpfung" vorgelegt. das u. a. eine beträchtliche Verstärkung der Polizei und des Verfassungsschutzes vorsieht.


  November 1969: Die Innenminister der Länder einigen sich, daß die örtlichen Polizeiorgane bei der Verfolgung von Rechtsbrechern die Landesgrenzen überschreiten dürfen. Die Regelung tritt ab 1.4. 1970 in Kraft.


  24. 11. 1969: Beim BKA (Sicherungsgruppe Bonn) wird eine zentrale Erfassungs- und Auswertungsstelle für alle Nachrichten über politisch motivierte Straftaten von Ausländern eingerichtet.


  Das Bundesamt für Verfassungsschutz erhält ein spezielles Referat: „Ausländerüberwachung".


  Dezember 1969: In Düsseldorf wird erstmals vom Polizeipräsidium aus ein Bildsteckbrief in einen Funkwagen übertragen. Die BRD führt dieses Bildfunksystem als zweites Land der


  Welt ein. (Zum ersten Mal wurde es in Sussex [England] eingeführt.)


  1970: Für Banken und Geldinstitute wird eine schußsichere Schalterverglasung gesetzlich vorgeschrieben.


  19. 2. 1970: Der Bundesinnenminister weist die Einrichtung einer EDV-Anlage beim Ausländer-Zentralregister an.


  Seit 24. 2. 1970 wird der Bundesgrenzschutz zur Bewachung der internationalen Flughäfen in der BRD eingesetzt.


  1. 4. 1970: Polizisten dürfen Rechtsbrecher über die Grenzen ihres Bundeslandes hinweg verfolgen und festnehmen.


  6. 5. 1970: Mit einer Novelle zum Verfassungsschutzgesetz werden den Ämtern für Verfassungsschutz umfangreichere Vollmachten zur Überwachung und Bespitzelung der Ausländer und ihrer Organisationen eingeräumt.


  I. 1. 1971: Neue Erhebungsrichtlinien für die Kriminalstatistik treten in Kraft.


  27. 1. 1972: Die Innenministerkonferenz beschließt die generelle Einführung des elektronischen „Informations- und Auskunftssystems (INPOL)" bei der Polizei.


  9.8. 1972: Mit der Änderung des Verfassungsschutzgesetzes werden die Befugnisse des politischen Geheimdienstes (insbesondere zur Bespitzelung der Bevölkerung) erneut erweitert.


  Beim Bundesamt für Verfassungsschutz wird ein zentralgesteuertes „Nachrichtendienstliches Informations- und Verbindungssystem (NADIS)" eingerichtet.


  18. 8. 1972: Mit dem neuen (dritten) Gesetz über den Bundesgrenzschutz werden Aufgaben und Befugnisse dieser zentralen


  militärischen Polizeitruppe abermals erweitert.


  '


  September 1972: Nach dem Versagen der BRD-Polizei bei dem terroristischen Anschlag gegen die israelische Sportlerdelegation zu den Olympischen Spielen in München wird beim Bundesgrenzschutz nach amerikanischem Rangervorbild die Spezialeinheit GSG9 gebildet, die für Kommandooperationen im In- und Ausland gedrillt ist.


  Bei den Polizeieinheiten und Kripo-Dienststellen der Länder entstehen in Gestalt von „Mobilen Einsatzkommandos (MEK)" oder „Sonderkommandos" ähnliche Einheiten.


  28. 6. 1973: Mit einer Novelle zum Gesetz über das Bundeskriminalamt werden die Exekutivbefugnisse des BKA erweitert. Das BKA wird für international organisierte Waffen-, Rauschgift-und Fälschungsdelikte allein zuständig.


  September 1973: Es gibt bereits 140000 Polizisten und 16000 Strafvollzugsbeamte in der BRD.


  9. 12. 1974: Mit einer weiteren Änderung des BKA-Gesetzes werden die Befugnisse des Bundeskriminalamts wiederum erweitert.


  Anfang 1975 setzt die Bundesregierung zur strafferen Koordinierung der Tätigkeit der drei offiziellen BRD-Geheimdienste


  Bundesnachrichtendienst (BND), Militärischer Abschirmdienst (MAD) und Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) -einen Regierungsbeauftragten ein.


  


  27. 2. 1975: Die BRD-Regierung und die Landesregierungen nehmen die Entführung des Westberliner CDU-Politikers Lorenz zum Anlaß für die Einleitung einer ganzen Kette von drastischen Maßnahmen zur Einschränkung der bürgerlich-demokratischen Freiheiten, zur Änderung der Strafgesetzgebung, zur Bespitzelung der Bevölkerung und zum Ausbau der Politischen Polizei.


  11.4. 1975: Die Innenministerkonferenz beschließt, daß künftig nur das BKA für alle Nachrichten und Informationen über Anarchisten zuständig ist.


  April/Mai 1975: Die Sicherungsgruppe des Bundeskriminal-


  


  amts wird durch die mit 181 Planstellen ausgestattete Abteilung TE (Terrorismus) erweitert. Diese Abteilung wird von einem Vizepräsidenten des BKA geleitet und ist im Rahmen ihrer Tätigkeit den Polizeibehörden der Länder gegenüber weisungsbefugt.


  Der Etat des BKA wird auf 135 Millionen DM erhöht.


  9.5.1976: Die RAF-Führerin Ulrike Meinhof wird unter merkwürdigen Umständen erhängt in ihrer Zuchthauszelle in Stammheim aufgefunden. Sie soll nach amtlicher Darstellung Selbstmord begangen haben.


  7.4.1977: Generalbundesanwalt Buback wird in Karlsruhe erschossen.


  Im April 1977 wird ein Antiterror-Spezialkommando (SEK) der Kölner Polizei gegen die demokratische Jugendorganisation SDAJ (Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend) eingesetzt.


  19.5.1977: Die BRD-Regierung beschließt „Sofortmaßnahmen im Bereich der inneren Sicherheit" und stellt zusätzlich 50 Millionen DM für den Ausbau des Fahndungswesens zur Verfügung.


  30. 7. 1977: Ermordung des Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank. Jürgen Ponto. Die CDU/CSU verstärkt ihre seit langem erhobene Forderung zur Verschärfung der Strafgesetzgebung.


  5. 9. 1977: Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Arbeitgeber. Hanns Martin Schleyer, wird von einer Terroristengruppe entführt.


  2. 10.1977: Das sogenannte Kontaktsperregesetz tritt in Kraft und wird sofort gegen 70 inhaftierte Anarchisten angewendet.


  17./18. 10. 1977: Ein Kommando der Spezialeinheit GSG 9 und der Abteilung TE des BKA befreien um 0 Uhr auf dem Flugplatz von Mogadischu (Somalia) die von vier Terroristen in einer Lufthansamaschine festgehaltenen Geiseln.


  In der gleichen Nacht kommen die in der BRD inhaftierten Führer der RAF (Baader-Meinhof-Gruppe) A. Baader, J. C. Raspe und G. Ensslin in ihren Zellen unter bisher ungeklärten Umständen ums Leben.


  Januar 1978: Im Bundestag wird ein ganzes Bündel von legislativen Maßnahmen und Neuregelungen zur „inneren Sicherheit" beraten, die u. a. das Polizeirecht (Vereinheitlichung des Polizeiwesens), den Schußwaffengebrauch durch Polizisten („Finaler Todesschuß"), die Erweiterung der Exekutiv-Befugnisse des BKA, die Stärkung der Bundespolizeien (BKA, BGS und BfV) sowie Änderungen der Strafprozeßordnung (Einschränkung des Rechtes auf Verteidigung) betreffen.


  Februar 1978: Die BRD-Regierung weigert sich, Terroristen auszuliefern, die am 6. Februar ein tschechoslowakisches Flugzeug mit 41 Passagieren in die BRD entführt haben.


  13.2. 1978: Einheiten der BRD-Polizei beschützen eine faschistische Demonstration anläßlich der Beisetzung des Kriegsverbrechers Kappler.


  18.2. 1978: Das sog. Antiterrorgesetz wird verabschiedet.


  9.5. 1978: Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart stellt die Untersuchung der mysteriösen Todesfälle in Stammheim ein.


  6. 6.1978: Bundesinnenminister Maihofer muß wegen des Versagens der Polizei bei der Untersuchung der Schleyer-Ent-führung zurücktreten.


  8. 6. 1978: Der FDP-Politiker Gerhart Rudolf Baum wird Bundesinnenminister.


  22.8. 1978: Weitere Fehlleistungen der „Zielfahnder" des Bundeskriminalamts in der Verfolgung der vermuteten Schleyer-Entführer werden bekannt.


  6. 9. 1978: Der mutmaßliche Terrorist Willy Peter Stoll wird in Düsseldorf von einem Polizisten erschossen. Er ist der 18. RAF-Angehörige, der von der BRD-Polizei erschossen wurde.


  25. I. 1980: Mit einer weiteren Erhöhung des Personalstandes des Bundeskriminalamts wird begonnen. Allein in der Rauschgiftbekämpfung sollen künftig 200 Beamte tätig sein.


  31.12.1981: Die Kriminalitätsbilanz ergibt für 1981 einen weiteren Anstieg. 952000 Personen standen vor BRD-Gerichten. Auf je 100000 Einwohner wurden 1446 gerichtlich verurteilt, das sind 45 mehr als 1971. Die Zahl der Drogentoten erreicht 360.


  4.10. 1982: Mit dem Antritt der Bundeskanzlerschaft durch den CDU-Politiker Kohl beginnt eine Um- und Neubesetzung wichtiger Funktionen im Sicherheitsapparat der BRD.


  20. 3. 1983: Der 14jährige Jürgen Bergbauer wird im Jugend-Zentrum in Gauting von einem Polizisten grundlos erschossen. Der Fall löst in der BRD und im Ausland heftige Diskussionen über den „gezielten Todesschuß" und die Schießwut der BRD-Polizei aus.


  April 1983: Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar werden


  wegen mutmaßlicher Mittäterschaft an der Ermordung des ehe-


  


  maligen Generalbundesanwalts Buback, des Bankiers Ponto und des Präsidenten der Unternehmerverbände Schleyer unter


  Anklage gestellt.


  


  


  Juni 1983: Der Bundesgrenzschutz wird auch für die Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels zuständig.


  ll.10. 1983: Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf beginnt


  ein Monsterprozeß gegen Adelheid Schulz und Rolf Clemens


  Wagner. Sie sind der Beteiligung an der Entführung und Ermordung Pontos und Schleyers angeklagt.


  Zum BKA, das in Abteilungen, Gruppen und Referate untergliedert ist (vgl. das Strukturschema), gehört auch die „Sicherungsgruppe Bonn" mit der Abteilung Terrorismus.


  Das BKA ist mit allen Landeskriminalämtern über ein besonderes elektronisches „Informations- und Auskunftssystem (INPOL)" verbunden. Es beschäftigte bereits im Oktober 1977 mehr als 2500 Personen.


  Die Landeskriminalämter (LKÄ) sind die Zentralstellen für die Verbrechensbekämpfung und -Vorbeugung auf Landesebene. Sie sind in der Regel direkt dem Landesinnenminister unterstellt und in vier große Bereiche eingeteilt: Verwaltung, Politische Polizei (Staatsschutz - Terrorismus), Kriminalpolizei und Kriminaltechnik, die ihrerseits wiederum Abteilungen, Dezernate bzw. Kommissariate, Spezialgruppen und Sachgebiete haben.


  Der Bundesgrenzschutz (BGS) ist die größte, streng militärisch organisierte Polizeiformation der BRD. Ursprünglich als Kaderreserve für die westdeutsche Armee formiert und auf den Schutz der Grenze beschränkt, erfuhren seine Kompetenzen eine immer größere Ausdehnung. Gegenwärtig wird der BGS außer zur Kontrolle der Staatsgrenze zur DDR und zur CSSR vor allem bei der Unterdrückung und Auseinandertreibung von Demonstrationen, zur Bewachung von Flugplätzen, BRD-Botschaften und des Regierungsviertels in Bonn sowie zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt. Zum BGS gehört das Spezialkommändo „Grenz-schutzgruppe 9" (GSG 9).


  Die Schutzpolizei wie auch die Bereitschaftspolizei sind uniformierte Vollzugspolizeien der Länder. Während die Schutzpolizei teils auf kommunaler, teils auf staatlicher Basis organisiert und dem jeweiligen Stadtoberhaupt oder dem Landesinnenminister unterstellt ist, gehört die Bereitschaftspolizei ausschließlich zum Ressort der Landesminister des Innern. Sie übt auf Landesebene im wesentlichen die gleichen Funktionen aus wie der BGS. Auch die Bereitschaftspolizei verfügt seit 1972 über mobile Einsatzkommandos (MEK), Spezialeinsatzkommandos (SEK) und „Präzisionsschützenkommandos", die ähnlich wie die GSG 9 nach amerikanischem Rangervorbild ausgebildet sind und


  für besondere Aufgaben (z.B. Terrorismusbekämpfung, bei


  Banküberfällen u.ä.) eingesetzt werden.


  


  Die Bahnpolizei ist nur auf zentraler Ebene formiert und untersteht dem Bundesministerium für Verkehrswesen. Sie soll den Eisenbahnbetrieb und seine Einrichtungen vor Störungen und Beschädigungen schützen und umfaßte 1977 etwa 3000 Beamte. Ihre Kompetenzen sind auf das Gebiet der Eisenbahnanlagen beschränkt.


  Parallel zur Bahnpolizei existiert mit einem Bestand von etwa 250 Beamten der Fahndungsdienst der Deutschen Bundesbahn, der eisenbahntypische Straftaten (z. B. Transportdiebstähle, Beschädigungen an Signaleinrichtungen u. ä.) untersucht und ahndet.


  Der Bundesnachrichtendienst (BND) ist aus der ..Organisation Gehlen" hervorgegangen, die ihrerseits aus dem Kern der Spionageorganisation „Fremde Heere Ost" der Naziwehrmacht bestand. Er untersteht als Auslandsgeheimdienst dem Bundeskanzleramt und organisiert die Spionage, Sabotage und Diversion im Ausland, wird aber auch innerhalb der BRD (z. B. gegen demokratische Organisationen) tätig. Zu diesem Zweck unterhält er im In- und Ausland zahlreiche getarnte Agenturen und ein umfangreiches Agentennetz.


  Der Militärische Abschirmdienst (MAD) gehört als militärischer Geheimdienst zum Verantwortungsbereich des Bundesministers für Verteidigung. Nach dem „Organisationserlaß" der Bundesregierung, der die Aufgaben und Befugnisse der Geheimdienste der BRD regelt, soll sich der MAD auf die Spionageabwehr innerhalb der Armee und auf die Sicherheitsüberprüfung und -Überwachung von Militärangehörigen beschränken. Tatsächlich jedoch arbeitet er häufig nicht nur im zivilen Bereich, sondern auch im Ausland.


  Der Zollgrenzdienst gehört nach seinem Dienstreglement zum BGS, untersteht aber dem Bundesministerium für Finanzen. Er überwacht und kontrolliert den grenzüberschreitenden Waren-und Devisenverkehr, führt aber auch, ebenso wie der BGS, bestimmte geheimdienstliche Aufgaben aus, wie z. B. die Ausforschung von Reisenden und die Übermittlung entsprechender Informationen an das BfV oder den BND.


  Außer den genannten nehmen noch folgende Behörden und Institutionen Sicherheitsaufgaben und bis zu einem gewissen Grade auch Polizeibefugnisse wahr:


  Der „Freiwillige Polizeidienst", der vorerst nur in einigen Ländern der BRD, wie etwa in Baden-Württemberg, existiert und hauptsächlich zu Hilfsdiensten für die Schutz-, Verkehrs- und Wasserschutzpolizei herangezogen wird.


  Die Luftaufsichtsbehörden, die für die Sicherheit und Ordnung im Luftverkehrswesen zuständig sind, und schließlich der


  Ordnungs- und Streifendienst des Bundestags, eine Art Hauspolizei, die die Sicherheit innerhalb der zum Bundestag gehörenden Gebäude garantieren soll.
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